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DIE GEMEINDE AEDERMANNSDORF
IM 19.JAHRHUNDERT

Eine sozialgeschichtliche Untersuchung

Von Albert Vogt
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EINLEITUNG

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen weder politische Ereignisse
noch herausragende Personlichkeiten, es geht vielmehr um die Be-
schreibung der Lebensverhiltnisse der Bevolkerung von Aeder-
mannsdorf 1im 19.Jahrhundert. Nun sind aber einer sozialhistori-
schen Untersuchung selbst einer kleinen Gemeinde gewisse Grenzen
gesetzt, weshalb der Untersuchungszeitraum eingeschrinkt und ge-
wisse thematische Schwerpunkte gesetzt werden miissen. Das
Hauptgewicht der Arbeit wurde auf die Jahre von 1835 bis 1875 ge-
legt. In diese Zeit fallen die Volkszdhlungen von 1837, 1850, 1860
und 1870, deren Urmaterial die wichtigste Quelle bildet. In themati-
scher Hinsicht stehen demographische, wirtschaftliche und familien-
historische Fragestellungen im Vordergrund.

Die vorliegende Arbeit ist nicht nur als eine isolierte Monographie
gedacht. Sie erhilt ihren Wert erst durch den Vergleich mit andern
Untersuchungen. Solche fehlen allerdings fiir das 19.Jahrhundert im
Kanton Solothurn, deshalb mussten zur Interpretation der Ergeb-
nisse Vergleichswerte aus andern schweizerischen Gebieten heran-
gezogen werden. Eine endgiiltige Beurteilung kann aber erst erfol-
gen, wenn weitere Untersuchungen aus der niheren Umgebung vor-
liegen.

Die benutzten Quellen und die angewandten Methoden werden
jeweils zu Beginn des entsprechenden Kapitels vorgestellt. Zur Ver-
anschaulichung werden gelegentlich die Lebenserinnerungen von
Friedrich Eggenschwiler aus Aedermannsdorf und die Werke des
Gauer Volksschriftstellers Joseph Joachim verwendet. Als einzige
geschichtliche Arbeit iiber Aedermannsdorf sind bis heute die «Be-
scheidenen Lebenserinnerungen von Friedrich Eggenschwilery er-
schienen, welche von seiner Nichte Adele Tatarinoff-Eggenschwiler
verfasst worden sind. Das zweite Kapitel enthidlt auch «Ortsge-
schichtliches iiber Aedermannsdorf im 19.Jahrhundert».! Von weit
grosserem Interesse fiir uns sind aber die Kindheitserinnerungen
Friedrich Eggenschwilers.2 Hier werden die Lebensverhiltnisse in
Aedermannsdorf um 1870 anschaulich dargestellt, aber wie bereits
der Titel «Nachklang meiner fernen Jugendzeit» ankiindet, aus gros-
ser zeitlicher Distanz.

Wesentlich reichhaltiger sind die Werke von Joseph Joachim

! Tatarinoff, S.48-105.
2 Tatarinoff, S.106—147.
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(1834-1904). Seine Bauernromane und Dorfgeschichten sind in
kiinstlerischer Hinsicht zwar nicht bedeutend, aber sie weisen eine
Fiille von Informationen iiber den bauerlichen Alltag und das Fami-
lienleben auf. Diese Schilderungen sind fiir den Sozialhistoriker von
besonderem Wert, weil sie aus erster Hand stammen, denn Joachim
war selber Bauer.

Der vorliegenden Seminararbeit liegt das Modell einer sozialen
Schichtung zugrunde, welches die Haushalte in vier Besitzklassen
einteilt. Bauern und Halbbauern, oder die Besitzklassen 1 und 2,
werden vereinfachend als Oberschicht bezeichnet; Kleinbauern und
Landarbeiter, die Besitzklassen 3 und 4, als Unterschicht.?

1. Geographische Lage und Siedlungsstruktur

Die Gemeinde Aedermannsdorf liegt im Tal zwischen der Weis-
senstein- und der Brunnersbergkette im Solothurner Jura. Von den
Einheimischen wird die Gegend nur das «Thaly genannt. Es ist im
Kanton Solothurn, der in geographischer Hinsicht iiberhaupt keine
Einheit bildet, die natur- und wirtschaftslandschaftlich geschlossen-
ste Region.

Die Besiedlung des Thals durch die Alemannen erfolgte wahr-
scheinlich im 7.Jahrhundert vom Elsass her.# Die Siedlungsstruktur
wurde weitgehend durch die topographischen Gegebenheiten ge-
prigt. Jede Gemeinde hat ihren Anteil an Sonn- und Schattenhin-
gen, an Weiden, Wildern und bebaubarem Talboden, denn die rela-
tiv schmalen Gemeindestreifen verlaufen quer zur Talrichtung von
Jurakette zu Jurakette.> Die Siedlungsverteilung ist beinahe gesetz-
maissig nach Hohenstufen gegliedert, wofiir gerade Aedermannsdorf
ein «ausgezeichnetes Anschauungsobjekt» ist.6 Der Schattenberg auf
der Suidflanke des Tals blieb hier siedlungsfrei und vollstandig be-
waldet. Im Talgrund haben sich nur das Fisengewerbe und spéter
die Fayencefabrik niedergelassen. Diese Gewerbezone wird im fol-
genden als «Schmelzigut» bezeichnet. Am Nordfuss des Tals, auf ei-
ner Hohe zwischen 520 und 550 Metern, liegt die geschlossene Dorf-
siedlung im Zentrum der ehemaligen Dreifelderwirtschaft. Hangauf-
wirts schliesst sich bis auf die Hohe von 800 Metern eine Einzelhof-
zone an, wobei die Siedlungsdichte mit zunehmender Hohe ab-

3 Vgl. dazu Teil I1, Kapitel 1.

4 Sigrist, Balsthal, S.35.

5 Wiesli, S.583.

6 Das Folgende nach Wiesli, S.364ff.
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nimmt. Die meisten dieser Hofe entstanden erst nach der Aufhe-
bung der Dreifelderwirtschaft als Aussiedlungen. Uber 800 Meter
steigt das Geldnde stark an und ist deshalb dem Wald iiberlassen.
Auf den flachen und grosstenteils gerodeten Gewolberiicken liegen
die acht Sennberge, die Jura-Sommerungsbetriebe mit Weide. Die
Gemeinde Aedermannsdorf weist somit folgende Siedlungszonen
auf: Dorf, Einzelhofe, Sennberge und Schmelzigut.

Die Gemeindefliche von Aedermannsdorf betrigt 12,9 km2. Da-
von entfielen um 1870 28 Prozent auf Matt- und Ackerland, 6 Pro-
zent auf Allmendland, 31 Prozent auf Weide und 35 Prozent auf
Wald.”

Zum erstenmal urkundlich erwdhnt wird «Odermarsdorf» im Jah-
re 1308.% Im Ancien Régime gehorte Aedermanndorf zur Vogtei Fal-
kenstein und zum Gericht Matzendorf, in der Helvetik zum Distrikt
Balsthal und danach zur Amtei Balsthal. Zusammen mit den beiden
Nachbarorten Matzendorf und Herbetswil bildete es die Kirchge-
meinde Matzendorf. Davon trennten sich 1843 Herbetswil und 1967
auch noch Aedermannsdorf und errichteten eigene Pfarreien.?

" Berechnet nach: Ergebniss der Katasterbereinigung.
8 Urkundenbuch der Landschaft Basel Nr.227.
? Wiss, S.94 und 98.

Karte 1: Das Thal auf der «Carte des Cantons
Solothurn, aufgenommen vom Jahr

1828 bis 1832. Von [Urs] Jos[eph] Walker.
Paris 1832.» Massstab 1:60000.
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I. DIE BEVOLKERUNG

1. Die Quellen

Die erste Volkszdhlung im Kanton Solothurn, welche gemeindewei-
se Ergebnisse lieferte, wurde 1739 in den dussern Vogteien durchge-
fiithrt. Es handelt sich dabei um ein «Verzeichnus der Hauser, Haus-
viitteren und Hausmiitteren, deroselben Geschwisterten, wie auch
dero Kinder und Diensten».! Von der kantonalen Volkszdhlung aus
dem Jahre 1808, der von der Tagsatzung veranlassten von 1837 und
den eidgenossischen Volkszdhlungen von 1850, 1860 und 1870 ist
das solothurnische Urmaterial erhalten und im Staatsarchiv Solo-
thurn aufbewahrt.

Fir die vorliegende Arbeit wurden die Zihlungen von 1837 bis
1870 verwendet. Die Grundlage fiir die ersten beiden Zihlungen bil-
deten Gemeindelisten. Sie wurden von einem Zihler ausgefiillt, der
damit von Haus zu Haus ging, jeder Familie die betreffenden Fragen
vorlegte und die Antworten einschrieb.?2 Die Qualitit dieser Listen
hingt von zwei Faktoren ab, nidmlich von der Anzahl der Rubriken
und der Sorgfalt des Zihlers, in beiden Fillen war dies der jeweilige
Ammann.

Die Zihlung von 1837 diente als Grundlage fiir die Revision der
militdrischen Mannschaftsskala, man begniigte sich deshalb mit der
namentlichen Ermittlung der Bevolkerung und der Bestimmung der
Geschlechts- und Heimatverhéltnisse.? Fiir die Berufe war keine Ru-
brik vorgesehen, lediglich die selbstindigen Gewerbetreibenden
wurden als Handwerker, Handelsleute oder Fabrikanten erfasst.
Dass der Ziahler von Aedermannsdorf bei den Namen auch den Be-
ruf dieser Gewerbetreibenden angab, ist eine fakultative, fir uns er-
freuliche Zugabe. Trotzdem kann die Volkszihlung fiir verschiedene
Fragestellungen nicht beigezogen werden, weil zwer wichtige Anga-
ben zur sicheren Identifizierung der Personen fehlen, namlich das
Alter und der Zivilstand.

Die Volkszidhlung von 1850 enthélt zwar alle 1837 noch fehlenden
Rubriken, aber die ausgefiillte Liste weist viele Fehler, Ungenauig-
keiten und Liicken auf. Die Angabe des Geburtsjahres beruhte vor
allem bei dlteren Personen mehrheitlich bloss auf einer groben
Schitzung unter Bevorzugung von runden Jahrgingen wie etwa

I Kocher, S. 1.
2 Steiner-Stooss, S.1449.
3 Steiner-Stooss, S.1448.
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1780. Zwei Personen der durchnumerierten Bevolkerung erhielten
vom Zihler irrtiimlicherweise die gleiche Nummer verpasst, die Be-
volkerungszahl betrug deshalb 487 Personen und nicht, wie offiziell
angegeben, 486. Die Altersangaben fehlen bei sechs Hintersissen,
die Berufsangaben sind lickenhaft, aber «dafiiry ist wenigstens die
Orthographie sehr originell. Durch den Beizug von andern Quellen
konnten die Listen aber iiberpriift und vorhandene Liicken grossten-
teils gefiillt werden.

An die Stelle der Gemeindeliste traten 1860 und 1870 die Haus-
haltungslisten, die wenn moglich vom Haushaltungsvorstand selbst
ausgefiillt und unterzeichnet werden sollten.* Dazu waren viele, vor
allem éiltere Personen, nicht in der Lage, weil sie des Schreibens
nicht kundig waren. In diesem Fall wurden die Listen entweder von
einem Kind des Hausherrn, von einer im gleichen Haus wohnenden
Person oder von einem Mitglied der Gemeindebehorden ausgefiillt.
Die Zettel wurden durchnumeriert und die Hauser mit Ordnungs-
nummern versehen. Bei der Zahlung von 1860 wurde auf die Angabe
der sonst iiblichen Hausnummern verzichtet; dieser Umstand verun-
moglicht es, alle Haushalte mit Sicherheit einem bestimmten Haus
zuzuordnen. Fiir gewisse Fragestellungen ist dies aber unerlisslich.
Im grossen und ganzen wurden die Listen wesentlich sorgfiltiger
ausgefullt als 1850. Aber es schlichen sich auch hier noch viele Feh-
ler ein; dazu nur ein Beispiel: 1870 wurde erstmals das genaue Ge-
burtsdatum verlangt, die Mehrheit der Leute kannte dies offenbar
nicht. Nur eine einzige Liste wies in dieser Rubrik keinen Fehler auf.
Es handelt sich dabei sicher nicht zufillig um den Haushalt des jun-
gen, frisch zugezogenen Lehrers.

Mit den Haushaltungslisten tauchte aber ein neues Problem auf,
das iibrigens auch heute noch besteht. Es stellt sich namlich die Fra-
ge, ob iiberhaupt alle Listen wieder eingesammelt werden konnten.
Mait Sicherheit war dies 1870 nicht der Fall, denn es fehlen die Listen
der Hauser Nr.51 und 52. Die betreffenden Haushaltsvorstinde
sind aber als Viehbesitzer in den Viehzdhlungen von 1868 und 1871
aufgefiihrt, und einer zahlte 1870 als Hintersédsse auch die Ansassen-
gebiihr. Die Bevolkerungszahl von 1870 stimmt aber ohnehin nicht.
Sie wird offiziell mit 484 Personen angegeben; auf den Listen sind
aber 486 Personen registriert. Der Grund fiir diese Differenz diirfte
in einem Rechnungsfehler liegen.

4 Steiner-Stooss, S.1452.
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Die ganze Betrachtung zeigt eines: selbst im statistischen Zeital-
ter, welches mit der eidgendssischen Volkszdhlung von 1850 beginnt,
darf man die veroffentlichten Resultate keineswegs zum Nennwert
nehmen.

2. Die Bevolkerungsentwicklung

Tabelle 1 gibt eine Ubersicht iiber die Bevolkerungsentwicklung der
drei Hinterthaler Gemeinden seit 1739. Fiir 1850 und 1870 sind bei
Aedermannsdorf die berichtigten Zahlen eingesetzt worden.

Tabelle 1:
Bevolkerungsentwicklung der Gemeinden Aedermannsdorf, Her-
betswil und Matzendorf

1739 1808 1837 1850 1860 1870 1880 1888 1900 1950 1988

Aedermannsdorf 248 402 445 486 499 484 439 427 476 542 488
Herbetswil 203 365 505 475 456 454 411 416 437 658 605
Matzendorf 436 455 776 803 779 843 848 796 825 1090 1114

Quellen: 1739: Berechnet nach: Kocher, S.1; 1808: Walter, 5.92; 1837: Rechen-
schaftsbericht 1836/37, Bevolkerungstabelle nach S.42. 1850-1950: Statistische Quel-
lenwerke der Schweiz, Heft 230, S.27; 1988: Solothurner Jahrbuch ’89, S.212ff.

Die Bevolkerungsentwicklung von 1739 bis 1900 lisst sich in drei
verschiedene Phasen unterteilen. In der zweiten Halfte des 18.Jahr-
hunderts stiegen die Bevolkerungszahlen der drei Thaler Gemeinden
relativ gemaéssigt an. In der ersten Hilfte des 19.Jahrhunderts be-
schleunigte sich das Wachstum in den Nachbargemeinden sehr
stark. In Aedermannsdorf selbst verlief das Bevolkerungswachstum
von 1739 bis 1850 ziemlich kontinuierlich. In einer dritten Phase von
1850 bis 1890 stagnierten die Bevolkerungszahlen, in Aedermanns-
dorf und Herbetswil gingen sie zum Teil sogar deutlich zuriick. Ge-
gen Ende des Jahrhunderts setzte dann eine erneute Wachstumspha-
se ein, die in allen Gemeinden mit gewissen Schwankungen bis 1950
oder 1960 anhielt.

3. Die natiirliche Bevolkerungsbewegung
Die Grundlage fiir eine Untersuchung der natiirlichen Bevolke-
rungsbewegung bilden die Geburts-, Ehe- und Sterberegister. Nach

dem politischen Umschwung im Jahre 1830 wurde im Kanton Solo-
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thurn auf den 1.Januar 1836 die Fiithrung dieser Register neu gere-
gelt. Sie lag zwar weiterhin in den Handen der Pfarrherren, aber weil
jetzt genaue Formvorschriften bestanden, haben wir es bei diesen
Registern im Gegensatz zu den Pfarrbiichern alter Schule mit einer
sehr zuverlissigen Quelle zu tun.

Die Bevolkerungsentwicklung wird durch zwei Faktoren be-
stimmt, durch Geburts- oder Sterbeiiberschiisse und durch Wande-
rungsgewinne oder -verluste. Am Beginn einer demographischen
Untersuchung steht deshalb in der Regel eine Grobauszihlung der
Geburten, Heiraten und Todesfille, fir Aedermannsdorf mit folgen-
der graphischer Umsetzung;:

Graphik 1:
Geburten, Ehen und Todesfille in Aedermannsdorf von 1836—1875
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-
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Eheschliessungen

Die iibliche Darstellung der Geburten, Eheschliessungen und To-
desfille erlaubt es kaum, allgemeine Tendenzen zu erkennen. Lin-
gerfristige Tendenzen werden besser sichtbar, wenn man die stark
schwankenden Jahreswerte durch gleitende Mittelwerte ersetzt. Die
folgende graphische Darstellung beruht auf einem Mittelwert von
5 Jahren.
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Graphik 2:
Natiirliche Bevolkerungsbewegung: Gleitende Mittelwerte
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Im Zeitraum von 1836 bis 1875 verlaufen die Geburts- und Ster-
bekurve parallel und wellenartig. Die Wellenform ist bei der Sterbe-
kurve wesentlich ausgeprigter, ihre Hohepunkte erreicht sie um
1850 und um 1864. Die Gesamttendenz beider Kurven ist eindeutig
steigend.

Die Schere zwischen Geburten- und Sterbekurve hat sich in
Aedermannsdorf vor 1836 getffnet, denn wihrend des ganzen Zeit-
raums von 1836 bis 1875 verlaufen die beiden Kurven deutlich von-
einander getrennt. Trotz dem zweimaligen starken Ansteigen der
Sterbekurve sind deshalb immer Geburteniiberschiisse zu verzeich-

nen. Das bedeutet, dass die Stagnation und der Riickgang der Bevol-
kerungszahlen nur eine Ursache haben kann: Abwanderung.

3.1 Jahrliche Uberschiisse der Geburten oder Todesfiille
Ein besseres Bild vom tatsidchlichen Verhiltnis der Geburten zu den
Todesfillen erhalten wir durch Graphik 3.

Aedermannsdorf wies von 1836 bis 1875 einen durchschnittlichen
Geburteniiberschuss von 4,7 Geburten pro Jahr auf. Der gleitende
Mittelwert zeigt, dass die Geburteniiberschiisse vor allem in den
funfziger Jahren sehr hoch waren und ein Jahrzehnt spiter wieder
stark zuriickgingen. Der Verlauf dieser Kurve ist genau gegenliufig
zur Sterbekurve, woraus man klar ersehen kann, dass das natiirliche
Bevolkerungswachstum hauptsichlich vom Verlauf der Mortalitit
bestimmt wurde.
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Graphik 3:
Geburteniiberschuss von 18361875
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Bezieht man die drei vitalstatistischen Grossen Geburt, Heirat
und Tod auf die durchschnittliche Bevolkerungszahl und rechnet
das Ergebnis auf jeweils tausend Einwohner eines Untersuchungs-
gebiets um, so erhilt man die sogenannten Ziffern.

Tabelle 2:

Geburten-, Sterbe- und Heiratsziffern von 1837-1870

Zeitraum Geburtenciffer Sterbeziffer Heiratsziffer
1837-1850 29,9 21,6 7,1
1851-1860 339 19,9 53
1861-1870 35,2 29,3 53

Bemerkenswert ist einmal das Ansteigen der Geburtenziffer bei
einer generell tiefen Heiratsziffer. Die positive Geburtenentwicklung
ist also nicht auf eine hohere Zahl von Eheschliessungen, sondern
wohl auf eine Veridnderung der Fruchtbarkeit zuriickzufithren. Die
Sterbeziffer ist bis 1860 vergleichsweise niedrig, sie steigt dann aber
auf einen sehr hohen Wert an. Den Ursachen fiir diese Entwicklung
wird im folgenden Kapitel nachgegangen.
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3.2 Die demographischen Krisen

Die franzosische Demographie spricht dann von demographischen
Krisen, wenn die Zahl der Todesfille mehr als das Doppelte von
Normaljahren betrigt.’ Nach dieser Definition kann man in Aeder-
mannsdorf strenggenommen nur das Jahr 1864 als Krisenjahr be-
zeichnen. Die Jahre 1850 und 1862 liegen aber nur knapp unter die-
ser Marke und werden deshalb in die Betrachtung miteinbezogen.

3.2.1 Die Krise von 1850

Die europaweite Hungerkrise von 1846/47 hatte in Aedermannsdorf
kein Ansteigen der Sterbezahlen zur Folge wie etwa 1m relativ nahen
Langenthal oder wie in Langnau.® Wahrscheinlich war diese Nah-
rungsknappheit aber verantwortlich fiir die Krise von 1850 in Aeder-
mannsdorf, denn die schlecht ernihrten und daher geschwichten
Menschen waren auch anfilliger fiir Infektionskrankheiten.

Graphik 4:
Die demographische Krise von 1850
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3 Vgl. dazu Menolfi, S.222.
¢ Kuert, Graphik 1, S.21; Bietenhard, S.97.
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Graphik 4 zeigt, dass der Anstieg der Sterblichkeit auf eine stark
erhohte Kindersterblichkeit zuriickzufiihren ist. Von 1840 bis 1849
waren insgesamt drei Kinder im Alter zwischen einem und 14 Jahren
gestorben. Innerhalb von nur drei Monaten starben von April bis
Juni 1850 dann aber vier Siduglinge und sechs Kinder bis zum 9. Al-
tersjahr. Bei einigen Kindern sind die Todesursachen im Sterbe-
register angegeben. Tatsichlich scheinen Infektionskrankheiten die
Hauptursache fiir die stark erhohte Kindersterblichkeit gewesen zu
sein, denn zwei Kinder starben an Roteln und eines an Lungenent-
ziindung.

3.2.2 Die Krise von 1862/ 64

Die erhohte Sterblichkeit des Jahres 1862 ist auf eine Nervenfieber-
Epidemie zuriickzufithren. Sie forderte insgesamt acht Todesopfer,
die alle ilter als 14jahrig waren. Das Nervenfieber grassierte nur in

Graphik 5:
Die demographische Krise von 1862/64
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Aedermannsdorf: «Namentlich traten die Typhen nur als Lokal-
Epidemie in Aedermannsdorf auf und zwar, wie die Erfahrung als
Regel zeigt, vorziiglich in den Familien der drmern Klasse.»” Die
letzte Feststellung trifft allerdings nur zum Teil zu, denn keine einzi-
ge Person aus der Klasse der Landarbeiter und Taglohner starb am
Nervenfieber. Alle acht Todesopfer stammten aus Familien von
Bauern und Kleinbauern.

1864 war die Sterblichkeit in allen Altersgruppen erhoht, vor al-
lem aber bei Siauglingen und Kindern und bei den iiber 70jdhrigen.
Alle 13 verstorbenen Kinder waren jiinger als zweijdhrig, neun wa-
ren noch im Sauglingsalter. Die Mehrzahl der Kinder-Todesfille ist
wie schon 1850 in den Monaten April bis Juli zu registrieren. Als To-
desursache wird viermal «blauer Husten» angegeben.

Acht Personen waren bei ithrem Tod 1864 dlter als 69jdhrig. Die
Verteilung der Todesfille auf das Jahr ist aber vollig anders als bei
den Kindern, denn sieben von ihnen starben in den Herbst- oder
Wintermonaten Januar bis Mirz und Oktober bis Dezember. Wie
damals bei Verstorbenen dieser Altersgruppe iiblich, wird zum
grossten Teil Altersschwiche als Todesursache angegeben.

Aus den Graphiken 4 und 5 geht auch hervor, dass die Zahl der
Konzeptionen (Empfiangnisse) in allen Krisenjahren stark zuriick-
ging und nach dem Ende der Krise wieder stark anstieg. Ahnlich ver-
hilt es sich mit den Trauungen. Im Jahr 1864 wurde keine einzige
Ehe geschlossen, und im Krisenjahr 1850 hatte nur ein Paar geheira-
tet. Ein Riickgang der Konzeptionen und Eheschliessungen ist fiir
demographische Krisen charakteristisch.

Beide Krisenperioden zeigen insgesamt einen typischen Verlauf.
Die Intensitit der Krisen war aber bei weitem nicht mehr so stark
wie etwa bei den Pestziigen des 17.Jahrhunderts. Die Menschen blie-
ben aber auch im 19.Jahrhundert vor Epidemien mit tédlichen Fol-
gen nicht verschont.

3.3 Die saisonalen Schwankungen der Heiraten, Geburten

und Todesfdlle

Heiraten, Konzeptionen und Geburten und Todesfille verteilen sich
nicht gleichmissig auf das Jahr. Wenn man die Ursache fiir diese un-
terschiedliche Verteilung findet, erhélt man einen gewissen Einblick
in die Lebensverhéltnisse und Lebensgewohnheiten einer Bevolke-
rung.

7 Rechenschaftsbericht 1862, S.209.
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Graphik 6:
Jahreszeitliche Verteilung der Eheschliessungen 18361875
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3.3.1 Die Heiraten

Am aufschlussreichsten ist eine Untersuchung der Heiratsdaten,
weil der Zeitpunkt der Eheschliessung frei gewahlt werden konnte.
Allerdings wurden dieser Freiheit auch Grenzen gesetzt, und zwar
durch religiése Vorschriften, Brauchtum und durch den grossen Ar-
beitsanfall in der Landwirtschaft in den Sommermonaten.

Die Heiratskurve von Aedermannsdorf entspricht ganz dem Mu-
ster, das aus verschiedenen Untersuchungen aus katholischen Ge-
bieten bekannt ist.

Am meisten Ehen wurden vor und nach der Fastenzeit und vor
dem Advent geschlossen, das heisst in den Monaten Februar, April
sowie Oktober und November. In der Fasten- und Adventszeit
selbst heiratete niemand. Die Bevolkerung folgte nach wie vor den
kirchlichen Vorschriften beziehungsweise musste ihnen folgen. Wie
in allen ldndlichen Regionen wurden in der Zeit des gréossten Ar-
beitsanfalls in der Landwirtschaft, in den Sommermonaten Juli bis
September, nur wenige Ehen geschlossen.

Das Heiratsverhalten war in Aedermannsdorf auch in der Mitte
des 19.Jahrhunderts noch ausgesprochen kirchlich-religios gepragt
und wurde vom agrarischen Arbeitsrhythmus bestimmt. In andern
landlichen katholischen Gebieten der Schweiz hatte zu diesem Zeit-
punkt bereits ein Wandel des Heiratsverhaltens eingesetzt.?

3.3.2 Konzeptionen und Geburten

Die Kurven der Konzeptionen und der Geburten von 1836 bis 1875
verlaufen sehr ausgeglichen. Immerhin wird deutlich, dass in der er-
sten Jahreshilfte mehr Kinder geboren wurden als in der zweiten.
Die Empfiangnisse sind im arbeitsintensiveren Sommerhalbjahr hiu-
figer als im Winterhalbjahr. Der Verlauf dieser Kurven stimmt mit
der Mehrzahl der Ergebnisse aus andern Regionen der Schweiz nicht
iberein, wo im Gegensatz zu Aedermannsdorf ein hochsommerli-
ches Tief der Konzeptionen festgestellt wurde, das mit der korperli-
chen Belastung in der Erntezeit begriindet wird.® Die landwirtschaft-
liche Arbeit als Steuerungsfaktor fiir die Konzeptionen ist in Aeder-
mannsdorf praktisch bedeutungslos. Hingegen scheint auch hier der
kirchlich-religiose Bereich eine bestimmte Rolle zu spielen. Im Mo-
nat Mirz wurden am wenigsten Kinder gezeugt; dies deutet darauf
hin, dass wihrend der Fastenzeit zum Teil noch sexuelle Enthalt-
samkeit gelibt wurde.

8 Z.B. in Appenzell-Innerrhoden, vgl. Schiirmann, S.114f.
® Vgl. z.B. Kurmann, Graphik 8, S.58; Menolfi, Graphik 14, S.217; Bietenhard,
Graphik 9b, S.111.
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Graphik 7:
Jahreszeitliche Verteilung der Geburten und Konzeptionen
18361875
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3.3.3 Die Todesfille

Anders als bei den Heiraten und Geburten sind bei den Todesfillen
vor allem biologische Griinde fiir die saisonalen Schwankungen ver-
antwortlich. Aus diesem Grund habe ich die Todesfille nach Sterbe-
alter getrennt.

Die Sterblichkeit war in den Monaten Januar bis April am hoch-
sten und in den Sommermonaten von Juni bis August am gering-
sten; die jahreszeitliche Verteilung war sehr ausgeprigt. Die Sterb-
lichkeit der Kinder unterlag allerdings ganz anderen Gesetzen als
jene der Erwachsenen. Ausserordentlich hoch war die Siduglings-
und Kindersterblichkeit in den Monaten April und Mai. Die Krisen-
jahre 1862 und 1864 fithrten zur starken Ausprigung der Kurve,
aber auch ohne Beriicksichtigung der beiden Jahre liegt die Sterb-
lichkeit im Monat April deutlich iiber dem Mittelwert und erreicht
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etwa die Hohe der Erwachsenensterblichkeit im Monat Mérz. Es
wird heute angenommen, dass das iitberdurchschnittliche Sterberisi-
ko in den Frithjahrsmonaten hauptsédchlich erndhrungsbedingt ist.10
«Nach der schmalen, eintonigen Kost des langen Winters»!! waren
iltere Leute und Kinder besonders krankheitsanfillig.

Das zweite Hoch der Kindersterblichkeit im September ist nicht
mit Nahrungsproblemen zu erkliren. Wenn man die Todesursachen
untersucht, stellt man fest, dass die Kinder im Spatsommer oft von
infektiosen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, wie (Darm-)
Gicht oder Ruhr, betroffen waren. 1859 starben beispielsweise in-
nert zweier Monate drei Kinder im Alter zwischen einem und drei
Jahren an der Ruhr.

Die zahlreichen Sterbefille unter den Erwachsenen in den Mona-
ten Mirz und November sind zum Teil wohl auch mit den rauhen
lokalklimatischen Bedingungen des Thals in den Ubergangszeiten zu
erklaren. Im Monat November wurde in den andern Gebieten eine
deutlich niederere Sterblichkeit festgestellt, im Thurgau war sie in
diesem Monat sogar am geringsten.!?

4. Die Wanderungen

Der Vergleich von Bevolkerungszahl und Geburteniiberschuss zeigt
auf den ersten Blick, dass eine grosse Anzahl von Personen Aeder-
mannsdorf nach 1837 verlassen haben muss. Einer genauen Unter-
suchung der Wanderungsbewegungen kommt deshalb eine besonde-
re Bedeutung zu. Wir erhalten dadurch aber auch erste Hinweise auf
die wirtschaftlichen und sozialen Verhiltnisse der Gemeinde.

Die Wanderungen kdnnen allerdings nicht bequem iiber irgend-
welche Register zahlenmaissig erschlossen werden wie die Geburten
oder die Todesfille. Die Differenz zwischen Zu- und Abwanderung
liasst sich zwar rein rechnerisch ermitteln, es handelt sich dabei um
den sogenannten Wanderungssaldo, aber die Grosse des «Wande-
rungsumsatzes» wird daraus nicht ersichtlich. Erst durch den direk-
ten Vergleich von zwei Volksziahlungen mit der Identifizierung aller
Personen kann man Aussagen daritber machen, wie viele Personen
tatsachlich abgewandert und zugezogen sind. Fin Raster von zehn
Jahren geniigt vollkommen, um die Migration der Biirger zuverléssig
zu erfassen, denn die Abwanderung war in den meisten Fallen defi-

10 Bietenhard, S.116.
1 Tatarinoff, S.130.
12 Vgl. Menolfi, Graphik 16 und 17, 5.220.
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nitiv, und die Zuwandernden blieben gewohnlich in der Gemeinde.
Die Wanderungsbewegungen der Hintersissen werden mit diesem
Verfahren aber nur zum Teil erfasst, weil viele bloss wenige Monate
oder Jahre in der Gemeinde wohnten und deshalb auch nie auf einer
Volkszihlungsliste auftauchen. Dies gilt insbesondere fir die Auf-
enthalter, die keinen eigenen Haushalt fiihrten. In der seit 1858 ge-
fiihrten Heimatscheinkontrolle sind aber auch diese Personen aufge-
fithrt, so dass es moglich ist, auch Aussagen iiber die Wanderungen
der mobilen Hintersdssen zu machen.

4.1 Die Wanderungsbilanz

Aus der Differenz zwischen dem realen Wachstum einer Bevolke-
rung zwischen zwei Volkszdhlungen und dem Geburteniiberschuss
im gleichen Zeitabschnitt ldsst sich der Wanderungssaldo berech-
nen.

Tabelle 3:
Wanderungsbilanz 1837-1870
Zeitraum Geburten- Bevilkerungs- Wanderungssaldo
iiberschuss zu/abnahme

¥ abs. in %o abs. in %o abs. in %o
1837-1850 53 8,7 42 6,9 -11 - 1,8
1850-1860 69 13,0 12 2.3 =57 -10,7
18601870 29 5,9 -13 -2,6 -42 -85

Es ist eine eindeutige Entwicklung festzustellen: wiahrend zwi-
schen 1837 und 1850 noch vier Fiinftel des Geburteniiberschusses
von der Gemeinde aufgenommen werden konnten, war es in den
funfziger Jahren nur noch ein Sechstel, und ein Jahrzehnt spiter war
der Wanderungsverlust bereits anderthalbmal grosser als der Gebur-
teniiberschuss. Diese Entwicklung muss sich bis 1880 fortgesetzt ha-
ben, denn die Bevolkerungszahl ging stark zuriick, und zumindest im
ersten Jahrfuinft ist ein grosser Geburteniiberschuss zu verzeichnen.
Fazit: von 1837 bis 1880 iiberwogen die Abwanderungen die Zu-
wanderungen immer deutlicher.

4.2 Das Wanderungsvolumen

Der direkte Vergleich von zwei Volkszdhlungen erméglicht es, wie
eingangs erwihnt, das Wanderungsvolumen genau zu bestimmen.
Das Verfahren ist allerdings zeitaufwendig, weil alle Personen, die
auf einer Volkszidhlungsliste registriert wurden, identifiziert werden
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miissen. Dies wird vor allem dadurch erschwert, dass das Repertoire
der gebriauchlichen Vornamen und die Zahl der Geschlechter sehr
klein war. 1860 hiessen beispielsweise 45 der 70 Haushaltsvorstande
mit dem Ortsbiirgerrecht Eggenschwiler, Stampfli oder Blasi. Es ist
danach aber leicht, die Zahl der zugewanderten und der abgewan-
derten Personen zu ermitteln. Zu den Zuwandernden gehoren alle,
die auf der zweiten Liste neu aufgefiihrt sind und nicht im Ort gebo-
ren wurden; zu den Abwandernden jene, die auf der zweiten Liste
fehlen und nicht im Ort gestorben sind.

Tabelle 4 zeigt das Ergebnis dieser Berechnungen. Im Unterschied
zur Wanderungsbilanz fehlen hier alle in Aedermannsdorf Gebore-
nen und Gestorbenen, die nie wihrend einer Volkszihlung in der
Gemeinde wohnten; der Wanderungssaldo ist deshalb etwas kleiner.
Die Wanderungsziffern beziehen sich auf einen mittleren Stand der
Bevolkerung und wurden auf 1000 Personen umgerechnet.

Tabelle 4:
Wanderungsvolumen und Wanderungsziffern 1837-1870
1837-1850 1850-1860 1860-1870

Wanderungsvolumen 274 298 327
Zuwanderer 137 129 149
Abwanderer 137 169 178

Rohe Wanderungsziffer 45,2 56,2 66,3
Zuwanderungsziffer 22,6 243 30,2
Abwanderungsziffer 22,6 31,9 36,1

Reine Wanderungsziffer 0 -7.6 -5,9

Diese Zahlen beweisen, dass die Bevolkerung im 19.Jahrhundert
sehr viel mobiler war, als man gemeinhin annimmt. Fin Vergleich
mit den Bevolkerungszahlen zeigt zum Beispiel, dass jeweils mehr als
ein Viertel der Bevolkerung aus zugezogenen Personen bestand und
ein gutes Drittel des Bestands bis zur nichsten Volkszdhlung wieder
abwanderte. Das Wanderungsvolumen nahm im Untersuchungszeit-
raum stindig zu. Aus den Wanderungsziffern wird ersichtlich, dass
sowohl Zuwanderung wie Abwanderung eine steigende Tendenz
aufwiesen. Die Abwanderung nahm insgesamt aber stéirker zu, des-
halb ergibt sich von 1850 bis 1870 auch ein negativer Wanderungs-
saldo.

Eine genauere Untersuchung des Wanderungsverhaltens zeigt
uns, aus welchen Bevolkerungsgruppen sich die zu- und wegziehen-
den Personen rekrutierten.
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4.3 Ortsbiirger

Die folgende Ubersicht gibt uns Aufschluss iiber das Wanderungs-
verhalten der Ortsbiirger. Es wird dabei unterschieden zwischen der
Wanderung von Einzelpersonen und der Wanderung von Familien,
deren Mitglieder gemeinsam zu- oder abwanderten. Unter Familie
verstehe ich hier das Elternpaar oder eine verwitwete Person mit
mindestens einem Kind.

Tabelle 5:
Wanderungsverhalten der Biirger 1837-1870
Zeitraum Abwanderung Zuwanderung Bilanz
mit  Einz. Total mit  Einz. Total mit  Einz. Total
Fam. pers. Fam. pers. Fam. pers.
1837-1850 5 40 45 42 17 59 37 -23 14
1850-1860 16 50 66 20 21 41 4 -29 -25
1860-1870 23 60 83 37 17 54 14 -43 -29

4.3.1 Die Abwanderung
Die Tendenz bei den Abwanderungen ist sowohl bei den Familien
als auch bei den Einzelpersonen eindeutig steigend.

Vor 1859 verliessen lediglich zwei Familien das Dorf; bei beiden
handelte es sich um die Familien von Sennen, die wahrscheinlich die
Pacht in Aedermannsdorf mit einer anderen tauschten. Von 1859 bis
1870 verliessen sicben Familien den Ort, darunter die Witwe eines
Kleinbauern, die sich andernorts wieder verheiratete. Die andern
sechs Familien wanderten ab, weil sie in Aedermannsdorf kein Aus-
kommen mehr fanden. Jeder der sechs Haushaltsvorstande war vor
dem Wegzug vergeldstagt worden, das heisst, er hatte Konkurs ge-
macht, und seine Habe war versteigert worden. An sich musste wie
andernorts ein Aedermannsdorfer, der heiraten wollte, zuvor den
Nachweis erbringen, dass er den Unterhalt der Familie bestreiten
konnte.!* Dass dennoch sechs Familien innert elf Jahren das Dorf
verlassen mussten, ist deshalb ein eindeutiges Krisensymptom.

Die Wanderungsziele dieser Familien lassen sich aus den Riick-
meldungen der Geburten und aus den Gemeindeprotokollen er-
schliessen. Vier Familien zogen nach Solothurn und je eine nach
Balsthal, Basel und Amerika. Diese Wanderungsziele sind typisch
fur das westeuropdische Wanderungsverhalten dieser Zeit: Wer
nicht in eine Stadt abwanderte, bevorzugte die nihere Umgebung —
oder das andere Extrem, Amerika.

13 Vgl. Kapitel 5.1., S.38.
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Tabelle 6:
Durchschnittliches Abwanderungsalter der Kinder

1837-1870
Besitzklassen 1 und 2 Besitzklassen 3 und 4
Anzahl @ -Alter Anzahl & -Alter
Séhne 5 15 29 18
Tochter 19 28 40 16
Verdingkinder - - 5 15

Den Hauptharst der 149 zwischen 1837 und 1870 abwandernden
Einzelpersonen bilden die 93 S6hne und Tochter aus Familien, die
in Aedermannsdorf weiterbestanden. 34 Personen stammten aus Fa-
milien, die durch den Tod des Vaters und der Mutter aufgeldst wor-
den waren, 5 Wegziehende waren ehemalige Verdingkinder und die
iibrigen alleinstehende Witwen, ledige Frauen, Verpfriindete und
aussereheliche Kinder.

Zur Charakterisierung der abwandernden S6hne und Tochter aus
weiterbestehenden Familien habe ich ihr durchschnittliches Abwan-
derungsalter berechnet. Es ldsst sich zwar nicht genau feststellen,
wann jemand den Ort verlassen hat, aber wenn man das Durch-
schnittsalter der Wegziehenden bei der letzten Volkszdhlung berech-
net und dazu die Hilfte des zeitlichen Abstandes zwischen den
Volkszihlungen hinzuzihlt, so erhilt man einen Wert, der einiger-
massen dem wirklichen Abwanderungsalter entsprechen diirfte.

Sehr gross sind die Unterschiede zwischen den S6hnen und den
Tochtern der Besitzklassen 1 und 2. Die Begriindung ist aber ein-
fach. Bauernsohne, welche keine Aussicht hatten, bei der Hofiiber-
gabe oder bei einer Teilung Land zu erhalten, verliessen die Gemein-
de frith. Zwei der fiinf in der Tabelle Ersichtlichen schlugen tibrigens
die geistliche Laufbahn ein. Die Téchter hingegen verblieben in der
Regel bis zu ihrer Heirat im elterlichen Haushalt.

In der unterbauerlichen Schicht verliessen die iiberzihligen Toch-
ter den elterlichen Haushalt etwas friiher als die S6hne. Der Grund
liegt darin, dass die jungen Ménner zum Teil noch im Dorf ein
Handwerk erlernten oder einige Jahre in der Land- und Holzwirt-
schaft arbeiteten, bevor sie abwanderten, wihrend die Frauen gleich
ihre erste Stelle auswirts antraten. Die Verdingkinder verliessen
Aedermannsdorf erstens sehr frith und zweitens vollzihlig, was die-
sem System der Kinderfiirsorge sicher kein gutes Zeugnis ausstellt.

Es stellt sich iiberhaupt die Frage, wie viele der in Aedermanns-
dorf geborenen Kinder spiter abwanderten. Die Auswertung des Zi-
vilstandsregisters und der Volkszihlungen ergibt fiir die Geburten-
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jahrgange von 1836 bis 1845 folgendes Bild: Von den insgesamt 79
Kindern von Ortsbiirgern starben bis 1850 15 Kinder, und eines
wanderte mit seiner Mutter ab. Zwischen 1850 und 1860 verliessen
dann nicht weniger als 27 Sohne und Tochter die Gemeinde, wih-
rend weitere vier dort starben. Von 1860 bis 1870 wanderten noch
neun Personen ab, und fiinf fanden den Tod. Im Jahre 1870 waren
somit 30 Prozent aller zwischen 1836 und 1845 geborenen Kinder in
Aedermannsdorf gestorben, 47 Prozent waren abgewandert, und le-
diglich 23 Prozent lebten noch in der Gemeinde. Als Fazit lisst sich
festhalten, dass etwas mehr als zwei Drittel der iiberlebenden Kinder
die Gemeinde verliessen.

Die Zielgebiete der abwandernden Einzelpersonen lassen sich nur
schwer systematisch erfassen; oft waren die Abwandernden, aus sta-
tistischer Sicht, verlorene Sohne und Tochter. Aus verschiedenen
Hinweisen sieht man aber, dass die Einzelpersonen die gleichen Ge-
biete bevorzugten wie die oben erwidhnten Familien, nimlich vor al-
lem die Stadt Solothurn und die Agglomeration Basel; einzelne wan-
derten auch nach Amerika aus. Die Tochter, die nach einer Heirat
die Gemeinde verliessen, zogen meist in die Nachbargemeinden
Herbetswil oder Matzendorf.

Die ganze Betrachtung der Abwanderung der Biirger zeigt also,
dass dem wachsenden Bevolkerungsdruck zuerst die ins erwerbsfahi-
ge Alter kommenden Kinder weichen mussten, spiter aber auch
ganze Familien. Ungefiahr zwei Drittel aller Kinder wanderten ab;
mit Ausnahme der Bauerntochter verliessen alle ihre Familie oder
ihre Pflegefamilie in der Regel vor dem 20. Altersjahr.

4.3.2 Die Zuwanderung

Der Vergleich mit der Abwanderung zeigt, dass deutlich mehr Biir-
ger mit einer Familie nach Aedermannsdorf kamen als weggingen.
Man kann diese 22 zuwandernden Familien in drei Gruppen eintei-
len. Am meisten Familien, nimlich elf, kamen aus einer wirtschaftli-
chen Notlage in die Gemeinde. Es konnte dafiir verschiedene Griin-
de geben, in den meisten Fillen war aber der Vater gestorben oder
vergeltstagt worden, worauf dann die Familien auf die Unterstiit-
zung der Gemeinde angewiesen waren. Armengendssig im engern
Sinn war aber keine dieser Familien. Sie bestritten ihren Lebensun-
terhalt nicht hauptsiachlich aus dem Armenfonds, sondern erhielten
gelegentliche Unterstiitzungen.

Die zweitgrosste Gruppe unter den zuwandernden Familien bil-
den jene funf, die nach dem Kauf eines Hauses und von Liegen-
schaften ins Dorf zogen. Darunter waren wohlhabende Leute wie
der ehemalige Besitzer des Sennbergs Mieschegg in Herbetswil, aber
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auch Landarbeiter. Vier Familien schliesslich kehrten nach Aeder-
mannsdorf zuriick, weil ithnen ein Erbe zugefallen oder das Erbe ge-
teilt worden war.

Von den iibrigen zwei Familien gehorte eine zu den mobilen Fa-
milien, die praktisch jedes Jahr an einem andern Ort wohnten, wie
man aus den Riickmeldungen der Geburten ersehen kann, und die
andere war die Familie eines Sennen, der eine Pacht in Aedermanns-
dorf antrat und dann wieder wegzog.

Von 20 dieser 22 Familien lédsst sich aus den Geburtsriickmeldun-
gen der vorherige Wohnort eruieren. Am meisten, namlich 7, lebten
in den Nachbardorfern Herbetswil und Matzendorf, insgesamt 11
im Bezirk Thal und 16 im Kanton Solothurn. Je zwei wohnten im be-
nachbarten bernischen Jura und im Kanton Baselland. Alle diese zu-
wandernden Familien kann man dem Typ der Nachbarschaftswan-
derung zurechnen.

Unter den Biirgern, die als Einzelpersonen nach Aedermannsdorf
zogen, waren die Briute, die einen Aedermannsdorfer heirateten, am
zahlreichsten.!4 Insgesamt elf Kinder kehrten in den elterlichen
Haushalt zuriick, von den acht Tochtern hatten vier aussereheliche
Kinder. Weitere elf zuziehende Kinder wurden von der Gemeinde
verkostgeldet. Bei diesen Verdingkindern handelte es sich zum einen
um Waisenkinder, deren Eltern vor ihrem Tod nicht in Aedermanns-
dorf gelebt hatten, zum andern um aussereheliche Kinder, deren
Miitter nicht in der Gemeinde wohnten.

Die zuwandernden Biirger lassen sich zusammenfassend in zwei
Gruppen einteilen. Es sind zum einen Witwen, Verdingkinder, Miit-
ter ausserehelicher Kinder und Vergeldstagte, die alle auf Unterstiit-
zung angewiesen waren. Diese bekamen sie von der Gemeinde, von
ihrer Familie oder von Verwandten. Auf der andern Seite stehen
jene, die nach einer Heirat oder nach dem Erwerb von Liegenschaf-
ten durch Kauf oder Erbschaft in Aedermannsdorf einen Haushalt
griindeten oder hier weiterfiihrten.

4.4 Hintersdssen
Uber die Mobilitit der Hintersissen gibt die folgende Tabelle Aus-
kunft. Auch diese Zahlen beruhen auf der Auswertung der Volks-
ziahlungslisten.

Ein Vergleich mit Tabelle 5 zeigt, dass das Wanderungsvolumen
der Hinterséssen wesentlich grosser war als jenes der Biirger, obwohl
ihr Anteil an der Gesamtbevolkerung nur etwa ein Drittel betrug.!s

14 Vgl. dazu Kapitel 4.5., S. 36.
15 Vgl. dazu Tabelle 38, S.76.

33



Tabelle 7:
Wanderungsverhalten der Hintersédssen 1837-1870

Zeitraum Abwanderung Zuwanderung Bilanz
mit  Einz. Total mit FEinz. Total mit Einz. Total
Fam. pers. Fam. pers. Fam. pers.
1837-1850 49 43 92 17 61 78 -32 18 -14
1850-1860 52 52 104 36 52 88 —16 0 -16
1860-1870 48 47 95 62 33 95 14 -14 0

Die Hintersissen waren insgesamt also sehr viel mobiler als die Biir-
ger; zwischen 50 und 60 Prozent wanderten bis zur nichsten Volks-
zihlung ab, und rund 50 Prozent des neuen Bestands waren jeweils
Zugewanderte. Die Zahl der Personen, welche im Familienverband
die Gemeinde verliessen, blieb im ganzen Untersuchungszeitraum
relativ konstant. Fiir die abwandernden Hintersissen, die Liegen-
schaften besessen hatten, gilt das gleiche wie fiir die Biirger; auch sie
waren mit einer Ausnahme vor ihrer Abwanderung vergeldstagt
worden.

Bei der Zuwanderung der Familien kann man eine starke Zunah-
me feststellen; diese fallt mit der gleichzeitig einsetzenden Abwan-
derung von Biirgerfamilien zusammen und ist zum Teil unmittelbar
davon abhingig. Ganz besonders deutlich wird dies dort, wo ein
Hintersisse vor seinem Zuzug im Geldstag eines Aedermannsdor-
fers ein Haus und Land erworben hatte. Ahnlich liegt der Fall beim
Hof Wies, der 1862 von der Gemeinde Herbetswil gekauft wurde:
Diese richtete dort ein Gemeindehaus ein, in welchem 1870 in fiinf
Haushaltungen 19 Herbetswiler Biirger wohnten.

Die Einzelpersonen tauchen gewohnlich nur auf einer einzigen
Volkszihlungsliste auf, weil sie meistens nur wihrend kurzer Zeit in
der Gemeinde weilten. Es handelte sich bei ihnen hauptsidchlich um
Dienstboten, Gesellen und verkostgeldete Kinder. Bei diesen Auf-
enthaltern fallt vor allem der starke Riickgang der Zuwanderung,
besonders in den sechziger Jahren, auf. Er ldsst auf ein geringeres
Stellenangebot und damit auf eine Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Situation in der Gemeinde schliessen.

Die Herkunft der Hintersassen ist auf den Volkszihlungslisten
angegeben. Die Auswertung ergibt folgendes Bild:
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Tabelle 8:
Herkunft der zuwandernden Hintersdssen 1837-1870

Herkunftsregion 1837-1850 1850-1860 1860-1870
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Nachbarorte 35 45 30 34 38 40
itbrig. Thal 11 14 12 14 6 6
abrig. Kt. Solothurn 21 27 28 32 17 18
iibrig. Schweiz 10 13 17 19 30 32
Ausland 1 1 1 1 4 4
Total 78 100 88 100 95 100

Sieht man einmal von den oben erwidhnten Zuziigern aus Herbets-
wil ab, dann lésst sich ein eindeutiger Trend feststellen. Die Zuwan-
derung aus der niheren Umgebung nimmt stindig ab, wihrend jene
aus entfernteren Gebieten zunimmt. Gleichzeitig steigt auch der An-
teil reformierter Personen von 1850 bis 1870 von 0,6 auf 6,2 Prozent
der Gesamtbevolkerung. Dieser Anstieg geht vor allem auf das Kon-
to von drei Familien aus dem Emmental.

1870 wurde auf den Volkszdhlungslisten erstmals auch nach dem
Jahr der Zuwanderung gefragt. Aus diesen Angaben lisst sich die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer berechnen. Von 34 Hintersis-
sen-Familien waren deren 22 seit 1857 zugezogen, im Durchschnitt
hielten sie sich aber erst seit 3,7 Jahren in der Gemeinde auf. Die iib-
rigen 12 Haushaltsvorstinde unterschieden sich deutlich von ihnen,
denn sie wohnten alle schon 1837 oder seit ihrer Geburt in Aeder-
mannsdorf; sie stammten mit einer Ausnahme aus den Familien der
Besitzer und Pichter von Einzelhdfen und Sennbergen.

Die Mobilitit der Aufenthalter liasst sich mit der Heimatschein-
kontrolle besser beschreiben. Von 1861 bis 1870 hinterlegten 108
Einzelpersonen ihre Schriften in Aedermannsdorf. Lediglich acht
von ihnen wurden auch von der Volkszdhlung von 1870 registriert;
durchschnittlich weilten sie seit 1,3 Jahren in der Gemeinde. Diese
Personengruppe war also mit Abstand am mobilsten.!6

Zusammenfassend lisst sich festhalten, dass fiir die Hintersissen
eine sehr grosse Mobilitit charakteristisch ist. Dies gilt besonders
fiir die Einzelpersonen. Das Wanderungsverhalten der landbesitzen-
den Hintersassen unterscheidet sich hingegen nicht von jenem der
Ortsbiirger.

16 Zu Herkunft und Beruf dieser Aufenthalter vgl. Tabelle 53, S.111.
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4.5 Die Heiratsmobilitdt

Eine spezielle Form der Wanderung ist der Zu- oder Wegzug infolge
Heirat. Die Erfassung der zuwandernden Braute ist tiber die Ehere-
gister einfach, weil dort genaue Hinweise iiber Herkunft und Wohn-
ort zu finden sind. An sich wire es auch moglich, iiber die Riickmel-
dungen der Ehen zumindest einen Teil der Aedermannsdorfer Frau-
en zu erfassen, die andernorts heirateten. Dies erscheint aber wenig
sinnvoll, weil ausser bei den Frauen aus den Oberschichtfamilien
nicht die Heirat der Grund fiir die Abwanderung gewesen war, son-
dern die Suche nach Arbeit. Ausserdem konnten bis zu einer Heirat
noch Jahrzehnte vergehen, denn diese Frauen verliessen die Gemein-
de in der Regel bereits in jungen Jahren. Tabelle 9 zeigt nun, aus wel-
chen Gebieten die Briute kamen, welche einen in Aedermannsdorf
wohnenden Mann heirateten.

Tabelle 9:
Herkunft der Braute 18361875
Herkunftsorte Alle Ehen Biirger Hintersdssen Sennen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Aedermannsdorf 4] 36 31 42 9 32 1 8
Nachbarorte Thal? 25 22 17 23 8 29 0 0
Nachbarorte Bergb 16 14 4 6 4 14 8 61
iibrig. Thal 9 8 7 10 2 7 0 0
iibrig. Kt. SO 20 17 12 16 5 18 3 23
Kte. BEund LU 3 3 2 3 0 0 1 8
Total 114 100 73 100 28 100 13 100

a Herbetswil und Matzendorf; ® Miimliswil, Beinwil und Seehof

Am haufigsten waren Ehen zwischen einem Biirger und einer Biir-
gerin von Aedermannsdorf, sie machten aber nur etwas mehr als ei-
nen Viertel aller Ehen aus. Die Hintersédssen heirateten etwas ofter
Frauen aus den Nachbargemeinden als aus Aedermannsdorf selbst.
Das ist weiter nicht erstaunlich, denn die beiden Ehepartner stamm-
ten oft aus der gleichen Gemeinde.

58 Prozent aller Briute waren in einen der drei Gemeinden der
ehemaligen Kirchgemeinde Matzendorf heimatberechtigt, 72 Pro-
zent in einem der Nachbarorte. Zihlt man noch jene Frauen dazu,
die aus weiter entfernten Orten stammten, aber vor der Heirat be-
reits in Aedermannsdorf wohnten, dann kommt man auf 83 Prozent.
Die Biurger und Hintersiassen von Aedermannsdorf wihlten also
zum grossten Teil ihre Ehepartnerinnen aus der nahen Umgebung.
Das von Joseph Joachim mehrmals zitierte Sprichwort «Wyt glingt,
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d’Hind gschiandt» 7 scheint der Aedermannsdorfer Mentalitét ent-
sprochen zu haben.

Auch die Sennen von Aedermannsdorf bevorzugten Frauen aus
ihrer nahen Umgebung, allerdings waren fiir sie Gemeinde- und
Kantonsgrenzen im Gegensatz zu den Talbewohnern vollig bedeu-
tungslos. Mindestens 11 der 13 Frauen wohnten bereits vor ihrer
Heirat im jurassischen Berggebiet. Eine weitere Spruchweisheit Jo-
seph Joachims entspricht somit dem realen Heiratsverhalten: «Thal-
leut’ und Bergleut’ passen schlecht zusammen.» '8

5. Die Familie

In der historischen Demographie versteht man unter dem Begriff
«Familie» die Kernfamilie (Mann, Frau und gemeinsame Kinder).
Im Mittelpunkt des Interesses stehen quantifizierbare Werte wie
Heiratsalter, Fruchtbarkeit und Sterblichkeit. Es werden hier also
keine Aussagen gemacht iiber die Familie als Haushaltsgemein-
schaft oder als zusammenlebende Gruppe;!® damit wird sich der
dritte Teil dieser Arbeit beschéftigen.

Die Methode der Familienrekonstitution, die heute im allgemei-
nen angewendet wird, ist im wesentlichen von Louis Henry entwik-
kelt worden. Es geht dabei darum, sdmtliche Daten einer Familie
aus den Pfarrbiichern oder den Zivilstandsregistern herauszusuchen
und auf Familienkarten zusammenzustellen.2 Im Prinzip sollten alle
in einem bestimmten Zeitraum geschlossenen Ehen beriicksichtigt
werden; dies ist aber in der Praxis nicht durchfiihrbar, weil viele Fa-
milien abwanderten.

An sich wire es moglich, in dieser Untersuchung zumindest einen
Teil der mobilen Bevolkerung von Aedermannsdorf mitzuberiick-
sichtigen, weil das Zivilstandsregister auch die Riickmeldungen der
auswirtigen Geburten und Todesfille enthilt. Dieses Vorgehen
wiire aber wenig sinnvoll, weil viele Familien in eine vollig andere
wirtschaftliche und soziale Umgebung abwanderten. Die schmale
Datenbasis erfordert aber anderseits die Beriicksichtigung moglichst
vieler Familien, damit iiberhaupt statistisch relevante Aussagen ge-
macht werden konnen. Als Kompromisslosung habe ich fiir die fol-
genden Berechnungen die Daten jener Familien verwendet, in denen
mehr als die Hilfte der Kinder in Aedermannsdorf zur Welt kamen.

17 Joachim, Glyms, S.93; Jahrmarkt, S. 106,
18 Joachim, Sonnhaldenbauer, S.67.

19 Mesmer, S.4.

20 Mesmer, S.2.
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Damit moglichst viele Geburten im Untersuchungszeitraum lagen,
wurden nur die Familienkarten von Fhen ausgewertet, welche zwi-
schen 1825 und 1864 geschlossen wurden; insgesamt waren dies
schliesslich 69 Familienkarten.

5.1 Heirat und Ehe

Die Chance, eine Ehe schliessen zu konnen, war im 19.Jahrhundert
stark eingeschrinkt. Bis etwa 1830 galt dies fiir alle Bevolkerungs-
schichten, denn hiufig durfte von den S6hnen eines Bauern nur ei-
ner heiraten, damit der Besitz unverteilt an die nichste Generation
weitergegeben werden konnte.?! Die Angehorigen der unterbauerli-
chen Schicht mussten nachweisen konnen, dass sie in der Lage wa-
ren, eine Familie durchzubringen. Die Gemeinden konnten namlich
gegen die Verehelichung Einspruch erheben, «wenn sie darthun,
dass im Falle der Vollzichung der Ehe, die Ehegatten ausser Stande
wiren, ihren Unterhalt durch ihr Vermogen oder durch ihre Arbeit
zu bestreiten.»22 Von diesem Recht machte die Gemeinde héufig Ge-
brauch; meist begriindete sie ithren ablehnenden Bescheid mit For-
mulierungen wie: «Indem derselbe nicht die erforderlichen Mittel
besitze eine Familie ehrlich durchzubringen.»? Die restriktive An-
wendung von § 99 entsprach auch ganz dem Willen des Regierungs-
rates, der mit seltenen Ausnahmen die Einsprachen der Gemeinden
als begriindet erachtete.2¢ Mit der Machtiibernahme durch die «Ro-
teny» im Jahre 1856 dnderte sich diese Haltung: «Es haben allerdings
die Gemeinden nach §99 des Civil-Gesetz-Buches zum Einspruche
das Recht, allein es wiire wiinschenswert, dass sie davon so selten als
moglich Gebrauch machen wiirden.» 2

5.1.1 Das Heiratsalter
Diese wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Einschrinkungen
wirkten sich auf die Heiratschancen an sich aus, sie hatten aber auch
einen grossen Einfluss auf das Heiratsalter. In der folgenden Zusam-
menstellung sind nur Erst-Ehen beriicksichtigt. Der Medianwert
gibt das Alter an, bei welchem die Hilfte einer Personengruppe ver-
heiratet war. Er zeigt damit an, ob die Durchschnittswerte allenfalls
durch extreme Werte verzerrt werden.

Auf den ersten Blick scheinen diese durchschnittlichen Heiratsal-
ter mit 32 Jahren fiir Minner und 28 fiir Frauen sehr hoch. Sie liegen

21 Vgl. Teil 111, Kapitel 7.2.1., S. 146.

22 Sol. CG, §99.

2 Gemeinderats-Protokoll, 11.4. 1855, S.77.
24 Rechenschaftsbericht 1853, S. 136.

25 Rechenschaftsbericht 1862, S. 14.
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Tabelle 10:
Durchschnittliches Heiratsalter bei Erst-Ehen 1825-1864

Zeitraum Alle FEhen Besitzklassen
lund?2 3und4
Miinner Frauen  Mdnner Frauen  Midinner Frauen
18251844 32,1 28,4 32,5 27,2 31,9 28,9
1845—1864 31,9 27,7 33,5 31,1 31,3 26,4
1825-1864 32,0 27,9 32,9 28,7 31,5 27,6
Median 30,3 26,8 31,0 29,0 29,8 26,0

aber ganz im Rahmen der Werte, die fiir andere Orte der Schweiz
aus dem gleichen Zeitraum vorliegen.?¢ Die Durchschnittswerte sin-
ken von 1825 bis 1864 leicht, verantwortlich dafir ist die unterbiu-
erliche Schicht, denn in den Besitzklassen 1 und 2 weist das Heirats-
alter vor allem bei den Frauen eine deutlich steigende Tendenz auf.

Das hohe Heiratsalter der Bauernsohne ist eine Folge der in
Aedermannsdorf praktizierten Besitziibergaben. Erreichten sowohl
der Vater wie die Mutter ein hohes Alter, dann bedeutete dies zu-
meist auch ein hohes Heiratsalter fiir den Sohn, denn der Besitz wur-
de in der Regel erst nach dem Tod des Vaters iibergeben, und die
Heirat war wiederum hiufig mit dem Antritt des Erbes gekoppelt.?’
Das Heiratsalter war noch hdher, wenn mehrere S6hne den Besitz
iitbernahmen.?8 Parallel mit dem Heiratsalter der Méanner stieg auch
jenes der Frauen der Oberschicht. Wenn man Joseph Joachim glau-
ben darf, wurde die Heirat lange vor der eigentlichen Eheschliessung
von den Vitern ausgemacht.?® Bis zur Hofiibergabe und zur Heirat
mussten die Bauernséhne und -téchter dann Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte warten und wurden so «gemeinsamy relativ alt. Mit dem ho-
hen Heiratsalter der Frau verkiirzte sich ithre Fruchtbarkeitsperiode.
In einer Gesellschaft, die keine geburtenbeschrankende Methoden
anwandte, war dies die einzige Moglichkeit, die Zahl der Geburten
und damit der Erben zu steuern.

Nur wenig tiefer ist das Heiratsalter der Manner der Unterschicht.
Der Generationenwechsel und damit das Heiratsverhalten der
Kleinbauern (mit mehr als etwa sechs Jucharten Landbesitz) unter-
schied sich in keiner Weise von jenem der Bauern. Bei den Landar-

% Vgl. Kurmann, S.91, (Triengen); Bucher, S.47, (Marbach); Burri, S.104, (Lu-
zern); Dubler/ Siegrist, S.355, (Wohlen). Die Werte betragen zwischen 30 und 31,8
Jahre fiir Manner und 28 bis 28,9 Jahre fiir Frauen.

27 Vgl. Entwicklungszyklus 1, S. 156.

28 Vgl. Entwicklungszyklus 2, S.159.

2 Joachim, vgl. z. B. Lonny, S.115; Mieschegghans, S.20; Herrenbauer, S.60f.
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beitern sorgte die Gemeinde mittels ihres Einspracherechts dafur,
dass niemand zu friih heiratete. Das sinkende Heiratsalter bei den
Frauen der unteren Besitzklassen hingt vor allem mit der Tatsache
zusammen, dass von 1825 bis 1844 sechs von acht Minnern, die vor
ihrem 30.Altersjahr heirateten, eine Frau ehelichten, die dlter war
als sie selbst, von 1845 bis 1864 aber nur noch vier von dreizehn. So-
lange die Praxis der Heiratsbewilligungen restriktiv gehandhabt
wurde, zogen es heiratswillige junge Mianner offenbar vor, eine dltere
Frau zu heiraten, die bereits etwas Geld hatte erhausen kénnen, an-
statt zuzuwarten, bis sie selbst genug Geld auf der Seite hatten.

5.1.2 Die Ehedauer

Die kirchliche Trauung war im Kanton Solothurn wie andernorts
auch die staatlich anerkannte Form der Eheschliessung. Die Einfiih-
rung einer Zivilehe stand bei den Beratungen zum neuen Zivilgesetz-
buch um 1840 gar nie zur Diskussion. Fiir Katholiken war deshalb
eine Auflosung der Ehe nur in der kanonischen Trennung von Tisch
und Bett moglich.? Eine Ehe dauerte somit bis zum Tod eines Ehe-
partners, und die durchschnittliche Ehedauer war abhingig vom
durchschnittlichen Heiratsalter einerseits und der Erwachsenen-
sterblichkeit anderseits.

Tabelle 11:
Ehedauer bei Erst-Ehen 1825—1864
Ehedauer Anteile in Prozent Ehedauer Anteile in Prozent
in Jahren in Jahren
0- 4 13 30-34 7
5-9 19 35-39 10
10-14 6 40-44 14
15-19 6 45-49 6
20-24 3 50 und mehr 4
25-29 12 Alle 100
Zusammenfassung:
Ehedauer Besitzklassen
inJahren 1und? 3und 4 Alle
0-9 48 24 32
10-19 9 13 12
20 und mehr 43 63 56

¥ Walliser, S.269 und 280.
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Beinahe ein Drittel aller Ehen hatte weniger als zehn Jahre Be-
stand; etwas mehr als die Hilfte der Ehen dauerte mehr als 20 Jahre
lang. Im schweizerischen Vergleich waren die Ehen in Aedermanns-
dorf im 19.Jahrhundert von weit weniger langer Dauer als in andern
Gebieten, wobei deren Werte meist aus dem Ende des 18.Jahrhun-
derts stammen. Zum Vergleich das andere Extrem: in Marbach (LU)
dauerten nur ein Prozent der Ehen weniger als zehn, aber mehr als
85 Prozent mehr als 20 Jahre.3! Betrachtet man die schichtspezifi-
schen Unterschiede, dann stellt man mit Erstaunen fest, dass vor al-
lem die Ehen der Oberschicht von kurzer Dauer waren. Eine Erkla-
rung dafiir zu finden, ist auf den ersten Blick nicht einfach. Abwan-
derung als Storfaktor scheidet vollig aus, denn wer aus den vermo-
genderen Klassen in der Gemeinde heiratete, blieb auch dort. Eine
genauere Analyse zeigt aber, dass neun der elf Ehen mit weniger als
zehn Jahren Dauer in der Oberschicht durch den Tod der Frau been-
det wurden. Von diesen neun Frauen starben fiinf im Kindbett. In
der Unterschicht wurden hingegen sieben der elf Ehen durch den
Tod des Mannes vor dem zehnten Heiratstag beendet und von den
vier Frauen, die frither als ihr Ehemann starben, verschied eine im
Kindbett. Die kurze Ehedauer in der Oberschicht ist somit eine Fol-
ge der Ubersterblichkeit der Frauen. Nun ist bekannt, dass die Miit-
tersterblichkeit abhidngig vom Alter bei der ersten Geburt ist.32 Zwi-
schen 1825 und 1844 betrug das durchschnittliche Alter bei der Erst-
geburt 29 Jahre, von 1845 bis 1864 aber 32 Jahre, gleichzeitig sank
die durchschnittliche Ehedauer von 22 auf 14 Jahre. Das hohe Hei-
ratsalter der Frauen der Oberschicht war also zumindest mitverant-
wortlich dafuir, dass die Halfte aller Ehen nur von kurzer Dauer wa-
ren.

5.1.3 Die Wiederverheiratung

Gerade im Zusammenhang mit der kurzen Ehedauer stellt sich die
Frage, ob die verwitweten Personen erneut heirateten und von wel-
chen Faktoren eine allfillige Wiederverheiratung abhingig war. Ta-
belle 12 gibt uns Aufschluss iiber die Anteile von ledigen und verwit-
weten Personen an allen Heiratenden.

82 Prozent aller Eheschliessungen waren fiir beide Ehepartner
Erstheiraten. 84 Prozent der Ménner und 94 Prozent der Frauen wa-
ren vor der Heirat ledig. Alle diese Werte stimmen mit jenen aus an-
dern Regionen iiberein.3? Die Chancen der verwitweten Minner,

31 Bucher, S.66.
32 Vgl. Imhof, S.155f.
33 Vgl. etwa Bucher, S.53 und Kurmann, S.95.
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Tabelle 12:
Zivilstand bei der Eheschliessung 1836-1875

Mdnner
Ledig % Witwer % Alle %
Frauen Ledig 93 81,6 14 12,3 107 93,9
Witwen 3 2,6 4 35 7 6,1
Alle 96 84,2 18 15,8 114 100,0

eine neue Ehe eingehen zu konnen, scheinen grosser gewesen zu sein
als jene der Frauen, denn 16 Prozent der Eheleute waren Witwer,
aber nur 6 Prozent Witwen. Es darf allerdings auch nicht ausser acht
gelassen werden, dass es mehr Witwer als Witwen gab. Mit Hilfe der
rekonstituierten Familien lasst sich die Fragen klaren, wie viele ver-
witwete Personen sich wieder verheirateten. 12 von 15 Witwern, aber
nur 6 von 12 Witwen, die ihren Ehepartner vor Vollendung des
50. Altersjahres verloren hatten, schritten zu einer neuen Ehe. Die
Heiratschancen der Witwen waren also doch geringer.3* Vor allem
die verwitweten Frauen der Unterschicht hatten offenbar Miihe, ei-
nen neuen Ehepartner zu finden. Je dlter sie beim Hinschied ihres
Ehemanns waren, je grosser die Zahl ihrer Kinder und je geringer ihr
Besitz war, um so geringer waren auch ihre Heiratschancen. Am ehe-
sten konnten sie noch darauf hoffen, von einem Witwer aus der Un-
terschicht geheiratet zu werden, der selbst Kinder und damit Miihe
hatte, eine Frau zu finden. Alle Ehen zwischen verwitweten Perso-
nen wurden denn auch ausschliesslich von Angehorigen der Unter-
schicht geschlossen, und in drei der insgesamt vier Fille brachten
beide Ehepartner Kinder mit in die Ehe.

Am seltensten waren Heiraten zwischen ledigen Minnern und
Witwen; sie kamen nur unter Angehorigen der Oberschicht vor. Die
Frauen brachten zum Teil grosse Vermogen in die Ehen und in zwei
Fillen waren sie auch ilter als ihr zweiter Mann. Fiir ledige Landar-
beiter und Taglohner waren bereits vorhandene Kinder hingegen
eine Okonomische Belastung, deshalb scheuten sie Verbindungen
mit verwitweten Frauen. In Joachims Roman «Herrenbauer» heira-
tet ein Sagerknecht eine Witwe mit drei Kindern; der lakonische
Kommentar: «Nun hast das Jochlein auf — nun, Schimmel, zieh.»35

Zwei Tatsachen lassen die Hypothese zu, dass die Witwen der Un-
terschicht mit der Bereitschaft zu vor- bzw. nachehelichem Ge-
schlechtsverkehr ihre Heiratschancen zu verbessern versuchten. Er-

3 Vgl. dazu auch die Bevilkerungspyramiden S. 64.
35 Joachim, Herrenbauer, S.127.
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stens waren vier von filnf Witwen bei der zweiten Eheschliessung
schwanger, und zweitens brachten zwei Witwen uneheliche Kinder
zur Welt.

Die Heiratschancen fiir verwitwete Manner waren besser, und es
gab bei ithnen auch keine schichtspezifischen Unterschiede. Die Bau-
ern verzichteten hiufig aus erbstrategischen Uberlegungen auf eine
Wiederverehelichung, wenn aus ihrer ersten Ehe bereits Kinder vor-
handen waren. Die Rolle der Hausfrau wurde in solchen Fillen
meist von einer ledigen Schwester iibernommen. Fiir Minner der
Unterschicht mit kleinen Kindern war im Gegensatz dazu die Not-
wendigkeit gross, die fehlende Hausfrau so rasch als moglich zu er-
setzen. Wenn ihnen dies nicht gelang, drohte die Auflosung der Fa-
milie.

Die durchschnittliche Frist bis zur Wiederverheiratung betrug bei
den Minnern 60 Monate; 36 Monate bei Witwern mit Kindern und
83 bei solchen ohne Kinder. Von den Frauen liegen nur fiinf Werte
vor; die durchschnittliche Frist betrug bei ihnen 40 Monate. Im Ver-
gleich zu andern Regionen der Schweiz sind dies alles sehr hohe
Werte.

5.1.4 Die Ledigen

Der Anteil der Ledigen an der Gesamtbevolkerung kann mit Hilfe
des Materials der Volkszdhlungen ermittelt werden.?¢ Von 1850 bis
1870 zeigt sich folgende Entwicklung:

Tabelle 13:
Ledigenanteil in Prozent 1850-1870
Alter 1850 1860 1870

Mdnner Frauen  Mdnner Frauen  Mdinner Frauen
20-29 100 69 83 56 86 67
30-39 24 17 42 50 28 27
40-49 16 27 9 16 12 17
50 und mehr 16 18 7 12 10 5
20 und mehr 37 33 36 33 33 26

Insgesamt war rund ein Drittel der erwachsenen Personen ledig,
wobei der Anteil der Ledigen an der Gesamtbevoilkerung mit zuneh-
mendem Alter abnahm. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass 1850
kein Mann unter 30 Jahren verheiratet war. Mit sinkendem durch-

36 Vgl. dazu auch die Bevolkerungspyramiden S. 64.
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schnittlichem Heiratsalter nimmt die Zahl der ledigen 20- bis 29j4h-
rigen ab.

Von der historischen Demographie werden die iiber 50jahrigen
Ledigen als «definitiv ledigy bezeichnet. Auffallend ist nun, dass in
Aedermannsdorf ihr Anteil bei den Frauen von 18 auf 5 Prozent
sinkt. Dies heisst allerdings nicht, dass die Heiratschancen der Frau-
en gestiegen wiren; die tiefen Werte sind auf die Abwanderung zu-
riickzufiihren.

Wegen des geringen Datenmaterials und den vielen wegziehenden
Personen aus dieser Gruppe hat eine weitergehende Interpretation
keinen Sinn.

5.2 Die vor- und aussereheliche Sexualitdt
Mit der Einfilhrung des solothurnischen Civilgesetzbuches verbes-
serte sich die rechtliche Stellung des unehelichen Kindes; in wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht war es aber weiterhin benachtei-
ligt. Das alte Recht war dem Paternitétsprinzip verpflichtet gewesen,
nach welchem der Vater das Kind sechs Monate nach der Geburt
iibernehmen oder verkostgelden musste; das Kind hatte ausserdem
seinen Namen und sein Biirgerrecht erhalten.’” Das neue Personen-
recht, das 1842 in Kraft trat, iibertrug die elterliche Gewalt der Mut-
ter, und das uneheliche Kind erhielt jetzt ihren Namen und ihr Biir-
gerrecht. Gegeniiber dem Vater des Kindes hatte die Mutter ein Kla-
gerecht: «Die Mutter eines unehelichen Kindes hat das Recht, gegen
diejenige Mannsperson, von welcher sie nach ihrer Behauptung ge-
schwingert worden ist, auf einen Beitrag fiir die Verpflegung und
Erziehung des Kindes und fiir die Kosten der Niederkunft zu kla-
gen.»38 Der jahrliche Beitrag fiir die Erziehung und Verpflegung des
Kindes wurde auf 60 Franken festgelegt, was beinahe dem Jahres-
lohn eines Knechtes entsprach. Ausserdem hatte der Vater eine Bus-
se an die Gemeinde zu zahlen, deren Biirgerrecht das Kind bekam,
und zwar 150 Franken, wenn der Vater verheiratet war, und 75
Franken, wenn er ledig war. In erbrechtlicher Beziehung wurde das
uneheliche Kind den ehelichen Nachkommen der Mutter gleichge-
stellt, zum Vater bestanden keine erbrechtlichen Beziehungen.

Die folgende Tabelle zeigt uns, wie gross der Anteil der uneheli-
chen Kinder an allen Geburten zwischen 1836 und 1875 in Aeder-
mannsdorf war.

37 Nach Walliser, S.451ff.
3¢ Sol. CG, §281.

44



Tabelle 14:
Uneheliche Geburten 18361875

Zeitraum Total unehelich lllegitimenquote
Geburten
1836-1840 61 1 1,6
1841-1845 62 1 1,6
1846-1850 85 6 7,1
1851-1855 93 4 43
1856-1860 74 7 9,5
18611865 92 9 9,8
18661870 81 13 16,0
18711875 80 2 2,5
18361875 628 43 6,8

Die Illegitimenquote betrug im Untersuchungszeitraum 6,8 Pro-
zent; bis 1845 war sie tief, aber danach stieg sie bis auf den zehnfa-
chen Wert an. Der Anteil der unehelichen Geburten in den sechziger
Jahren mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber die folgende
Tabelle mit Vergleichswerten aus dem Kanton Solothurn zeigt, dass
sie keineswegs den Rahmen des Ublichen sprengen.

Tabelle 15:

Vergleich der Illegitimenquoten 1861-1875

Zeitraum Aedermannsdorf Bezirk Balsthal « Kanton Solothurn ¢
18611865 9,8 8,5 9,0

1866—-1870 16,0 7,6 7,6

1871-1875 2,5 3,1 6,2

2 Berechnet nach den Bevolkerungstabellen der Rechenschaftsberichte 1861-1875

Lediglich die Illegitimenquote der Jahre 1866 bis 1870 liegt deut-
lich hoher und bedarf einer niaheren Betrachtung. Nach Reinhard
Sieder konnen zwei Faktoren bestimmend auf die Hohe der Illegiti-
menrate einwirken, namlich zeitlicher oder prinzipieller Ausschluss
von der Moglichkeit der Eheschliessung oder die Moglichkeit der
Mutter, ausserhalb der Ehe als assoziiertes Mitglied der Hausge-
meinschaft als Dienstbote oder Taglohner mit den Kindern unterzu-
kommen.* Die zweite Moglichkeit scheidet fiir Aedermannsdorf
aus. Es brachten zwar verschiedentlich Miagde uneheliche Kinder
zur Welt, aber nie wurden sie danach als Dienstboten mit dem Kind
zusammen in einen Haushalt aufgenommen. Im Gegenteil, die Herr-

39 Sieder, in: Mitterauer/ Sieder, S. 148f.
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schaft konnte eine Magd, die ausserehelich schwanger wurde, frist-
los und ohne Entschidigung entlassen.4

Die Ursache fiir das Ansteigen der Illegitimitit in Aedermanns-
dorf ist also vielmehr im Ausschluss von der Moglichkeit der Ehe-
schliessung zu sehen. Die steigende Zahl verarmter Familien4! und
die restriktive Heiratsbewilligungspraxis fithrten dazu, dass immer
mehr Leute von einer Heirat ausgeschlossen wurden.

Verschiedene Frauen hatten mehrere uneheliche Kinder. Kathari-
na Gunziger gebar zwischen 1855 und 1870 sieben illegitime Kinder,
vier kamen in Aedermannsdorf zur Welt, drei in Solothurn. Auch
andere Frauen gebaren mehrere uneheliche Kinder, niamlich eine
Frau finf Kinder, zwei Frauen vier Kinder, zwei Frauen drei Kinder
und vier Frauen zwei Kinder. Auffallend ist auch, dass in den glei-
chen Familien oft mehrere Tochter aussereheliche Kinder zur Welt
brachten, so zum Beispiel drei Tochter des Holzers Jakob Eggen-
schwiler zehn Kinder und drei Tochter des Landarbeiters Johann
Gunziger neun Kinder. Die Miitter kehrten haufig erst wenige Tage
vor oder nach der Geburt nach Aedermannsdorf zuriick. Die unehe-
lichen Kinder lebten meistens mit der Mutter zusammen, am héufig-
sten im Haushalt der Eltern oder dann bei Verwandten.42

Vollig falsch wire es, aus dieser Zusammenstellung den Schluss zu
ziehen, dass die Illegitimitit ausschliesslich ein Phinomen der unter-
biuerlichen Schicht gewesen sei. Es gab uneheliche Geburten in al-
len Besitzklassen; in der Unterschicht waren sie zwar am héufigsten,
aber sie wies auch mit Abstand den hochsten Anteil an ledigen Frau-
en im Alter von 20 bis 39 Jahren auf.

Die vor- und aussereheliche Sexualitit l4sst sich nicht nur durch
illegitime Geburten nachweisen. Es wurde bereits kurz darauf hinge-
wiesen, dass die Witwen durch die Bereitschaft zu Geschlechtsver-
kehr ihre Heiratschancen zu verbessern suchten.4? Aber auch unter
den Ledigen waren voreheliche Beziehungen verbreitet. Diese Be-
hauptung lisst sich leicht beweisen, wenn man sieht, wie gross der
Anteil der Briute ist, die bei der Heirat schwanger waren. Eine Emp-
fangnis gilt in den demographischen Studien dann als vorehelich,
wenn zwischen Heirat und Geburt weniger als siecben Monate ver-
gangen sind.

In genau der Hilfte aller rekonstituierten, fruchtbaren Ehen wur-
de das erste Kind vor der Heirat gezeugt. Nimmt man acht Monate
als Grenze an, was der Realitit niherkommen diirfte, dann waren es

4 Sol. CG, §1172, Ziffer 7.

41 Siehe Teil I1, Kapitel 1.1.

42 Vgl. dazu Sieder, Strukturprobleme, S. 190.
4 Kapitel 5.1.3., S.41.
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Tabelle 16:

Ehen mit vorehelicher Konzeption nach dem Heiratsalter der Frau
18251864

Heiratsalter der Frau  Ehen mit Kindern Ehen mit vorehelicher Konzeption
Anzahl %

15-19 1 1 (100)

20-24 19 13 68

25-29 25 12 48

30-34 16 6 38

35-39 5 1 20

Alle 66 33 50

54,5 Prozent, und zdhlt man auch noch jenes Paar dazu, dessen er-
stes Kind durch die Ehe legitimiert wurde, steigt der Anteil der vor-
ehelichen Konzeptionen sogar auf 56 Prozent. Die Bemerkung einer
Biuerin bei Joachim, dass «heutzutag’ solche Heiraten genugsam
vorkommen, beinah’ mehr als andere»#4, trifft auf Aedermannsdorf
genau zu, wobel man davon ausgehen kann, dass nicht jeder Brauti-
gam vom Vater der Braut «mit der Pistole» an den Altar gezwungen
werden musste. Ahnlich hohe Werte weist das landlich-protestanti-
sche Bern im 18.Jahrhundert auf4’, wihrend im katholischen Woh-
len der Anteil im 19.Jahrhundert 21 Prozent betrug. Moglicherweise
waren also eher regionale als konfessionelle Unterschiede massge-
bend fiir das Ausmass der vorehelichen Sexualitit.

In Aedermannsdorf sind auch deutliche Unterschiede in schicht-
spezifischer Hinsicht festzustellen. In den Besitzklassen 1 und 2 be-
trug der Anteil der vorehelichen Konzeptionen bei den unter 30jih-
rigen 45 Prozent, bei den iiber 30jdhrigen 10 Prozent. In den untern
beiden Besitzklassen ist der Anteil mit 62 und 60 Prozent beinahe
gleich hoch. Das heisst mit andern Worten, dass die in Tabelle 16
feststellbare altersspezifische Abstufung das Resultat eines andern
vorehelichen Sexualverhaltens der S6hne und Tochter aus der Ober-
schicht war.

5.3 Die eheliche Fruchtbarkeit

Mit der Berechnung der ehelichen Fruchtbarkeit lassen sich einige
Fragen kliren, die bisher kurz gestreift wurden. Zum Beispiel: Hatte
ein hohes Heiratsalter auch tatsichlich Auswirkungen auf die Fami-

4 Joachim, Fabrikschornsteine, S.191.
45 Vgl. Bietenhard, S.156f.
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liengrosse? Oder: Wurden im 19.Jahrhundert in Aedermannsdorf
Massnahmen zur Geburtenbeschriankung angewendet?

Die Fruchtbarkeitsperiode einer Frau beginnt mit dem Tag der
Eheschliessung und endet mit der Menopause oder dem Tod eines
Ehepartners. Als Ende der Fruchtbarkeit wird in der historisch-
demographischen Forschung vereinfachend der 50.Geburtstag der
Frau angenommen. Erreichen beide Ehepartner diesen Zeitpunkt,
dann wird die Ehe als vollstindig bezeichnet; stirbt einer der Ehe-
partner vor dem 50. Geburtstag der Frau, gilt die Ehe als unvollstin-
dig. In Aedermannsdorf waren von 60 beriicksichtigten Ehen 40
vollstindig und 20 unvollstindig. Eine schichtspezifische Betrach-
tung der Fruchtbarkeit ist mit dieser geringen Zahl von Familien
nicht moglich.

Die eheliche Fruchtbarkeitsziffer gibt an, wie viele Kinder eine
Frau durchschnittlich pro Jahr gebar. Die nach Altersgruppen ge-
ordneten Ergebnisse werden auf 1000 Frauen im gebarfihigen Alter
bezogen und mit 1000 multipliziert. Eine Fruchtbarkeitsziffer von
500 einer bestimmten Altersgruppe besagt demnach, dass die Frau-
en dieser Altersgruppe im Durchschnitt alle zwei Jahre ein Kind zur
Welt brachten.

Tabelle 17:

Alterspezifische eheliche Fruchtbarkeitsziffern 1825-1864

Alter der Frau 20-24  25-29  30-34 35-39 40-44 45-49
Fruchtbarkeitsziffer 550 481 440 380 202 20

Der Verlauf der Fruchtbarkeitskurve ist biologisch bedingt, weil
die Gebirleistung der Frau mit zunehmendem Alter abnimmt. Die
Werte von Aedermannsdorf sind iiberdurchschnittlich hoch. In der
«Rangliste», die Bietenhard zusammengestellt hat, wire Aeder-
mannsdorf an dritter Stelle von zehn Gemeinden einzureihen. 4

Die Frage, ob in Aedermannsdorf geburtenbeschrinkende Mass-
nahmen angewendet wurden, kann hier bereits abschliessend geklirt
werden. Bei freiwilliger Geburtenbeschrinkung konzentrieren sich
die geplanten Geburten auf die ersten Ehejahre; in der graphischen
Darstellung ergibt sich dann eine konkav verlaufende Kurve. Die
Fruchtbarkeitskurve von Aedermannsdorf verlduft aber eindeutig
konvex, gleichzeitig sind die Fruchtbarkeitsziffern hoch; allgemein
praktizierte Geburtenkontrolle kann deshalb ausgeschlossen wer-
den. In diese Richtung wies bereits die sehr ausgeglichene jahreszeit-

46 Bietenhard, S.167.
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Graphik 9:

Altersspezifische eheliche Fruchtbarkeitsziffern

600

-

Aedermannsdorf 1825-1864

Tabelle 18:

[
20-24 25-29

I | I
30-34 35-39 40-44

Wohlen 1839-1864

Altersspezifische eheliche Fruchtbarkeitsziffern nach dem Heirats-
alter der Frau 1825-1864

Heirats- Alter der Frauen

alter 20-24  25-29 30-34 35-39 40—44 45-49
15-19 2 (600 400 600 400 100 0)
20-24 543 425 425 230 142 0
2529 577 394 388 220 33
30-34 575 530 242 44
3539 407 229 0
Alle 550 481 440 380 202 20

2 Nur eine Ehe
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liche Verteilung der Geburten.4” Anders verlduft die Kurve im glei-
chen Zeitraum im aargauischen Wohlen. Die Fruchtbarkeitsziffern
der 20-29jédhrigen sind etwa gleich hoch wie in Aedermannsdorf, da-
nach liegen sie aber deutlich tiefer; die Fruchtbarkeitskurve verlauft
praktisch gestreckt. Dies deutet darauf hin, dass zumindest in einem
Teil der Ehen Geburtenkontrolle praktiziert wurde.* Weil in jeder
Altersgruppe auch Neuverheiratete mitberiicksichtigt sind, werden
die Fruchtbarkeitsziffern auch getrennt nach dem Heiratsalter der
Frau berechnet.

Die Fruchtbarkeitsziffern sind bei allen Altersgruppen erwar-
tungsgemiss zu Beginn der Ehe am hochsten und fallen dann mit zu-
nehmendem Alter. Das erstmalige starke Nachlassen erfolgt zumeist
zwischen dem 40. und dem 44. Altersjahr, bereits eine Altersgruppe
friher bei jenen Frauen, die zwischen ihrem 20. und dem 24. Alters-
jahr geheiratet haben. Es stellt sich daher die Frage, ob die Ehedauer
einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat.

Tabelle 19:

Fruchtbarkeitsziffern nach Ehedauer und Heiratsalter

Heirats- Ehedauer in Jahren

alter 0—4 5-9 10-14  15-19 20-24  25-29
20-24 478 429 314 233 17 0
25-29 495 462 231 117 17

30-34 615 _ 356 111 0

35-39 371 200 0

In jeder Altersgruppe nimmt die Fruchtbarkeit im Laufe der Ehe
ab. Der Riickgang erfolgt aber nicht nach einer bestimmten Ehedau-
er, sondern in den einzelnen Altersgruppen nach verschieden langer
Ehedauer. Damit zeigt sich eindeutig, dass die Fruchtbarkeit haupt-
sichlich vom Alter der Frau bestimmt wurde.

Die an sich abstrakten Zahlen der Fruchtbarkeitsberechnung wer-
den etwas anschaulicher, wenn die Fruchtbarkeitsziffern auf die Ge-
burtenzahl innerhalb von fiinf Jahren umgerechnet werden.

Den hohen Fruchtbarkeitswerten entsprechen die vergleichsweise
hohen durchschnittlichen Geburtenzahlen. Fiinf Geburten in fiinf
Jahren kamen zwar iiberhaupt nie vor, und auch vier Geburten in
funf Jahren waren selten. Bis in die Altersgruppe der 35-39jdhrigen
waren zwei oder drei Geburten in fiinf Jahren am haufigsten. Die

47 Vgl. Graphik 7, S.25.
48 Vgl. Dubler/ Siegrist, S.374f.
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Tabelle 20:
Geburtenzahl pro 100 Frauen in 5 Ehejahren

Anzahl Alter der Frauen

Kinder 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
0 0 11 16 32 90

1 24 17 19 39 10

2 35 23 33 22 0

3 41 46 27 7 0
4 0 3 5 1] 0

5 0 0 0 0 0
Total 100 100 100 100 100
Anzahl Frauen 17 35 37 41 40
Anzahl Kinder 37 74 69 43 4
@ Kinderzahl 2,2 2,1 1,9 1,0 0,1

durchschnittlichen Kinderzahlen blieben deshalb bis zu dieser Al-
tersgruppe auf einem hohen Niveau.

Das Ende der Fruchtbarkeitsperiode der Frau wird wie gesagt von
den Demographen auf das vollendete 50. Altersjahr der Frau ange-
setzt, eine obere Grenze, die von den bisherigen Untersuchungen
auch bestitigt worden ist. In Aedermannsdorf betrug das hochste
Alter einer Frau bei ihrer letzten Geburt 46 Jahre. Es waren insge-
samt drei Frauen, welche in diesem Alter ihr letztes Kind zur Welt
brachten. Fiir die Berechnung des durchschnittlichen Alters der
Frauen bei ihrer letzten Geburt werden nur die vollstindigen Ehen
beriicksichtigt, bei denen die Frau vor ithrem 30.Geburtstag heira-
tete.

Mit 40,5 Jahren ist das Durchschnittsalter in Aedermannsdorf
recht hoch. In lindlichen Gebieten reichen die Werte etwa von 38,3
Jahren in Langnau (BE) bis zu 41,2 Jahren in Triengen.4 Beriick-
sichtigt man sdmtliche vollstindigen Ehen, wie dies in einigen an-
dern Untersuchungen getan wird, betrigt das durchschnittliche Al-
ter der Frauen bei ihrer letzten Geburt 41,4 Jahre. Ein signifikanter
schichtspezifischer Unterschied ist nicht festzustellen; in den Besitz-
klassen 1 und 2 betrigt es 40,5 Jahre, in den Besitzklassen 3 und 4
41,7 Jahre. Nur zwei von 38 Frauen brachten ihr letztes Kind vor
dem 35.Geburtstag zur Welt. Dies ist ein weiteres Indiz dafiir, dass
in Aedermannsdorf von Geburtenbeschrinkung keine Rede sein
kann.

49 Bietenhard, S.174; Kurmann, S.102.
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5.4 Die Familiengrisse

Als «Familiengrosse» wird in der historischen Demographie die An-
zahl der Geburten wihrend einer Ehe bezeichnet. Weil allfillige To-
desfille oder Abwanderung dabei nicht beriicksichtigt werden, hat
diese Familiengrosse nichts mit der Zahl der tatsiachlich in einem
Haushalt lebenden Kinder zu tun. Die Grosse der Familie als zu-
sammenlebende Gruppe wird spiter untersucht, dort wird dann der
Begriff «Haushaltgrosse» verwendet.%

Die Zahl der ehelichen Geburten wird im wesentlichen bestimmt
von der Dauer der Fruchtbarkeitsperiode, welche durch das Heirats-
alter und die Menopause begrenzt wird. Ebenfalls von Bedeutung,
aber quellenmissig nicht zu erfassen, sind andere Faktoren wie die
Konstitution der Ehepartner oder ungiinstige Lebensumstinde wie
mangelhafte Erndhrung oder harte korperliche Belastung.

Tabelle 21:
Familiengrosse nach Besitzklassen 1825-1864

Vollstind. Ehen Unvolistiind. Ehen  Alle Ehen

Anzahl mittlere Anzahl mitilere  Anzahl  mittlere

Geburten- Geburten- Geburten-
zahl zahl zahl
Besitzklassen 1, 2 10 6,2 8 44 18 5,4
Besitzklassen 3, 4 30 6,3 12 3,6 42 5,5
Alle 40 6,3 20 3,9 60 5,5

Im 19.Jahrhundert kamen in Aedermannsdorf im Durchschnitt
wihrend einer Ehe 5,5 Kinder zur Welt, etwas iiber sechs in vollstin-
digen und etwa vier Kinder in unvollstindigen Ehen. Die vergleichs-
weise geringe Zahl von Geburten bei den unvollstindigen Ehen ist
auf den iiberdurchschnittlich hohen Anteil von Ehen zuriickzufiih-
ren, die nur zwischen fiinf und zehn Jahre dauerten. Die Frauen der
Oberschicht weisen zwar ein hoheres durchschnittliches Heiratsalter
und damit eine kiirzere Fruchtbarkeitsperiode auf; durch eine héhe-
re Fruchtbarkeit wird der Unterschied allerdings ausgeglichen.

Im schweizerischen Vergleich liegt Aedermannsdorf im vordern
Mittelfeld. Triengen wies eine durchschnittliche Geburtenzahl von
6,8 auf; in Wohlen waren es im gleichen Zeitraum wie in Aeder-
mannsdorf nur noch 4,3 Geburten.5!

Mehr Aussagekraft als diese reinen Durchschnittswerte hat die

50 Vgl. Teil IT1, Kapitel 3.
St Kurmann, S.105; Dubler/ Siegrist, S.365.
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Tabelle mit der prozentualen Verteilung der kleinen, mittleren und
grossen Familien.

Tabelle 22:
Prozentuale Verteilung der Familiengrossen 1825-1864

Vollstindige Ehen Alle Ehen

Anzahl  Kinderzahl (in %) Anzahl Kinderzahl (in %)
Familien 0-4 5-9  10-12 Familien 0-4 5-9 10-12

Alle Besitzklassen 40 27 55 18 60 38 50 12

Genau die Halfte aller Familien weist mit fiinf bis neun Geburten
eine mittlere Grosse auf. Die kleinen Familien machten rund zwei
Funftel aller Familien aus, wiahrend die grossen Familien mit Ab-
stand am seltensten vorkamen.

Etwas anders sieht die Verteilung aus, wenn man untersucht, wie
viele Kinder in welcher Familiengrosse aufwuchsen.

Tabelle 23:
Prozentuale Verteilung der Geburten auf die Familiengrossen
18251864

Volistindige Ehen Alie Ehen

Anzahl  Kinderzahl (in %)  Anzahl Kinderzahl (in %)
Geburten 0-4 5-9 10-12 Geburten 0-4 5-9 10-12

Besitzklassen 1, 2 62 129 71,0 16,1 97 206 69,1 103
Besitzklassen 3,4 189 12,2 534 344 232 18,1 539 280
Alle Besitzklassen 251 123 57,8 299 329 18,8 584 228

Das Verhiltnis zwischen den grossen und den kleinen Familien
verandert sich im Vergleich mit Tabelle 22 umgekehrt proportional:
die kleinen Familien verlieren, die grossen gewinnen an Bedeutung.
Nicht ganz ein Fiinftel der Kinder wuchs in kleinen Familien auf,
deren Anteil 38 Prozent betrug, anderseits wuchsen mehr als ein
Funftel der Kinder in grossen Familien auf, die nur einen Achtel al-
ler Familien ausmachen. Die hochste Geburtenzahl im Untersu-
chungszeitraum betrug zwolf Geburten; es sind zwei Frauen, die so
viele Kinder zur Welt brachten. Zwei von 40 vollstindigen Ehen
blieben kinderlos. In beiden Fillen stand die Frau bei ihrer Heirat
im 36. Lebensjahr. Die Ursache der Kinderlosigkeit war wahrschein-
lich Sterilitit eines der Ehepartner.

Bereits frither wurde festgestellt, dass die Geburtenzahl einer Ehe
hauptsichlich durch das Heiratsalter der Frau bestimmt wurde. Die

33



tatsichlichen Auswirkungen des Heiratsalters der Frau auf die Fa-
miliengrosse zeigt die folgende Ubersicht.

Tabelle 24:
Geburtenzahl nach dem Heiratsalter der Frau (vollstindige Fami-
lien) 1825-1864

Heiratsalter der Frau
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 Total

Anzahl Familien 1 11 12 9 7 40
Anzahl Geburten 12 85 85 49 20 251
mittlere Geburtenzahl  (12,0) 71,7 7,1 5,4 2,9 6,3

Die Unterschiede zwischen frither und spiter Heirat der Frau sind
nicht allzu ausgeprigt; ein Vergleich mit andern Gebieten zeigt denn
auch, dass der Wert fiir die Altersgruppe der 20-24jahrigen eher et-
was tief, die Werte fiir die drei anderen Altersgruppen dagegen hoch
sind. Diese Aussage gilt fiir die Gruppe der 35-39j4hrigen allerdings
nur, wenn man die beiden unfruchtbaren Ehen nicht beriicksichtigt.
Die durchschnittliche Zahl der Geburten in den fruchtbaren Ehen
betrug genau vier. Im gleichen Zeitraum brachten die Frauen von
Wohlen in jeder Altersgruppe durchschnittlich ein Kind weniger zur
Welt als die Frauen von Aedermannsdorf.52 Neben der grisseren
Fruchtbarkeit ist auch die héhere Zahl der vorehelichen Empfing-
nisse fiir diesen deutlichen Unterschied verantwortlich.

5.5 Die Geburtenfolge

Bei der Untersuchung der Geburtenabstinde gilt es zu unterschei-
den zwischen dem Protointervall, womit die Zeitspanne von der Hei-
rat bis zur ersten Geburt bezeichnet wird, und den Abstinden zwi-
schen den spateren Geburten, die als intergenetische Intervalle be-
zeichnet werden. Weil die Fruchtbarkeit der Frauen von Aeder-
mannsdorf hoch war, kann man annehmen, dass die zeitlichen Ab-
stande zwischen den Geburten relativ gering sind.

5.5.1 Das Protointervall
Im Zusammenhang mit der vorehelichen Sexualitdt war der Sache

nach bereits vom Protointervall die Rede. Dort beschrinkte sich un-
ser Interesse auf die vorehelichen Empfingnisse, wihrend hier das

32 Vgl. Dubler/ Siegrist, S. 366,
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Tabelle 25:
Protointervall (Heirat— Erstgeburt) 1825-1864

Intervalle Besitzklassen
in Monaten 1 und 2 3und4 Alle
Anzahl Anzahl Anzahl
Geburten Geburten Geburten
0-7 6 27 33
8§-12 11 7 18
13-18 3 5 8
19-24 2 2 4
25 und mehr 0 3 3
Total 22 44 66
@ Intervall 10,2 9,0 9,4
Median 10 7 7
Ehen ohne voreheliche Empfdangnis
@ Intervall 12,4 16,8 14,6
Median 11 13 12

Protointervall aller Familien im Mittelpunkt des Interesses steht. Als
voreheliche Empfingnisse gelten wie gesagt jene, bei denen das
Protointervall sieben oder weniger Monate betrégt.

Das durchschnittliche Protointervall betrug in Aedermannsdorf
9,4 Monate. Weil die vorehelichen Konzeptionen in der Unter-
schicht hiufiger waren, ist auch der Abstand zwischen der Heirat
und der Geburt des ersten Kindes etwas kiirzer. Der Unterschied
wird deutlicher, wenn man die Medianwerte miteinander vergleicht,
denn in der Unterschicht verzerren einige hohe Werte das Bild et-
was.

Von den ehelichen Empfiangnissen entfielen 55 Prozent auf das er-
ste Ehejahr. Wie der Medianwert zeigt, gebaren mehr als die Hilfte
der Frauen der Oberschicht ihr erstes Kind im ersten Ehejahr. Bei
den untern Besitzklassen lag das Protointervall bei ehelicher Emp-
fangnis knapp iiber einem Jahr. Der Unterschied von etwa sechs
Monaten zwischen dem Protointervall bei ehelicher beziehungsweise
unehelicher Empfingnis zeigt noch einmal die Bedeutung der vor-
ehelichen Sexualitit in der Unterschicht des katholischen Aeder-
mannsdorf.

In rund drei Vierteln aller Familien kam das erste Kind bereits im
ersten Ehejahr zur Welt. Dabei gibt es keinen schichtspezifischen
Unterschied; die Verteilung ist allerdings vollig gegensitzlich: die
vorehelichen Konzeptionen iiberwiegen in der Unterschicht, die ehe-
lichen in der Oberschicht.
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5.5.2 Die intergenetischen Intervalle
Die Absténde zwischen den spateren Geburten, die sogenannten in-
tergenetischen Intervalle, werden durch andere Faktoren beeinflusst
als das Protointervall. In Betracht kommen etwa die Linge der Still-
zeit mit zeitweiliger Sterilitit, der Zeitpunkt der Wiederaufnahme
und die Haufigkeit sexueller Beziehungen oder allfillige Aborte.
Damit die Ergebnisse miteinander vergleichbar sind, werden bei
der Berechnung der Geburtenabstinde nur vollstindige Familien
mit sechs Kindern und mehr beriicksichtigt.

Tabelle 26:
Intergenetische Intervalle 1825-1864

Intervalle von Kind zu Kind in Monaten

1.-2. 2-3. 3—4. dritt- zweit- letztes Anzahl
letztes letztes Familien
22,0 23,0 21,4 23,5 27,5 32,5 22

Die Geburtsintervalle der ersten Geburten sind alle ungefihr
gleich lang und pendeln um einen Wert von 22,5 Monaten. Erst das
zweitletzte Kind kam im Durchschnitt mehr als zwei Jahre nach dem
vorher geborenen zur Welt, noch grosser ist der Abstand vom zweit-
letzten zum letzten Kind. Verglichen mit den andern schweizeri-
schen Gebieten sind die ersten beiden Intervalle etwas hoher, die iib-
rigen vier etwas tiefer.5?

Zwischen Siduglingssterblichkeit und intergenetischem Intervall
bestand auch in Aedermannsdorf ein Zusammenhang. Ein frither
Tod eines Sauglings verkiirzte die Stillzeit der Mutter und damit die
Amenorrhoe: die Moglichkeit einer neuen Schwangerschaft wurde
dadurch begiinstigt. Das normale Intervall betrug in Aedermanns-
dorf 23,5 Monate, nach dem Tod eines Sauglings nur 19,8 Monate.
Mit 23,1 und 19,2 Monaten wies Wohlen im 19.Jahrhundert ganz
dhnliche Werte auf’, wihrend im 18.Jahrhundert die Differenz zwi-
schen den beiden Intervallen grisser gewesen zu sein scheint.

In den Ehen mit weniger als sechs Geburten, welche bei der Be-
rechnung der intergenetischen Intervalle keine Beriicksichtigung
fanden,waren auch die Geburtenintervalle grosser. Es war also nicht
so, dass wenige Geburten zu Beginn der Ehe erfolgt wiren, sondern
die Geburten verteilten sich in lingeren Abstinden auf die Frucht-

53 Vgl. die Zusammenstellung bei Kurmann, S.104.
34 Dubler/ Siegrist, S.3717.
38 Vgl. Dubler/ Siegrist, S.377;, Kurmann, S.105; Menolfi, S.330.
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barkeitsperiode der Frau. Die geringere Geburtenzahl ist somit auf
konstitutionelle Unterschiede der Frauen und nicht auf Geburten-
kontrolle zuriickzufiihren.

6. Die Sterblichkeit

Die Bedeutung der Sterblichkeit fiir die allgemeine Bevolkerungs-
entwicklung haben wir bereits besprochen und gesehen, dass die
Sterbekurve in Aedermannsdorf im 19.Jahrhundert wellenf6rmig
verlief, dass die Sterbeziffern vergleichsweise hoch waren und aus-
serdem eine steigende Tendenz aufwiesen. Um den genauern Ursa-
chen fiir diese Entwicklung auf die Spur zu kommen, werde ich hier
die Sterblichkeit der Siuglinge, der Kinder und der Erwachsenen ge-
trennt betrachten.

6.1. Die Sduglingssterblichkeit

Die Hohe der Sauglingssterblichkeit wird durch die Sauglingssterbe-
ziffer angegeben. Sie werden normalerweise als prozentualer Anteil
der Séduglingstoten an der Gesamtzahl der Lebendgeborenen berech-
net. In Aedermannsdorf wurden aber, wie in katholischen Gegenden
iiblich®’, nur wenige Geburten als Totgeburten bezeichnet: von
1836-1875 sind es 3 von 628 Geburten. Aus diesem Grunde wurden
die Sauglingssterbeziffern wie in den andern Untersuchungen auf
die Gesamtzahl der Geburten bezogen.

Tabelle 27:

Sauglingssterblichkeit 1836—1875

Zeitraum Anzahl Anzahl Sduglings-
Geburten Sduglingstote sterbeziffer

18361845 123 19 15,4

18461855 178 33 18,5

1856—1865 166 41 24,7

1866—1875 161 30 18,6

18361875 628 123 19,6

Auf den ersten Blick iiberrascht uns die Héhe der Sduglingssterb-
lichkeit. Rund ein Fiinftel aller Geborenen starb vor dem ersten Ge-
burtstag. Die Siauglingssterblichkeit entwickelte sich wie die Morta-

5 Vgl. Tabelle 2, S.19.
57 Vgl. Bucher, S.84, Anm. 11.
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litat wellenférmig, mit den Héohepunkten um 1850 und 1864, und sie
wies ebenfalls eine steigende Tendenz auf.

Der Vergleich zeigt, dass die Sduglingssterblichkeit zumindest
zwischen 1836 und 1855 den Werten anderer Gemeinden der
Schweiz entspricht. Selbst der hohere Wert fiur den Zeitraum von
1856 bis 1875 (21,7 Prozent) liegt noch deutlich unter den 28,8 Pro-
zent in Wohlen.58

Ein wichtiger Faktor fiir die Beurteilung der Sauglingssterblich-
keit ist neben der Sterbeziffer auch die Verteilung der Todesfille in-
nerhalb des ersten Lebensmonats und des ersten Lebensjahres.

Tabelle 28:

Die Séduglingssterblichkeit im ersten Lebensmonat 1836-1875

Tage 0 I-6 7-13 14-20 21-29 0-29

Zahl der Verstorbenen 25 14 9 6 3 57

in Prozent 44 25 16 10 5 100

Kumuliert

Tage 0 0-6 0-13 0-20 0-29 Erstes
Lebensjahr

Zahl der Verstorbenen 25 39 48 54 57 123

in Prozent 20,3 31,7 39,0 43,9 46,3 100

Das Leben der Neugeborenen war unmittelbar nach der Geburt
am stidrksten gefihrdet. Zwei Drittel aller Sduglinge, die den ersten
Monat nicht iiberlebten, starben bereits in der ersten Woche. Inner-
halb der ersten Woche war der erste Lebenstag der gefihrlichste;
zwel Drittel der Kinder, welche in der ersten Lebenswoche starben,
lebten weniger als einen Tag lang. Nach der zweiten Lebenswoche
stiegen die Uberlebenschancen rasch an, was auch aus Tabelle 29
klar ersichtlich ist.

Es zeigt sich auch hier, dass das Leben unmittelbar nach der Ge-
burt am gefihrdetsten war. Der erste Lebensmonat wies mit Ab-
stand am meisten Sduglingstote auf. Danach sank die Zahl rasch auf
ein gleichbleibendes Niveau. Der Anteil der im ersten Monat Ver-
storbenen an allen Sduglingstoten betragt 46,3 Prozent. Dieser Wert
ist im schweizerischen Vergleich sehr niedrig, in Triengen betragt er
fiir das Jahrzehnt von 1840 bis 1849 58,6 Prozent und in Marbach
56,7 Prozent.>®

Wenn der Anteil der verstorbenen Sauglinge im ersten Lebensmo-

8 Dubler/ Siegrist, S.386. Zeitraum: 1856—1880.
39 Kurmann, S.113; Bucher, berechnet nach Angaben der Tabellen 32 und 33, S.80.

58



Tabelle 29:
Sauglingssterblichkeit 18361875, Verteilung innerhalb des ersten
Lebensjahres

Vollistindig Todesfdlle im Prozentuale Kumulierte
erlebte ersten Lebensjahr  Verteilung Todesfille
Monate

0 57 46,3 57

1 14 11,4 71

2 8 6,5 79

3 8 6,5 87

4 6 49 93

5 5 4,1 98

6 3 24 101

7 5 4,1 106

8 3 24 109

9 4 32 113
10 5 4,1 118
11 5 4,1 123
Total 123 100 123

nat niedrig ist, muss er dafiir in den folgenden Monaten um so hoher
sein. Wichtig ist es nun, die Ursache fiir den relativ hohen Anteil von
Sauglingen zu finden, die auch noch mehrere Monate nach der Ge-
burt starben. Die Angabe der Todesursachen fehlt bei den frith ver-
storbenen Sduglingen auch noch im 19.Jahrhundert weitgehend. Mit
der von Bourgeois-Pichat entwickelten Methode lasst sich aber der
Anteil der endogenen und der exogenen Sterblichkeit unterschei-
den.®® Unter endogenen Todesursachen versteht man solche, die auf
Schiadigungen wihrend der Schwangerschaft und bei der Geburt zu-
riickgehen, unter exogenen solche, die spiteren Krankheiten sowie
Erndhrungs- und Pflegemingeln zuzuschreiben sind. Fine hohe ex-
ogene Sterblichkeit weist demnach auf schlechte Lebensbedingun-
gen hin.

In Aedermannsdorf betrug der Anteil der endogenen Todesursa-
chen bei den Siduglingen von 1836 bis 1875 34,1 Prozent. Dieser
Wert ist vergleichsweise niedrig. Er besagt, dass ein Sdugling mehr-
heitlich nicht durch die Geburt an sich gefihrdet war, sondern durch
spiater auftretende Krankheiten. Untersucht man die endogene
Sterblichkeit fiir das Jahrzehnt von 1861 bis 1870, wo die Sterblich-
keit ganz allgemein am hochsten war, so kommt man auf einen An-
teil von 19 Prozent. Daraus lasst sich schliessen, dass ein Anstieg der
Sauglingssterblichkeit in Aedermannsdorf stets auf einen Anstieg

60 Methode nach Henry, S. 134ff.
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der exogenen Siauglingssterblichkeit zuriickzufithren ist. An sich

wire zu erwarten, dass vor allem die schwierigen Lebensumstinde

der zahlreichen armen und verarmten Familien fiir die hohe exogene
Sterblichkeit verantwortlich waren. Dem war aber nicht so; die Wer-

te fiir die Ober- und Unterschicht weichen beide nur wenig von den

obigen 34,1 Prozent ab. Die Ursache fiir die hohe Sauglingssterb-

lichkeit muss also weniger in einer schlechten Erndhrungssituation

als in einer generellen Anfilligkeit der Sauglinge fiir Infektions-

krankheiten zu suchen sein.

Sehr ausgeprigt sind hingegen die geschlechtsspezifischen Morta-
litatsunterschiede. Zwischen 1836 und 1875 betrug die Sduglings-
sterblichkeit bei den Knaben 24,2 Prozent und bei den Midchen
14,8 Prozent. Diese grosse Differenz fithrte dazu, dass sich die Sexu-
alproportion rasch zugunsten der Madchen verinderte. Die Zahl der
Knaben pro 100 Midchen betrug bei der Geburt 102,6; sie sank auf
91,9 nach einem Lebensjahr.

Andere Unterschiede in der Siuglingssterblichkeit kénnen in
Aedermannsdorf nicht festgestellt werden. So bestand kein Zusam-
menhang zwischen der Sauglingssterblichkeit und der Familiengros-
se. In den rekonstituierten, vollstindigen Familien war die Sterblich-
keit in den kleineren Familien eher hoher als in den grosseren Fami-
lien. Auch die Uberlebenschancen der Spitgeborenen waren nicht
geringer als jene ihrer dlteren Geschwister.

6.2 Die Kindersterblichkeit
Wie bei den Sauglingen waren auch bei den Kindern zwischen dem
ersten und dem vollendeten 14. Altersjahr die jiingsten am stirksten
gefahrdet.

Die Kindersterblichkeit war im zweiten Lebensjahr am hochsten
und sank dann rasch bis zum vierten Lebensjahr. Danach war die

Tabelle 30:
Kindersterblichkeit 18361875

Vollendete Jahre Total
Zeitraum 0 1 2—4 5-9 10-14 1-14 0-14
1836-—1845 19 3 1 0 1 5 24
18461855 33 9 4 2 1 16 49
1856-1865 41 8 2 2 2 14 55
1866—1875 30 9 8 2 1 20 50
18361875 123 29 15 6 5 55 178
1850 7 3 3 2 0 8 15
1864 9 4 0 0 0 4 13
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Sterblichkeit gering. Wie bei den Sduglingen war sie aber wahrend
der beiden demographischen Krisen stark erhoht. Die Verteilung
war allerdings unterschiedlich. 1864 starben vier Kinder im zweiten
Lebensjahr, aber keines aus den andern Altersgruppen, wihrend
1850 auch Kinder bis zum 10. Lebensjahr betroffen waren.

Die folgende Tabelle zeigt die Verinderung der Kindersterblich-
keit von 1840 bis 1870, wobei das Krisenjahr 1850 ausgeklammert
wurde.

Tabelle 31:
Kindersterbeziffern 1840-1870
Zeitraum Alter

0-1 1-4 5-9 10-14
1840-1849 15,6 2,7 0 0
1851-1860 18,0 78 1,6 1,0
1861-1870 24,9 12,0 2,2 2,5

Die Kindersterblichkeit nahm von 1840 bis 1870 in allen Alters-
gruppen zu, weitaus am stirksten bei den Ein- bis Vierjdhrigen, wéh-
rend bei den dlteren Kindern die Zunahme nur gering war.

Auch bei den Kindern waren die Uberlebenschancen — wie schon
bei den Siuglingen — fiir die Méddchen besser. Bezogen auf die Ge-
burtenzahl starben 10,1 Prozent der Knaben und 7,4 Prozent der
Midchen im Kindesalter. Diese Ubersterblichkeit der Knaben ist al-
lein auf jene im zweiten Lebensjahr zuriickzufiihren. In den tibrigen
Altersgruppen starben mehr Médchen als Knaben.

Im Gegensatz zu den Séduglingen ist die Todesursache bei den
Kindern zumeist angegeben. Am hiufigsten waren (Darm-)Gicht (7
Fille) gefolgt von Nervenfieber (4), Ruhr, Masern, Hirnentziindung
und Auszehrung (je 3) und zwolf anderen Krankheiten mit einem
oder zwei Todesfillen. Drei Kinder schliesslich ertranken, eines in
der Diinnern, zwei in einem Giillensammler. Die verschiedenen
Krankheiten befielen oft auch verschiedene Altersgruppen. Dem
Nervenfieber fielen nur Kinder zum Opfer, die élter als neunjihrig
waren. Die Masern hingegen raffte 1870 innert sechs Tagen drei ein-
jahrige Kinder dahin.

6.3 Erwachsenensterblichkeit und Lebenserwartung

Mit Hilfe der Volkszihlungen lassen sich die altersspezifischen Ster-
beziffern berechnen, indem die Zahl der Verstorbenen einer Alters-
gruppe zu den durchschnittlich in Aedermannsdorf wohnhaften Per-
sonen derselben Altersgruppe in Beziehung gebracht werden. Diese
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Werte bilden dann die Grundlage fiir die Berechnung der Absterbe-
ordnung und der Lebenserwartung. Damit moglichst viele Daten
verwendet werden konnten, wurden als zeitlicher Rahmen die Jahre
von 1851 bis 1870 gewahlt. Man muss sich bewusst sein, dass die er-
rechneten Werte rein theoretischer Natur sind; sie widerspiegeln die
Sterblichkeitsverhiltnisse von zwel Jahrzehnten, in denen die Ster-
bewahrscheinlichkeit grossen Schwankungen ausgesetzt war.

Graphik 10 zeigt jeweils die Uberlebenden pro 1000 Geborene in
einem bestimmten Alter. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede
sind deutlich. Sie sind vor allem auf die grossere Sauglings- und Kin-
dersterblichkeit der Knaben bis zum zweiten Altersjahr zuriickzu-
fuhren. Vom 5. bis zum 34. Altersjahr und bei den iiber 60jihrigen
war die Sterblichkeit beim weiblichen Geschlecht etwas hoher. Rund
die Hélfte aller Frauen erreichte das 55. Altersjahr, die Hailfte aller
Minner wurde hingegen nur 35jahrig. Die Lebenserwartung der
Frauen war deshalb logischerweise auch hoher.

Wegen der hohen Sduglingssterblichkeit war die Lebenserwartung
bei der Geburt nicht sehr hoch. Bereits beim ersten Geburtstag war
sie zehn Jahre hoher. Am meisten zusitzliche Jahre hatte ein Aeder-
mannsdorfer bei seinem fiinften Geburtstag vor sich. Danach stieg
die Lebenserwartung nur noch langsam an, und selbst mit zwanzig
Jahren lag sie noch weit unter der heutigen Lebenserwartung eines
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Tabelle 32:
Lebenserwartung 1851-1870

Midinner Frauen Beide Durchschnittsalter
beim Tod
Bei der Geburt 37,0 44 4 40,6 40,6
beim 1. Geburtstag 48,2 52,7 50,6 51,6
beim 5. Geburtstag 52,0 51,8 51,9 56,9
beim 10. Geburtstag 473 47.6 47,5 57,5
beim 15. Geburtstag 428 43,8 43,4 58,4
beim 20. Geburtstag 38,7 41,8 40,2 60,2

neugeborenen Kindes. Die Lebenserwartung einer Frau war bei der
Geburt deutlich hoéher als die eines Mannes. Aber bereits beim fiinf-
ten Geburtstag war sie ziemlich genau gleich hoch. Bis zum 50.Le-
bensjahr blieb die Lebenserwartung der Frauen stets etwas hoher,
danach sank sie wegen der hoheren Alterssterblichkeit unter jene der
Minner.

7. Altersstruktur und Sexualproportion

Der Altersaufbau einer Bevolkerung wird hauptsichlich von den
vitalstatistischen Grossen und ihren Wechselwirkungen bestimmt.
Daneben kommt aber auch den wirtschaftlichen Verhiltnissen eine
entscheidende Bedeutung zu, denn sie beeinflussen im wesentlichen
die Zu- und Abwanderung. Die Beschreibung der Altersstruktur ist
somit eine kleine Zusammenfassung des Kapitels «Bevolkerungy,
und gleichzeitig leitet sie iiber zum zweiten, wirtschaftlichen Teil die-
ser Arbeit.

Die Grundlage fiir die Darstellung der Altersstruktur sind die
Volkszihlungen. Weil bei der Zihlung von 1837 auf die Erhebung
des Alters verzichtet wurde, kann sie nicht in unsere Betrachtung
einbezogen werden. Die Altersstruktur wird iiblicherweise als «Al-
terspyramide» graphisch dargestellt, wobei wegen der Vergleichbar-
keit mit andern Gebieten die absoluten Grossen auf eine Bevolke-
rung von 10000 Personen umgerechnet werden.

Der Altersaufbau der Bevolkerung ist 1850 noch weitgehend pyra-
midenformig, wie er fiir eine wachsende Bevolkerung typisch ist. Bis
1870 ergibt sich eine deutliche Anderung des Altersaufbaus. Die
jungsten Altersgruppen bis zum 20. Altersjahr sind sehr stark vertre-
ten und bilden eine breite Basis, auf welcher die dlteren Jahrginge
als urnenférmiges Gebilde aufgebaut sind. Die starken Einbuchtun-
gen sind nicht auf demographische Krisen, sondern auf Abwande-
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Graphik 11:
Alterspyramiden 1850 und 1870
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rung zuriickzufiithren. Der Anteil der 0—14j3hrigen stieg von 1850 bis
1870 von 34,5 auf 39,5 Prozent; der Anteil der alten Menschen iiber
65 Jahren sank hingegen von 9,1 auf 4,7 Prozent. Die mittlere Alters-
gruppe der 15-65jdhrigen blieb konstant bei rund 56 Prozent. Die
Aedermannsdorfer Bevolkerung in der Mitte des 19.Jahrhunderts
war also eine sehr junge» Bevolkerung; 1850 betrug das Durch-
schnittsalter 23,9 Jahre, 1870 sogar nur noch 20,3 Jahre.

7.1 Die Sexualproportion
Das zahlenmaissige Verhiltnis der Geschlechter wird als Anzahl der
Minner pro 100 Frauen oder umgekehrt dargestellt. Es wird durch
verschiedene Faktoren beeinflusst, die teils naturgegeben, teils sozial
und wirtschaftlich bedingt sind. Auf die Sexualproportion bei der
Geburt konnte bis in unsere Tage kein Einfluss genommen werden.
Als demographische Konstante gilt, dass stets etwas mehr Knaben
als Midchen geboren wurden. Mit dem Eintritt ins Arbeitsalter be-
ginnen wirtschaftliche Einfliisse die biologischen zu iiberlagern. Das
Verhiltnis der Geschlechter hangt nun wesentlich von der Arbeits-
marktsituation und den dadurch hervorgerufenen Wanderungsbe-
wegungen ab.

Damit zuféllige Schwankungen ausgeglichen werden konnten,
mussten fiir Aedermannsdorf einzelne Altersgruppen zusammenge-
fasst werden.

Tabelle 33:

Geschlechtsstruktur nach Altersgruppen 18371870

Alters- Anteil der Mdnner auf 100 Frauen

gruppen 1837 1850 1860 1870
0-14 90,8 90,4 118,2

15-59 105,6 89,7 83,5

60 und mehr 93,5 104,5 156,2

Alle 107,9 99,6 91,2 100,0

1837 iiberwog die mannliche Bevolkerung; 1850 und 1870 war das
Verhiltnis ausgeglichen, und 1860 waren die Frauen stirker vertre-
ten. Dieses auf den ersten Blick nicht leicht zu deutende Ergebnis ist
auf gegenlaufige Tendenzen in den einzelnen Altersgruppen zuriick-
zufithren. Die Sexualproportion der jiingsten Gruppe widerspiegelt
die unterschiedliche Sauglings- und Kindersterblichkeit. Es wurden
zwar auch in Aedermannsdorf etwas mehr Knaben als Madchen ge-
boren, aber die Sduglingssterblichkeit war bei den Knaben wesent-
lich hoher, so dass ihr Anteil ein Jahr nach der Geburt im Durch-
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schnitt nur noch 92 Prozent betrug. Zwischen 1861 und 1870 waren
aber 127,6 Prozent der Neugeborenen Knaben, deshalb ist auch ihr
Anteil entsprechend grosser.

In der Gruppe der arbeitsfahigen Bevolkerung sinkt der Anteil der
Minner kontinuierlich. Entscheidend ist hier nicht mehr eine unter-
schiedliche Sterblichkeit, sondern die Migration. Eine Wanderungs-
bilanz nach Geschlechtern wiirde bei den Frauen einen kleineren
Wanderungsverlust als bei den Minnern ergeben. Gerade umge-
kehrt verlauft die Entwicklung bei den iiber 60jihrigen. Hier nimmt
der Anteil der Manner stark zu. Die Wanderungen spielen in dieser
Altersgruppe keine Rolle mehr; der grossere Ménneranteil ist folg-
lich auf die grossere Sterblichkeit der Frauen iiber sechzig zuriickzu-
fihren. Das Alter von sechzig Jahren wurde zwar noch von mehr
Frauen als Minnern erreicht, aber bei den iiber 80jdhrigen iiber-
wiegen die Minner dann deutlich. 1870 war sogar keine Frau alter
als 73.
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II. WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Der erste Teil dieser Arbeit befasste sich mit der Bevolkerungsent-
wicklung und der Bevolkerungsstruktur der Gemeinde Aedermanns-
dorf. Die Darstellung der demographischen Phinomene wurde da-
bei weitgehend aus ihrem Okonomischen und gesellschaftlichen
Kontext herausgelost, wie dies in solchen Studien iiblich ist. Zur In-
terpretation des Zahlenmaterials wurde allerdings ein Modell des ge-
sellschaftlichen Aufbaus der Gemeinde vorausgesetzt, das nun ge-
nauer erldutert werden muss. Im weitern geht es im zweiten Teil der
Arbeit hauptsichlich um eine Untersuchung der Beschaftigungs-
moglichkeiten jener Personen, welche in Aedermannsdorf blieben,
die sich dem wachsenden Bevoélkerungsdruck also nicht durch Ab-
wanderung entziehen mussten.

1. Die soziale Schichtung

Die Sozialstruktur einer Gesellschaft ist charakterisiert durch soziale
Ungleichheit, denn Besitz, Macht und Ansehen sind nicht gleich-
missig verteilt. In einer iiberwiegend agrarischen Gesellschaft
kommt dem Grundbesitz eine entscheidende Bedeutung zu, so war
zum Beispiel der Zugang zu politischer Macht auch in Aedermanns-
dorf eng mit dem Landbesitz verkniipft. Die Frage ist nun, wie die-
ser Landbesitz quellenmissig erfasst werden kann und wo die
Schichtgrenzen zu ziehen sind. Ausserdem muss die Frage geklart
werden, wie jene wenigen Haushaltsvorstinde, deren Vermogen
nicht aus Landbesitz bestand, in dieses Schichtungsmodell einzuglie-
dern sind.

Der Grundbesitz kann fiir den Untersuchungszeitraum an sich
iiber das Hypothekenbuch erschlossen werden. Dieser Weg ist aber
zeitraubend, weil die Eintragungen nach Grundstiicken und nicht
nach Besitzern geordnet sind und der Besitz zum Teil haufig wech-
selte. Aus diesem Grund habe ich nur die Grundstiicke mit Hiusern
systematisch erfasst, im iibrigen aber ein abgekiirztes Verfahren ge-
wihlt und den Grundbesitz iiber die Inventare erschlossen. In diesen
ist auch der iibrige Besitz einer verstorbenen Person aufgelistet. Es
liess sich aus den Inventaren somit auch das Vermégen jener Haus-
haltsvorstinde bestimmen, die kein oder nur wenig Land, dafiir aber
andere Vermogenswerte besassen. Das Hypothekenbuch wurde an-
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schliessend noch fiir jene Haushaltsvorstinde konsultiert, iiber de-
ren Besitz nie ein Inventar angefertigt worden war.

Als Schichtungsmodell wurde das bekannte Vier-Schichten-Mo-
dell verwendet; die Schichtgrenzen wurden mit einer Ausnahme von
Max Lemmenmeier iibernommen.! Es ergaben sich folgende Grup-
pen: Grossbauern mit mehr als 30 Jucharten Land, Halb- oder Mit-
telbauern mit 10 bis 30 Jucharten, Kleinbauern mit 2 bis 10 Juchar-
ten und Zwergbauern mit einem Landbesitz von weniger als 2 Ju-
charten. Die Grenze zwischen Klein- und Mittelbauern wurde von
Lemmenmeier bei 15 Jucharten festgelegt, was aber fiir Aeder-
mannsdorf eindeutig zu hoch ist, denn zum persénlichen Landbesitz
kam hier noch die Nutzung von Allmendland und der Besitz von
Rechtsamen zur Sommerung von Vieh auf dem Brandberg hinzu.
Aus verschiedenen Quellen geht ausserdem eindeutig hervor, dass
die Haushalte mit einem Landbesitz zwischen 10 und 15 Jucharten
auf keinen Nebenverdienst angewiesen waren. Alle Haushalte, die
mehr als 10 Jucharten Land besassen, konnten davon leben, die
tibrigen mussten sich nach zusitzlichen Erwerbsmoglichkeiten um-
sehen. Bei Ernteausfillen, Verdienstlosigkeit oder Teuerung waren
sie von Unterstiitzungsmassnahmen der Gemeinde oder des Staates
abhingig.

Damit schliesslich auch jene Haushalte, deren Vermogen nicht
hauptsichlich aus Land bestand, in diese vier Schichten eingeglie-
dert werden konnten, wurde fir jedes Stichjahr ein Minimalwert fiir
2, 10 und 30 Jucharten Land inklusive Haus berechnet. Es waren vor
allem die Piachter von Sennbergen, Weber und Witwen, welche auf
diese Art eingeteilt wurden.

Das verwendete Schichtungsmodell basiert einseitig auf dem Kri-
terium «Besitzy und klammert alle anderen Schichtungsdimensionen
wie politische Macht und soziales Prestige vollig aus. Wie noch zu
zeigen sein wird, fand im Untersuchungszeitraum ausserdem ein ei-
gentlicher Umschichtungsprozess statt, dem das verwendete Schich-
tenmodell nicht Rechnung tragen kann. Aus all den genannten
Griinden wird in dieser Arbeit nicht der Begriff «Schicht», sondern
«Besitzklasse» verwendet. In die Besitzklasse 1 sind somit alle
Grossbauern eingeteilt worden, in die Besitzklasse 2 die Halbbau-
ern, in die Besitzklasse 3 die Kleinbauern und in die Besitzklasse 4
die Landarbeiter und Taglohner. Den drei ersten Besitzklassen wur-
den noch einige Haushalte aufgrund ihres Vermogens zugeteilt. Die
Haushalte verteilen sich folgendermassen auf die vier Besitzklassen:

' Vgl. Lemmenmeier, S.103.
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Tabelle 34:
Verteilung der Haushalte nach Besitzklassen 1837-1870

Jahr Besitzklassen

1 2 3 4 Alle
1837 6 27 31 33 97
1850 5 24 28 38 95
1860 6 21 25 44 96
1870 5 17 17 54 93

Die Dynamik in der Entwicklung der Besitzstruktur kommt be-
reits hier sehr deutlich zum Ausdruck. Die Zahl der Haushaltungen
der Besitzklassen 2 und 3 ging von 1837 bis 1870 von 58 auf 34 zu-
riick, im gleichen Ausmass nahmen die Haushaltungen der Besitz-
klasse 4 zu, ein grosser Teil der Bevolkerung verarmte. Mit dieser
Entwicklung sank eindeutig auch die Grenze zwischen Ober- und
Unterschicht. Diese Behauptung stiitzt sich auf die Beobachtung,
dass fiir den Zugang zur politischen Macht die Vermogensschranke
immer tiefer sank. In Behorden gewihlt werden konnten nur Ge-
meindebiirger. Bis zu Beginn der fiinfziger Jahre war der Besitz von
20 Jucharten Land faktisch Voraussetzung fiir einen Sitz im Ge-
meinderat, in den nur Biirger gewahlt werden konnten. 1837 waren
27 der 32 Haushaltsvorstinde der beiden obern Besitzklassen Ge-
meindebiirger; dieser Anteil sank bis 1870 auf 9 von 22. Mit der zu-
nehmend knappen Auswahl von «ratsfahigen» Biirgern lockerte sich
in den sechziger Jahren allmahlich die enge Verkniipfung von Ver-
mégen und Zugang zu den wichtigen doérflichen Amtern. Zu beriick-
sichtigen waren neben der okonomischen Leistungsfihigkeit
schliesslich auch die Eignung einer Person fiir das Amt.

1.1 Verschuldung und Geldstage

Die folgende Betrachtung iiber die Ursache der zahlreichen Geldsta-
ge, so wurden die Konkurse im 19.Jahrhundert genannt, hat hypo-
thetischen Charakter. Verschiedene Einzelbeobachtungen wurden
zu einem Gesamtbild zusammengefiigt; eine systematische Analyse
wire mit einer Auswertung der Hypothekenbiicher, der Geldstags-
rodel und der Inventare moglich.?

Einige Vorbemerkungen sind zum besseren Verstindnis der Vor-
gange notwendig. Wichtig ist erstens einmal die Tatsache, dass das
Verméogen der Bevolkerung grosstenteils aus Grundbesitz bestand.
Die Auswertung von Inventaren aller Familien der Besitzklassen 1

2 Vgl. dazu auch Lemmenmeier, S.82-101.

69



und 2 zeigt, dass im Durchschnitt 81 Prozent der Habe aus Liegen-
schaften und 6 Prozent aus «Lebwaary, also Vieh, bestand. Von
grosser Bedeutung war ferner, dass bei Kreditaufnahmen Biirgen ge-
stellt werden mussten, die in den meisten Fillen aus Aedermanns-
dorf selbst kamen und hiufig mit dem Schuldner verwandt waren.
Und drittens traten, neben den Patriziern und den kirchlichen Insti-
tutionen der Stadt Solothurn, auch reichere Bauern aus Aeder-
mannsdorf als Geldgeber auf. Wer politische Macht anstrebte oder
erhalten wollte, musste zwangslaufig Biirgschaften tibernehmen oder
kleinere Kredite gewédhren, um das Stimmvolk bei der Stange zu
halten.

Die Entwicklung der Verschuldung lasst sich mit einer Auswer-
tung der Bilanzen der Inventare und Geldstage verfolgen. Fiir die
folgende Ubersicht wurde fiir jeden der drei Zeitriume ein Inventar
oder ein Geldstag von Familien der Besitzklassen 1 und 2 beriick-
sichtigt, die seit 1836 in Aedermannsdorf wohnten. Die erste Kolon-
ne zeigt die durchschnittliche prozentuale Verschuldung, wie sie die
Auswertung der Bilanzen der Inventare ergibt. In der zweiten Ko-
lonne sind auch die Verlustbilanzen der Geldstage mitberiicksich-
tigt. Die Schulden werden im einen Fall am Schatzungswert, im an-
dern am Verkehrswert gemessen, deshalb konnen diese Zahlen auch
keinen Anspruch auf Exaktheit erheben; sie sollen vielmehr lediglich
eine Tendenz widerspiegeln.

Tabelle 35:

Verschuldung der Besitzklassen 1 und 2 1836-1871
Zeitraum Inventare Inventare und Geldstage
18361847 57 57

1847-1859 63 74

18601871 72 105

Betrachtet man nur die Inventare, dann zeigt sich eine kontinuier-
liche Zunahme der Verschuldung von 57 auf 72 Prozent. Die Zahlen
der zweiten Kolonne zeigen aber, dass die Verschuldung im Durch-
schnitt wesentlich hoher war. Der Wert von 105 Prozent fur die sech-
ziger Jahre besagt nichts anderes, als dass die Summe der Verluste
der Vergeldstagten etwas hoher war als die Summe des reinen Ver-
mogens der Nicht-Vergeldstagten.

Die zunehmende Verschuldung der Bevilkerung hat verschiedene
Ursachen. Wie man aus den Verkaufspreisen ersehen kann, stiegen
im Untersuchungszeitraum die Bodenpreise. Das hatte zur Folge,
dass auch die Auskaufssummen stiegen, welcher der Ubernehmer
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eines Hofes seinen Geschwistern auszahlen musste. Mit dem auf-
kommenden Gleichberechtigungsgedanken musste diese Summe
auch wirklich ausbezahlt werden, im Gegensatz zu fritheren Rege-
lungen, die mehr auf einen Erbverzicht mit kleiner Abfindung bei
freier Kost und Logis hinausliefen. Dazu kam, dass nicht mehr alle
Sohne der grosseren Bauern bereit waren, einem Bruder den Hof al-
lein zu iberlassen; es kam deshalb verschiedentlich zu Teilungen
von Bauerngiitern.?

Weil praktisch alles Vermogen in Land angelegt war, fehlte das
Bargeld, um die Geschwister auskaufen zu kénnen. Der Uberneh-
mer eines Gutes musste seinen Geschwistern haufig Giilten iiberge-
ben, das war eine Schuldverschreibung, welche durch den Wert der
Liegenschaft gesichert war. Dieser Auskauf der Geschwister fiihrte
hauptsichlich zur stindig zunehmenden Verschuldung der Giiter.
Dies kann man sehr gut bei jenen Familien beobachten, bei denen
unmittelbar vor und nach dem Auskauf ein Inventar angefertigt
werden musste. Ein Beispiel zur Illustration: Josef Ackermann uiber-
nahm nach dem Tod seiner Eltern im Jahre 1841 allein den Hof
mittlerer Rieden. Die Verschuldung betrug 11 Prozent. Josef Acker-
mann musste vier Geschwister auskaufen. 1850, nach dem Tod sei-
ner ersten Ehefrau, betrug die Verschuldung 87 Prozent und nach
seinem eigenen Tod 1878 immer noch 69 Prozent.

Als verschiarfender Faktor kam hinzu, dass viele Geldgeber, vor
allem die Patrizier, alternative und lukrativere Investitionsmoglich-
keiten fanden und deshalb ihr Geld aus der Landwirtschaft zuriick-
zogen. Die Folge war eine allgemeine Kreditnot, welche dazu fiihrte,
dass oft bei Geschiftsbiiros und Advokaten Kredite zu iibersetzten
Zinsen aufgenommen wurden. Auch an einer Gemeindeversamm-
lung in Aedermannsdorf wurden 1846 diese Zustinde beklagt: «In
Folge der immer steigenden Geldnoth & der lingst gefithlten driik-
kenden Wucherei hat die Gemeinde zur allfilligen Abhiilfe dieses
Ubels beschlossen: Es sei nach dem Beispiel anderer Gemeinden an
die hohe Regierung ein Bittschreiben zu erlassen, damit hochdiesel-
be zur Steuerung dieses Ubels eine Kredit-bank errichten mochte.»*
Zur Griindung einer solchen Kreditbank kam es dann 1857 nach der
Machtiitbernahme durch die «Roten» mit der Griindung der Solo-
thurnischen Bank. Die Kreditnot der Bauern war mit der Griindung
dieser Bank nicht behoben, weil die obligatorische Amortisation es
den Bauern fast verunmoéglichte, ihre Zinsraten zu bezahlen.’

3 Vgl. Teil II1, Kapitel 7.2.1.
¢ Gemeinde-Beschlussprotokoll, 6.12. 1846, S.75.
5 Angst, S.30.
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Tabelle 36:
Anzahl Geldstage nach Besitzklassen 18361875

Zeitraum Besitzklassen

1 2 3 4 Alle
1836—1840 2 2
1841—-1845 1 1
1846—1850 3 6 9
18511855 1 1 9 12 23
1856—1860 1 4 3 8
18611865 1 3 6 16 26
1866—1870 2 4 10 17 33
1871-1875 1 4 5
1836-1875 4 10 33 60 107
1846/47 0 0 5 6
1854/55 0 0 11 19

Die weitere Entwicklung lédsst sich am besten mit einer Zusam-
menstellung der Geldstage nach Besitzklassen verfolgen.

Die Konkursstatistik zeigt, dass bis 1850 allein Kleinbauern und
Landarbeiter vergeldstagt wurden; auch die Teuerung der Jahre
1846/47 und 1854/55 fiihrte ausschliesslich bei Angehérigen der
bauerlichen Unterschicht zu Geldstagen. Die Armen-Kommission
Aedermannsdorf schilderte die Lage im Februar 1847 folgendermas-
sen: «In unserer Gemeinde nimmt die Noth tiglich zu, theils weil die
noch vorhandenen Lebensmittel immer mehr zu Ende gehen; theils
weil die Preise der Lebensmittel immer hoher steigen & ganzliche
Verdienstlosigkeit ist.»¢ Die fehlenden Verdienstmoglichkeiten hat-
ten zur Folge, dass vor allem die Landarbeiter kein Geld mehr hat-
ten, um sich Lebensmittel kaufen zu konnen. Mit Notmassnahmen
konnte hier der Staat tiiber das Schlimmste hinweghelfen. Die Land-
arbeiter hatten aber auch kein Geld, um allfillige Zinsen zahlen zu
konnen. Die Folge war der Geldstag, selbst bei sehr geringen
Schuldbetrigen; auch wenn dabei fiir den Glidubiger letztlich meist
gar nichts herausschaute, weil keine verwertbare Habe vorhanden
war.

Im Gegensatz zu den Angehorigen der Unterschicht profitierten
die Bauern von den hohen Preisen: in den beiden Krisenperioden
wurde niemand aus der Oberschicht vergeldstagt. Thre Konkurse
hatten andere Griinde. Viele von ithnen waren nach Auskéufen hoch
verschuldet. Solange die Preise hoch waren, konnten sie auch ihre

¢ Korrespondenz Einwohnergemeinde, 2.2.1847. ‘
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Zinsen bezahlen. Als aber von 1861 bis 1865 die Getreidepreise san-
ken’, waren diese Bauern nicht mehr in der Lage, fiir die Zinsen auf-
zukommen. Bei den geteilten Giitern kam noch hinzu, dass sie jetzt
zu klein waren, als dass noch Uberschiisse hitten herausgewirtschaf-
tet werden konnen; diese wurden aber fiir die Zinszahlungen drin-
gend benotigt. Und auch nicht ohne Bedeutung war, dass aus dem
Ertrag der gleichen Landflache anstatt sechs Personen an die zwan-
zig ernahrt werden mussten. Wie sich an einigen Beispielen zeigen
lasst, wurden zur Bezahlung der Zinsen neue Kredite aufgenommen.
Die Schuldenspirale begann sich zu drehen, bis alle Liegenschaften
voll belastet waren und es schliesslich zum Geldstag kam.

Nach den ersten Geldstagen trat dann eine Kettenreaktion ein.
Fiir die These dieser Kettenreaktion spricht, dass oft innert kurzer
Zeit mehrere Briider vergeldstagt wurden. Viele Leute waren Biirg-
schaften eingegangen, die sie aber wegen der eigenen hohen Ver-
schuldung nicht einlosen konnten, was dann auch ihren Konkurs zur
Folge hatte. Haufig wurde nach dem Haushaltsvorstand auch noch
dessen Ehefrau vergeldstagt, deshalb sind auch die Geldstage in der
Besitzklasse 4 in den sechziger Jahren so zahlreich. Die Glaubiger
konnten sich zwar an das Land halten, aber weil das Angebot gross
und die Nachfrage klein war, kamen auch sie nicht ungeschoren da-
von, im schlimmsten Fall wurden sie selbst vergeldstagt. Schliesslich
kam es zu einem eigentlichen Kollaps.

Die Folgen zeigt Tabelle 37, in der alle vergeldstagten Haushalts-
vorstinde nach Besitzklassen aufgefiihrt sind.

Tabelle 37:

Haushalte mit vergeldstagtem Vorstand 1850—-1870

Jahr Besitzklassen Total Haushalte
1 2 3 4 Alle

1850 0 0 2 8 10 95

1860 0 0 1 19 20 96

1870 0 1 2 36 39 93

1860 waren 21 Prozent aller Haushaltsvorstinde vergeldstagt,
zehn Jahre spiter waren es 42 Prozent. Einige aus den Besitzklassen
2 und 3 wurden vor der volligen Verarmung bewahrt, weil ein Teil
ihrer Gliter mit dem im Geldstag privilegierten Frauengut gerettet
werden konnte.

Interessant wire es zu wissen, wie sich dieser Kollaps auf das

7 Angst, S.30, Anm. 96.
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Dorfleben auswirkte. Bei Joachim heisst es: «Bevogtet oder vergelds-
tagt, beide Sorten stehen bei den Leuten auf derselben tief verachte-
ten Stufe.»® Der alt Ammann Jakob Fluri als Knecht, der alt Am-
mann Jakob Eggenschwiler im Gemeindehaus, Familien, die seit
mehreren Jahrhunderten auf ihren Hofen gesessen und jetzt alles
verloren hatten, sie alle tief verachtet?

Auf der andern Seite gab es natiirlich auch Leute, die von der Kri-
se profitieren konnten. In erster Linie waren es solche, die iiber Bar-
geld verfugten und nicht in das Biirgschaften-Gldubiger-Netz ver-
strickt waren. Dies traf vor allem auf die Sennen zu, denn drei von
ihnen kauften in Geldstagssteigerungen Hauser und Land und zogen
ins Tal hinunter, wo sie dann zu Promotoren der Milchwirtschaft
avancierten.

2. Die Organisation der Gemeinde

Mit der Ubernahme der Regierungsgewalt durch die liberale Rege-
nerationsregierung kam es im Kanton Solothurn auch zu einer Neu-
organisation des Gemeindewesens.® Das Gemeindegesetz von 1831
brachte als wesentliche Neuerung die Eingliederung der Gemeinden
in den staatlichen Organismus. Die alte Gerichtsorganisation wurde
aufgehoben. Die gerichtlichen Funktionen wurden den Amtsgerich-
ten tbertragen, wihrend mit der Verwaltung der Gemeindegiiter
und der Vertretung der offentlichen Gemeindeinteressen die Ge-
meindeversammlung und der von ihr gewihlte Gemeinderat beauf-
tragt wurden. Der Ammann und der Friedensrichter wurden bis
1856 von der Regierung bestimmt. Von grosser Bedeutung fiir die
Gemeinden war das 1836 erlassene Gesetz iiber die Abtretung der
Wilder und Allmenden, in welchem das Eigentumsrecht des Staates
an die Gemeinden abgetreten wurde. Die Gemeinde Aedermanns-
dorf wurde 1839 Eigentiimerin von 627 Jucharten Wald und zwei
Jahre spiter von 302 Jucharten Allmend.?

Die solothurnische Gemeinde war eine Biirgergemeinde, der nur
die Ortsbiirger angehorten. Sie allein waren stimmberechtigt und
profitierten vom Nutzungswesen. Seit 1856 wurden den Hintersis-
sen verschiedene kleinere Zugestindnisse gemacht. Aber erst im An-
schluss an die neue Bundesverfassung von 1874 erfolgte eine Tren-
nung in Einwohner- und Biirgergemeinde, mit uneingeschrinktem

8 Joachim, Saalhoferbe, S.256.
9 Vgl. Jdggi, S. 10ff.
10 Hypothekenbuch Nr.604—-607 und Nr.603.
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Stimmrecht fiir die Ansassen. Die Nutzung der Gemeindegiiter blieb
weiterhin den Biirgern vorbehalten.

Die finanziellen Aufgaben der Gemeinden wurden mit dem aus
dem Ancien Régime stammenden System der zweckgebundenen
Fonds erfiillt.!! Neben dem Gemeindefonds waren dies in Aeder-
mannsdorf der Schulfonds, der Armenfonds und der Kapellen-
fonds; es wurde ausserdem eine spezielle Forstrechnung gefiihrt.
Vergleicht man das reine Vermégen der drei «biirgerlicheny Fonds
Aedermannsdorfs mit jenem aus den andern Gemeinden der Amtel
Balsthal, dann stellt man fest, dass Aedermannsdorf, abgesehen vom
sehr viel weniger Einwohner aufweisenden Géansbrunnen, die drmste
Gemeinde der ganzen Amtei war.!2 Dies deutet darauf hin, dass sich
die wirtschaftliche Situation in der Region insgesamt nicht derart
drastisch verschlechterte wie in Aedermannsdorf.

Die obersten Chargen der Gemeindeorganisation, Ammann,
Statthalter, Gemeinderite und Friedensrichter, rekrutierten sich
auch nach 1831 aus der dorflichen Oberschicht. Die Ablosung der
Patrizier in der Stadt hatte keine Entthronung der «Dorfkonige» zur
Folge. Aus dem Kreis der Mittelbauern kamen auch der Holzbann-
wart, der Salzmann und der Lehrer. Erst 1866 wurde der erste haupt-
amtliche Lehrer angestellt. Die steigende Bedeutung des Schulwe-
sens ldsst sich wohl am besten an den steigenden Lehrerlohnen able-
sen. 1842 und 1850 erhielt der Lehrer 357.50 Franken im Jahr, 1860
dann 550 Franken und 1870 670 Franken.!* Daneben gab es auch
einige Amter, welche den Landarbeitern vorbehalten waren, wie
Dorfwichter, Ziegenhirt, Schafhirt und Mauser. Den Frauen stan-
den nur zwei 6ffentliche Anstellungsmoglichkeiten offen: Hebamme
und Arbeitslehrerin.

Auf einige Aspekte der Verwaltungsaufgaben und der Organisa-
tion der Gemeinde wird im folgenden noch etwas niher eingegan-
gen.

2.1 Heimat- und Niederlassungsverhdltnisse

Im Kanton Solothurn bestand fiir Kantonsbiirger grundsitzlich
Niederlassungsfreiheit, wenn sie nicht vergeldstagt waren. Vergelds-
tagten konnte die Niederlassung bewilligt werden, wenn sie imstan-
de waren, sich und die ihrigen zu erndhren, und wenn sie fiir ihren

! Sigrist, Balsthal, S.310f.

12 Vgl. die Zusammenstellung des reinen Vermogens simtlicher von den Gemein-
den des Kantons verwalteten Fonds in den Rechenschaftsberichten, z.B. 1863, S. 16f.
und 1871, Anhang.

13 Gemeinderechnungen 1842-1870; der Lohn von 1842 bzw. 1850 wurde in neue
Wihrung umgerechnet.
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Anteil an den Gemeindelasten Sicherheit leisten konnten.!* Diese
Bedingungen galten auch fiir Haushaltsvorstinde, welche das Kan-
tonsbiirgerrecht nicht besassen. Personen, die keinen eigenen Haus-
halt fiithrten, hatten sich lediglich iiber ihre Heimat auszuweisen.!s

Einen Sonderfall bilden die Heimatlosen. Dies waren Personen,
die zumeist wohl das Kantons-, aber kein Gemeindebiirgerrecht be-
sassen. 1817 wurde eine Zihlung angeordnet, und ein Jahr spiter
wurden die 2418 registrierten Heimatlosen in die Gemeinden einge-
teilt.'s Aedermannsdorf wurden 13 Personen zugewiesen.!” Durch
Todesfille, Einbiirgerungen durch Heiraten, Umteilungen und Ein-
kaufe auf der einen sowie Geburten aus heimatlosen Familien auf
der andern Seite, verinderte sich die Zahl dieser «Eingeteilteny lau-
fend. 1843 waren noch 11 Personen in Aedermannsdorf eingeteilt.'s
Die Eingeteilten waren keine Biirger, aber es wurde ihnen die Ein-
biirgerung in der ihnen zugewiesenen Gemeinde erleichtert, und die
Unterstiitzungspflicht der Gemeinden galt auch fiir sie.!® Die politi-
sche und rechtliche Gleichstellung erfolgte erst mit dem Bundesge-
setz von 1850 und mit verschiedenen solothurnischen Ratsbeschliis-
sen im Jahre 1858. Die Heimatlosen blieben aber vom Gemeinde-
nutzen weiterhin ausgeschlossen, wenn sie die gesetzlich vorgesehene
Teileinkaufssumme nicht zahlten; und so schuf der Kanton Solo-
thurn eine besondere Art von Gemeindebiirgern.2

Die Bevolkerung von Aedermannsdorf verteilte sich von 1837 bis
1870 folgendermassen auf die verschiedenen Niederlassungstypen:

Tabelle 38:
Heimat- und Niederlassungsverhiltnisse 1837 bis 1870

Haushalte Personen

1837 1850 1860 1870 1837 1850 1860 1870
Ortsbiirger 61 64 70 59 269 307 329 302
Eingeteilte Heimatlose 2 1 0 0 5 4 0 0
Niedergelassene SO 28 23 21 28 125 99 109 123
Niedergelassene (iibrige) 6 7 5 6 29 27 22 34
Aufenthalter - - - - 17 50 39 27
Alle 97 95 96 93 445 487 499 486

14 Sol. CG, §§71 und 72.

15 Sol. CG, §§73 und 74.

16 Appenzeller, S.164f¥.

17 Register der Eintheilung.

18 Controlle der Eingetheilten.

19 Walliser, S.144f.

20 Gesetzessammlung 1858, S.23, 79, 155.
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Der Anteil der Biirger an der Gesamtbevélkerung nahm von 1837
bis 1860 von 60,4 auf 65,9 Prozent zu und sank dann bis 1870 wieder
auf 62,1 Prozent. Die genau gleiche Entwicklung kann man in den
Nachbargemeinden Herbetswil und Matzendorf feststellen, aller-
dings ist dort der Anteil der Buirger etwa 16 Prozent héher. Der ho-
here Anteil der Hintersdssen in Aedermannsdorf ist einmal auf die
gewerblich-industrielle Siedlung im Schmelzigut zuriickzufiihren,
hauptsidchlich aber auf die grossere Zahl von Sennbergen und von
Jurabetrieben mit Weiden, die zumindest in Aedermannsdorf fast
ausschliesslich von Hintersédssen gefiihrt wurden. Die Ursache fiir
die Abnahme des Hintersissen-Anteils bis 1860 war die Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Lage, die auch zu einer Verringerung des
Stellenangebots fithrte; fiir die Zunahme in den sechziger Jahren ist
die verstiarkte Abwanderung von Biirgern verantwortlich und nicht
etwa eine stirkere Zuwanderung von Hintersissen.

2.2 Die Nurzung von Wald und Allmend

Der Wald blieb nach der Abtretung durch den Kanton in Gemein-
debesitz. Jede Haushaltung von mehr als einer Person bezog 1'2
Klafter Gabenholz und % Klafter Unterwuchs; Einzelpersonen er-
hielten die Halfte.2!

Die Allmend wurde hauptsichlich als Weide genutzt. Weil die
Ziegen auch die benachbarten Wilder heimsuchten, verlangte der
Regierungsrat 1851, dass entweder die Wilder eingefriedet oder die
Allmend geteilt werde. An der Gemeindeversammlung stimmten 24
Personen fiir eine Teilung und 10 dagegen.?? Darauf wurde die All-
mend vermessen und in 78 Lose eingeteilt. Im Juli 1852 wurden die
Allmendstiicke dann an die Berechtigten verlost, jeder erhielt drei
Stiicke an verschiedenen Lagen, insgesamt etwa 12 Jucharten; 21
Lose wurden in Reserve gehalten.?? In Aedermannsdorf kam also
das Personalrecht zur Anwendung, das heisst, die Berechtigung zur
Nutzung der Allmend war an den einzelnen, ansissigen Biirger ge-
bunden und nicht etwa an Haus- oder Grundbesitz. Die vermogen-
den Bauern hatten bei der Teilung keine Vorteile. Die gleichmissige
Verteilung des Gabenholzes und der Allmend an alle Nutzungsbe-
rechtigten ist auch als armenpolitische Massnahme zu sehen. Vielen
Familien wurde dadurch das Uberleben gesichert, ohne dass der Ar-
menfonds in Anspruch genommen werden musste.

21 Gemeinderechnung 1852, Anhang, S.20.

22 Gemeinde-Beschlussprotokoll 28.9. 1851, S.123.

23 Vgl. Protokoll iiber die Allmendverlosung vom 18.Juli 1852; Gemeinderechnung
1852, Anhang, S.20.

77



2.3. Das Armenwesen

Die von der Restaurationsregierung im Jahre 1817 eingefiihrte Ar-
menordnung bestand in ihren wesentlichen Satzungen bis 1912.24
Gemiss der Grundmaxime, dass jede Gemeinde ihre Armen selbst
zu erhalten habe, wurde darin fiir jede Gemeinde die Bildung einer
Armenkommission und eines Armenfonds angeordnet.

Der Armenfonds von Aedermannsdorf wurde 1850 noch haupt-
sachlich aus Kapitalzinsen gespiesen, welche aber die Ausgaben bei
weitem nicht mehr zu decken vermochten. Es mussten in den folgen-
den Jahren immer oOfter Tellen (Steuern) erhoben werden, aber den-
noch schmolz das Armenfonds-Vermogen beispielsweise zwischen
1851 und 1862 um mehr als die Hilfte von 5500 auf 2600 Franken.
Seit 1855 musste jeder Biirger, der heiraten wollte, zwanzig Franken
in den Armenfonds bezahlen. 1870 machten die Heiratsgebiihren
etwa 11 Prozent der Einnahmen aus, den grossten Teil mit etwa 47
Prozent bildeten jetzt aber die Steuereinnahmen.

Die Aufzihlung der Posten auf der Ausgabenseite zeigt, auf wel-
che Weise die Armen unterstiitzt wurden: jiahrliche Kostgelder
(1850: 61%, 1870: 59%), ausserordentliche Unterstiitzungen (18%,
15%), Hauszinsen (10%, 3%), Kleidungsstiicke (4%, 6%), Kurkosten
und Arzneimittel (—, 6%), Verschiedenes (3%, 7%) und Verwaltungs-
kosten (je 4%).25 Die Anteile der verschiedenen Posten weichen nicht
gross voneinander ab, und auch der absolute Wert der Zahlungen
stieg nur wenig. Drei Funftel der Ausgaben machten die jahrlichen
Kostgelder fiir die verdingten Personen aus, zumeist waren dies Wai-
senkinder oder uneheliche Kinder, die iibrigen «blédsinnige und
kriippelhafte» Personen.

Die Strategie in der Armenpolitik der Gemeinde Aedermannsdorf
wird aus den Gemeindeprotokollen deutlich erkennbar. Erstes Ziel
war es, die Ausgaben moglichst klein zu halten, was beim stindig
schrumpfenden Vermoégen eine Notwendigkeit war. Sehr oft wurden
Unterstiitzungsbegehren abgelehnt, die dann bei einer zweiten Ein-
gabe doch bewilligt werden mussten. Das zweite Ziel war es, dass
sich moglichst wenig Arme in der Gemeinde selbst aufhielten. Dies
versuchte man dadurch zu erreichen, dass man sich gegeniiber an-
dern Gemeinden, die um Abholung von verarmten oder bettelnden
Aedermannsdorfer Biirgern ersuchten, in Hinhaltetaktik iibte, und
anderseits ab- oder auswanderungswillige Biirger unterstiitzte. Ver-
schiedentlich wurden auch Hintersissen ausgewiesen, welche der
Gemeinde «iiberlastigy waren?¢, und schliesslich beschloss der Ge-

2 Appenzeller, S.130.
25 Berechnet nach den Armenfonds-Rechnungen von 1850 und 1870.
26 Gemeinderats-Protokoll, 11.4. 1855, S.77.
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meinderat einmal, «einen Aufruf an die Nachbarsgemeinden erge-
hen zu lassen, darin die unseligen Folgen des Bettels zu schildern, &
sie zu ersuchen zur gemeinschaftlichen Abhiilfe dieses Grundiibels
nach Kriften beizutragen, was am zweckmassigsten dadurch gesche-
hen konte, dass jede Gemeinde die ihrigen Armen unterstiitzte.» 2’

In Notzeiten reichte die Armenunterstiitzung der Gemeinde nicht
mehr aus. So wurden 1847 wihrend der Hungerkrise mit staatlicher
Unterstiitzung eine Sparsuppen-Anstalt errichtet und Setzkartoffeln
an die drmere Bevolkerung verteilt. Die Sparsuppe wurde den Er-
wachsenen in Aedermannsdorf nur auf Kredit abgegeben, was kei-
nesfalls im Sinne der Regierung war.2® Als weitere Form der Armen-
unterstiitzung hatte die Gemeinde die Moglichkeit, arme Familien in
gemeindeeigenen Wohnungen unterzubringen. Bis 1863 war dies le-
diglich die Wohnung im Schulhaus, welche vom Lehrer, einem wohl-
habenden Bauern, nicht beniitzt wurde. 1863 wurde die Gemeinde in
einem Geldstag Figentiimerin des Hauses Nr.28, und 1868 kaufte
sie einen Teil des Hauses Nr. 14. Die Wohnungen in diesen Hiusern
wurden steigerungsweise verliehen; es musste also ein Zins bezahlt
werden. Aber selbst hier gab es gewisse Standesunterschiede; wih-
rend fir den Hauszins des vergeldstagten alt Ammanns Jakob Eg-
genschwiler der Armenfonds aufkam, wandte man bei einer vermo-
genslosen Witwe andere Methoden an: «Es wird beschlossen, der
Wittwe Veronika Otter den bisherigen Wohnsitz im Gemeindehaus
Ne028 wiederum zu lassen, indem sich frgl. Wittwe verpflichtet hat
jéhrlich 40 Fr. Hauszins zu bezahlen, welcher aber vierteljdhrlich be-
zahlt werden muss, ansonst die Gemeinde iiber frgl. Wohnsitz an-
ders verfiigen wiirde.»

Wenn das Geld des Armenfonds nicht ausreichte, wurden die Ar-
men mindestens bis 1860 noch in der «Kehri» herumgeschickt, das
heisst, der vermogende Teil der Bevolkerung musste sich in einer be-
stimmten Reihenfolge in die Verpflegung der Armen teilen.

Es gab auch verschiedene Unterstiitzungsmassnahmen, die nicht
in der Armenrechnung erscheinen. Die Gemeinde konnte den Ar-
men zum Beispiel unentgeltlich einen «Allmendplitzy zur Verfii-
gung stellen, oder sie erlaubte ithnen, das Gabenholz selbst zu ma-
chen, oder sie ermoglichte ihnen, beim Bau eines neuen Wegs iiber
das Hard nach Herbetswil etwas Geld zu verdienen.*

Als vorbeugende Massnahme gegen die zunehmende Verarmung

27 Gemeinderats-Protokoll, 27.12. 1850, S.55.

28 Gemeinde-Beschlussprotokoll, 31.1. 1847, S.81; Appenczelier, S.157.

29 Gemeinderats-Protokoll, 15.4. 1866, S.150.

30 Gemeinderats-Protokoll, 21.9. 1867, S.165; Gemeinde-Beschlussprotokoll,
7.3.1852, S.126 und 14.3. 1855, S. 141.
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der Bevolkerung kann man zum einen die Verabreichung von Lehr-
geldern betrachten. Allzu hiufig kam dies allerdings nicht vor; die
Nutzniesser waren aussereheliche Kinder und Waisenkinder aus
zum Teil verarmten Familien der Besitzklassen 1 bis 3, nie aber Kin-
der aus den Landarbeiter-Familien; «die Taunerbuben — wenn die
nur arbeiten lernen und gehorsameny, heisst es auch bei Joseph Joa-
chim.>! Von wesentlich grosserer Bedeutung waren aber die Ehe-
einsprachen der Gemeinde, weil sie einen einschneidenden Eingriff
in die personliche Freiheit des Individuums darstellten.32

Das folgende lédngere Zitat von Joseph Joachim zeigt, wie die Ge-
meindebehdrden mit den Waisenkindern umsprangen. Es deutet
nichts darauf hin, dass es in Aedermannsdorf anders zu- und her-

ging.

«Am Tag druff, erzellt ’s Biase-Nauggi wyters, am Tag druuf, noh ’s arme Miietti’s
Grebt, sy zwee Mannen 1 eusers Hiiiisli cho, der Ammen und dr Armevogt, und hei
afo uufschrybe; ’s Hiiiisli, das halb Hiiiisli, was ma das werth sy zum Vrchaufe, zum
Uuslieh? Sachzg Franke; Schulde druff: tuusig Franke, macht vierzg Franke Zins;
blybe no zwinzg. ’s Huusrothli, d” Herdopfel ab der Allmendriiti und ’s Schiff und
Gschirr und allerhand Griimpel: zwélfhundert Franke, macht, i d* Sparkasse gleit,
jahrlig acht Franke, z’samen achtezwinzg, dr ganz Abnutze —

Druuf hei sie au eus Chinder afo aluegen und uufschrybe; und afo rechne, wie billig
ass mir drii 4cht z’verchostgelte syge; und hei gfunden, es ling nit, ling bi wyt e feer
nit, do miiess dr Armeseckel wieder ferm schwitzen, etligi Johr. Und dr Armevogt het
gmeint: <So chuunts und muess so cho, wenn me das Fotzelziiiig loht hiirothe! Bi selb-
mol, wo si dr Chesslerpeter gmildet het, nit vrgibe so hert drwider gsi.)

«Ig au!) seit dr Amme, (si aber nit Meister worde.)

«Jetz hei mr d’ Suppe), brummlet dr Armevogt und macht drzue nes Gsicht wie nes
vrbronnts Herdopfelroschti, (jetz hei mr dr Chrom — was jetz afo mit der Waar?»

«Jo, was afo!» seit au dr Ammen und chratzet 1 de Hoore. (Dr Bueb chunnt ’s
noochst Johr us der Schuel, d4 nihm viellicht der Miiller umsunst, suecht jo so eine
zum Veehilete, zum z’Achertrybe, fiir (Bueb), graduse gseit — — Aber das chlyne Meit-
schi, erst acht Johr olt, do wird’s hert ha, das untere z’bringe, sogar mit fiifzg, sichzg
Franke, fiir d’ Chleider und d’ Chost, fiir Alls! Viellicht ass d’ Holzbodemachere — —
aber ’s isch, wie me kort, ne chly ne ruuchi, wiieschti —»

«Uf das cha me nit goh!> meint dr Ander churz; (so billig ass moglig untere brocht!
da’sch fiir eus d” Hauptsach ——»

Das het mr fast ’s Herz abgschnitte, won i das g’chort ha, wie myni arme Gschwis-
terti selle vrdinget, vrschaggeret wirde a gyzig, unverschant, unerchannt Liiit. Und
wie ’s Marianneli mi bim Chuttli packt und afoht pflinne, wie wenn i jetz sys Miietti
wir, wo’s sett b’schiitze, do isch’s mr uf eimol cho, ha nit gwiisst wie, ’s Mitlyde, dr
Chyb, ’s Gurischi.

Und wie si der Ammen umchert urd [und] frogt: <Und mit Dir, Nauggi, was selle
mr mit Dir afoh?) do han i chirsch g’'antwortet: <Mit mir? Mit mir heit Dir gar niit
azfoh! Ig cha schaffe, mys eige Brot vrdiene, wiill niit vo dr Gmein!»

«So, so? Wie olt bisch denn, Nauggi, ass so gross thuesch? Wotsch’s nit sige? Nu,

31 Joachim, Erlenhof, S.13.
32 Vgl. Teil I, Kapitel 5.1., S. 38.
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afang, wenn Du Di selber wotsch uusbringe desto besser, chost scho so und so viel we-
niger. Aber nimm Di in Acht, Meitschi, ass mr nit 6ppe gohsch go béttlen oder anderi
Lumpereie mache und d’ Gmein 1 Schand und Choste bringsch! Dere Gschichte wire
mr nit lieb — — Also, do nimm Dyni Ch[l]eidli und gang!»

Wohy i well goh und was i well afoh, ig arms tbelzytigs Meitschi, mit dene leere
Hiande, dene paar Fotzlen am Lyb, das het die Vorgsetzte nit Wunder gnoh; fiir sie
isch d’ Hauptsach gsi: ’s Niitchoste!» 33

3. Die Landwirtschaft

Die Gemeinde Aedermannsdorf war im 19.Jahrhundert noch sehr
stark von der Landwirtschaft geprigt. Der vorherrschende Gebiu-
detyp des Dorfes war das «Haus sammt Scheuery; nur zwei Héuser,
das Haus Nr.49 und das Schulhaus, wurden im Hypothekenbuch
nicht mit dieser Bezeichnung versehen. Diese Tatsache allein zeigt
schon, dass praktisch jeder Haushalt auch in der Landwirtschaft ta-
tig war. Die Frage, welche uns in diesem Kapitel hauptsidchlich be-
schiftigt, ist nun, wie gross das Arbeitsplatzangebot im landwirt-
schaftlichen Bereich war und welchen Einfluss die Verschlechterung
der wirtschaftlichen Lage auf den Stellenmarkt hatte.

Die Rahmenbedingungen fiir die Bauern waren an sich giinstig,
denn die Aufgabe der jahrhundertealten Dreifelderwirtschaft brach-
te die Aufhebung des Flurzwangs und des allgemeinen Weidgangs
mit sich und ermoglichte eine rationellere Bearbeitung des Bodens.
Dazu bedurfte es allerdings gewisser Investitionen in grossere Oko-
nomiegebiude und Stallungen, in Ackergeridte und Zugtiere, und
hier bestand in Aedermannsdorf ein grosses Hindernis: die hohe
Verschuldung der Bauern. Es wird sich zeigen, dass in der Gemeinde
zum Teil noch lange auf herkommliche Art gewirtschaftet wurde,
denn sowohl die Allmendteilung als auch die Abschaffung des
Weidgangs auf der Allmend und in den Wildern und die Umstel-
lung auf Milchwirtschaft in den Talbetrieben erfolgte erst sehr spat.
Das hiangt natiirlich auch damit zusammen, dass im Kanton Solo-
thurn die Zehnten, durch welche der Getreideanbau einseitig for-
ciert wurde, erst spit abgeschafft wurden. Die Aufhebung der Feu-
dallasten bildete eine zusitzliche finanzielle Belastung fiir die ohne-
hin in Liquidititsengpéssen steckenden Bauern. Im folgenden Ab-
schnitt wird die Frage geklart, wie gross der Aufwand fiir die Zah-
lung der Ablosungssummen war.

33 Joachim, Base-Nauggi, S.117-119.
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3.1 Die Aufhebung der Zehnten und Bodenzinsen

Wie so vieles andere auch wurde die Abschaffung der Bodenlasten
erst von den Liberalen ernsthaft an die Hand genommen. Ein erstes
Gesetz brachte 1833 den fakultativen Loskauf der Zehnten, aber da-
mit begniigten sich die Bauern nicht.3 Das zweite Zehntgesetz vom
10. Mirz 1837 erklirte den Loskauf obligatorisch. Die Loskaufssum-
me wurde auf dem durchschnittlichen Zehnten-Reinertrag von
18251836 ermittelt; dieser Betrag wurde um einen bestimmten
Faktor multipliziert. Dieser Kapitalisierungsfaktor betrug fiir den
Getreidezehnten 20, fiir den Heuzehnten 19 und den Emd- und
Weinzehnten 17. Die Ablosung des Hanf- und Flachszehnten wurde
vom Staat itbernommen. Die Abzahlung der Zehnten erfolgte in
jahrlichen Raten und dauerte bis 1862; jedes Jahr mussten !4s der
Gesamtsumme und 4% Zins bezahlt werden.

Die Empfanger der abgelosten Zehnten im Kanton Solothurn wa-
ren der Staat Solothurn mit 23,4%, 54 Pfarrpfriinden mit 23,6%, die
Sigristenpfriinden mit 0,3%, 23 inldndische Korporationen mit
37,2% (davon gingen allein 39% an das St.-Ursen-Stift), 6 auswirtige
Korporationen mit 10,5% und schliesslich 30 Private mit 5%.35

Etwas spiter, am 20. Dezember 1844, wurde auch die Beseitigung
der Bodenzinsen obligatorisch erkldrt. Es musste der 20fache Betrag
des jahrlichen Durchschnittwertes in 25 Raten bei 5% Zins bis 1870
erstattet werden.

Die Ablosung der Grundlasten erfolgte im Kanton Solothurn im
schweizerischen Vergleich erstens sehr spit und zweitens zu sehr un-
giinstigen Bedingungen fiir die Bauern.’ Die Zentherren mussten
zwar einsehen, dass die Ablosung der Grundlasten nicht mehr zu
verhindern war, aber sie verzichteten nicht widerstandslos auf ihre
Privilegien. Eine entschiadigungslose Aufhebung hitte auch die
Funktionstiichtigkeit des Staates und der Kirche in Frage gestellt
oder die Einfithrung von direkten Steuern erfordert. Zwar wurde be-
reits 1832 ein Steuergesetz verabschiedet, das aber nie zur Anwen-
dung kam. Erst im Gefolge des Bankkrachs von 1887 wurden im
Kanton Solothurn direkte Steuern eingefiihrt.3” Zwischen der Ablo-
sungs- und der Steuergesetzgebung bestand somit ein enger Zusam-
menhang, denn die hohen Loskaufskapitalien machten die Einfiih-
rung von direkten Steuern lange Zeit iiberfliissig.’

Es lisst sich in Aedermannsdorf beobachten, dass die abbezahlten

34 Das Folgende nach Biichi, S.262f.

35 Berechnet nach den absoluten Zahlen bei Biichi, S.282.
3 Vgl. die Zusammenstellung bei Brugger, S.194-199.

37 Angst, S.121.

38 Vgl. dazu Lemmenmeier, S.160.
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Loskaufssummen wie andernorts vielfach als Giilten wieder in die
Landwirtschaft zuriickflossen. Die bisherigen Zehntherren wurden
also zu Gliaubigern der Bauern. Die Belastung der Bauern durch die
Loskaufssummen wird an vier ausgewahlten Familien, einer aus je-
der Besitzklasse, in der folgenden Tabelle gezeigt.

Tabelle 39:
Belastung der Landbesitzer durch Loskaufsummen und Hypothe-
karzinsen um 1860

Familie Besitz- Landbesitz  Zehnten Bodenzins  Hypothekar-
klasse in Jucharten 1857 ¢ 1855°% zins <

Bobst 1 394 43,43 13,20 1247,15

Fluri 2 25 26,47 2,14 1214,95

Gunziger 3 7.5 6,98 == —

Blisi 4 0,75 1,09 - 64,90

a Zehnt-Rechnung 1857. (Der Gemeinde-Rechnung von 1857 beigelegt.)

b Bodenzinsrechnung 1855. (Der Gemeinde-Rechnung von 1856 beigelegt.)

¢ Berechnet nach: Inventare 1862, Nr. 20; Ganten und Steigerungen 1861, Nr. 2; In-
ventare 1861, Nr. 9; Inventare 1862, Nr. 15.

d Nur der Besitz in Aedermannsdorf.

Die Verschuldung der Betriebe war um 1860 schon so hoch, dass
die Loskaufssummen nur noch einen Bruchteil der hypothekarisch
gesicherten Giiltschulden betrugen. Fine Ausnahme bildete die Fa-
milie Gunziger, welche iiberhaupt keine Hypothekarschulden hatte.
Die Abzahlung der Zehnten und Bodenzinsen scheidet als Ursache
fiir die Verschuldung aus.

Weil die Zehnten und Bodenzinsen mehrheitlich an die Kirche
gingen, mag der eine oder andere Bauer zur Uberzeugung gelangt
sein, dass nach der Abschaffung der Zahlungen der Segen in umge-
kehrter Richtung auch nicht mehr gespendet werde: «Mich diinkt,
seitdem der pfarr- und obrigkeitliche Zehnten und Bodenzins abge-
schafft worden sind, wollen Gras und Frucht nicht mehr so gut ge-
ratheny, meint ein Bauer in Joseph Joachims Roman «Peter, der
Leuenwirthy. Das wollen die andern Bauern aber nicht gelten las-
sen: «Sollt’s Dich geliisten, Heini, dem Pfarrherrn Deinen Zehnten
gleichwohl wieder zu stellen — ’s wird Niemand etwas dagegen ha-
ben, der Herr am allerwenigsten, hahaha!»3®

39 Joachim, Leuenwirth, S.23.
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3.2 Dorfund Einzelhofe

Es wurde bereits in der Einleitung darauf hingewiesen, dass in
Aedermannsdorf drei Siedlungszonen zu unterscheiden sind: Dorf,
Einzelhofe und Sennberge. Die Besitzstruktur und die Betriebsver-
hialtnisse unterscheiden sich derart grundlegend, dass sich hier eine
getrennte Betrachtung aufdringt.

3.2.1 Die Besitzstruktur

In der folgenden Ubersicht iiber die Besitzstruktur im Dorf und auf
den Einzelhofen sind alle Haushalte nach ihrem Landbesitz in vier
Betriebsgrossen eingeteilt worden. Biirger, die kein Land besassen,
wurden der kleinsten Betriebsgrosse zugeordnet. Im Gegensatz zu
den landlosen Hintersédssen profitierten sie von der kollektiven Nut-
zung der Allmend und konnten sich deshalb auch Vieh halten.

Tabelle 40:

Betriebsgrossen Dorf und Einzelhodfe 1837-1870

Betriebsgrosse Anzahl Haushalte

in Jucharten 1837 1850 1860 1870

30— 4 4 4 4

10-30 21 18 14 10
2-10 23 23 26 14
0-2 28 30 33 37

Lehenleute 2 4 1 3

Hintersissen ohne Land 14 8 10 18

Total 89 87 88 86

Weil das Vermogen der Aedermannsdorfer weitgehend aus Land-
besitz bestand, widerspiegelt diese Tabelle im Prinzip noch einmal
die Entwicklung der Sozialstruktur. 1837 wies die Gemeinde noch
eine mittel- bis kleinbduerliche Struktur auf. Mehr als die Hilfte al-
ler Haushalte besass mehr als zwei Jucharten Land. Vor allem wegen
der Erbteilungen nahm die Zahl der Kleinbauernhaushalte bis 1860
etwas zu und jene der Halbbauernhaushalte ab. In den sechziger
Jahren verloren dann viele Klein- und Mittelbauern in Geldstagen
ihr Land. Der Anteil der Haushalte mit mehr als zwei Jucharten
Landbesitz betrug 1870 weniger als einen Drittel, jener der vollbau-
erlichen sogar nur noch einen Sechstel, dafiir war die Zahl der Haus-
halte der Landarbeiter stark angestiegen.

Wihrend des ganzen Untersuchungszeitraums wurden nur wenige
Giiter von Pichtern bewirtschaftet. Der Hof Grossrieden war der
einzige, der immer von einem Lehensmann gefiihrt wurde.
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Karte 2: Dorf und Einzelhofe. Ausschnitt aus: «Ubersichtsplan der Gemeinden
Aedermannsdorf und Matzendorf. Aufgenommen durch K. Feller, Geometer,
1872-1873.»

Die Zahl der Hintersdssenhaushalte ohne Landbesitz war 1837
noch gross, weil damals die Hammerschmiede noch in Betrieb war.
Sieht man einmal vom Schmelzigut ab, dann kann man klar eine
steigende Tendenz feststellen. Allerdings muss daran erinnert wer-
den, dass 1870 allein auf dem Hof Wies fiinf Haushalte mit landlo-
sen Hintersassen untergebracht waren.

Interessant ist die Tatsache, dass die Hintersdssen der Besitzklas-
sen 1 und 2 fast ausnahmslos auf den Einzelh6fen und Sennbergen
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wohnten, wihrend alle Biirger der Besitzklasse 1 im Dorf und jene
der Besitzklasse 2 im Dorf und auf den Einzelhdfen lebten. Klein-
bauern- und Landarbeiterhaushalte gab es sowohl im Dorf als auch
im Einzelhofgebiet.

3.2.2 Die Parzellierung der Betriebe
Neben der Quantitit spielt die Qualitiat des Bodens eine wichtige
Rolle. Von grossem Einfluss auf die Produktionskosten ist insbeson-
dere die Parzellierung der Betriebe.

Die geschlossene Dorfsiedlung befindet sich im Zentrum der ehe-
maligen Dreifelderwirtschaft.® Fin Relikt dieses Landwirtschaftssy-
stems war die starke Parzellierung des Bodens. Zur Bestimmung der
durchschnittlichen Parzellengrosse der Bauern des Dorfes habe ich
als Stichprobe alle Inventare ausgewertet, die innerhalb eines Zeit-
raums von vier Jahren um ein Volkszdhlungsjahr angefertigt wur-
den. Insgesamt waren dies 32 Inventare mit 339 Parzellen ohne die
Grundstiicke mit Hiusern. Die so errechnete durchschnittliche Par-
zellengrésse betrug 0,68 Jucharten; sie veranderte sich von 1837 bis
1870 nicht. Daraus lasst sich unter anderem schliessen, dass bei Erb-
teilungen in der Regel die Grundstiicke nicht mehr weiter geteilt wur-
den. Die Bauern der Besitzklassen 1 und 2 besassen im Durchschnitt
26 Parzellen mit einer mittleren Grosse von 0,75 Jucharten. Im Ge-
gensatz dazu verfiigten die Kleinbauern und Landarbeiter nur iiber 5
Grundstiicke, die mit 0,57 Jucharten zudem noch kleiner waren.

Die Einzelhofe waren mehrheitlich erst nach Aufhebung der Drei-
felderwirtschaft durch Aussiedlung entstanden. Je nach Betriebs-
grosse und -struktur sind drei Typen zu unterscheiden.#!

Insgesamt sieben Hofe kann man als «Taunerhéfe» bezeichnen.
Diese Hofe lagen auf einem Grundstiick, das zwischen 2 und 2%
Jucharten gross war. Die Besitzer verfiigten alle iiber weiteres Land;
ihr gesamter Landbesitz betrug zwischen einer und acht Jucharten.
Hofnamen wie «Steinern» deuten darauf hin, dass sich diese Hofe
nicht an der besten Lage befanden.

Die zweite Gruppe bilden die grosseren Hofe mit einem unverteil-
ten Grundstiick von 6 bis 9 Jucharten. Insgesamt waren dies sieben
Hofe und der geteilte Hof Wies. Zusammen mit ihrem iibrigen Land
verfligten die Besitzer dieser Hofe iiber 7,5 bis 22 Jucharten.

Die vier grossten Einzelhofe gehoren schliesslich zum Typus des
«Jurabetriebs mit Weide».4? Die drei kleineren davon wiesen €in un-

4 Auf Karte 2 ist die Lage der drei Felder noch gut zu erkennen.
41 Alle Angaben zu den Betriebsgrossen sind dem Hypothekenbuch entnommen.
42 Vgl. Wiesli, S.289.
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geteiltes Grundstiick von 32 bis 91 Jucharten auf, zu dem neben dem
Acker- und Mattland auch Wald und eine Weide gehorten. Die Fla-
che des Acker- und Mattlandes betrug zwischen 11 und 31 Juchar-
ten, der Waldanteil 1% bis 45 Jucharten und auf der Weide konnten
zwei bis sechs Kiithe gesommert werden. Das ausgedehnte Gut
Grossrieden hatte eine Gesamtfliche von 328 Jucharten, davon ent-
fielen 66 Jucharten auf Acker- und Mattland, 178 Jucharten auf
Wald, und auf der Weide konnten 22 Kiihe und 15 Gusti gesdémmert
werden. Die Riedenweid, auf der auch eine Sennhiitte steht, ist allein
schon von ihrer Grosse her zu den Sennbergen zu zihlen.

3.2.3 Bewirtschaftung und Viehbestand
Im Dorf selbst stand in der Mitte des 19.Jahrhunderts immer noch
der Ackerbau im Vordergrund, welcher mehr als die Hilfte des be-
bauten Landes beanspruchte. Es wurden hauptsidchlich Getreide
und Kartoffeln angepflanzt, aber auch Hanf, Flachs und Olpflan-
zen.® Gediingt wurde hiufig noch durch «Motten».# Einen bedeu-
tenden Raum nahmen die Obstgirten ein, mit den «zahllosen Apfel-
und Birnbidumen, in welche unser Dorfchen wunderlieblich einge-
bettet wary; die Friichte wurden gedorrt, die weniger schonen wan-
derten ins Brennfass.4s

In den Viehzidhlungen, welche im Kanton Solothurn zwischen
1845 und 1865 alle fiinf Jahre durchgefiihrt wurden, ist der Viehbe-
stand jedes Viehhalters aufgefiihrt. Dieser Umstand erlaubt eine et-
was ausfithrlichere Darstellung der landwirtschaftlichen Betriebs-
weise. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Viehbestandes
im Dorf und auf den Einzelhtfen ohne das Gut Grossrieden.

Tabelle 41:
Viehbestand Dorf und Einzelhofe 1845—-1865
1845 1855 1865
Rindvieh 163 194 187
Stiere, Ochsen 13 20 45
Kiihe 72 99 72
Jungvieh 78 75 70
Pferde 45 23 14
Ziegen 64 12 86
Schafe 77 61 67
Schweine 115 91 71

43 Tatarinoff, S.126.
4 Tatarinoff, S.126; Rechenschaftsbericht 1842/43, S.46.
4 Tatarinoff, S.130f.

87



Der Rindviehbestand stieg von 1845 bis 1865 leicht an. Wichtiger
als der Gesamtbestand ist aber die Verinderung der Verteilung von
Jungvieh (Aufzucht), Stieren und Ochsen (Zugvieh, Fleisch) und den
Kithen (Milch), denn sie gibt Auskunft dariiber, worauf die Bauern
das wirtschaftliche Schwergewicht legten.4

Der Jungviehbestand sank von 1845 bis 1865 von 48 auf 37 Pro-
zent. Die Aufzucht von Jungvieh, welche 1845 noch dominierte, ver-
lor allmihlich an Bedeutung. Die Kélber wurden mit der Milch auf-
gezogen, die nicht fiir die Selbstversorgung gebraucht wurde, und
dann am Markt von Oensingen oder an reisende Viehhindler ver-
kauft.4’

Der Anteil der Kithe am gesamten Rindviehbestand nahm von
1845 bis 1855 von 44 auf 51 Prozent zu, sank dann aber bis 1865 wie-
der auf 39 Prozent. Bis 1855 erfolgte also eine allméhliche Umstel-
lung auf die Milchwirtschaft, es konnten sich allerdings nur einige
wenige Bauern mehr Kiithe halten. Der Umstrukturierungsprozess
wurde mit der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage nicht nur
gestoppt, sondern wieder riickgingig gemacht.

Spitestens seit 1858 bestand im Dorf selbst eine kleine Késerei,
denn in diesem Jahr zog der Kaser Samuel Wiithrich aus Trub nach
Aedermannsdorf.®8 Die Kiserei wurde in einem Speicher eingerich-
tet, welcher dem Schliisselwirt Urs Josef Bobst gehorte. Bis 1862
weilten drei weitere Kiser im Dorf, danach wurde der Betrieb wie-
der eingestellt. Erst im Anschluss an die Griindung einer Kisereige-
nossenschaft im Jahre 1878 wurde in Aedermannsdorf eine Dorfka-
serei gebaut.*

Der Bestand der Stiere und Ochsen nahm von 1845 bis 1865 stark
zu, im gleichen Mass verringerte sich die Zahl der Pferde. Die Och-
sen ersetzten damit die Pferde als Zugtiere in der Landwirtschaft.
Die Zuchtstiere der Gemeinden mussten an einer jihrlichen Schau
in Oensingen vorgefiithrt werden, wo sie auch priamiert wurden. Die
Thaler Zucht konnte es allerdings bei weitem nicht mit dem Berner
Standard aufweisenden Bucheggberg aufnehmen. Die kleineren Tie-
re brauchten aber weniger Futter und waren daher fiir die drmeren
Thaler Bauern besser geeignet: «Balsthal-Thal besitzt zwar keine
ausgezeichneten Zuchtstiere, jedoch von gutem Mittelschlage, wel-
ches bei dem hie und da schlechten Thalfutter und héchst mittelméis-
sigen Wohlstand der Thalbevilkerung noch immer lobenswerth

4 Vgl. Lemmenmeier, S.45.

47 Tatarinoff, S.126.

48 Auch in Balsthal war 1860 der erste Kiser ein Emmentaler. Vgl. Sigrisz, Balsthal,
S.296.

4 Tatarinoff, S.81.
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1st.» 50 In den fiinfziger Jahren setzten sich dann auch im Thal die lei-
stungsfihigeren Rassen durch.s!

Die Moglichkeit der Haltung von Kiihen war abhingig von der
Grosse des Landbesitzes, wie aus der folgenden Tabelle eindeutig
hervorgeht.

Tabelle 42:
Betriebsgrosse und Viehbesitz Dorf und Einzelhofe 1850
Betriebsgrosse Anzahl Kiihe Total Anzahl Ziegen Total
in Jucharten o 1 2 3 4+ Besitzer 0 1 24+ Besitzera
30- 1 1 2 4 -
10-30 8 8 2 18 -
2-10 10 10 3 13 5 2 3 5
0- 2 28 2 2 8 7 13 20
Lehenleute 1 1 2 4 —
Hintersissen ohne Land 8 0 5 2 1 3
Total 46 21 13 5 2 41 18 11 17 28

a ohne Kuhbesitzer

1850 wies die Gemeinde ohne die Sennberge 87 Haushalte auf;
von diesen konnten sich 41 mindestens eine Kuh halten und 28 we-
nigstens eine Ziege. Finige landlose Hintersidssen und die meisten
von der Gemeinde Unterstiitzten konnten sich weder Kuh noch Zie-
ge leisten; insgesamt 18 Haushalte besassen kein Vieh. Der Viehbe-
stand war allgemein sehr klein; es wird auch hier deutlich, dass im
Dorf und auf den Einzelhofen der Ackerbau die dominante Wirt-
schaftsform war.

Der Kuhbestand ist eindeutig nach Betriebsgrosse abgestuft. Man
konnte also auch in Aedermannsdorf von der Grosse des Miststocks
auf den Wohlstand des Bauern schliessen. Zur Haltung einer Kuh
waren mindestens zwei Jucharten eigenes Land notwendig. Im Ge-
gensatz dazu war die Ziegenhaltung auch fiir Ortsbiirger moglich,
die kein Land besassen. Sie konnten ihr Vieh unter Aufsicht eines
Ziegenhirten auf der Allmend weiden lassen. Der Hirt wurde von
der Gemeindeversammlung gewéhlt, und zwar wurde ausdriicklich
verlangt, dass er selbst die Tiere hiitete, und nicht etwa seine Kin-
der.52 Fiir das Uberwintern der Ziegen wurde in den Wildern diirres

50 Rechenschaftsbericht 1835/36, S.43.
51 Vgl. z. B. Rechenschaftsbericht 1858, S.209.
32 Gemeinde-Beschlussprotokoll, 24.2. 1837.
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Laub gesammelt.?? Die Ziege blieb in Aedermannsdorf wihrend des
ganzen 19.Jahrhunderts die Kuh des armen Mannes und der armen
Frau und diente der Selbstversorgung der unterbauerlichen Schicht.
Aus der Entwicklung der Gesamtzahl der Kuh- und der Ziegenbesit-
zer lisst sich somit auch der Verlauf der landwirtschaftlichen Kon-
junktur ablesen.

Graphik 12:
Anzahl Kuh- und Ziegenbesitzer von 1845-1865

T~

40 Kuhbesitzer

50

30 Ziegenbesitzer

20 -

10 4

1 T T T
1845 1850 1855 1860 1865

1845 gab es doppelt so viele Personen, die mindestens eine Kuh
besassen, als solche, die nur Ziegen ihr eigen nannten. Bis 1865 glich
sich das Verhiltnis aus, ein deutliches Zeichen fiir die Verarmung
vieler Haushalte.

3.3 Sennberge

Die Juraweiden waren seit dem 16.Jahrhundert als Folge des Bevol-
kerungswachstums gerodet worden. Dadurch konnten einerseits die
Allmenden der Gemeinden entlastet und anderseits der angestiegene
Zugviehbedarf gedeckt werden; bezeichnenderweise hiessen viele

33 Joachim, Bise-Nauggi, S.121; Tatarinoff, S.127, fir Schafe.
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der Gemeindeberge schon im 16.Jahrhundert «Stierenbergp.’* Von
den 100 Weiden des Bezirks Thal, welche in der Alpstatistik von
1893 aufgefiihrt sind, befinden sich neun auf Aedermannsdorfer Bo-
den. Die Allmend fillt hier ausser Betracht, denn sie wurde kollektiv
genutzt, und zur Beaufsichtigung des Viehs wurde ein Hirte ange-
stellt. Alle, welche Milchtiere auf der Weide hatten, gingen taglich
auf die Allmend, um sie zu melken.5s

3.3.1 Besitz- und Betriebsverhdltnisse

Die Parzellierung, wie sie fiir die Talbetriebe typisch ist, féllt auf den
Sennbergen weg. Die Areale sind den natiirlichen Gegebenheiten
angepasst und wurden auch bei Erbschaftsiibernahmen nie geteilt.
Alle Sennberge haben neben der Weide auch einen zum Teil bedeu-
tenden Waldanteil und einen Einschlag aus Matten und Ackern,
welcher erst die Uberwinterung des Viehs und damit eine ganzjihri-
ge Bewohnung ermoglichte.’¢ Alle Sennberge auf Aedermannsdorfer
Boden waren nur schlecht durch Strassen erschlossen. Zu ihrer Ab-
gelegenheit kommt bei einigen noch hinzu, dass sie stark windexpo-
niert sind und zum Teil auch Probleme mit der Wasserversorgung
kennen.

Die produktive Weidefliche der Sennberge betrug zwischen 24
und 70 Hektaren, auf der zwischen 17 und 68 Kiihe oder Stiere ge-
sommert werden konnten. Die Weidezeit dauerte im Durchschnitt
120 Tage, und zwar vom 20. Mai bis zum 20. September.5’

Die Besitz- und Betriebsverhéltnisse der acht Sennberge sind in
der folgenden Tabelle 43 zusammengestellt.

1825 war noch kein einziger Sennberg im Besitz eines Sennen. Da-
nach setzte ein Umstrukturierungsprozess ein. Zwischen 1827 und
1836 versteigerten vier Patrizierfamilien ihren Sennberg in Aeder-
mannsdorf. Zwei wurden von den ehemaligen Pichtern, einer vom
Pachter eines benachbarten Betriebes und einer vom Staat Solothurn
erworben. Rudolf Merian-Iselin aus Basel, dem bereits Grossrieden
gehorte, erwarb 1855 auch noch den Sennberg Giiggel; damit gehor-
te ihm allein 15 Prozent des Bodens der Gemeinde Aedermannsdorf.
Seit den fiinfziger Jahren war das Verhiltnis von Besitzern und
Piachtern als Bewirtschafter der Sennberge ausgeglichen.

Uber die Pachtbedingungen gibt uns ein Lehenbrief aus dem Jah-
re 1831 vom Sennberg Sangetel Auskunft.’® Der Berg Sangetel war

34 Egger, S.25f.

55 Striiby, Alpstatistik, S.138.

6 Wiesli, S.167 und 288.

57 Hypothekenbuch, Nr.560 und Nr.565; Striiby, Alpstatistik, S.302.
8 Abgedruckt bei Striiby, Alpstatistik, S.41-43.
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Tabelle 43:
Besitzer und Bewirtschafter der Sennberge 1825-1893

1825 1837 1850 1860 1870 1893

Besitzer

Senn 0 3 3 3 3 3
Patrizier bzw.

Patriziernachfahren 6 2 4 3 3 3
Andere Private 0 0 0 0 0 1
Korporation 2 1 2 2 1
Bewirtschafter

Besitzer 2 2 3 3 3
Pichter 5 4 3 3 3
Hirt 0 1 1 1 1
Bergmeister 1 1 1 1 1

von 1715 bis 1837 im Besitz der Franziskaner in Solothurn.*® Der
Pachtvertrag wurde auf sechs Jahre geschlossen. Zu den Pflichten
des Lehenmannes Urs Huber gehorte der Unterhalt der Weiden und
kleinere Reparaturen am Haus. Es wurde ausdriicklich festgehalten,
dass der Senn besonders «Melkware» halten soll, hingegen wurde
ihm die Haltung von Geissen und Schafen wegen des Waldschadens
ganzlich untersagt. Die Bezahlung der Pacht erfolgte in Geld und
Naturalien: «Fiir dieses Lehen hat Urs Huber an das wohlgedachte
Kloster alljahrlich in annehmbarem Geld zu bezahlen vierhundert
Schweizer-Franken und in Natura dahin zu liefern sechs Zentner
wihrschaften Butters und zwei magere Kése von der bessern Quali-
tit. Der Geldzins soll immer am Ende eines jeden Lehnjahres be-
zahlt sein; den Butter und die Kise aber wird der Lehenmann jewei-
len nach Gelegenheit und Verlangen des Klosters dahin liefern.»s
Es geht bereits aus diesem Vertrag hervor, dass auf den Sennbergen
die Kiseherstellung im Vordergrund stand. Zur Ausstattung des
Sangetel gehorte denn auch ein «Kéasekessin aus Kupfer.

Den Inventaren kann man entnehmen, dass es den Lehensleuten
bei diesen Pachtbedingungen in finanzieller Hinsicht im Vergleich
zu den Talbauern sehr gut ging. Die Pichter waren in den meisten
Fillen in der Lage, «ihren» Sennberg, wenn er zum Verkauf anstand,

39 Hypothekenbuch, Nr.563.
60 Striiby, Alpstatistik, S.42.

Karte 3: Sennberge. Ausschnitt aus:
«Ubersichtsplan der Gemeinden Aedermannsdorf
und Matzendorf. Aufgenommen durch

F.Feller, Geometer, 1872-1873.»
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auch zu erwerben. Das soziale Gefille zwischen den Berg- und Tal-
bauern fithrte méglicherweise zu gewissen Ressentiments: «Si do so
hochmiiethige Hochzitliit gsi, vo Balsthel abem Berg abe, und die
hei-nis nume so obenabe agluegt und d’Nase griimpft.» ¢!

Als einziger Sennberg in Aedermannsdorf wurde die Riedenweid
von einem Hirten gefiihrt. Im Gegensatz zu den Besitzern und Péch-
tern stammten diese Hirten alle aus der Schicht der Landarbeiter.
Die kirglichen Lebensverhiltnisse auf der Riedenweid schildert
kurz die Alpstatistik: «Auf der Weide findet sich eine in Mauer er-
stellte und mit Schindeln bedeckte Hiitte, welche auch eine Woh-
nung fiir den Hirten enthilt. Die Beaufsichtigung der Weidetiere ist
niamlich einem Hirten anvertraut, der auf der Weide zu wohnen hat.
Ausser dieser freien Wohnung bekommt derselbe noch etwas Pflanz-
land und darf 4 Ziegen halten, fiir welche er aber das Winterfutter
zusammensuchen muss. Lohn in Barschaft bezieht er nicht.»62

Der Matzendorfer Stierenberg gehort der Berggemeinde, welche
von den Rechtsamen-Anteilhabern gebildet wird. Der Betrieb wurde
von einem Bergmeister geleitet, welcher nur im Sommerhalbjahr auf
dem Berg weilte. Nach dem Hypothekenbuch bestanden im 19.Jahr-
hundert insgesamt 34 Rechtsamen, von denen jede zur Sémmerung
von zwei Stieren oder Ochsen berechtigte. Besitzer dieser Rechtsa-
men waren im Jahre 1850 Privatpersonen aus Matzendorf (8 Recht-
samen), Laupersdorf (9) und aus dem iibrigen Kanton Solothurn
(8); ferner die Gemeinde Matzendorf (2) und die Berggemeinde
selbst (7).6* In Aedermannsdorf besass lediglich der Schliisselwirt
eine Rechtsame.

Die wohlhabenden Bauern von Aedermannsdorf sommerten ihr
Vieh auf dem Brandberg in Herbetswil, der mit einer Fliche von 334
Hektaren der grosste Sennberg des Kantons Solothurn ist. Die fol-
gende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die Besitzer der Rechtsamen
des Brandbergs.®4 Auch hier berechtigte jede Rechtsame zur Somme-
rung von zwei Stieren oder Ochsen.

1837 kamen von allen vier Thaler Gemeinden am meisten Recht-
samen-Besitzer aus Aedermannsdorf, 1870 aber am wenigsten. Diese
Tatsache fithrt zur Vermutung, dass ein Zusammenhang zwischen
der Veranderung der Besitzverhiltnisse auf dem Brandberg und der
wirtschaftlichen Entwicklung in den einzelnen Dorfern besteht.
Wenn dem wirklich so war, dann wire die Entwicklung in den vier
Thaler Gemeinden sehr unterschiedlich verlaufen.

61 Joachim, Gunzger Hans, S.121.

€2 Striiby, Alpstatistik, S.139.

63 Zusammengestellt nach: Hypothekenbuch, Nr.565ff.

64 Zusammengestellt nach: Hypothekenbuch Herbetswil, Nr.401 ff.
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Tabelle 44:
Herkunft der Besitzer von Rechtsamen des Brandbergs 1837-1870

Herkunft Anzahl Rechtsamen
1837 1850 1860 1870

Aedermannsdorf 15 13 11 5
Herbetswil 11 9 10 9
Matzendorf 10 8 7 6
Laupersdorf 10 1524 17 19
Patriziernachfahren 12 12 10 6
iibriger Kanton SO 16 141/ 14 13
Kanton Bern 0 0 1 1
Brandberggemeinde 4 6 8 19
Total 78 78 78 78

3.3.2 Die Viehhaltung

Die folgende Ubersicht enthilt nur das Vieh, welches den Sennen
selbst gehorte. In der Weidezeit erginzten sie den eigenen Bestand
mit Lohnvieh, das auf den Sennbergen lediglich gesémmert wurde.

Tabelle 45:
Viehbestand Sennberge 1845-1865
1845 1855 1865
Rindvieh 156 138 122
Stiere, Ochsen 14 8 8
Kiihe 80 86 77
Jungvieh 62 44 37
Pferde 4 7 9
Ziegen 10 32 7
Schafe 19 36 39
Schweine 31 34 44

Betrachtet man die Verteilung des Rindviehbestands, dann sieht
man, dass der Anteil der Kithe mit Abstand am grossten war. Auf
den Sennbergen wurde also bis 1870 hauptsichlich Milchwirtschaft
betrieben. Die Produktion von Konsummilch kam wegen der gros-
sen Abgelegenheit der Betriebe nicht in Frage, deshalb stand die Ka-
seherstellung im Vordergrund. Nach dem Bau von Talkésereien
mussten die Alpbetriebe umstellen. Bereits in der Alpstatistik von
1893 wird Jungviehzucht und Kilbermast als Hauptbetriebsform ge-
nannt.s’

65 Striihy, Alpstatistik, z.B. S.142, 146, 149,
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Zum Weiden der steileren Partien wurden die Schafe den Ziegen
vorgezogen. Der Schweinebestand war konstant hoch, denn die
Schweine konnten mit der Schotte, einem Nebenprodukt der Kise-
herstellung, gefiittert werden.

Als Nebenerwerb betrieben einzelne Sennen die Herstellung von
Enzianschnaps aus den Wurzeln des gelben Enzians. Zum Teil iiber-
liessen sie diese Arbeit den «Wurzelgraberny.%

3.4 Holzwirtschaft
Die Gemeinde Aedermannsdorf muss ihre Wilder lange Zeit iiber-
nutzt haben, denn in den Rechenschaftsberichten finden sich des 6f-
tern Bemerkungen wie: «Aedermannsdorf ist zu sparsamer Benut-
zung seiner Wilder genothigt, weil diese, obwohl gut bestockt, nur
Jung- und Mittelwuchs enthalten.»¢” An diesem Zustand des Walds
anderte sich bis 1870 wenig.s8 Etwas besser sah es auf dem Schatten-
berg aus, aber erst um 1864 wurde dort ein Weg angelegt, welcher es
ermoglichte, die Besténde richtig zu nutzen.®

Die Holzverkiufe waren fiir die Gemeinde die wichtigste Einnah-
mequelle zur Bestreitung ausserordentlicher Ausgaben, als nach der
Teilung der Allmend kein Land mehr verkauft werden konnte. Der
grosste Holzabnehmer waren die von Roll’schen Eisenwerke, die
selbst iiber einen ausgedehnten Waldbesitz in Aedermannsdorf ver-
fugten. 1836 ersteigerten sie vom Staat Solothurn fiir 43000 Franken
das Gut Grossrieden, dessen Waldfliche 64 Hektaren betrug.” Die-
ser Kauf wurde von der Generalversammlung aber nicht goutiert.
Die Direktion musste Grossrieden wieder verkaufen, vorbehalten
sollte lediglich eine entschiadigungslose Holznutzung bleiben. Fiir
30000 Franken, einem viel zu niedrigen Preis, wie sich die Direktion
«mit beissendem Spotty vernehmen liess, wurde Grossrieden 1839
an einen Aktionir der von Roll aus Basel, nimlich Johann Jakob
Merian, verkauft.”

Das auf Grossrieden und auf dem Sennberg Giiggel geschlagene
Holz wurde zum «Séaget» bei der Allmend gefithrt und dort ver-
kohlt.”2 Der grosse Kohlenmeiler beim Hof Vorderrieden ist sogar

¢ Vgl. dazu Striiby, Alpstatistik, S.59.

67 Rechenschaftsbericht 1854, S.120. Vgl. auch Rechenschaftsbericht 1840/41,
S.47.

68 Rechenschaftsbericht 1870, S.136.

69 Rechenschaftsbericht 1864, S.161.

70 Hypothekenbuch, Nr.230; Striiby, Alpstatistik, S.302.

' Scartazzini, Werkzeitung Nr.49, August 1946, S.4.

72 Vertrag der von Roll’schen Eisenwerke mit der Gemeinde Aedermannsdorf,
Ziffer 6.
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auf dem Dorfplan von 1872/73 als «Kohlplatz» eingezeichnet.” Der
Transport der Holzkohlen bot dem Miiller, der auch Fuhrhalter war,
und den Dorfbuben eine zusitzliche Verdienstmoglichkeit: «Die
fleissigen Miiller fuhrwerkten, dass es eine Lust war. Wenn sich der
schwerbeladene Wagen langsam den holperigen Fuhrweg hinabbe-
wegte, fielen meist grossere und kleinere Kohlenstiicke zu Boden.
Wir grossen Buben hoben dieselben eilig auf, schleppten sie in einem
grossen Kratten zu Tale und verkauften sie fiir zwei Batzen unserm
Dorfschmied.»

Im Jahre 1858 erwarben die von Roll’schen Eisenwerke auch noch
den Sennberg Solterschwang, der von allen Sennbergen die grosste
Waldfliche aufweist. Vom Solterschwang gibt es keine Strasse nach
Aedermannsdorf oder ins Thal; das dort geschlagene Holz war des-
halb vermutlich fiir die im damaligen Berner Jura gelegenen Werke
der von Roll bestimmt.

Die Bewirtschaftung der Wilder erfolgte ganz anders als heute,
denn die Wilder wurden kahlgeschlagen, was in der Fachsprache «la
tonsury hiess.”” Wegen des steilen Gelindes war die Arbeit nicht un-
gefahrlich, besonders der Transport auf dem Priigelwege, dies war
«eine Art schrigstehende Leiter, iiber welche dann der Holzer mit
grosster Kraftanstrengung und Geschicklichkeit seinen schwer gela-
denen Holzschlitten hinunterfiithrte».” 1854 verungliickte Josef Eg-
genschwiler «im Walde beym Holzschlitteln & wurde den 26.July
abends gegen 11 Uhr todt gefunden».”

3.5 Die Beschdftigungsstruktur

Die bisherige Darstellung der Landwirtschaft in Aedermannsdorf
hat gezeigt, dass mit Ausnahme einiger Hinterséissen alle Haushalte
Land bebauen konnten und dass die meisten auch Vieh besassen.
Der Ertrag aus der landwirtschaftlichen Tétigkeit reichte allerdings
fiir die Mehrzahl der Haushalte nicht aus, und so mussten sich die
arbeitsfahigen Haushaltsmitglieder nach einem zusitzlichen Erwerb
umsehen. Zum Teil fanden sie als Taglohner wieder in der Landwirt-
schaft Arbeit, daneben gab es andere Méglichkeiten im Handwerk,
im Gewerbe und in der Hausindustrie, von denen spéter die Rede
sein wird. Viele Haushaltsvorsténde iibten neben der landwirtschaft-
lichen somit noch andere Tiétigkeiten aus, bei einigen werden zum
Beispiel bereits in ein und derselben Quelle zwei Berufe wie «Land-

3 Vgl. Karte 2; vgl. dazu auch Tartarinoff, S.172.
" Tatarinoff, S.172.

5 Wiesli, S.166.

6 Tatarinoff, S. 60f.

77 Zivilstandsregister, Todesfille, 26.Juli 1854.
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wirt & Weber» angegeben. Der Mischerwerb war fur die unterbauer-
liche Schicht charakteristisch.”® Hier interessiert uns aber allein die
Frage, wie gross das Beschiftigungspotential der Landwirtschaft
war, und das heisst, dass jeder Haushalt entweder der Landwirt-
schaft oder dem Gewerbesektor zugeteilt werden muss und dass so-
mit Grenzen gezogen werden miissen, wo es in Wirklichkeit gar kei-
ne gab. Als Hauptberuf eines Haushaltsvorstandes wurde schliess-
lich jener Beruf angenommen, der in den Quellen am haufigsten ge-
nannt wird.

Die folgende Tabelle gibt nun eine Ubersicht iiber die Entwick-
lung der Beschiftigungslage in der Landwirtschaft. In der Kolonne
mit der Nummer 1 sind die Haushaltsvorstinde aufgefiihrt, darunter
auch Frauen ohne Berufsbezeichnung, wenn sie mindestens zwei
Jucharten Land bewirtschafteten. In die Kolonne mit der Nummer 2
sind alle Landwirte und Landwirtinnen, Taglohner und Taglohne-
rinnen und alle Landarbeiter eingeteilt worden, die keinem eigenen
Haushalt vorstanden. Es sind dies insbesondere auch ledige Sohne
ohne Berufsangabe, die élter als 20jahrig waren. Ebenfalls der zwei-
ten Kolonne wurden alle minnlichen und weiblichen Dienstboten
zugeteilt, deren Dienstherr einem landwirtschaftlichen Haushalt
vorstand.

Es hat sich bereits bei der Betrachtung der Entwicklung der So-
zialstruktur gezeigt, dass mit der Verschlechterung der wirtschaftli-
chen Lage in Aedermannsdorf auch die Zahl der vollbiuerlichen
Stellen zuriickging. Der primére Sektor verlor aber von 1850 bis
1870 als Ganzes an Bedeutung, denn die Zahl der Beschiftigten sank
in diesem Zeitraum um rund einen Viertel. Der Riickgang wurde bis
1860 etwas gebremst durch den Aufschwung in der Holzwirtschaft.

Gleichzeitig mit der Verringerung der vollbiuerlichen Haushalte
sank auch ihre Aufnahmefihigkeit. Diese Entwicklung zeigt sich be-
sonders deutlich am Anteil der Haushalte mit Gesinde. 1837 be-
schiftigten vier Bauernhaushalte insgesamt fiinf Dienstboten, 1850
waren es fiinf Haushalte mit zwolf Dienstboten und 1860 sieben
Haushalte mit vierzehn Knechten und Migden; bis 1870 erfolgte
dann ein deutlicher Riickgang auf vier Haushalte mit sechs Dienst-
boten.

Die Zahl der Kleinbauernhaushalte sank in den sechziger Jahren
stark. Sie beschiftigten aber ohnehin viel weniger Personen als die
vollbiuerlichen Betriebe. Das gleiche gilt fiir die Landarbeiterhaus-
halte, deren Zahl mit der Verarmung der Bevolkerung zwischen 1850

8 Vgl. Mitterauer, Familienwirtschaft, S.240.
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Tabelle 46:
Beschiftigungsstruktur: Land- und Holzwirtschaft 1850—1870

1850 1860 1870

1 2 Alle 1 2 Alle 1 2 Alle
Dorf, Einzelhéfe
Bauer 15 22 37 14 20 34 10 12 22
Kleinbauer 14 6 20 17 3 20 10 5 15
Landarbeiter 11 3 14 10 1 11 16 5 21
Total 40 31 71 41 24 65 36 22 58
Sennberge
Senn 5 12 17 6 6 12 6 5 11
Hirt 1 0 1 1 0 1 1 0
andere 2 4 0 0
Total 8 16 24 7 6 13 7 5 12
Holzwirtschaft
Holzbannwart 1 0 1 1 0 1 0
Holzer 3 1 4 10 6 16 5 2 7
Kohler 0 0 1 Q 1
Total 4 1 5 11 6 17 6 2 8
Alle 52 48 100 59 36 95 49 29 78

und 1870 aber stark anstieg, vor allem wenn man noch die Haushalte
der Holzer dazuzihlt.

Die Entwicklung der Beschiftigungskapazitit im alpwirtschaftli-
chen Bereich hing stark mit der Notwendigkeit der Aufnahme von
Gesinde zusammen. 1850 hatten alle diese Haushalte keine voll ar-
beitsfihigen Kinder. An deren Stelle traten Dienstboten. 1850 be-
schiftigten alle finf Sennen Gesinde, insgesamt waren es zwolf Per-
sonen. Zehn Jahre spiter waren bei vier Sennen noch sechs Dienst-
boten angestellt, und 1870 hatten sogar nur noch zwei Betriebe Ge-
sinde. Die idlteren Kinder ersetzten nach und nach die Dienstboten,
bis sie selbst den jiingern Geschwistern Platz machen mussten und
aus dem Haushalt ausschieden. Die iiberzihligen Kinder der Sennen
itbernahmen haufig Pichterstellen auf benachbarten Bergen. Dies
geht zum Beispiel aus dem Inventar von Urs Jakob Diemand hervor,
der Senn auf dem Solterschwang gewesen war. Erben waren seine
Kinder: «1. Beda, Lehenmann auf Reinertsberg, im Wyler, Gemein-
de Vermes. 2. Josef, Lehenmann im Wanggraben, Gemeinde Seehof.
3. Jakob, Lehenmann im kleinen Rohrgraben, Gemeinde Seehof. 4.
Emilie, ledig, im Solterschwang.»” Es kommt hier erneut zum Aus-

” Inventare 1876, Nr.35.
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druck, dass die alpwirtschaftliche Zone des Juras ein Wirtschafts-
raum war, in dem Kantonsgrenzen keine Rolle spielten, denn alle
drei Sohne Diemands waren Péchter von Betrieben auf bernisch-ju-
rassischem Boden.

Die Zahl der in der Holzwirtschaft beschiftigten Personen
schwankte stark. 1850 waren nur Biirger von Aedermannsdorf als
Holzer titig, 1860 und 1870 auch Auswirtige. 1860 scheint die Holz-
nutzung durch die von Roll’schen Eisenwerke, welche kurz vorher
den Sennberg Solterschwang erworben hatten, einen Hohepunkt er-
reicht zu haben. Damals wohnten auch zwei Holzer aus dem Entle-
buch auf dem Sennberg. Die Holzhacker aus Aedermannsdorf wa-
ren zum Teil auswérts tatig. 1860 wurden bei der Volkszihlung drei
Holzer als «voriibergehend abwesend» registriert.

4. Industrie und Gewerbe

Die industrielle Entwicklung des Kantons Solothurn setzte im Ver-
gleich zu andern Kantonen erst spét ein. Aus der ersten Phase der
Industrialisierung, den industriellen Griindungen der Patrizier der
Stadt Solothurn, befinden sich zwei Zeugen auf dem Boden der Ge-
meinde Aedermannsdorf, niamlich die Fayencefabrik und die
Hammerschmiede. Die Geschichte dieser beiden Betriebe soll hier
nicht ausfithrlich dargestellt werden; es sei auf die Publikationen
von Fernand Schwab und Maria Felchlin verwiesen.8 Sowohl in den
Quellen als auch bei Schwab wird als Standort der Betriebe oft Mat-
zendorf angegeben, und Maria Felchlin reklamiert die Fayencefa-
brik sogar ganz fiir Matzendorf: «Wirklich — die historische Kera-
mikleistung Matzendorfs sollte im Kanton nicht unter dem Namen
der Nachbargemeinde gesucht werden miissen.»3! Wenn man die
Fayencefabrik trotzdem hier findet, so deshalb, weil fiir diese Arbeit
einzig das Kriterium des Standorts massgebend ist, das natiirlich der
Keramikleistung der Gemeinde Matzendorf iiberhaupt nicht gerecht
wird.

4.1 Hammerschmiede und Fayencefabrik

Bereits im Mittelalter war im Thal Erz gesucht und verarbeitet wor-
den, und spitestens seit den 1560er Jahren bestand in Aedermanns-
dorf eine Schmelze und eine Hammerschmiede. Zu Beginn des
18.Jahrhunderts waren die Gebiude zu kleinen Schmieden herun-

% V.a. Schwab: z7ur Hammerschmiede: S. 156175, zur Fayencefabrik: S.459-477.
81 Felchlin, Matzendorf, S.152.
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tergekommen, und wihrend dem ganzen 18.Jahrhundert lag die Ei-
senindustrie im Thal brach, weil es dem Patriziat mit dem Schutz der
stark iibernutzten Wilder ernst war.82 1734 wurde das Schmelzigut
in Aedermannsdorf geteilt. Das obere Schmelzigut, an dem allein
das Schmelzrecht haftete, wurde 1791 vom Schwarzwilder Eisen-
schmelzer Josef Meyer erworben. Das untere gelangte bereits 1779
in den Besitz der Solothurner Eisenhandlung Felix Brunner & Cie.,
welche dort eine Pfannenschmiede einrichtete.

Die industrielle Entwicklung der Region erlebte einen neuen Auf-
schwung, nachdem 1796 die beiden Mitglieder der Okonomischen
Gesellschaft, Ludwig von Roll und der Chorherr Viktor Schwaller,
auf der Suche nach Rohstoffen im Thal auf die Huppererdengrube
bei Aedermannsdorf gestossen waren. Die Huppererde erwies sich
als sogenannte Pfeifenerde und damit als brauchbar fiir die Herstel-
lung von feuerfestem Kochgeschirr. Ludwig von Roll ersuchte dar-
aufhin um die Bewilligung zum Bau einer Manufaktur, die er natiir-
lich sofort erhielt. Die Gemeinde Aedermannsdorf leistete aber ve-
hementen Widerstand gegen das Projekt, bezeichnete es als einen
«Schidling ithrer Walder und Sitten» und drohte schliesslich kurzer-
hand damit, die Fabrik niederzubrennen.® Die Fayencefabrik wurde
trotzdem um 1797/98 in unmittelbarer Nachbarschaft der Brunner-
schen Pfannenschmiede gebaut. Warum die Gemeinde ihren hefti-
gen Widerstand plotzlich aufgab, ist nicht bekannt, wahrscheinlich
aber weil von Roll, der urspriinglich eine Belegschaft von 50 bis 100
Arbeitern vorgesehen hatte, sein Projekt redimensionierte und aus-
landische Fachkrifte nur zur Anlernung von einheimischen Arbei-
tern beizog.84 Bei diesen Fachleuten handelte es sich um Franzosen
und Deutsche und nicht um Reformierte, was die um ihre guten Sit-
ten fiirchtenden Gemeinden beruhigt haben diirfte. Der Fabrikherr
von Roll trat ausserdem zusammen mit dem FEisenschmelzer Josef
Meyer und den beteiligten Gemeinden als Hauptvertreter der Holz-
interessen des Thals gegen alle Expansionsgeliiste der benachbarten
Firma Brunner auf, die sich 1804 in Firma Diirholz umbenannte.

Ludwig von Roll erkannte dann aber bald, dass die Eisenherstel-
lung zukunftstriachtiger war als die Fayenceproduktion. Bereits 1807
erwarb er die Schmiede Josef Meyers®, und zwei Jahre spéter trat er
in die Firma Dirholz ein. Die Gebriider Diirholz verkauften 1810
ihre Anteile, worauf das Unternehmen den Namen Ludwig von Roll

82 Schwab, S. 154 ff.

83 Schwab, S.462.

84 Sigrist, Solothurnische Geschichte, S.496f.
8 Hypothekenbuch, Nr.4.
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& Cie. annahm. Die Fayencefabrik verpachtete von Roll 1812 an
den Matzendorfer Urs Meister.

Nachdem sich Ludwig von Roll in den zwanziger Jahren in finan-
zieller Bedringnis als Finanzkassier aus der obrigkeitlichen Salz-
und Armenkasse bedient hatte, aber fiir diese Summen keine Dek-
kung aufbringen konnte, wurden siamtliche Giiter von Rolls und sei-
ner Ehefrau mit grosser Diskretion und mit grossen Verlusten ver-
steigert.8¢ Dabei kam auch das Schmelzigut in Aedermannsdorf un-
ter den Hammer, mit Ausnahme der beiden Hammerschmieden,
welche an die Ludwig von Roll’schen FEisenwerke verkauft wurden.®’
1841 wurde der Produktionsstandort Aedermannsdorf aufgegeben,
das Kapitel «Eisenindustrie» war damit abgeschlossen.$8

Der Einheimische Niklaus Eggenschwiler erwarb die Liegenschaf-
ten und richtete in der Hammerschmiede eine Gerberei ein. Im Erd-
geschoss wurde bis in die siebziger Jahre eine Schmiede und eine
Schleifere1 weitergefiihrt, in der nach Friedrich Eggenschwiler einfa-
che landwirtschaftliche Werkzeuge und Geréte hergestellt wurden.3?
Als Berufsbezeichnung der dort arbeitenden Handwerker wird in
den Quellen meistens immer noch Hammerschmied angegeben. Nik-
laus Eggenschwiler liess seinen Besitz bereits 1861 wieder versteigern
und verliess Aedermannsdorf. Nach seinem Wegzug wurde im obern
Stockwerk der Hammerschmiede um 1863 eine Weberei eingerich-
tet. Vom April bis Dezember 1863 kamen insgesamt 13 Weber nach
Aedermannsdorf, ithre Arbeitgeberin war die Firma H.Rietschi &
Comp.% 1866 wurde der Betrieb vom Wollenspinner Johann Riife-
nacht iibernommen, welcher 1870 lediglich noch einen Weber be-
schiaftigte.

Die Fayencefabrik aus der Liquidationsmasse Ludwig von Rolls
in Aedermannsdorf wurde von insgesamt sieben Personen zu glei-
chen Teilen erworben. Die neuen Besitzer waren die drei Briider
Ludwig, Melchior und Josef Meister, der bisherige Pachter Urs Mei-
ster und Johann Schirmeli, alle aus Matzendorf, dann Viktor Vogt
aus Grenchen, der als Hintersdsse auf dem Hof Weidacker in Aeder-
mannsdorf wohnte, und Josef Gunzinger aus Aedermannsdorf. Die
Anteile wechselten wegen Todesfillen und Geldstagen in der Folge
hiufig ihren Besitzer, sie blieben aber bis zur Griindung einer Ak-

8 Schwab, S.94.

87 Hypothekenbuch, Nr. 1A und Nr.4.

8 Bis 1841 verbrauchte die von Roll in Aedermannsdorf Holzkohlen, vgl. Scartaz-
zini, Werkzeitung, Nr.48, S.4; nach Schwab wurden die Schmieden 1839 geschlossen
(S.175).

8 Tatarinoff, S.172f.

% Heimatscheinkontrolle, Nr.114-117, 120, 124, 129-133, 139 und 140.
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tiengesellschaft im Jahre 1884 stets in den Hinden der urspriinglich
beteiligten Familien.

Als letzter Posten wurde schliesslich noch die 1733 erbaute Wirt-
schaft «Eisenhammer» versteigert, fiir welche Ludwig von Roll 1821
das Tavernenrecht bewilligt worden war.5!

4.1.1 Die Beschdftigungsstruktur in der Industrie

Nach der Aufgabe der Hammerschmiede siedelten sich dort landli-
che Gewerbebetriebe an, welche in die folgende Zusammenstellung
der Beschiftigungsstruktur nicht aufgenommen wurden. In der Ko-
lonne 1 sind die Haushaltsvorstinde aufgefiihrt, in Kolonne 2 die
Arbeiter, welche keinem eigenen Haushalt vorstanden.

Tabelle 47:
Beschiftigungsstruktur Industrie 1837-1870

1837 1850 1860 1870
1 2 i 2 1 2 1 2

Fayencefabrik
Fabrikant
Maler
Arbeiter

Total

Hammerschmiede
Platzmeister
Hammerschmied
Schmied

ohne Berufsangabe

Total
Alle

BlWwWwO -

1
1
1 1
3

B —
WO -

OO | | =t

1
1
1
3
3 3 1 4 0 3 0

Die Zahl der im Schmelzigut Arbeitenden, welche in Aeder-
mannsdorf wohnten, war nicht sehr gross. 1837 waren es noch 11
Personen, spiter nur noch drei oder vier. In der Hammerschmiede
arbeiteten nur zugezogene Leute, darunter zwei Hammerschmiede
aus Frankreich und ein Schmied aus dem Badischen. Etwas anders
sah die Situation in der Fayencefabrik aus, wo neben den beiden
Mitbesitzern aus Aedermannsdorf ein Arbeiter aus Matzendorf und
der Fayencemaler Josef Beyer aus der damals bayrischen Pfalz be-
schiftigt waren. Fiir die Zusammenstellung der Glasur, den wichtig-
sten, streng geheim gehaltenen Produktionsprozess jeder Fayence-
fabrik, waren von Beginn weg auslindische Fachkrifte angestellt

91 Schwab, S.464.
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worden. Auch 1837 waren dafiir offenbar immer noch Ausliander zu-
stindig, denn neben Beyer ist auch der Farber Mathias Lehner aus
Pfaffenhofen aktenkundig.?

Uber die Organisation der Arbeit in der Hammerschmiede kann
man bei Strohmeier Niheres erfahren: «Das eine Hammerwerk bei
Aedermannsdorf ist iiber 100 Jahre alt. ... Es besitzt gegenwirtig ein
Frischfeuer und ein Zainfeuer. ... Bei jedem Frischfeuer arbeitet ein
Meister, drei Hammerschmiede und ein Fallenzieher. Mit Ausnah-
me des letztern arbeiten sie am Gedinge; ein Meister kommt auf
70 Fr., ein Hammerschmied auf 50 Fr. monatlich zu stehen. ... Der
Zainschmied arbeitet ebenfalls am Gedinge. Bei einem Feuer sind
zwel Schmiede und zwei Auswirmer.»% Insgesamt waren somit
neun Personen in der Hammerschmiede beschiftigt. Aus Gerlafin-
gen wird berichtet, dass die meisten Hammerschmiede als 20jihrige
«harthorigy waren, sie waren also auch grossen Lirmbelastungen
ausgesetzt.’

Wenn auch keine Aedermannsdorfer in der Hammerschmiede ar-
beiteten, so konnten sie doch sehen, dass in der Industrie ganz ande-
re Lohne zu verdienen waren als in der Landwirtschaft. Ein Knecht
verdiente damals etwa 70 Franken im Jahr%; selbst wenn man freie
Kost und Logis in Rechnung stellt, war dies verglichen mit den Loh-
nen der Arbeiter in der Hammerschmiede ein wahrer Hungerlohn.

4.2 Handwerk und Gewerbe

In der neuen solothurnischen Staatsverfassung von 1831 wurde der
freie Gewerbe- und Handelsverkehr formlich anerkannt. Das Prin-
zip der Handels- und Gewerbefreiheit setzte sich mit dem «Gesetz
iiber Gewerbefreiheity aus dem Jahre 1834 endgiiltig durch. Jeder
Zunft- und Bannzwang wurde aufgehoben, und die Ausiibung aller
Handwerke, des Gewerbes und der Industrie als frei erklart.%

Die Entwicklung des lindlichen Gewerbes hing danach haupt-
sichlich vom wirtschaftlichen Stand der Landwirtschaft ab, denn
eine hochentwickelte Landwirtschaft mit fortgeschrittener Markt-
integration und Arbeitsteilung brachte eine Weitung des Bedarfs
und einen Riickgang der Selbstversorgung mit gewerblichen Gii-
tern.”” Es scheint allerdings zum vorneherein fraglich, ob bei der

92 Ganten 1837, Nr.24.

93 Strohmeier, S.94f.

94 Rechenschaftsbericht 1859, S.242.

95 Der Knecht Peter Studer verdiente z.B. 1850 in 46 Wochen 63 Franken: Inventa-
re 1850, Nr.24.

% Schwab, S.26f.; Walliser, S.180f.

97 Bietenhard, S.376f.
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Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage im Untersuchungszeit-
raum in Aedermannsdorf von einer Ausweitung des Bedarfs und
einem Riickgang der Selbstversorgung ausgegangen werden kann.

Ausgangspunkt fiir die Untersuchung des Beschiftigungspoten-
tials von Handwerk und Gewerbe sind die Volkszihlungen. Sie wur-
den zum Teil mit Berufsangaben aus andern Quellen wie Inventaren
oder Zivilstandsregistern erginzt. Die Arbeit der meisten verheirate-
ten und der Mehrheit der ledigen Frauen konnte quantitativ nicht
erfasst werden, weil Berufsbezeichnungen fiir sie mit wenigen Aus-
nahmen fehlen. Das hat hier fir einmal wenig mit der Zuverléssig-
keit der ausfiillenden Personen zu tun, sondern es bestand schlicht
kein Interesse an einer Erfassung der unbezahlten Hausfrauenarbeit.
So heisst es in der Anweisung zur Ausfilllung des Volkszihlungsfor-
mulars ausdriicklich: «In der Spalte 24 braucht von Frauen der Be-
ruf nur dann angegeben zu werden, wenn sie sich nicht bloss mit der
Besorgung der Hausgeschifte abgeben, sondern eine besondere ge-
werbsmissige Beschiftigung, sei es in, sei es ausser dem Hause, ha-
ben.»% Die Arbeit aller Frauen, welche sich «bloss mit der Besor-
gung der Hausgeschiifte abgabeny, fehlt also in der folgenden Uber-
sicht iiber die quantitativen Aspekte, hingegen sind die Neben-
erwerbstitigkeiten, so weit auch tatsiachlich eingetragen, mitberiick-
sichtigt.” Fiir das Jahr 1837 sind nur Angaben iiber den Beruf des
Haushaltsvorstands moglich, weil die Berufsbezeichnungen fir die
iibrigen Mitglieder der Hausgemeinschaft, mit Ausnahme der
Dienstboten, in den meisten Fillen fehlen.

Einen ersten Uberblick iiber den Umfang der gewerblichen Titig-
keiten in Aedermannsdorf gibt die folgende Tabelle, welche all jene
Haushalte auffiihrt, deren Vorstand als Hauptberuf einen gewerbli-
chen oder einen Dienstleistungsberuf ausiibte.

Tabelle 48:
Gewerbliche Haushalte 1837-1870

1837 1850 1860 1870
gewerbliche Haushalte 21 32 27 30
Gewerbeanteil in Prozent 22 34 28 32

9% Anweisung zur Ausfiillung des auf der Vorderseite abgedruckten Formulars,
Volkszihlung 1860.

9 Aus Tabelle 54, S.113, ist ersichtlich, welche Aspekte der Frauenarbeit in wel-
chem Umfang hier ausgeklammert werden.
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Wihrend die Zahl der landwirtschaftlichen Haushalte von 1837
bis 1870 leicht zuriickging, stieg die Zahl der Haushalte im Gewerbe-
sektor. Etwas aus der Reihe tanzt der Wert fiir das Jahr 1850, der si-
cher zu hoch ist. Die aufnehmende Person gab in mehreren Fillen
bei Landwirten eine Nebenbeschiftigung als Hauptberuf an, sozusa-
gen als distinktives Merkmal. Obwohl drei eindeutige Fille korri-
giert wurden, ist der Gewerbeanteil 1850 immer noch am héchsten.

Aussagekriftigere Resultate liefert die Fragestellung, wie viele
Personen in jedem Sektor arbeiteten, wie gross also die jeweilige Be-
schaftigungskapazitit war. Die folgende Ubersicht versucht, darauf
eine Antwort zu geben. In der Kolonne 1 sind wiederum die Haus-
haltsvorstinde aufgefiihrt, in der Kolonne 2 die iibrigen Personen
mit handwerklichen oder gewerblichen Berufen, inklusive Dienst-
boten, Gesellen und Lehrlinge.

Tabelle 49:
Beschiftigungsstruktur 1850-1870
1850 1860 1870
1 2 % . ¥ % 1 2 %
Handwerk, Gewerbe
Mainner 31 26 25 31 30 23
Frauen 1 11 2 21 0 18
Total 32 37 40 27 52 45 30 41 47
Industrie 3 1 2 4 0 2 3 0 2
Landwirtschaft 52 48 58 59 36 53 49 29 52
Total 87 8 100 90 88 100 82 70 100

Handwerk und Gewerbe gewannen im Untersuchungszeitraum an
Bedeutung; 1850 arbeiteten 40 Prozent aller Beschiftigten in diesem
Sektor, 1870 waren es bereits 47 Prozent. Die Zahl der Beschiftigten
nahm bis 1860 zu, fiel dann aber beinahe wieder auf den Ausgangs-
wert zuriick. Das heisst mit andern Worten, dass der Stellenverlust
in der Landwirtschaft nicht mit einem hoheren Stellenangebot im
handwerklich-gewerblichen Bereich wettgemacht werden konnte.
Nimmt man die Zahlen etwas genauer unter die Lupe, dann stellt
man aber fest, dass sich die Beschiftigungsmoglichkeiten fur die
Frauen vor allem in den fiinfziger Jahren verbesserten. Die Land-
wirtschaft konnte ihre dominante Stellung halten. Mehr als die Hilf-
te aller Beschiftigten arbeitete auch 1870 noch vorwiegend im land-
wirtschaftlichen Bereich.

Eine Untersuchung der Betriebsformen des Gewerbes zeigt, dass
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nur wenige Haushalte iiber Gesellen oder Gesinde verfiigten. Von
vier Betrieben im Jahr 1837 stieg die Zahl auf sieben im Jahre 1850
und auf neun bis 1860. Wihrend des Krisenjahrzehnts ging die Zahl
auf drei Betriebe mit Gesinde oder Gesellen zuriick. In diesen Zah-
len sind auch jene drei Arbeitgeber enthalten, die in einer hausrecht-
lich abhingigen Position lebten: ein Posamenter mit zwei Lehrtoéch-
tern und ein Schuster mit einem Lehrling im Jahre 1850, ein anderer
Schuster mit einem Gesellen zehn Jahre spéter.

Die handwerklich-gewerblichen Haushalte haben im Vergleich zu
den iibrigen einen gleich hohen Gesindeanteil, und auch die durch-
schnittlichen Gesindezahlen sind gleich. Eine Kategorie fiir sich bil-
det allerdings die Hausgemeinschaft der Miillersfamilie Eggenschwi-
ler, die jeweils fiinf oder sechs Knechte und Migde angestellt hatte,
und im Jahre 1860 sogar einen Schreiber.

Ein so kleines Dorf wie Aedermannsdorf wies natiirlich keine all-
zu grosse Vielfalt an handwerklichen und gewerblichen Berufen auf.
Deshalb mussten verschiedene Giiter von auswirts bezogen und
landwirtschaftliche Produkte zur Verarbeitung in andere Dorfer ge-
bracht werden. Anderseits arbeiteten verschiedene Gewerbebetriebe
in Aedermannsdorf wie die Miihle oder die Hafnerhiitte natiirlich
auch nicht nur fiir den lokalen Bedarf.

In Tabelle 50 sind nun alle Berufe zusammengestellt, die zwischen
1837 und 1870 auf den Volkszéhlungslisten aufgefithrt wurden. Die
Gliederung und die Zuordnung der Berufe zu den einzelnen Grup-
pen wurde nach der Arbeit von Hans von Riitte vorgenommen!%,
wobeil in die Kolonne 1 die Haushaltsvorstinde, in die Kolonne 2 die
iibrigen Personen, inklusive Gesellen und Lehrlinge, eingeteilt wur-
den.

Von 1837 bis 1870 kamen insgesamt 37 verschiedene handwerk-
lich-gewerbliche Berufe vor; am meisten weist die Volkszdhlung von
1860 mit 27 Berufen auf. Damit ist allerdings nicht das ganze Berufs-
spektrum erfasst. Aus dem Hausbuch des Miillers und Grossbauern
Eggenschwiler geht zum Beispiel hervor, dass dieser gleichzeitig
noch Fuhrhalter, Viehhindler und Bicker war und ausserdem einem
«Kleinkreditinstitut» vorstand.

Nur elf Berufe sind bei jeder Volkszéhlung vertreten. In acht Fil-
len waren dies Berufe, die vom Vater auf den Sohn iibergingen, in
den iibrigen Fillen war ein speziell fir die Ausiibung eines Gewer-
bes errichtetes Gebaude vorhanden, namlich eine Miihle, eine Haf-
nerhiitte und eine Schmiede. In der Regel konnte hochstens ein Sohn
den gleichen Beruf ausiiben wie der Vater; die andern Séhne, welche

100 yon Riitte, S.100f.
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Tabelle 50:

Liste der gewerblichen Berufe 1837-1870

Berufsgruppe Beruf 1837 1850 1860 1870
1 1 2 i 2 1 2
1. Verarbeitung Gerber 1
agrarischer Kaser 1
Produkte Mahlknecht 2 I 2 2
Miiller 1 1 1 1 2 1
Wurzelgraber 1 1 1
2. Agrarischer Hammerschmied 1
Bedarf Kiifer 1 2 1 1 1 1 1
Schleifer 1
Schmied 1 1 1 2
Wagner 2 2 1 1
3. Bau Dachdecker 1
Maurer 1 1 1 1 1
Schindelmacher 1 1 1 1 1 1 2
Schreiner 1 1 1 1 1
Zimmermann 1 5 1 4 3 1
4. Privater Hafner 1 1 2 1 1
Bedarf Holzschuhmacher 1
Schneider 1 1
Schuster 2 3 3 1 2 2
5. Protoin- Garnbucher
dustrielle Posamenter 3 10 5 4
Tatigkeiten Posamenterin 4 5 3
Seidenwinderin 1 1
Weber 3 6 1 3 4 4
Wollenspinner 1
6. Lebensmittel Metzger 1 2
Wirt 3 2 2 2 2 2
7. Handel Krimer 1 1 1
Krimerin 1 2 1
Lumpensammler 2
Viehhindler 1 1
8. Dienst- Arzt 1
leistungen Briefbote etc. 1 1 1
Landjager 1 1
Lehrer 1 1 1 1
Schreiber 1
9. Ubrige Hebamme 1 1 1
Frauenberufe  Niherin 5 10
Strickerin 2 1
10. Ohne Mainner 6 2
Berufsangabe = Frauen 2 14 89 10 9% 14 86
verkostgeldet 1 1 2
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im Haushalt verblieben, mussten auf eine andere Tatigkeit auswei-
chen oder abwandern. Meistens war natiirlich letzteres der Fall, be-
sonders wenn man bedenkt, dass die Beschiftigungskapazitiat im
Gewerbesektor gesamthaft gesehen stagnierte. Die Frauen sind im
gewerblichen Bereich nicht allzu stark vertreten, die meisten waren
in der textilen Hausindustrie titig. Viele Frauen, bei denen kein Be-
ruf angegeben wurde, diirften zusitzlich in diesem Bereich eine Ne-
benerwerbstitigkeit ausgeiibt haben.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Beschiftigungslage in den
einzelnen Berufsgruppen entwickelte. Damit zufillige Schwankun-
gen vermieden werden konnen, werden einzelne, verwandte Berufs-
gruppen zusammengefasst.

Tabelle 51:
Grosse der Berufsgruppen
Berufsgruppe 1837 1850 1860 1870

% N % N % N %
Agrarische Produkte (Gruppe 1,2) 25 12 21 13 19 10 15
Bau (3) 20 12 21 8 11 10 15

Privater Bedarf, Handel (4, 6, 7) 35 16 27 15 22 11 16
Protoindustrielle Titigkeiten (5) 20 15 26 19 28 21 31

Dienstleistungen 0 2 3 6 9 3 5
Ubrige Frauenberufe (9) 0 1 2 8 11 12 18
Total 100 58 100 69 100 67 100

Ein deutlicher Riickgang ist bei jenen Berufsgruppen festzustel-
len, die fiir den agrarischen und privaten Bedarf arbeiteten oder
agrarische Produkte verarbeiteten. Daraus lisst sich schliessen, dass
der Prozess der zunehmenden Arbeitsteilung durch die wirtschaftli-
che Krise nicht nur gebremst, sondern weitgehend wieder riickgin-
gig gemacht wurde. Ein grosser Teil der Haushalte war schon vor der
starken Zunahme der Geldstage in den sechziger Jahren hoch ver-
schuldet und Bargeld in den Haushalten knapp, weil es hauptsich-
lich fiir die Zinszahlungen gebraucht wurde. Auch Friedrich Eggen-
schwiler berichtet, «dass fast kein Bargeld in den grossen Haushalt
floss». Die Familie musste sich wieder auf den Tauschhandel verle-
gen: «Wenn die Mutter lingere Zeit ohne Geld verblieb, schickte sie
mich mehr als einmal mit einem Ei zum Krimer, um dasselbe gegen
eine Schachtel Ziindholzchen einzutauschen.» 10! Fleisch kam nicht
auf den Tisch, obwohl die Familie selbst Schweine mistete: «Den
Speck konnten wir uns denken, denn vom Erlos der fetten Schweine

10 Tatarinoff; S.118f.
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mussten die notwendigen Zinsen bezahlt werden.» 12 Von einer Aus-
weitung des Bedarfs kann unter solchen Umstinden natiirlich keine
Rede sein, im Gegenteil, die Bevolkerung musste nach einer mog-
lichst grossen Autarkie in allen Bereichen streben.

Die verlorenen Beschiftigungsmoglichkeiten wurden teilweise
kompensiert durch eine Zunahme bei den protoindustriellen Tatig-
keiten und bei den Niherinnen. Die zehn Niherinnen, welche 1870
aufgefithrt wurden, arbeiteten sicher nicht alle fiir den lokalen Be-
darf. Es diirfte sich auch hier um eine protoindustrielle Tatigkeit
handeln, ohne dass genau gesagt werden kann, wer der Arbeitgeber
dieser Frauen war. Zwei Nédherinnen waren nebenberuflich als Ar-
beitslehrerinnen titig. Die zunehmende Bedeutung der Heimindu-
strie spiegelt sich auch in der Tatsache, dass 1870 erstmals Posamen-
ter als Haushaltvorstinde registriert wurden. Die Aedermannsdorfer
Posamenter arbeiteten fiir die Basler Seidenfabrikanten, welche
auch als Geldgeber einer 1860 im Kornhaus in Balsthal eingerichte-
ten Seidenzwirnerei auftraten.103

Der Umstrukturierungsprozess innerhalb des Gewerbes lisst ver-
muten, dass sich zwischen 1850 und 1870 auch die wirtschaftliche
Stellung der Handwerker und der Gewerbetreibenden wesentlich
verschlechterte. Tabelle 52 gibt uns ndheren Aufschluss iiber die tat-
sdchliche Entwicklung.

Tabelle 52:

Landbesitz der gewerblichen Haushalte 1850 und 1870

Besitz- 1850 1870

§ro§;se Itn gewerbliche Haushalte gewerbliche Haushalte
HRateRl Haushalte insgesamt Haushalte insgesamt

N % N % N % N %

30- 2 6 4 4 1 3 4 5

10-30 5 16 18 21 3 10 10 12
2-10 10 31 25 29 6 20 14 16
0-2 15 47 40 46 20 67 58 67

Alle 32 100 87 100 30 100 86 100

Die Verteilung des Landbesitzes der Handwerker und Gewerbe-
treibenden ist vollig identisch mit jener der ibrigen Haushalte. Le-
diglich der Miiller und der Schliisselwirt besassen immer mehr als 10
Jucharten Land. Auch von der Verschlechterung der wirtschaftli-

102 Tatarinoff; S.115f.
103 Schwab, S.323f.
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chen Lage sind die Gewerbetreibenden im genau gleichen Ausmass
betroffen wie die iibrigen Haushalte.

4.3 Herkunft und Berufe der Zuwanderer

In der seit 1858 gefithrten Heimatscheinkontrolle wurden unter an-
derem der Heimatort und meist auch der Beruf der Zuwanderer ein-
getragen. Zwischen 1861 und 1870 kamen 120 Personen nach Aeder-
mannsdorf, darunter 12 Familienvéter. Ein Vergleich mit den Volks-
zdhlungen zeigt, dass die Zuziiger aus dem Kanton Solothurn gar
nicht, oder erst mit einiger Verspatung, die iibrigen aber vollzihlig
erfasst worden sind. Die folgende Ubersicht zeigt neben der Her-
kunft der Zuwanderer vor allem auch, dass in gewissen Bereichen
des gesamthaft gesehen iibersittigten Arbeitsmarkts von Aeder-
mannsdorf dennoch Arbeit zu finden war.

Tabelle 53:
Herkunft und Berufe der Zuwanderer 1861-1870
Beruf Thal, iibr. BE AG LU tibr. Aus- Total
Seehof SO CH  land
Landwirtschaft
Senn, Lehenmann 1 1 3 1 6
Knecht 7 7 3 4 1 28
Magd 1 2 3 1 1 8
Holzer 1 1
Total 8 11 13 4 5 1 1 43
Gewerbe
Miiller, Mahlknecht 1 1 2 1 2 7
Hafner 3 2 1 2 2 10
Hammerschmied 3 2 4 3 12
Weber, Wollenspinner 1 3 5 9 3 2 23
Ubrige b 3 1 2 3 1 1 11
Total 5 5 15 17 7 6 8 63
Alle 13 16 28 21 12 7 9 106
Ohne Beruf, Kinder 14

a2 Alle in der Hammerschmiede Arbeitenden mit folgenden Berufen: Hammerschmied
(8), Mechaniker (1), Schlosser (1), Schmied (2)

b Gerber (1), Kiser (1), Hufschmied (1), Schuster (1), Posamenter (2), Lumpensamm-
ler (1), Lehrer (2), Magd (2)

Unter den Zuwanderern findet man zum einen Vertreter von Be-
rufen, welche die Einheimischen nicht mehr selber ausiiben wollten.
An sich wire in Aedermannsdorf ein grosses Arbeitskraftereservoir
vorhanden gewesen, aber die meisten jungen Leute zogen die Ab-
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wanderung der Anstellung als Knecht vor. Andere Zuwanderer wa-
ren in Berufen titig, welche die Einheimischen mangels Kenntnissen
und Ausbildung nicht ausiiben konnten; dazu gehorten etwa die
Hammerschmiede, Hafner und Kiser. Die Weber und Wollenspin-
ner in der ehemaligen Hammerschmiede kamen zusammen mit den
jeweiligen neuen Betriebsinhabern nach Aedermannsdorf.

Die landwirtschaftlichen Arbeitskrifte stammten entweder aus
der niheren Umgebung oder aus dem Emmental und dem Entle-
buch. Die Handwerksgesellen und Gewerbetreibenden zogen hinge-
gen aus weiter entfernten Gebieten der Schweiz oder sogar aus dem
Ausland ins Thal; einige davon befanden sich auf der Wanderschaft,
denn sie wiesen bei den Gemeindebehérden ihr Wanderbuch vor.
Die Konfessionszugehorigkeit spielte spitestens seit 1860 keine
grosse Rolle mehr.

5. Frauenarbeit

Dieser Abschnitt soll lediglich eine Ubersicht dariiber geben, welche
Aspekte der Frauenarbeit durch die Volkszihlungen beriicksichtigt
und welche ausgeklammmert wurden. Der erste Teil von Tabelle 54
listet noch einmal alle Frauenberufe auf, die in der bisherigen Unter-
suchung der Beschiftigungsstruktur Aedermannsdorfs aufgetaucht
sind. In der ersten Kolonne sind wiederum die Haushaltsvorstinde
aufgefiihrt, in der zweiten die iibrigen Erwerbstétigen. In der Rubrik
«ohne Berufsangabe» sind folgende Frauen vertreten: erstens, unter
dem Stichwort «Hausfrauy, in der Kolonne 1 alle Frauen, die einem
Haushalt vorstanden, und in der Kolonne 2 alle Ehefrauen; zweitens
die ledigen Tochter, welche ilter als 20jahrig waren und keine Be-
rufsbezeichnung trugen und drittens die iibrigen Frauen im arbeits-
fahigen Alter ohne Beruf.

Am auffallendsten ist sicher die Tatsache, dass in den Volkszih-
lungen hdchstens ein Viertel aller Frauen im arbeitsfahigen Alter als
erwerbstitig aufgefithrt wird; mindestens drei Viertel aller Frauen
iibten somit den Beruf einer Hausfrau aus. Unter den Frauen mit ei-
ner Berufsbezeichnung sind die Migde am zahlreichsten, danach
folgen die in der Hausindustrie Tétigen. Es zeigt sich auch hier der
deutliche Stellenabbau in der Landwirtschaft, wovon vor allem die
Migde betroffen sind, und anderseits die Zunahme der Beschifti-
gungsmoglichkeiten in der Hausindustrie.

Die folgenden Passagen aus Friedrich Eggenschwilers Lebenserin-
nerungen zeigen, welche Arbeiten und Pflichten einer Hausfrau und
Mutter in einem Kleinbauernhaushalt auferlegt waren: «In aller
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Tabelle 54:
Frauenarbeit 1850-1870

1850 1860 1870

1 2 % 1 2 % 1 2 %
Land- und
Holzwirtschaft
Landwirtin 2 1 1
Pichterin 1
Magd 16 11 4
Taglohnerin 1 1 1
Total 2 17 14,1 2 12 9,7 2 5 5,5
Gewerbe
Kellnerin 1
Kriamerin 1 2 1
Niherin 5 10
Posamenterin 4 5 3
Seidenwinderin 1 1
Strickerin 2 1
Hebamme 1 1 1
Magd 5 6 3
Total 1 11 89 2 21 16,0 0 19 14,8
Ohne Berufsangabe
Hausfrau 14 66 10 75 14 67
Tochter, dlter als 20 - 20 - 18 - 16
iibr. Frauen 20-59 J. - 3 - 3 = 3
Total 14 89 76,3 10 9 73,6 14 86 78,1
Verkostgeldet - 1 0,7 - 1 07 - 2 1,6
Alle 17 118 100,0 14 130 100,0 16 112 100,0

Herrgottsfrithe begann sie ihr Tagewerk. Wenn wir Kinder um 6
Uhr aufstanden, zog sie schon die frischen, knusperigen Brote aus
dem Backofen hervor oder zeigte uns eine neue, glinzende Anken-
balle. Zweimal im Jahr, im Frithling und im Herbst, begann sie bei
der grossen Wische bald nach Mitternacht ihre anstrengende Arbeit
im Buchhiuschen beim Schaubhause. ... Es war fir die unermiidli-
che Mutter ein schénes Stiick Arbeit, die Wische und Kleider fiir
ihre sechs Miadchen und ihre fiinf wilden Buben zu ndhen und zu
flicken. Dabei verwendete sie das Gewebe des selbstgezogenen und
selbstgesponnenen Hanfes und Flachses. In Haus und Garten und
draussen auf dem Pflanzland war sie von frith bis spit am Werk. Als
strenge, aber gerechte und verstindnisvolle Erzieherin ihrer Kinder
wachte sie eifrig iiber unsere Fortschritte in der Schule.»'* «Meine

104 Tatarinoff, S. 1121F.
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Mutter war eine Meisterin im Spinnen. Sie versorgte unsere ganze
grosse Haushaltung mit eigener Leinwand und spann auch noch den
unzerreissbaren, hanfenen Nidhfaden. Daneben arbeitete sie noch
fir Kunden im benachbarten Welschland. Sie spann ums Halbe,
d.h. sie durfte als Arbeitslohn das halbe Gespinst fiir sich behal-
ten.» 105

Dieses Beispiel zeigt auf repriasentative Art, welch grossen Bela-
stungen die Frauen durch die Arbeiten im Haus, im Garten und auf
den Ackern ausgesetzt waren. Die Erzichung diirfte unter diesen
Umstinden nebenher und durch die dlteren Geschwister erfolgt
sein. Weil die Familie verarmte, musste auch die Mutter durch texti-
le Heimarbeit noch etwas zum Familieneinkommen beitragen.

Fir die meisten Méinner diirfte diese unermiidliche Arbeit der
Frauen eine Selbstverstindlichkeit gewesen sein, nicht aber fiir den
Hafner Niklaus Stampfli, welcher den leeren Platz in der Rubrik
«Beruf» bei seiner Frau niitzte, indem er ungefragt festhielt: «mit ihr
sehr zufriedeny.!06

105 Tatarinoff, S.138.
10¢ Volkszdhlung 1870, Zettel Nr.27.

114



III. HAUSHALT UND FAMILIE

Fir die Kirche und die Politiker ist die Familie, zumindest in den
Stellungnahmen in der Offentlichkeit, etwas Sakrosanktes, iiber der
Geschichte Stehendes.! Diese Auffassung hat auch die historische
Forschung lange Zeit bestimmt. Sie beschriankte sich deshalb bis vor
kurzem auf die Berechnung von Heiratsalter, Kinderzahl, Geburten-
folge und Sterblichkeit unter Aussparung der soziokulturellen Vor-
aussetzungen, so wie dies im ersten Teil dieser Arbeit auch durch-
exerziert wurde. Diese biologischen Faktoren beziehen sich stets auf
die Familie als generative Einheit, sie sagen aber nichts aus iiber die
Familie als zusammenlebende Gruppe. An dieser Stelle setzt die
Familienforschung ein, die sich mit der Personengruppe befasst, die
zusammen wohnt und wirtschaftet.2 Thre Hauptquellen sind Haus-
haltslisten, auf denen alle Mitglieder eines Haushalts aufgefiihrt
sind; in unserem Falle sind dies die Listen der Volkszihlungen von
1837 bis 1870.

Die historische Familienforschung wurde bisher mit zwei ver-
schiedenen methodischen Ansédtzen vorangetrieben. Auf der einen
Seite stehen die stark quantifizierend orientierten Arbeiten der
Gruppe um Peter Laslett, welche ein haufig verwendetes Klassifika-
tionsschema von Familientypen aufstellte, das auf der Grundlage
von Verwandtschaftsbeziechungen basiert.3 Gegen diese quantifizie-
rende Methode wandte sich vor allem Michael Mitterauer, fiir den
nicht die Verwandtschaft, sondern die Rolle im Haus das entschei-
dende Kriterium fiir die Typenbildung ist.4

Die Haushaltsliste einer Volkszihlung stellt lediglich eine zufilli-
ge Momentaufnahme aus dem dynamischen Prozess der Entwick-
lung der familialen Kleingruppe dar. Im Gegensatz zu heutigen
Verhiltnissen waren die Hausgemeinschafen im 19.Jahrhundert
aber viel weniger bestindig. Die Personenkonstellationen konnten
sich innert weniger Jahre sehr stark verindern. Damit man ein um-
fassendes Bild der Familienstrukturen erhilt, miissen auch typische
Prozesse in der Verinderung der Gruppenzusammensetzung beriick-
sichtigt werden. Diese Entwicklung der Hausgemeinschaften lisst
sich besonders gut erkennen, wenn verschiedene Haushaltslisten

I Mirterauer, in: Mitterauer/ Sieder, S.13f.
2 Mesmer, S.4.

3 Vgl. das Klassifizierungsschema S. 125.

4 Mitterauer, in: Mitterauer/ Sieder, S.30.
5 Mitterauer, in: Mitterauer/ Sieder, S.30.
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aneinandergereiht werden konnen, wie dies in Aedermannsdorf fiir
die Jahre 1837 bis 1870 moglich ist. Die individuelle Interpretation
einzelner solcher Familienzyklen wird den Abschluss dieser Arbeit
bilden.

1. Haus, Haushalt, Familie

Bis ins 18.Jahrhundert verstand man unter «Haus» sowohl das Ge-
biude als auch die ihm entsprechende soziale Gruppe.¢ Diese Bedeu-
tung des Begriffs schimmert auch noch im solothurnischen Civil-
gesetzbuch von 1841 durch, wenn von Personen die Rede ist, «die
zur Familie gehoren, oder im Hause regelméssig Zutritt habeny».” Die
amtliche Bezeichnung «Haushaltungy, die bei jeder Volkszidhlung
Verwendung fand, wird, losgelést vom Gebiaude, fir lokal zusam-
menlebende Personengruppen verwendet. Die Trennung von Haus
und Haushalt hatte sich im 19.Jahrhundert bereits weitgehend voll-
zogen. Eine Ausnahme bilden aber die Einzelhdfe und Sennberge,
die auch weiterhin individuelle Namen tragen.

Das Wort «Familie» setzte sich im deutschen Sprachraum erst im
18.Jahrhundert durch.® Das franzosische Lehnwort konnte sich des-
halb verbreiten, weil es im Deutschen keine Bezeichnung fiir die sich
damals langsam herauskristallisierende Kleingruppe der Kernfami-
lie gab. Johann Baptist Reinert, der Verfasser des solothurnischen
Civilgesetzbuchs, definierte «Familie» folgendermassen: «Familie
nennt man den Inbegriff der von einem gemeinschaftlichen Erzeuger
abstammenden Personen.»® Diese Bedeutung als Verwandtschafts-
familie ist im heutigen Gebrauch des Wortes noch mitgemeint, aber
1m wesentlichen bezieht sich der Begriff auf die in einem Haushalt
zusammenwohnenden, miteinander verwandten Personen, in der
Regel auf die Eltern oder einen Elternteil mit ihren Kindern.

In einer Zeit, als es noch keine Sozialversicherungen und Alters-
heime gab, hatte die Familie auch noch andere Funktionen zu erfiil-
len als heute.!® Zu erwihnen ist einmal die Versorgungsfunktion, der
Unterhalt der Familienmitglieder im Falle von Arbeits- und Er-
werbsunfihigkeit im Alter, bei Krankheit und Invaliditit. Die Sozia-
lisationsfunktion war im 19.Jahrhundert noch weit umfassender,
denn die Erziehung und Ausbildung der Kinder erfolgte im Rahmen

¢ Das Folgende nach: Mitterauer, in: Mitterauer/ Sieder, s.21 f¥.
7Sol. CG, § 1167, Ziffer 3.

8 Nach Mitterauer, in: Mitterauer/ Sieder, S.18ff.

® Zit. nach Walliser, S.239.

10 Vgl. Mitterauer, in: Mitterauer/ Sieder, S.92ff.
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der Hausgemeinschaft; Kenntnisse und Fertigkeiten wurden durch
die Teilnahme der Kinder an der Arbeit in der Familie weitergege-
ben.!! Am bedeutsamsten ist aber die wirtschaftliche Funktion der
Familie. Mit dem Prozess der zunehmenden wirtschaftlichen Ar-
beitsteilung dnderten sich auch die Formen familialer Produktion,
und es entstand eine Vielfalt unterschiedlicher Familientypen. In
vollbzuerlichen Betrieben war die Hausgemeinschaft immer noch
die massgebliche Grundform der Arbeitsorganisation, in der Pro-
duktion und Konsum eine Einheit bildeten. Allerdings hatte die Fa-
milie diese wirtschaftliche Funktion einer Produktionsgemeinschaft
in der Mehrzahl aller Familien im 19.Jahrhundert in Aedermanns-
dorf bereits verloren. An ihre Stelle war eine «Budgetgemeinschafty
getreten, welche darin bestand, dass jedes Mitglied eines Haushalts
durch den Ertrag aus Arbeit, durch Vermdégenszinsen, Unterstiit-
zung aus dem Armengut oder Bettel seinen Beitrag zum gemeinsa-
men Familieneinkommen beitrug.!2 Im letzten Kapitel dieser Arbeit
werden sowohl die bauerlichen Familienbetriebe als auch die Bud-
getgemeinschaften eingehend beschrieben.

2. Die Wohnverhiiltnisse

Einen ersten Einblick in die Wohnverhiltnisse erhalten wir durch
die Berechnung der Behausungsziffer, die angibt, wie viele Personen
durchschnittlich in einem Haus wohnten.

Tabelle 55:

Anzahl bewohnte Hauser und Behausungsziffer 1837-1870
Siedlungs- 1837 1850 1870

gebiet Hdiuser @ Hduser @ Hduser @
Dorf 39 7.1 38 8,3 37 8,3
Einzelhofe 18 5,7 19 4,8 19 5,9
Sennberge 7 3,3 8 7,1 7 5,1
Schmelzigut 4 10,7 3 8,0 3 10,0
Total 68 6,5 68 7,2 66 7,4

Die Zahl der bewohnten Hiuser blieb von 1837 bis 1870 etwa
gleich gross, aber im gleichen Zeitraum nahm die Bevolkerungszahl
zu. Aus diesem Grund wohnte 1870 durchschnittlich etwa eine Per-

1 Mitterauer, in: Mitterauer/ Sieder, S. 104f.
12 Nach Bietenhard, S.217.
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son mehr in einem Haus. Am stirksten belegt waren die Hauser des
gewerblich-industriellen Schmelziguts, besonders als die Hammer-
schmiede noch in Betrieb war. Im Dorf selbst stieg die Behausungs-
ziffer zwischen 1837 und 1850 stark an, im gleichen Zeitraum also,
wo auch die Bevolkerungszahl ein letztesmal stark wuchs. Am ge-
ringsten war die Wohndichte auf den Einzelhéfen und den Sennber-
gen. Die Frage ist nun, woher dieser Unterschied riihrt. Am nahelie-
gendsten ist eine Untersuchung der Haushaltsziffer, welche die An-
zahl der Haushaltungen pro Wohnhaus angibt.

Tabelle 56:

Haushaltsziffern 1837-1870

Siedlungs- 1837 1850 1870
gebiet

Dorf 1,5 1,6 1,5
Einzelhofe 1,3 1,2 1,4
Sennberge 1,1 1,0 1,0
Schmelzigut 2,2 1,7 1,7
Total 1,4 1,4 1,4

Tatsidchlich wohnten auf den Einzelhéfen und auf den Sennber-
gen durchschnittlich weniger Haushalte in einem Haus. Auf den
Sennbergen waren Haus und Haushalt noch nicht getrennt, wie die
Haushaltsziffer von 1,0 anzeigt. Diese Trennung war auch auf vielen
Einzelhofen noch nicht vollzogen, und zwar wohnten nicht etwa auf
den grossen Hofen mehrere Hausgemeinschaften, sondern auf den
kleinen Taunerhofen. Einige Kleinbauern waren offenbar auf zu-
satzliche Einnahmen durch Mieten angewiesen. Es betraf dies aller-
dings nur jeweils drei oder vier der 19 Hofe. Die Haushaltsziffer von
1870 ist nur deshalb hoher, weil auf dem Hof Wies gleich fiinf Haus-
halte untergebracht waren.

Im Dorf wohnten wihrend des ganzen Untersuchungszeitraums
in zwei Hausern durchschnittlich drei Haushalte. Noch dichter be-
legt waren die Hauser des Schmelziguts. 1837 waren zum Beispiel im
Haus Nr.84 vier Haushalte mit insgesamt fiinf Ehepaaren unterge-
bracht.

Eine andere Frage ist, ob in den geteilten Héusern auch tatsiach-
lich mehr Personen gewohnt haben. Die folgende Tabelle gibt dar-
auf eine Antwort. Unter geteilten Hausern sind hier jene Hauser zu
verstehen, die von mehreren Haushalten bewohnt wurden, und nicht
wie spiter Hauser, die bei Erbschaftsiibernahmen geteilt wurden.
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Tabelle 57:
Behausungsziffer und Haushaltgrosse 1850

Siedlungs- Behausungs:iffer Haushaligrosse
gebiet in geteilten  in ungeteilten in geteilten  in ungeteilten
Hausern Hdusern Hdusern Hdusern

Dorf 10,9 6,4 4,7 6,4
Einzelhofe 8,3 4,2 3,6 4,2
Sennberge — 7,1 — 7.1
Schmelzigut 10,0 4,0 5,0 4,0

Total 10,4 5,7 4,6 5,7

In den geteilten Héusern lebten rund doppelt so viele Personen
wie in den ungeteilten, dafiir waren die Haushalte im Durchschnitt
auch um eine Person kleiner. Diese Zahlen stimmen in auffallender
Weise mit jenen iiberein, die Bietenhard fiir die Gemeinde Langnau
von 1763 errechnet hat. Man kann deshalb annehmen, dass diese
Zahlen ein iiberregionales Muster des Wohnens in landlichen Gebie-
ten der vorindustriellen Epoche widerspiegeln.!

Den besten Einblick in die Wohnverhiltnisse erhilt man aber
durch die Volkszihlungen von 1860 und 1870, bei denen auch die
Anzahl der von einem Haushalt bewohnten Riume angegeben wer-
den musste. Die Angaben der beiden Zihlungen stimmen allerdings
nicht iiberein; 1870 wurden fast durchwegs mehr Riume angege-
ben.!4

Tabelle 58:
Anzahl Personen pro bewohnten Raum 1870
ungeteilte geteilte Alle
Hduser Hduser
Besitzer 0,96 1,46 1,04
Mieter 0,74 1,26 1,01
Alle 0,88 1,31 1,03

13 Vgl. Bietenhard, S.224.

14 Wahrscheinlich ist die Differenz auf die unterschiedliche Anweisung zuriickzu-
fithren. Sie lautete 1860: «Anzahl der von den Haushaltungsangehorigen bewohnten
Riaumlichkeiten (Dachbdden und Keller sind, sofern sie bewohnt werden, ebenfalls
zu zihlen)» und 1870: «Anzahl der zu der Wohnung der Haushaltung gehorigen be-
wohnbaren Raumlichkeiten (Dachboden, Kiichen, Werkstitten und Keller sind eben-
falls zu zihlen, jedoch nur sofern sie bewohnt werden)». (Heraushebungen vom Au-
tor).
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Eines wird ganz deutlich: entscheidend fiir den Wohnraum, der
einer Familie zur Verfiigung stand, war nicht die Frage, ob der
Haushaltsvorstand Besitzer oder Mieter der bewohnten Wohnung
war, sondern ob der Haushalt ein geteiltes oder ein ungeteiltes Haus
belegte. Der Unterschied in der Raumbelegung ist relativ gross; im
Durchschnitt bewohnten fiinf Personen in ungeteilten Hausern zwei
Riume mehr als fiinf Personen in geteilten Hausern. Am extremsten
waren die Wohnverhéltnisse in den Gemeindehidusern. 1870 lebten
insgesamt 64 Personen oder 13 Prozent der Bevolkerung in diesen
Hiusern, nimlich im Haus Nr.14, das zur Hilfte der Gemeinde
Aedermannsdorf gehorte, 5 Haushaltungen mit 26 Personen, im
Haus Nr.28 insgesamt 3 Haushaltungen mit 19 Personen und auf
dem Hof Wies 5 Haushaltungen mit 19 Personen. Der Landarbeiter
Urs Roth lebte dort mit seiner Frau und zwei Séhnen, die 22- und
15;jahrig waren, in einem Raum; die Witwe Josephina Blisi im Haus
Nr. 14 mit fiinf Kindern zwischen vier und zwolf Jahren in zwei Réu-
men.

Uber die physischen und psychischen Auswirkungen dieses Zu-
sammenlebens auf engstem Raum kann man nur Vermutungen an-
stellen, insbesondere was die hygienischen Verhiltnisse oder inner-
hiausliche Konflikte betrifft. Klar ist hingegen, dass solche Verhilt-
nisse die Abwanderung der heranwachsenden Kinder beinahe zu ei-
ner Notwendigkeit machten.

Die folgende Tabelle gibt iiber die schichtspezifischen Unterschie-
de der Besitz- und Wohnverhiltnisse Auskunft. Besitzer eines Hau-
ses konnte nicht nur der Haushaltsvorstand selbst sein, sondern
auch seine Ehefrau oder eines der Kinder. Allerdings habe ich einen
Haushalt nur dann in die Rubrik «Besitzer» eingeteilt, wenn der
Eigentiimer im gleichen Haushalt lebte. Der Besitzanteil musste aus-
serdem mindestens 50 Prozent betragen.

Tabelle 59:

Besitz- und Mietverhéltnisse 1837 und 1870

Besitz- 1837 1870

klasse . " . : p :
Besitzer Pdchter, Mieter Besitzer Pdchter, Mieter
unget. geteilte unget. geteilte unget. geteilte unget. geteilte
Hduser Hduser Hduser Hduser

1 6 0 0 0 5 0 0 0

2 14 7 5 1 11 2 4 0

3 8 13 2 8 9 3 3 2

4 5 5 2 21 6 4 11 33

Alle 33 25 9 30 31 9 18 35
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Der Anteil der Hausbesitzer unter den Haushaltsvorstinden sank
von 1837 bis 1870 von 60 auf 43 Prozent; die wirtschaftliche Krise
der sechziger Jahre hatte also auch zur Folge, dass die Mehrheit der
Aedermannsdorfer zu Mietern wurde. Der Riickgang geht allein auf
das Konto der Besitzer von geteilten Hiusern, wihrend die Zahl der
Besitzer von ungeteilten Hiausern konstant blieb. Man darf daraus
allerdings nicht den Schluss ziehen, dass diese Hiuser immer im Be-
sitz der gleichen Familie blieben, denn in den sechziger Jahren verlo-
ren auch Angehorige der Oberschicht ihren Besitz.

In der Besitzklasse 1 bewohnte jeder Haushalt sein eigenes Haus.
Die reichsten Familien besassen mehrere Hauser. Der Familie Bobst
zum Beispiel gehorte 1862 der «Schliissely, der Hof Matten, das
Haus Nr.50, der zur Kiserei umgebaute Speicher Nr.95 und ein
Drittel des Sennbergs Grossschmiedenmatt. 1860 und 1870 waren je
vier Familien Mieter von Wohnungen, welche der Familie Bobst ge-
horten. s

Die Haushaltsvorstinde der Besitzklasse 2 waren mit Ausnahme
der Pichter einiger Sennberge und des Hofs Grossrieden gleichzeitig
auch Besitzer der bewohnten Héuser. Zum Teil handelte es sich da-
bei um Hiuser, die bei Erbschaftsiibernahmen geteilt worden waren.
Ausser dem Hof Wies und dem Weidacker, der von 1847 bis 1861
geteilt war, lagen alle diese Hauser in der geschlossenen Dorfsied-
lung.

Unter den Kleinbauern befanden sich 1837 am meisten Besitzer
von geteilten Hiusern, diese Gruppe war von den wirtschaftlichen
Turbulenzen besonders stark betroffen. Allerdings lag zum Beispiel
der Besitz der oft von zwei Haushaltungen bewohnten Taunerhofe
immer nur in einer Hand. Die Héuser mit geteiltem Besitz lagen
auch hier alle im Dorf. Die Haushalte der Besitzklasse 4 schliesslich
waren bereits 1837 zu zwei Dritteln Mieterhaushalte; der Anteil
stieg bis 1870 auf vier Fiinftel.

3. Die Haushaltgrisse
Im allgemeinen herrscht heute immer noch die Vorstellung, dass die
lindliche Familie vor der Industrialisierung eine Grossfamilie war,
in welcher drei Generationen zusammenlebten. Die Haushaltfor-

schung hat aber gezeigt, dass die durchschnittliche Grosse des nord-
und nordwesteuropiischen Haushalts, Lasletts «¢mean household

15 Inventare 1862, Nr.17.
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sizeny (MHS), nie mehr als etwa fiinf Personen betragen hat.!6 Die
folgende Ubersicht zeigt, ob sich auch Aedermannsdorf und seine
Nachbargemeinden in dieses nordwesteuropiische Muster einord-
nen.

Tabelle 60:
Durchschnittliche Haushaltgrosse in Aedermannsdorf und seinen
Nachbargemeinden 1837-1870

Aedermannsdorf Herbetswil Matzendorf
1837 4,59 5,80 5,01
1850 5,13 5,05 511
1860 5,20 4,56 4,90
1870 5,23 5,04 4,96
1988 3,59 3,15 2,82

Quellen fiirr die Nachbargemeinden: Berechnet nach: 1837: Rechenschaftsbericht
1836/37, Bevolkerungstabelle nach S. 42. 1850-1870: Beilage zum Amtsblatt Nr. 52,
1873, S.10. 1988 (alle Gemeinden): Solothurner Jahrbuch ’89, S.212 ff.

In Aedermannsdorf nahm die durchschnittliche Haushaltgrosse
von 1837 bis 1870 stdndig zu; von 1850 an allerdings nur noch ge-
ringfiigig. Vollig anders verlief die Entwicklung in den beiden Nach-
bargemeinden. Ein Vergleich mit den Bevolkerungszahlen zeigt, dass
die Haushaltgrossen aller Gemeinden abhingig waren von der Be-
volkerungsentwicklung. Bei steigender Bevolkerungszahl nahm auch
die durchschnittliche Haushaltgrosse zu, umgekehrt ging sie bei sin-
kender Bevolkerungszahl zuriick. Die Bandbreite betrug etwa 4,5 bis
6 Personen, wobei die Schwankungen bei der grossten Gemeinde
Matzendorf am wenigsten ausgepriagt waren. Diese Durchschnitts-
zahlen sind nicht allzu aussagekriftig; einen besseren Eindruck von
den tatsidchlichen Verhiltnissen gibt uns Tabelle 61.

Als erstes fallt auf, dass die grossen Haushalte relativ selten, dafiir
die kleinen Haushalte aber iiberraschend zahlreich waren. Von 1837
bis 1870 nahm die anfianglich hohe Zahl von Ein- und Zwei-Perso-
nen-Haushalten laufend ab. Die Verteilungsspitze verlagerte sich
von den Zwei- zu den Fiinf-Personen-Haushalten. Die Verteilung
von 1860 und 1870 entspricht dem allgemeinen Muster lindlicher
Haushalte. Der grosse Anteil kleiner Haushalte 1837 erinnert hinge-
gen eher an heutige Verhaltnisse: mehr als die Hilfte aller Hausge-
meinschaften wies vier Personen oder weniger auf, und mehr als ein

16 Laslett/ Wall, S.83.
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Tabelle 61:
Verteilung der Haushalte nach Grosse 1837-1870

Personen pro Haushalt 1837 1850 1860 1870
1 8 6 4 4
2 22 12 9 8
3 10 12 17 10
4 13 1 12 16
3 7 9 13 20
6 12 13 12 10
7 12 7 13 8
8 5 7 7 5
9 3 6 3 6

10 3 3 - 4

11 1 1 2 2

12 1 1 - -

13 - - 1 -

14 - - 1 -

18 - 1 - -

Alle 97 95 96 93

Funftel waren Zwei-Personen-Haushalte. Eine genauere Analyse
zeigt, dass 14 dieser 22 Haushalte von einem alleinstehenden Ehe-
paar gebildet wurden und weitere drei von einer verwitweten Person
mit einem Kind. Die Verteilung nach Besitzklassen entspricht der al-
ler Familien.

Mit 18 Mitgliedern bildete der Haushalt des Miillers Eggenschwi-
ler im Jahr 1850 die einsame Spitze. Solche Haushaltgréssen sind
nur bei Grossbauern anzutreffen, die daneben noch ein familien-
wirtschaftlich organisiertes Gewerbe betrieben.

Die kleinen Haushalte verlieren an Gewicht, wenn man die pro-
zentuale Verteilung der Bevolkerung auf die Haushaltgréssen be-
rechnet.

Mehr als die Hilfte der Bevolkerung lebte wihrend des ganzen
Untersuchungszeitraums in Haushalten mit vier bis sieben Mitglie-
dern, etwa ein Drittel in grosseren und etwa ein Siebtel in kleineren
Haushalten.

Unter den Faktoren, welche die Grosse der Haushalte beeinflus-
sen konnen, ist in erster Linie einmal an das Vermégen zu denken.

Es bestand tatsidchlich ein Zusammenhang zwischen der Haus-
haltgrésse und dem Vermogen, denn von der Besitzklasse 1 bis zur
Besitzklasse 4 nimmt die durchschnittliche Haushaltgrosse ab. Die
Werte fiir die Besitzklassen 3 und 4 sind allerdings praktisch iden-
tisch. Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen, auffallend ist le-
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Tabelle 62:
Prozentuale Verteilung der Bevolkerung nach Haushaltgrosse
1837-1870

Personen pro Haushalt 1837 1850 1860 1870
1 1,8 1,2 0,8 0,8
2 9,9 4,9 3,6 3,3
3 6,7 7,4 10,2 6,2
4 11,7 14,0 9,6 13,2
5 7,8 9,2 13’0 20)6
6 16,2 16,0 14,5 12,4
7 18,9 10,1 18,3 11,5
8 9,0 11,5 11,2 8,2
9 6,1 11,1 9,0 11,1

10 6,7 6,2 - 8,2

11 2,5 22 44 4.5

12 2,7 2,5 - -

13 - - 2,6 -

14 - — 2,8 -

18 - 3,7 - -

Alle 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabelle 63

Haushaltgrosse nach Besitzklassen

Siedlungs 1837 1870

gebiet Besitzklasse Besitzklasse

1 2 3 4 Alle 1 2 3 4 Alle

Dorf 10,3 57 42 42 48 90 68 7,1 50 5,6

Einzelhofe 70 60 37 25 44 85 53 30 40 43

Sennberge 25 34 - 20 30 80 5,2 - 20 51

Schmelzigut - 40 43 52 48 - 90 80 43 6,0

Total 72 53 41 40 46 86 59 50 48 5.2

diglich, dass die Haushaltgrossen auf den Einzelhofen und den
Sennbergen generell kleiner waren als im Dorf. Die Werte fiir die
Sennberge basieren auf wenigen Familien und sind deshalb sehr
stark abhingig von den Entwicklungsstufen der Hausgemeinschaf-
ten. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Haushaltgrossen
der Besitzklasse 1 der Sennen miteinander vergleicht. Auf den Ein-
zelhofen lebten auch die Kleinbauern zu einem grossen Teil von der
Landwirtschaft allein, was natiirlich zur Folge hatte, dass auch die
Haushalte entsprechend klein waren. Selbst Einzelhaushalte konn-
ten hier lange Bestand haben. Urs Josef Gunziger lebte von 1837 bis
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1870 allein auf seinem 2% Jucharten grossen Hof, lediglich 1837
wohnten noch Mieter in seinem Haus.

Die hohern Zahlen des Dorfes sind hingegen auf die Misch-
erwerbsstruktur zuriickzufithren, die sich vor allem auf das Dorf
konzentrierte und welche einer grosseren Zahl von Kindern den Ver-
bleib in der Hausgemeinschaft ermdoglichte.

4. Die Haushaltsstruktur

Die laslettsche Typologisierung der Haushalte nach ihrer Verwandt-
schaftsstruktur dient in dieser Arbeit als Ausgangspunkt fiir eine
differenziertere Betrachtung der Haushaltsstruktur. Der hauptsich-
liche Grund fiir seine Anwendung in dieser Arbeit ist, dass es als all-
gemein verwendetes Schema einen iiberregionalen Vergleich ermog-
licht. Allerdings werde ich nicht die ganze Litanei durchbeten, wel-
che die «Cambridge Group» aufgestellt hat. Wichtiger erscheint es,
wie bereits angetdnt, iiber die Statik des einmaligen Querschnitts
hinaus die Dynamik im Ablauf der Familienzyklen zu erkennen.

Peter Laslett unterscheidet in seinem Klassifizierungsschema
sechs Haushaltkategorien, die jeweils in weitere Klassen unterteilt
sind; fiir unsere Zwecke geniigt eine Unterteilung des Typs 3.!7

1. Einzelpersonen
2. Haushalte ohne Familienstruktur
3. Einfache Familienhaushalte

a) Ehepaar ohne Kind

b) Ehepaar mit Kind(ern)

¢) Witwer mit Kind(ern)

d) Witwe mit Kind(ern)
4. Erweitere Familienhaushalte
5. Haushalte mit mehreren Familien
6. Haushalte unbestimmter Struktur

Ohne Einfluss auf die Zuordnung ist fiir Laslett die Anwesenheit
von Dienstboten und andern, nicht verwandten Haushaltmitglie-
dern; diese einseitige Orientierung am biologischen Familienbegriff
ist eine Schwiche dieser Typisierung und ist deshalb entsprechend
heftig kritisiert worden.

Die Auswertung der vier Volkszihlungen von 1837 bis 1870 ergibt

17 Das Klassifizierungsschema nach Laslert, in: Laslett/ Wall, S.31.

125



fir Aedermannsdorf folgende Verteilung der Haushalte auf die ein-
zelnen Haushalttypen.

Tabelle 64:

Haushaltsstrukturen 1837-1870

Haushalt- 1837 1850 1860 1870

typ N % N % N % N %

1 10 10 8 9 7 7 5 6
2 6 6 3 3 4 4 4 4
3a 16 17 5 5 7 7 6 7
3b 38 39 43 45 49 51 46 49
3c 9 9 5 5 2 2 0 0
3d 4 4 10 11 8 9 11 12
3 67 69 63 66 66 69 63 68
4 14 15 16 17 14 15 18 19
5 0 0 5 5 5 5 3 3
Alle 97 100 95 100 96 100 93 100

Im grossen und ganzen ergaben sich keine wesentlichen Verinde-
rungen in der Verteilung der Haushalte. Der Anteil der Haushalte
mit einem familialen Kern, das sind alle Haushalte des Typs 3, 4 und
5, betrug zwischen 84 und 90 Prozent. Am hiufigsten waren die
Kernfamilienhaushalte des Typs 3 mit einem Anteil von rund zwei
Dritteln. Knapp die Hilfte aller Haushalte bestand aus einem Ehe-
paar mit Kind(ern) (Typ 3).

1837 war der Anteil der Haushalte ohne familialen Kern (Typen 1
und 2) etwas hoher als bei den andern Zihlungen, dafiir fehlten die
komplexen Haushalte (Typ 5) ganz. Auffallend sind 1837 auch die
zahlreichen Haushalte, die von einem kinderlosen Ehepaar gebildet
wurden (Typ 3 a). Es handelte sich dabei grisstenteils um éltere Ehe-
paare. Von 13 dieser 16 Paare wurde nach dem Tod eines Ehepart-
ners in Aedermannsdorf ein Inventar aufgenommen, und es zeigt
sich hier, dass neun dieser Paare keine Nachkommen hatten.

Die Haushaltsstrukturen werden im wesentlichen durch das Erb-
recht oder vielmehr durch die Praxis der Besitziibergabe und durch
die Arbeitsorganisation der Hausgemeinschaft bestimmt.’®* Wenn
diese Aussage zutrifft, dann muss sich logischerweise auch die Haus-
haltsstruktur der bauerlichen Oberschicht von jener der unterbiuer-
lichen Schicht unterscheiden.

18 Mitterauer, in: Mitterauer/ Sieder, S.75.
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Tabelle 65:
Haushaltsstruktur nach Besitzklassen 1837-1870

Haushalt- 1837 1850 1870
typ Besitzklassen Besitzklassen Besitzklassen
1+2 3+4 1+2 3+4 1+2 3+4

N % N % N % N % N % N %

1 3 9 14 0 0 8 12 0 0 5 7
2 6 4 6 1 3 2 3 1 3 3 4
73 43 67 20 69 43 65 12 54 5l 72
6 18 8 13 6 21 10 15 8 36 10 14
0 0 0 0 2 7 3 5 1 5 2 3

Alle 33 100 64 100 29 100 66 100 22 100 71 100

WU bW -
[\®]
o

Es gibt tatsdchlich schichtspezifische Unterschiede. Die Einzel-
haushalte sind in der Unterschicht zahlreicher als in der Ober-
schicht, anderseits kommen dort die erweiterten Haushalte hiufiger
vor. Die Einzelhaushalte der Oberschicht weisen im Gegensatz zu je-
nen der Kleinbauern und Landarbeiter aber immer Gesinde und In-
wohner auf; diese Tatsache zeigt erneut, wie fragwiirdig eine Typi-
sierung der Haushalte nach dem Kriterium der Verwandtschaft ist.

Zum weitverbreiteten Bild von der Familie in der vorindustriellen
Zeit gehort neben dem Kinderreichtum auch die Vorstellung, dass
drei Generationen unter einem Dach zusammenleben. Wie Tabelle
66 zeigt, bedarf auch dieses Bild einer Revision.

Tabelle 66:
Generationentiefe 1837 bis 1870
Jahr Prozentuale Verteilung der Haushalte nach Generationen

1 2 3 Alle
1837 34 60 6 100
1850 15 70 15 100
1860 18 68 14 100
1870 13 76 11 100

Diese Zahlen widerspiegeln die Resultate der Tabelle 64. Die Ver-
teilung bleibt von 1850 bis 1870 ziemlich konstant. In etwas mehr als
zwei Dritteln allen Haushalte lebten zwei Generationen zusammen,
und die Ein- und die Drei-Generationen-Haushalte hatten einen An-
teil von je einem Sechstel. 1837 war die Verteilung hingegen ganz an-
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ders. Damals waren die nichtfamilialen Haushalte und besonders
auch die alleinstehenden Ehepaare besonders zahlreich. Aus diesem
Grund war auch der Anteil an den Ein-Generationen-Haushalten
sehr hoch.

Die Drei-Generationen-Haushalte machten immerhin beinahe ei-
nen Sechstel aller Haushalte aus. Aber nur sehr selten lebten zwei
Ehepaare, also Grosseltern und Eltern, zusammen. In den meisten
Fillen bestand die dlteste Generation nur noch aus einer verwitwe-
ten Person. Wenn es sich dabei um die Grossmutter handelte, stand
meist der Sohn an der Spitze des Haushalts. Lebte hingegen der
Grossvater noch, so blieb er in der Regel bis zu seinem Tod der Herr
des Hauses. Besitziibergaben zu Lebzeiten waren in Aedermanns-
dorf die Ausnahme und wurden immer erst wenige Jahre vor dem
Tod des Vaters durchgefithrt. Nur zweimal wurde eine solche Haus-
gemeinschaft von einer Volkszihlung erfasst. In einem Fall wurde
immer noch der Grossvater, der nicht mehr Besitzer war, als Haus-
haltsvorstand aufgefiithrt. Die bauerliche Mehrgenerationenfamilie
wies in Aedermannsdorf fast ausnahmslos die Struktur einer echten
Stammfamilie auf mit der Autorititsposition in der #dltesten Genera-
tion.

4.1 Die Entwicklung der Haushaltsstruktur

Die Volkszihlungen liefern wie gesagt nur eine zufillige Moment-
aufnahme der Haushaltsstruktur einer Bevolkerung. Es ist aber klar,
dass sich diese Haushaltskonstellationen im zeitlichen Ablauf veran-
dern. Die Sozialgeschichte der Familie interessiert sich nun fiir typi-
sche Phasenabliufe in der Entwicklung von Haushalten, im Gegen-
satz zur traditionellen Familienforschung, welche sich mit individu-
ellen Familienschicksalen befasst.

Heutige Familienzyklen sind im allgemeinen bestimmt von tiefem
Heiratsalter, wenigen Kindern, die in kurzen Abstianden in den er-
sten Ehejahren geboren werden, und einer hohen Lebenserwartung.
Diese bestimmenden Faktoren haben sich seit dem 19.Jahrhundert
stark verindert. Im demographischen Teil dieser Arbeit haben wir
gesehen, dass zum Beispiel das durchschnittliche Heiratsalter mit
etwa 30 Jahren fiir Ménner und 27 Jahren fiir Frauen hoch war und
dass die Fruchtbarkeitsperiode der Frau voll ausgenutzt wurde. Die
Lebenserwartung beim Zeitpunkt der Heirat lag bei 61,5 Jahren fir
den Mann und bei 65 Jahren bei der Frau. In mehr als der Hilfte al-
ler Familien war also der Vater bereits gestorben, wenn der ilteste
Sohn seinen 30. Geburtstag feierte.

Eine Beschreibung der typischen Entwicklungsstufen der Haus-
gemeinschaften an individuellen Beispielen erfolgt im letzten Ab-
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schnitt dieser Arbeit.!® Ein erster Uberblick l4sst sich jedoch gewin-
nen, wenn man die Entwicklung der Haushalte im Verlauf der Zeit
mit der laslettschen Typisierung erfasst. Von den 97 Haushaltfami-
lien, die 1837 registriert wurden, lassen sich 48 bis mindestens 1860
verfolgen. Die folgende Tabelle zeigt nun, welche Entwicklungsstu-
fen diese Familien von 1837 bis 1860 oder 1870 durchlaufen haben.
Weil die Volkszihlungen fiir die Untersuchung der zum Teil nur
sehr kurze Zeit dauernden Entwicklungsphasen in einem zu grossen
zeitlichen Abstand erfolgten, wurden die Ergebnisse der Zihlungen
mit der Familienrekonstitution kombiniert. Mit den Daten der Fa-
milienrekonstitution ldsst sich zum Beispiel feststellen, ob die Heirat
eines Sohnes vor oder nach dem Tod seiner Eltern erfolgte, ob also
der Generationenwechsel der Hausgemeinschaft durch eine Erweite-
rung oder durch eine nichtfamiliale Phase erfolgte.

Zum besseren Verstindnis von Tabelle 66 seien die moglichen
Entwicklungsstufen einer Hausgemeinschaft etwas néher erldutert.
Wenn beide Elternteile bei der Heirat des Erben noch lebten, wies
der Haushalt voriibergehend eine komplexe Struktur vom Typ 5 auf.
Waren bei der Heirat des Erben aber nur noch der Vater oder die
Mutter am Leben, war der Haushalt voriibergehend erweitert (Typ
4). Diese erweiterte Form konnte sich auch nach dem Tod des uiber-
lebenden Elternteils erhalten, wenn noch ledige Geschwister des Er-
ben im gleichen Haushalt verblieben. Erst wenn auch sie aus dem
Haushalt ausgeschieden waren, hatte der Haushalt die Struktur ei-
ner einfachen Familie (Typ 3). Haufig erfolgte der Generationen-
wechsel aber anders; wenn namlich der Erbe erst nach dem Tod der
Eltern heiratete, kam es zu einer nichtfamilialen Phase, wihrend der
er allein, oder mit Gesinde (Typ 1), oder mit ledigen Geschwistern
(Typ 2) den Haushalt weiterfiihrte.

Tabelle 67:

Entwicklungsstufen der Haushalte von 1837 bis 1870

Besitz-  Anzahl  davonvon Entwicklungsstufen 3-Generatio-
klasse Familien 1837-1860/70 1 2 3 4 5 nen-Phase

1 6 6 1 2 6 6 0 2 (3»

3 % 16 2 2 16 13 6 7 (8)

3 31 14 2 3 13 8 2 6 (8)

4 33 12 1 2 11 7 3 7 (8)
Alle 97 48 6 9 46 34 11 22 (27)

in % 100 12 19 96 71 23 46 (56)

a in Klammer: mit ausserehelichen Kindern

19 Kapitel 8, S. 152ff.
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Zwei Einzelhaushalte von Ledigen, darunter jener des bereits er-
wihnten Urs Josef Gunziger, waren von langer Dauer. Von den iib-
rigen Haushalten durchliefen alle das Stadium einer einfachen Fa-
milie, rund drei Viertel waren einmal erweitert, und rund ein Viertel
aller Hausgemeinschaften wies einmal eine komplexe Struktur auf.
Zu einer Drei-Generationen-Phase kam es in ziemlich genau der
Halfte aller Haushalte. Auf der andern Seite durchlief ein knappes
Drittel aller Haushalte auch eine nichtfamiliale Phase.

Wihrend des Generationenwechsels waren die meisten Hausge-
meinschaften erweitert, das heisst, der neue Haushaltsvorstand hei-
ratete in der Regel erst dann, wenn bereits der Vater oder die Mutter
gestorben war. Komplexe Familienformen waren relativ selten und
nie von langer Dauer. Auffallend ist, dass sie bei den wohlhabenden
Familien iiberhaupt nie vorkamen, wihrend erweiterte Familienfor-
men in der Oberschicht die Regel waren. Aber auch in der unterbéu-
erlichen Schicht durchlief die Mehrheit der Haushalte einmal eine
erweiterte Phase.

5. Der Haushalt und seine Mitglieder

Neben dem Haushaltsvorstand und dessen Ehefrau lassen sich die
tibrigen in einer Hausgemeinschaft lebenden Personen in drei Grup-
pen einteilen: Kinder des Hausherrn, Gesinde und schliesslich die
ibrigen Personen, fiir welch letztere in der Schweiz kein gingiger
Sammelbegriff existiert und die deshalb hier wie in den Osterreichi-
schen Studien als «Inwohner» bezeichnet werden.

5.1 Die Kinder

Der Begriff «Kind» wurde im 19.Jahrhundert wie in den modernen
Gesellschaften iiber das Alter definiert. Nach dem solothurnischen
Civilgesetzbuch wurde ein Kind mit dem Erreichen der Volljahrig-
keit, dem vollendeten 21. Altersjahr, aus der elterlichen Gewalt ent-
lassen.? 1848 musste diese Grenze der neuen Bundesverfassung an-
gepasst und auf das 20. Altersjahr herabgesetzt werden. Bereits mit
dem 14. Altersjahr konnten gewisse rechtliche Handlungen vorge-
nommen werden, allerdings wurde im Gesetz der Ausdruck «Miin-
digkeit» nicht verwendet. Der Beginn der Erwerbsfahigkeit deckte
sich wiederum nicht mit dem Miindigkeitstermin: die unehelichen
Maidchen erhielten mit dem zuriickgelegten 15. und die unehelichen
Knaben mit dem 16. Altersjahr keine Unterstiitzung mehr von ihren

20 Nach Walliser, S.434-437.

130



Vitern. Diese rechtliche Festsetzung des Beginns der Erwerbsfiahig-
keit stimmt auch mit dem durchschnittlichen Abwanderungsalter
der Sohne und To6chter in Aedermannsdorf iiberein.2! Man kann
also davon ausgehen, dass etwa mit dem 15. Altersjahr der Status des
Kindes dnderte und es mit diesem Alter seine erste Stelle antrat. Das
heisst allerdings nicht, dass es bereits als vollwertige Arbeitskraft an-
gesehen werden konnte. So meint etwa der Miescheggbauer bei Joa-
chim: «Das Midchen... es mag kaum funfzehn Jahr’ alt sein und
zum angestrengten Werken noch nicht stark genug.»22

Die folgende Ubersicht zeigt, wie viele Kinder im Elternhaushalt
lebten. Zur Gruppe der Kinder werden alle direkten Nachkommen
des Haushaltsvorstands gezihlt; Nichten, Neffen und Verdingkin-
der werden hingegen der Kategorie der Inwohner zugeordnet.

Tabelle 68:
Anzahl Kinder im Haushalt der Eltern (Grosseltern) 1850 und 1870
Jahr Anzahl in Prozent

0-14 15 und mehr Alle 0-14 15und mehr  Alle
1850 152 88 240 63,3 36,7 100
1870 172 89 261 65,9 34,1 100
Tabelle 69:
Anzahl Kinder pro Haushalt 1837-1870
Anzahl Kinder Anzahl Haushalte

1837 1850 1870

0 33 18 15
1 11 19 10
2 11 18 24
3 10 12 14
4 9 10 11
5 14 5 7
6 5 9 5
7 2 3 4
8 1 - 3
9 1 1 _
Alle 97 95 93
& 2,4 28 2,8

21 Vgl. Tabelle 6, S.31.
22 Joachim, Mieschegghans, S.4.
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Die Kinder, welche im Haushalt der Eltern oder mit diesen im
Haushalt der Grosseltern lebten, machten ziemlich genau die Halfte
der Bevolkerung aus. Die Kinder unter 15 Jahren iiberwogen dabei
in einem Verhéltnis von beinahe 2 zu 1. Die Dominanz der jungen
Kinder weist eine steigende Tendenz auf, was mit der deutlich zu-
nehmenden Abwanderung der iiber 15jdhrigen im Untersuchungs-
zeitraum zusammenhéngt.

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Haushalt stieg von 1837 bis
1870 von 2,4 auf 2,8. Am hiufigsten waren Haushalte mit geringer
Kinderzahl; mehr als die Hilfte wies keine oder nur ein oder zwei
Kinder auf. 1837 lebten in mehr als einem Drittel aller Haushalte
keine Kinder, was vor allem auch auf die hohe Zahl von kinderlosen
Ehepaaren zuriickzufiihren ist. Ansonsten entsprechen die Werte
dem in Westeuropa verbreiteten Muster.3

Interessant ist ein Vergleich mit den biologischen Familiengros-
sen. Die mittlere Geburtenzahl betrug in Aedermannsdorf 5,5 Kin-
der pro Familie.?* Daraus folgt, dass nur rund die Hailfte aller Kin-
der im Haushalt der Eltern lebte. Die iibrigen waren entweder ein
Opfer der hohen Siuglingssterblichkeit geworden, oder sie hatten
den Elternhaushalt bereits verlassen. Es sind dabei schichtspezifi-
sche Unterschiede zu erwarten, weil die grosseren Hofe auf die Mit-
arbeit von erwachsenen Kindern angewiesen waren und die T6chter
in der Regel erst nach ihrer Heirat abwanderten.

Tabelle 70:
Durchschnittliche Kinderzahl pro Haushalt nach Besitzklassen 1850
und 1870

Bz 1850 1870
klasse 0-14  15u dlter Alle 0-14  15u dlter Alle
142 2.0 1,5 3.5 2.0 1,1 3]
3 11 0.6 1.7 1.4 1.6 3.0
4 1.7 0.7 2.4 1.9 0.7 26
Alle 16 0,9 2.5 18 1,0 2.8

Fiir das Jahr 1850 ist tatsdchlich die Vermutung zutreffend, dass
mit sinkender wirtschaftlicher Leistungsfihigkeit eines Haushalts
auch die Zahl der erwachsenen Kinder abnimmt. 1870 hingegen ist
der Wert bei den Kleinbauern am hdochsten. Der Grund liegt darin,

23 Vgl. z. B. die Werte fiir Langnau bei Bietenhard, S.274.
24 Vgl. Teil 1, Kapitel 5.4., S.52.
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dass gerade bei ihnen die hausindustriellen Tatigkeiten am weitesten
verbreitet waren. Die erwachsenen Kinder halfen nicht in der Land-
wirtschaft mit, sondern trugen mit dem Erlos aus ihrer Tétigkeit in
der Hausindustrie oder als Handwerker zum Familieneinkommen
bei. Am wenigsten erwachsene Kinder lebten erwartungsgemaiss in
den Haushalten der Besitzklasse 4.

Der tiefe Wert fir die unter 15jdhrigen Kinder in der Besitzklas-
se 3 ist auf einen iiberdurchschnittlich hohen Anteil von Haushalten
ohne Kinder zuriickzufiithren. 1850 lebten 43 Prozent der Kinder un-
ter 15 Jahren in Familien von Landarbeitern, 1870 waren es 60 Pro-
zent. Zahlt man noch die Verdingkinder dazu, welche in Landarbei-
terfamilien aufwuchsen, dann lisst sich festhalten, dass zwei von
drei Kindern in Aedermannsdorf seit den sechziger Jahren in dus-
serst kirglichen Verhiltnissen aufwuchsen, nidmlich in Haushalten,
welche zumeist kein eigenes Haus und Land besassen und die sich
bestenfalls eine oder zwei Ziegen leisten und etwas Allmendland be-
pflanzen konnten.

5.2 Dienstboten, Gesellen, Lehrlinge
Ein Bauernbetrieb von einer bestimmten Grosse brauchte eine ent-
sprechende Mindestzahl von Arbeitskraften. In erster Linie waren
dies, neben dem Hausherrn und seiner Ehefrau, die eigenen Kinder.
Wenn diese noch zu klein waren, mussten zuséitzlich aussenstehende
Arbeitskrifte beigezogen werden, und zwar konnten dies Verwandte
des haushaltfithrenden Ehepaars oder Dienstboten sein. In Gebie-
ten, wo Viehzucht dominierte, war der Gesindebedarf grosser, weil
die Betreuung und Pflege des Viehs stindige Arbeitskrifte erforder-
te. In Ackerbaugebieten machten hingegen lediglich saisonale Ar-
beitsspitzen, hauptsichlich die Heu- und Getreideernte, die Aufnah-
me von zusitzlichen Arbeitskriften notwendig.2s Nach der unter-
schiedlichen Form der Arbeitskrifteerginzung stellt Michael Mit-
terauer idealtypisch «Gesindegesellschaften» und «Taglohnergesell-
schaften» einander gegeniiber.2

In Aedermannsdorf, wo in der Mitte des 19.Jahrhunderts der Ak-
kerbau noch die dominante Wirtschaftsform ist und wo die kleinen
bis sehr kleinen Betriebe zahlenmissig deutlich iiberwiegen, ist auch
ein geringer Gesindeanteil zu erwarten. In den folgenden Tabellen
sind neben den Knechten und Miagden auch die insgesamt sechs Ge-
sellen und die vier Lehrlinge mitberiicksichtigt.

25 Mitterauer, Familienwirtschaft, S.200.
26 Mitterauer, Familienwirtschaft, S.198.
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Tabelle 71:
Dienstboten, Gesellen und Lehrlinge 1837-1870

Jahr mdnnlich weiblich beide in Prozent
der Bevolkerung
1837 12 9 21 4,7
1850 18 20 38 7,8
1860 16 16 32 6,4
1870 11 8 19 3,9

Der Anteil der Dienstboten an der Gesamtbevolkerung betrug im
Untersuchungszeitraum zwischen 3,9 und 7,8 Prozent. Damit war
Aedermannsdorf im 19.Jahrhundert alles andere als eine Gesindege-
sellschaft. Innerhalb der gleichen Bandbreite bewegten sich auch die
Werte von Langnau im 18.Jahrhundert.?’ In den Viehzuchtgebieten
Osterreichs betrug der Gesindeanteil hingegen zwischen 30 und 40
Prozent.2

Das Verhiltnis zwischen ménnlichen und weiblichen Dienstboten
ist ausgewogen. Hiufig waren in einem Haushalt je ein Knecht und
eine Magd angestellt. 1850 lebten in elf Hausgemeinschaften solche
«Gesindepaarey.

Die relativ starken Schwankungen lassen sich erkldren, wenn man
die Entwicklung der Gesindezahlen in den einzelnen Siedlungsgebie-
ten betrachtet.

Tabelle 72:

Anzahl Haushalte mit Dienstboten nach Siedlungsgebiet 1837-1870
Siedlungs- 1837 1850 1860 1870

gebiet N % N % N % N %
Dorf 10 18 10 17 10 16 2 8 15
Einzelhofe 1 4 2 9 6 25 2 8
Sennberge 1 12 6 75 4 50 2 29
Schmelzigut 2 22 3 60 ) 50 2 40
Total 14 14 21 22 22 23 14 15

2 Die Quoten des Dorfs und der Einzelhofe beruhen auf angenommenen Haushalt-
zahlen fiir diese Gebiete

27 Bietenhard, S.282.
28 Mitterauer, Familienwirtschaft, Tafel 1, S.194.
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Der Bedarf an Gesinde sank trotz des Riickgangs der grossen
Bauerngiiter im Dorf nur leicht. Im Gegensatz dazu war der Gesin-
debedarf auf den Einzelhdfen und Sennbergen starken Schwankun-
gen ausgesetzt. Die Zahl der Knechte und der Migde war in diesen
Siedlungsgebieten abhingig von der Phase im Entwicklungszyklus
einer Familie. Wenn noch alle Kinder klein waren, wurde die Auf-
nahme von Dienstboten in die Hausgemeinschaft zu einer Notwen-
digkeit.2s

Im Dorf hatten der Miiller und der «Schliissel»-Wirt als Gewerbe-
treibende und Grossbauern immer Gesinde, dazu kamen noch drei
der grossten iibrigen Bauern, alle mit iiber 20 Jucharten Land. Auch
der «Eisenhammer»-Wirt im Schmelzigut hatte immer mindestens
eine Magd in seinen Diensten. Alle iibrigen Hausgemeinschaften be-
schiftigten wie die Bauern auf den Einzelh6fen und wie die Sennen
nur in bestimmten Entwicklungsstadien Gesinde. Aus all dem wird
deutlich, dass die Dienstboten und Gesellen vor allem in den Haus-
halten der Oberschicht eine Anstellung fanden.

Tabelle 73:

Dienstboten pro Haushalt nach Besitzklassen 1837-1870
Besitz- 1837 1850 1860 1870
klasse

1 1,7 2,2 1,8 0,8

2 0,2 0,8 0,7 0,6

3 0,2 0,1 0,1 0,2
4 — 0,1 0,1 0’04
Alle 0,2 0,4 0,3 0,2

Es ist eine deutliche Abstufung nach Besitzklassen festzustellen,
wobei zwischen den Besitzklassen 3 und 4 keine grossen Unterschie-
de bestanden. Von den insgesamt 23 Personen, welche im Dienst
eines Haushalts der Unterschicht standen, waren acht Gesellen oder
Lehrlinge, und vier waren mit dem Haushaltsvorstand verwandt.

Eine Charakterisierung der Dienstboten ist am besten mit einer
Analyse der Altersstruktur moglich.

Knapp zwei Drittel der Dienstboten und Gesellen war jinger als
30jahrig. Die Tochter traten frither in den Gesindedienst ein, die
jungste von einer Volkszahlung registrierte Magd war 13 Jahre alt,
der jiingste Knecht 17. Der Gesindestatus dauerte in der Regel bei
den Minnern bis zum 30. Altersjahr, bei den Frauen bis zum 25. Al-

2 Vgl. den Entwicklungszyklus 3, S.163.
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Tabelle 74:
Altersstruktur der Dienstboten 1850 und 1870

Alter 1850 1870
Mdnner Frauen  Beide Mdnner Frauen  Beide

13-19 2 8 10 2 3 5
20-29 10 5 15 5 1 6
30-39 2 2 4 1 1 2
40-49 1 4 5 1 2 3
50 + 3 1 4 2 1 3
Alle 18 20 38 11 8 19

tersjahr und war somit zumeist nur eine Durchgangsphase im Le-
benslauf. Vereinzelt wurde der Gesindestatus aber zum Beruf, der
bis zum Lebensende ausgeiibt wurde. In diesem Fall blieb ein
Knecht oder eine Magd oft Jahrzehnte im gleichen Haushalt, wih-
rend das Gesinde sonst hiufig seine Anstellung wechselte. Bei einem
langen Aufenthalt in der gleichen Hausgemeinschaft war auch die
Integration des Dienstboten in die Familie stirker. In Joseph Joa-
chims Roman «Peter, der Leuenwirth» bedankt sich ein Knecht auf
dem Totenbett bei seinem Dienstherrn: «Und die freundliche Be-
handlung, ganz als wir’ ich ein Glied der Familie», und sein Herr
antwortet: «Das warst Du auch, Hans! durch Deine grosse Treu’
und Ergebenheit, Hans!» 3 Treue und Ergebenheit waren die Tugen-
den, welche die Herrschaft schitzte und wohl lange Zeit auch einfor-
dern konnte, wenn man sieht, wie schlecht die rechtliche Stellung
des Gesindes im Kanton Solothurn war. «In rigoroser unsozialer
Art» konnte zum Beispiel der Dienstherr einen kranken Dienstboten
entlassen, wenn die Krankheit linger als 14 Tage dauerte, oder sogar
fristlos und ohne Entschidigung, wenn die Krankheit ansteckend
war.3! Die gleichen Folgen hatte auch eine aussereheliche Schwan-
gerschaft fiir weibliche Dienstboten.’? Dem Gesetzgeber lag mehr
das sittliche und geistige Wohl der Dienstboten am Herzen, und so
unterliess er es nicht, sie auch erzieherischen Vorschriften zu unter-
stellen. Das Gesetz machte es der Herrschaft niamlich zur Pflicht,
«die Auffithrung des Dienstboten zu iiberwachen und denselben zu
fleissigem Besuche des 6ffentlichen Gottesdienstes anzuhalteny.3?
Aussagen iiber die soziale Herkunft lassen sich hier nur fiir die
Dienstboten aus Aedermannsdorf selbst machen. Sie stammten aus

30 Joachim, Leuenwirth, S.265.

3\ Walliser, S.442. Sol. CG, §1169 und § 1172, Ziffer 6.
32 Sol. CG, § 1172, Ziffer 7.

3 8ol. CG, §1162.
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der Schicht der Kleinbauern und Landarbeiter, mit Ausnahme jener
Dienstboten, welche mit dem Haushaltsvorstand verwandt waren;
in den meisten Fillen waren dies ledige Geschwister. Kinder aus Fa-
milien der Oberschicht traten also bei ihren verheirateten Geschwi-
stern in Dienst, wenn sie in Aedermannsdorf blieben. Die folgende
Ubersicht zeigt aber, dass die meisten Jugendlichen die Abwande-
rung dem Gesindedienst vorzogen.

Tabelle 75:

Herkunft der Dienstboten und Gesellen 18371870

Herkunft 1837 1850 1860 1870
Aedermannsdorf 5 9 4 9
Nachbarorte 5 7 11 2
iibriger Kt. SO 7 15 11 2
iibrige Schweiz 4 6 5 5
Ausland 0 1 1 0
Alle 21 38 32 19

Bis 1860 stammten vier Fiinftel aller Dienstboten aus dem Kan-
ton Solothurn, aber nur ein Bruchteil davon aus Aedermannsdorf
selbst. In den sechziger Jahren verinderte sich die Situation. Wih-
rend 1860 noch 22 Dienstboten und Gesellen aus andern Gemein-
den des Kantons in Aedermannsdorf weilten, waren es 1870 nur
noch vier. Durch die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situa-
tion verringerte sich der Gesindebedarf, anderseits riickte eindeutig
der Versorgungsaspekt der Haushalte in den Vordergrund. Zwei ver-
geldstagte Haushaltsvorstinde fanden zum Beispiel als Knechte in
andern Hausgemeinschaften Aufnahme.

5.3 Die Inwohner

In Ermangelung eines gingigen Begriffs werden in dieser Arbeit jene
Haushaltmitglieder, die weder zur Eltern-Kindgruppe, noch zu den
Dienstboten oder Gesellen gehoren, als Inwohner bezeichnet. In der
Volkszdhlung von 1837 wurden sie vom Zihler durchwegs mit der
im Kopf der Liste vorkommenden Bezeichnung «Kostginger» verse-
hen.’* Die Inwohner waren zum Teil mit dem Haushaltsvorstand
verwandt. Es konnte sich dabei um ausgekaufte Geschwister oder
um die Eltern handeln, wenn sie ihren Besitz zu Lebzeiten an den
Sohn iibergeben hatten oder von ihm unterstiitzt wurden. In Frage

34 Eine Rubrik ist iiberschrieben mit: «Einwohner die nicht Gemeindsbiirger sind
und sich nur als Gesellen, Dienstboten, Kostginger usw. allda aufhalten.»
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kommen aber auch entferntere Verwandte wie Onkel und Tanten,
Nichten und Neffen, Vettern und Basen. Be1 den verwandten In-
wohnern stand hiufig die Versorgungsfunktion des Haushalts im
Vordergrund, vor allem, wenn es sich um nicht mehr arbeitsfihige,
iltere Personen handelte.

Nicht zu den Inwohnern werden in dieser Arbeit die Mitbesitzer
von unverteilten Erbschaften gezidhlt. Sie hatten namlich einen be-
sonderen Status inne, der sich daraus ablesen lisst, dass sie auf den
Haushaltslisten an erster Stelle oder unmittelbar nach dem Haus-
haltsvorstand und dessen Ehefrau, aber vor den iibrigen Haushalts-
mitgliedern aufgefithrt wurden.

Bei den nicht verwandten Inwohnern handelt es sich um eine sehr
heterogene Gruppe. Dazu gehéren einmal alle Personen, welche ge-
gen die Bezahlung einer Miete in einem Haus wohnten, aber wie zum
Beispiel der Schmied Johann Eggenschwiler anderswo arbeiteten.
Die Integration in die Hausgemeinschaft diirfte in sochen Fillen
nicht sehr stark gewesen sein. Anders war dies bei den verdingten
Personen, die fiir ein jéhrliches Kostgeld von den Gemeinden einem
Hausherrn iibergeben wurden. Eindeutig zu den Arbeitskriften zu
zihlen sind die Taglohner, die wohl nur fiir kurze Zeit in einen
Haushalt aufgenommen wurden. In der Unterschicht kam es ab und
zu vor, dass idltere Personen, welche ihr Haus verkauften, sich gegen-
iiber dem neuen Besitzer ein Wohnrecht ausbedingten, oder anstatt
Miete zu zahlen, auf den Zins der errichteten Giilten verzichteten.
Letztlich sind aber die Grenzen insbesondere zwischen Mietern mit
eigenem Haushalt und Inwohnern fliessend. So kann eine Person in
einer Volkszidhlung als Inwohner aufgefithrt werden, wihrend sie in
der nichsten Volkszdhlung als Einzelperson mit eigenem Haushalt
im gleichen Haus registriert wird, ohne dass sich wahrscheinlich an
ihrer Situation etwas gedndert hat.

Uber die zahlenmissigen Anteile der beiden Inwohner-Gruppen
gibt die folgende Tabelle Auskunft.

Tabelle 76:
Anteile der Inwohner an der Gesamtbevolkerung 1837-1870

Inwohner 1837 1850 1860 1870
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
verwandt 11 2,5 23 4,7 15 3,0 19 39
nicht verwandt 7 1,6 22 4,5 17 34 18 3,7
Alle 18 4,1 45 92 32 6,4 37 7,6
Gesinde 21 4,7 38 78 32 6,4 19 3,9
Total 39 8.8 83 17,0 64 12,8 56 11,5
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Verwandte und nicht verwandte Inwohner halten sich etwa die
Waage. Insgesamt ist ihr Anteil an der Gesamtbevilkerung etwa
gleich gross wie jener der Dienstboten und Gesellen zusammen. Im
Jahr 1870 stand bei den Inwohnern, wie auch bei den Dienstboten,
eindeutig die Versorgungsfunktion der Haushalte im Vordergrund.
Die wirtschaftlichen Turbulenzen der sechziger Jahre fithrten dazu,
dass einige Haushalte aufgelost und die Mitglieder bei Verwandten
untergebracht wurden. Die folgende Ubersicht zeigt nun etwas ge-
nauer, wie viele Inwohner als Arbeitskrifte in Frage kommen.

Tabelle 77:
Altersstruktur der Inwohner 1837-1870
Jahr 0-14 15-59 60 und dlter Alle

verw, nicht Alle  verw. nicht Alle  verw. nicht Alle

verw. verw., verw.

1837 0 1 1 4 5 9 7 1 8 18
1850 4 9 13 6 8 14 13 5 18 45
1860 7 5 12 3 11 14 5 1 6 32
1870 8 12 20 7 5 12 5 0 5 37

Fiir die verwandten Inwohner war die Versorgungsfunktion des
Haushalts eindeutig am wichtigsten, denn mehr als zwei Drittel
waren Kinder oder éltere Leute. Anders sieht es bei den nicht ver-
wandten Inwohnern aus. Bis 1860 zumindest kam die Mehrheit als
Mitarbeiter in der Familienwirtschaft in Frage. Alte Leute waren
selten, aber die Zahl der Kinder nahm stark zu. Insgesamt sind die
Inwohner als Arbeitskrifte von weit geringerer Bedeutung als die
Dienstboten, denn von den Inwohnern im arbeitsfihigen Alter ar-
beiteten einige auf eigene Rechnung oder waren wegen korperlicher
Gebrechen nicht arbeitsfihig.

Die Zahl der Kinder unter den Inwohnern nahm im Untersu-
chungszeitraum sténdig zu. Dies hat vor allem zwei Griinde: die
starke Zunahme der ausserehelichen Geburten seit dem Ende der
vierziger Jahre und die Aufl6sung verschiedener Familien.

6. Getrennt lebende Ehepartner und aufgeléste Familien

Eine Scheidung war fiir katholische Eheleute zwar nicht moglich,
aber der folgende Abschnitt zeigt, dass auch im 19.Jahrhundert
nicht alle Ehepartner zusammen einen Haushalt fithrten. In der Ru-
brik «nicht zusammenlebende Ehegatten» wurden 1850 zwei Perso-
nen, 1860 finf Personen und 1870 acht Personen aufgefiihrt; 1837
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wurde der Zivilstand nicht erfasst. Die Zunahme der Zahl der ge-
trennt lebenden Personen hingt eindeutig mit der Verschlechterung
der wirtschaftlichen Verhiltnisse zusammen, in zwei Fillen war die
Trennung die direkte Folge eines Geldstags.3s Drei der vier Ehepart-
ner arbeiteten danach als Dienstboten. Wihrend den drei Volkszih-
lungen wohnten anderseits auch fiinf getrennt lebende Dienstboten
und Taglohner aus andern Gemeinden in Aedermannsdorf. Zwei
Frauen, beide aus der Oberschicht, lebten mit einem Kind in der
Hausgemeinschaft ihrer Eltern; ein Ehemann war Mahlknecht in
Leimen, der andere war vergeldstagt worden und nach Amerika aus-
gewandert. Eine andere Frau, die aus Bellach stammte und einige
Jahre nach ihrer Heirat nach Basel abgewandert war, wohnte 1870
mit ihren zwei Kindern bei einer Cousine in Aedermannsdorf.

Aus allen diesen Beispielen wird klar, dass es im allgemeinen bei
okonomischen Schwierigkeiten zur Trennung der Ehepartner kam;
fehlende korperliche und seelische Harmonie zwischen den Eheleu-
ten war kein Trennungsgrund. Die Ehe des Grossbauern Urs Josef
Fluri, aus der die folgende Szene stammt, wurde zum Beispiel auch
erst durch den Tod der Frau geschieden: «Wirklich frohnte Frau
Flury, nach allen vorhandenen Zeugnissen, dieser Leidenschaft im
hochsten Grade, sie war beinahe téglich bis zur Bewusstlosigkeit be-
trunken. Auch der Beklagte betrank sich, wenn schon nicht in einem
so hohen Grade, wie seine Frau; jedoch scheint er sich diesem Ubel
erst spater, aus Massleidigkeit iiber das Benehmen der Frau, ergeben
zu haben. Bei diesem beidseitigen Zustande der Ehegatten geriethen
sie vielmalen in Zank & Hader, wobei der Mann, gereizt, dass die
Frau alles aus dem Hause verkaufte, was ihr in die Hinde fiel, um
thre Trunksucht zu befriedigen, dass sie das Hauswesen ginzlich
vernachlissigte & ithm zudem noch alle moglichen Schimpfworte
sagte, sie gewOhnlich arg misshandelte. Josef Allemann von Herbets-
wil, gewesener Knecht beim Beklagten, sagt hieriiber: Der Beklagte
habe seine Frau bei solchen Anlédssen zu Boden geworfen, mit Fiis-
sen getreten, den Schuhen gestopft & mit Knitteln & jedem Instru-
mente, das ihm in die Hand gefallen, zu schlagen & sie zuweilen so
sehr misshandelt, dass es ihm, Allemann, gegraust habe.»36 Am
19.Méarz 1845 starb Anna Maria Fluri, geborene Eggenschwiler,
Tochter des Sternenwirts von Matzendorf, an den Folgen der Miss-
handlungen ihres Manns. Dieser heiratete nach der Verbiissung ei-
ner elfmonatigen Gefiangnisstrafe im Jahre 1850 in zweiter Ehe die
ilteste Tochter des Schliisselwirts von Aedermannsdorf.

35 Vgl. die Entwicklungszyklen 1, S.156 und 7, S. 169.
36 Protocoll des erstinst. Kriminal-Gerichts, 3.6. 1845, S.152f.
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Es gab aber noch eine andere Ursache, die zur Auflosung einer
Familie fithren konnte, nimlich der Tod der Ehefrau. Zwei Minner
aus der Oberschicht meisterten die sich daraus ergebenden Schwie-
rigkeiten nicht, die Mitglieder der Familie wurden auf die Hausge-
meinschaften von Verwandten verteilt. Einer der beiden Witwer
wurde auf Antrag der Waisenbehorde von Aedermannsdorf bevog-
tet, und zwar aus folgenden Griinden: «a) habe sich derselbe der
Trunksucht ergeben; b) gehe er in betrunkenem Zustande auf die
leichtsinnigste Weise gefidhrliche Biirgschaftsverpflichtungen ein, die
ihm wichtige Folgen nach sich ziehen kénnen; c) habe seit dem Tode
seiner Ehefrau, oder wihrend 1% Jahren, sein Vermogen, bestehend
aus Liegenschaften & Beweglichkeiten, einen Riickgang von
Fr.5373.— erlitten, wodurch anzunehmen, dass fiir ihn & seine Kin-
der Gefahr kiinftiger Diirftigkeit vorhanden ist.»37 Zu erwihnen ist
noch, dass nie nach dem Tod eines Ehemanns eine Familie ausein-
anderfiel.

Eine interessante Feststellung lésst sich 1870 machen. Eine Frau
aus Herbetswil wohnte neun Tage nach ihrer Eheschliessung mit
einem Bauern aus Aedermannsdorf noch nicht auf dessen Hof. Wie
weit dieses Verhalten verbreitet war, lasst sich nicht feststellen, weil
die Frist hochstens wenige Wochen betrug.3#

7. Der Generationenwechsel

Die Ubergabe des Hofs an die nichste Generation war eine kritische
Phase im biuerlichen Familienzyklus und stellte in der Regel eine
grosse materielle und psychische Belastung fiir die Beteiligten dar.?®
Entscheidenden Einfluss auf die Ubergabestrategien hat natiirlich
das Erbrecht, das deshalb einleitend kurz dargestellt wird. Daran
schliesst sich eine Untersuchung der in Aedermannsdorf praktizier-
ten Ubergaben und der Partnerwahl, denn der Generationenwechsel
war meist mit der Verehelichung der Erben verkniipft.

7.1 Eheliches Giiterrecht und Erbrecht

Das solothurnische Civilgesetzbuch von 1841 fithrte ganz revolutio-
nir die prinzipielle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter ein:
«Die Rechte beider Geschlechter sind einander gleichy, fiigte dann
aber noch hinzu, «sofern das Gesetz nicht besondere Ausnahmen

37 Amtsgerichts-Protokoll, 2.7. 1870, S.294f.
38 Vgl. Sieder, Strukturprobleme, S.185.
39 Rosenbaum, S.63.
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macht.»% Von diesen besonderen Ausnahmen waren nun vor allem
die verheirateten Frauen betroffen. Fin anderer Rechtsgrundsatz
war stiarker: «Der Ehemann ist das Haupt der Familie.»4! Mit der
Heirat kam die Frau unter die vermogensrechtliche Vormundschaft
des Mannes.#2 Er hatte die alleinige Dispositionsbefugnis iiber das
eheliche Vermégen, auch iiber das zugebrachte Vermogen der Frau.
Fiir das Kapital des Frauenguts blieb er allerdings verantwortlich
und hatte dies der Frau oder den Erben nétigenfalls zu ersetzen.

Das eheliche Giiterverhaltnis wurde entweder durch den Tod
eines Ehegatten, durch den Geldstag des Mannes oder durch ge-
richtliches Urteil aufgehoben. Die Bestimmung, dass beim Geldstag
des Mannes automatisch Giitertrennung eintrat, war fiir Aeder-
mannsdorf von besonderer Bedeutung. Die Frau erhielt im Geldstag
zwar nicht ihr ganzes Zugebrachtes zuriick, wie es dem Giitertren-
nungsrecht entsprochen hitte, aber das Frauenvermégen nahm im
Geldstag des Mannes eine privilegierte Stellung ein, indem zwei
Drittel des zugebrachten Vermogens ein Konkursvorrecht erhielten
und lediglich ein Drittel mithaften musste und damit den Manns-
glaubigern nachstand. Es gab in Aedermannsdorf mehrere Fille, wo
die Ehefrau im Geldstag des Mannes mit ihrem zugebrachten Ver-
mogen das Haus und einen Teil des Landes erwerben und ihre Fami-
lie so vor der volligen Verarmung bewahren konnte. Oft genug wur-
de die Frau aber bereits wenige Monate nach dem Geldstag des
Mannes selbst vergeldstagt. Interessant wire es zu wissen, wie sich
das Innenleben der Familien verinderte, wenn die Frau zur Besitze-
rin des Gutes wurde und dariiber frei verfugen konnte. Wahrschein-
lich ist, dass sich an der Rollenverteilung im Haushalt wenig bis
nichts dnderte.

Die Giitertrennung, wie sie auch nach dem Tod eines Ehegatten
erfolgte, war Basis fiir das Erbrecht der Ehegatten; Giitertrennungs-
recht und Erbrecht waren daher stark miteinander verkniipft.

Das Erbrecht der Ehegatten nach dem solothurnischen Civilge-
setzbuch war noch sehr stark vom alten Stammgutprinzip geprigt,
welches auf einen Nenner gebracht lautete: «Das Gut folgt dem
Blut.»4 Der Besitz blieb nach diesem Grundsatz in jener Familie,
aus dem er urspriinglich stammte. Das Stammgutprinzip war im
neuen Erbrecht vor allem dann noch wirksam, wenn eheliche Nach-
kommen vorhanden waren. In diesem Falle erhielt der iiberlebende

4 Sol. CG, §31. Vgl. dazu Walliser, S.437-440.
41 Sol. CG, § 188.

42 Das Folgende nach Walliser, S.322ff.

3 Walliser, S.337.
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Ehegatte niamlich weiterhin kein Erbrecht. Immerhin bekam der
iberlebende Ehemann zwei Drittel und die Ehefrau ein Drittel des
Zubringens, dazu kam noch die lebensldngliche Nutzniessung an der
gesamten Verlassenschaft des Verstorbenen. Falls sich der iiberle-
bende Ehegatte wieder verheiratete, konnten die Kinder die ganze
Verlassenschaft beanspruchen. Dem Mann oder der Frau fiel dann
ein Zins von fiinf Prozent eines Kindsteils zu.

Als Folge dieser Erbregelungen gelangten oft unmiindige Kinder
in den Besitz von Bauerngiitern. Die iiberlebenden Frauen waren
stark benachteiligt, denn wenn sich eine Witwe wieder verheiratete,
wurde ihr zweiter Ehemann zum Pichter seiner Stiefkinder. Und tat-
sichlich wurde ein solcher Stiefvater einmal als «lechen Manny (Le-
henmann) bezeichnet.# Die Chancen fiir eine standesgemisse Wie-
derverheiratung der Witwe wurden so geschmailert.

Fir die Frage des Generationenwechsels von zentraler Bedeutung
ist aber das Erbrecht der ehelichen Nachkommen.# Prinzipiell erb-
ten alle Kinder zu gleichen Teilen, die Geschlechter waren in erb-
rechtlicher Hinsicht einander gleichgestellt. Allerdings gab es auch
hier gewichtige Vorbehalte, ndmlich die Vorrechte der Sohne und
Tochter und das Privileg des jiingsten Sohnes. Sohne und Tochter
hatten ein Vorrecht an gewissen Fahrnisstiicken wie Kleider und
Kleinodien des Vaters beziehungsweise der Mutter. Viel wichtiger
war aber, dass die Sohne auch ein Vorrecht auf die Liegenschaften
hatten und dies zu einem billigen Preis, der im Civilgesetzbuch selbst
festgesetzt wurde: vom wahren Wert der Liegenschaften wurden 25
Prozent abgezogen, aber nicht mehr als 15 Prozent der gesamten
Verlassenschaft.+

Das traditionelle Vorrecht des jiingsten Sohnes auf das viterliche
Wohnhaus und die dazugehorigen Liegenschaften wurde in stark be-
schrankter Form beibehalten, denn neben dem Haus hatte der jiing-
ste Sohn nur noch ein Anrecht auf eine Jucharte Land. Danach
konnten die Briider von den iibrigen Liegenschaften so viel voraus-
nehmen, bis der Wert der abgefallenen Hofstatt wettgemacht war. In
dieser Form war das Privileg des jingsten Sohns natiirlich kein Pri-
vileg mehr.

Die Besitziibergabe wurde gelegentlich aber ganz anders vorge-
nommen, als es das Gesetz vorsah, nimlich durch die «lebzeitige
Teilung». Diese wurde durch das Civilgesetzbuch zwar gestattet, in-
haltlich aber nicht geregelt. Juristisch gesehen handelte es sich dabei

44 Volksziahlung 1850, Nr.82.
45 Vgl. Walliser, S.376ff.
4 Sol. CG, §530.
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um einen Teilungsvertrag iiber den eigenen Nachlass.4” Mit der leb-
zeitigen Teilung war meistens gleichzeitig auch ein Erbauskauf ver-
bunden, denn jener Erbe, welcher das viterliche Gut iibernahm,
wurde den Miterben die noch zu leistende Abfindungssumme schul-
dig. Merkwiirdigerweise erwahnt das Civilgesetzbuch den Erbaus-
kauf tiberhaupt nicht, obwohl er in Aedermannsdorf praktisch in je-
dem Fall, wo gleichzeitig S6hne und Tochter erbten, zur Anwendung
kam.

7.2 Die Besitziibergabe

Aufgrund zahlreicher Einzelbeobachtungen ergibt sich fiir die Be-
sitziibergaben in der Oberschicht fiir die Zeit vor 1830 folgendes
Bild: In der Regel heiratete nur ein Sohn; der Besitz blieb entweder
unverteilt oder der ibernehmende Sohn kaufte seine Briider aus. Die
Mitbesitzer nahmen also eine privilegierte Stellung in der Haushal-
tung ein, wihrend die ausgekauften Briider meist die Rolle von
Knechten oder Kostgidngern innehatten. Es lassen sich bei den Bau-
ernfamilien also Strategien feststellen, die eine moglichst geringe
okonomische Belastung des Gutes durch den Generationenwechsel
zum Ziel hatten. Teilungen gab es zwar auch vor 1830, aber sie wa-
ren bei den Bauern die Ausnahme.

In der folgenden Betrachtung der Ubergabestrategien im Zeit-
raum von 1837 bis 1870 steht naturgemaiss die Oberschicht im Mit-
telpunkt, denn sie hatte den meisten Besitz akkumuliert. Tabelle 78
gibt uns Aufschluss dariiber, wie die Hauser und Liegenschaften bis
1870 an die niachste Generation iibergeben wurden.

Was ist, etwas konkreter gesagt, unter den verschiedenen Uber-
gabearten zu verstehen? Teilung und Auskauf hiess in der Praxis,
dass die Sohne die Liegenschaften unter sich aufteilten und ihre
Schwestern auskauften. Wenn nur ein Sohn erbte, oder die Schne
den Besitz unverteilt liessen, fand nur ein Auskauf der Schwestern
statt. Universalerben waren in den Besitzklassen 1 und 2 immer nur
Mainner, in der Besitzklasse 3 auch zwei Tochter. Ein Verkauf des
Erbes an die Sohne erfolgte naturgeméss immer zu Lebzeiten des
Vaters und war somit eine Form der lebzeitigen Ubergabe. In der
Landarbeiterklasse kam es vor, dass ledige Geschwister wihrend
Jahrzehnten gemeinsam einen Haushalt fithrten, deshalb bestand fiir
sie auch keine Notwendigkeit, den Besitz zu teilen oder jemanden
auszukaufen. Das Erbe blieb in diesem Fall unverteilt.

Rund die Hilfte aller Erbschaften ging zuerst an eine Erbenge-
meinschaft, die entweder aus allen Erbberechtigen bestand oder nur

47 Vgl. dazu Walliser, S.415.
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Tabelle 78:
Ubergabe der Hiauser und Liegenschaften von 1837 bis 1870

Besitzklasse

1+2 Sennen 3 4
Besitziibergabe an Verwandlte:
Teilung und Auskauf 6 1 0
Auskauf 8 9 0
Universalerben 2 3 2
Verkauf 2 0 2
ohne Teilung und Auskauf 0 0 3
Total 18 0 13 7
Ubergabe an andere:
Verkauf 3 1 4 1
Geldstag 3 0 3 1
Keine Ubergabe:
Gleicher Besitzer bis 1870: 1 1 1 1
Pichter 1 5 1 0
Mieter - 9 23
Total Haushalte 1837 26 7 31 33
Tabelle 79:

Ubergabe der Hiuser und Liegenschaften nach 1837, Besitzklassen
1 und 2 (ohne Sennen)

Ubernehmer Art der Ubernahme Total  zuerstan
: . Erbenge-

Teilung/ Auskauf Kau Universal- .
Auskauf / / erbe preiiisaiigft

alle Sohne 3 1 1 5 4

Teil der Séhne 2 1 3 1

iltester Sohn 1 1 0

einziger Sohn 5 2 7 3

einziger Enkel 1 1 1

alle Neffen 1 1 1

Total 6 8 2 2 18 10

davon lebzeitige

Ubergabe 1 1 2 0 4 —
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aus den Sohnen, welche ihre Schwestern bereits bei der Erbschafts-
iibernahme auskauften.

7.2.1 Besitziibergabe bei den Bauern
Die folgende Ubersicht schliisselt die Ergebnisse der Tabelle 78 fiir
die Besitzklassen 1 und 2 nach dem Ubernehmer der Erbschaft auf.

Festzuhalten gilt es als erstes, dass die Liegenschaften in der
Oberschicht immer an die minnlichen Erben gingen, so wie es das
Gesetz auch vorsah. Die Frauen wiren nur dann zum Zug gekom-
men, wenn kein Bruder mehr am Leben gewesen wire, dies war aber
im Untersuchungszeitraum in keiner Familie der Fall. Auffallend ist
aber doch die Tatsache, dass bei 8 der 18 Besitziibergaben nur ein
mannlicher Erbe als Ubernehmer in Frage kam, darunter waren zwei
Universalerben. Drei Bauerngiiter wurden versteigert, weil die Besit-
zer keine ehelichen Nachkommen hatten. Die Zahl der Erbberech-
tigten konnte in solchen Fillen sehr gross sein; zum Teil besassen sie
selbst schon ein Bauerngut, zum Teil waren sie nicht in der Lage, die
andern Erbinteressenten auszukaufen. Ebenfalls drei Bauerngiiter
gingen bereits vor einer Ubergabe an die nichste Generation durch
Geldstag verloren.

Nur in einem Fall iibernahm einer von mehreren S6hnen ein Bau-
erngut allein, es handelte sich dabei um einen Jurabetrieb mit Wei-
de, die wie die Sennberge nie geteilt wurden. In allen iibrigen Fillen
gingen die Bauerngiiter nach dem Tod des Vaters zuerst an die Er-
bengemeinschaft aller S6hne, und mit einer Ausnahme wurden Hiu-
ser und Liegenschaften spitestens nach neun Jahren unter allen im
Dorf wohnhaften Briiddern aufgeteilt. Neun der zwolf iibernehmen-
den Sohne heirateten erst nach dem Tod des Vaters. Das durch-
schnittliche Heiratsalter der Ménner war in dieser Gruppe mit 38
Jahren besonders hoch. Bei den vier S6hnen, die erst nach der Tei-
lung heirateten, betrug es sogar 44 Jahre. Solche Teilungen stellten
natiirlich eine grosse ckonomische Belastung dar; mit einem 20
Jucharten grossen Bauerngut konnten die Schuldenzinsen vielleicht
noch erwirtschaftet werden, von drei 7-Jucharten-Betrieben aber
nicht mehr. Es erstaunt deshalb nicht, dass alle Ubernehmer von ge-
teilten Erbschaften spiter vergeldstagt wurden, einige bereits drei,
vier Jahre nach Antritt der Erbschaft. Die einzige Ausnahme waren
die beiden Briider Bobst, die allerdings mehr als 40 Jucharten Land
teilen konnten.

Ausser den beiden Universalerben mussten alle Erben ihre Ge-
schwister auskaufen. Dieser Auskauf fand erst nach Jahrzehnten
statt, wenn ein minderjihriger Sohn oder, wie in einem Fall, gar ein
Enkel der neue Besitzer war. Wenn der iibernehmende Erbe zum
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Zeitpunkt der Besitziibergabe noch nicht alt genug war, um dem Be-
trieb selbst vorzustehen, amtierte entweder ein Stiefvater, falls sich
die Mutter wieder verheiratete, oder ein Verwandter als interimi-
stischer Leiter der Hauswirtschaft. Ebenso hiufig kam es aber vor,
dass die Witwe den Hof selbst weiterfithrte. War der Erbe beim Tod
des Vaters aber bereits volljihrig, hatte dies fiir die Witwe zur Folge,
dass sie sich auf ihr Altenteil zuriickziechen musste. Meist kam es
darauf zu einer kurzen Phase mit einem ledigen Haushaltsvorstand,
denn nur zwei Sohne waren beim Tod des Vaters bereits verheiratet.
Der Auskauf der Geschwister erfolgte in diesem Fall bereits bei der
Erbschaftsiibernahme, und meistens heiratete der neue Besitzer kur-
ze Zeit danach.

Relativ selten waren die lebzeitigen Ubergaben. Die Viter waren
im Durchschnitt zu diesem Zeitpunkt 74jdhrig, die Sohne 36jihrig,
ausser einem waren alle bereits verheiratet. Die Viter lebten nach
der Ubergabe im Durchschnitt noch vier Jahre. Diese Fakten lassen
den Schluss zu, dass es nur dann zu lebzeitigen Ubergaben kam,
wenn der Vater nicht mehr voll arbeitsfihig war. Das Alter allein
kann aber nicht das ausschlaggebende Motiv gewesen sein, denn in
andern Familien gaben die Viter das Zepter trotz hohem Alter nicht
aus der Hand. Wenn die Mutter starb, bevor der iibernehmende
Sohn volljahrig war, erfolgte dessen Heirat immer vor dem 30.Ge-
burtstag, aber auch dieser Umstand fithrte nicht automatisch zu ei-
ner lebzeitigen Ubergabe. Es war im Gegenteil méglich, dass es zu
einer jahrzehntelangen 3-Generationen-Phase kam und damit auch
zu einer echten Stammfamilie mit der Autoritédtsposition in der dlte-
sten Generation.

Charakteristisch fiir die Besitziibergaben bei den Bauern in
Aedermannsdorf zwischen 1837 und 1870 ist einmal, dass immer nur
die Sohne in den Besitz der Liegenschaften gelangten, dass diese Lie-
genschaften in der Regel geteilt wurden, wenn mehrere méannliche
Erben lebten, und dass die Schwestern ausgekauft wurden. Im Ge-
gensatz zu den fritheren Erbgewohnheiten wurde seit etwa 1830
Realteilung unter den Sohnen praktiziert. Diese demokratischeren
Ubergaberegelungen wahrten zwar kurzfristig immer noch die Kon-
tinuitat der Betriebe in der minnlichen Linie, fithrten aber friiher
oder spater zum Geldstag der neuen Besitzer. Dazu trugen die Aus-
kaufssummen das ihrige bei. Obwohl die Frauen bei den Besitziiber-
gaben schlechter wegkamen, waren gerade diese Auskaufssummen
hauptverantwortlich fiir die starke Zunahme der Verschuldung der
Bauern. In einer Zeit, wo Gleichberechtigung eines der meistge-
brauchten Schlagworte war, verzichtete kein Bauernsohn und keine
Bauerntochter mehr zugunsten ihres Bruders auf eine Heirat. Und
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fiir den Hofiibernehmer war es zweifellos rentabler gewesen, eine
Schwester als Magd im eigenen Haushalt mitarbeiten zu lassen, als
ihr eine Mitgift auszahlen zu miissen.

7.2.2 Kleinbauern und Landarbeiter
In der Besitzklasse 3 kam es lediglich noch zu einer Teilung, wobei
ein Landbesitz von 7 Jucharten und ein Haus geteilt wurden. In al-
len uibrigen Fillen kaufte ein Sohn seine Geschwister, also auch die
Briider aus. Bis 1870 blieben nur 6 von 20 Hiusern in der gleichen
Familie. 84 Hiuser wurden verkauft, und 52 Héuser gingen durch
Geldstag verloren. Besitzerhaltende Strategien, wie sie in der Ober-
schicht iiblich waren, kann man bei jenen Kleinbauern feststellen,
die mehr als etwa 6 oder 7 Jucharten Land besassen. Haufig standen
auch Witwen wihrend langerer Zeit einem Kleinbauernbetrieb vor.
Fiir die Besitzklasse 4 gilt der Grundsatz: ¢«Wo nichts ist, da ist die
Teilung bald geschehen, kriegt halt keines nichts.»4 Von den zehn
Hausern, welche 1837 noch Landarbeiterfamilien gehort hatten, wa-
ren 1870 noch drei im Besitz der gleichen Familie; vier waren ver-
kauft worden, und drei waren durch Geldstag verlorengegangen. In
der Besitzklasse 4 kam es weder zu Auskdufen noch zu Teilungen,
am hiufigsten wurde die Erbschaft von der Erbengemeinschaft der
Geschwister ilbernommen, spiter aber nie geteilt. Wenn jemand
durch eine Erbschaft in den Besitz eines Hiuschens gekommen war,
bedeutete dies noch nicht, dass er auch in Aedermannsdorf wohnte,
denn der Besitz eines halben Taunerhduschens und eines kleinen
Stiicks Land war natiirlich noch keine ausreichende Existenzgrund-
lage fiir eine Familie.

7.3 Die Partnerwahl

Die Bauernfamilie war sowohl Ort der 6konomischen Produktion
als auch der sozialen Reproduktion. Die sozialen Beziehungen der
Menschen, das Verhaltnis der Geschlechter und die Rollen von
Mann und Frau waren durch die Erfordernisse der Produktionsform
Familie bestimmt. Bei Partnerwahl und Ehe standen daher nicht
emotionale Beziehungen im Vordergrund, sondern soziale und 6ko-
nomische Motive, die sich aus den Erfordernissen der materiellen
Versorgung der Angehorigen und der Weiterfithrung der Wirtschaft
ergaben.* Der Eheschliessung kam so eine zentrale Bedeutung im
béauerlichen Leben zu, und sie hatte weitreichende Konsequenzen
fiir das Schicksal aller auf dem Hof lebenden Personen, besonders

48 Joachim, Mieschegghans, S.4.
49 Sieder, in: Mitterauer/ Sieder, S.143.
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fir die ledigen Geschwister des Erben. Eine gute Heirat war eine
okonomische Notwendigkeit, weil der Erbe seine weichenden Ge-
schwister auskaufen musste. Als gute Heirat galt, wenn die Mitgift
der Braut ausreichte, die Geschwister auszuzahlen: «Aber wenn mr
au denkt, wie viel einisch dr Fritz dr Elise muess uusegi! Das sett 't
just erwybe chonne, so ha mir’s eister denkt.»% Dies gelang in den
meisten Fillen nicht, vor allem auch darum, weil ein Erbe in der Re-
gel mehrere Geschwister auskaufen musste, aber nur einmal heiraten
konnte.

Die Aussage von Heidi Rosenbaum, dass die Heirat fiir den Bau-
ern in gewisser Weise eine unabdingbare Lebensnotwendigkeit und
der Status des Verheiratetseins mit der Position des Bauern untrenn-
bar verbunden sei, trifft in dieser apodiktischen Form auf Aeder-
mannsdorf nicht zu.3! Der Tod eines Ehepartners fiihrte hier lingst
nicht immer zur Wiederverheiratung des andern, und es gab auch le-
dige Haushaltsvorstinde, die jahrzehntelang mit Dienstboten oder
ledigen Geschwistern wirtschafteten.’?2 Der Zeitpunkt der Heirat
hing bei Bauern in Aedermannsdorf hauptsidchlich vom Zeitpunkt
der Hofiibergabe und damit meist vom Tod des Vaters ab. Die Folge
war ein hohes durchschnittliches Heiratsalter vor allem bei den
Minnern.

Nach Heidi Rosenbaum bestimmten drei Gesichtspunkte die biu-
erliche Brautsuche: Mitgift, Arbeitsfahigkeit und Gesundheit.5? Die-
ser Befund wird durch das folgende Joachim-Zitat bestitigt; auch
der Miescheggbauer ist der Ansicht, «dass es bei der dereinstigen
Schwiegertochter weit weniger auf die Anzahl der Kopfhaare dersel-
ben, als vielmehr auf die Frage ankomme, ob sie tiichtig im Hauswe-
sen, frein und schafferig sei; und recht hiuslich, vor allem recht
héuslich und — reich.» Wie arbeitsam und gesund die Heiratenden
waren, ldsst sich fiir uns nur schwer feststellen; zumindest fir die
Ehepartner aus Aedermannsdorf lisst sich aber die Hohe des Ver-
mogens bestimmen. In Graphik 13 werden die reinen Vermogen der
Eltern jener Brautleute miteinander verglichen, die vor ihrer Ehe-
schliessung in Aedermannsdorf lebten. Als Quelle dienten die Inven-
tare. Aus dieser Graphik liasst sich ablesen, ob die Ehepartner in
Aedermannsdorf dkonomisch und sozial gleichrangig waren, ob
man also von einer sozialen Endogamie sprechen kann.

50 Joachim, Jahrmarkt, S.74.

5! Rosenbaum, S.69,

52 Vgl. dazu den Entwicklungszyklus 4, S. 164.
53 Rosenbaum, S.72.

54 Joachim, Mieschegghans, S. 84f.
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Graphik 13:
Vergleich der reinen Vermogen der Eltern der Brautleute 1836-1870
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Es wird auf den ersten Blick deutlich, dass die Ehepartner im all-
gemeinen aus dhnlich situierten Familien stammten. Die Vermo-
gensunterschiede waren bei den Heiraten der reicheren Bauern gros-
ser, weil es fiir sie schwieriger war, einen addquaten Ehepartner zu
finden, denn die Brautsuche beschrinkte sich in der Regel auf
Aedermannsdorf und die ndhere Umgebung. Bei den Bauern war die
soziale Endogamie stark ausgeprégt, und es liesse sich zeigen, dass
alle reicheren Bauernfamilien miteinander verschwigert waren.

Am grossten waren die Vermogensunterschiede, wenn ein Ehe-
partner aus einer kinderreichen Familie stammte; er konnte zwar
heiraten, musste aber mit einem Lebensgefihrten aus einer ver-
gleichsweise drmeren Familie Vorlieb nehmen. Die erste Ehe zwi-
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schen zwei Personen aus Aedermannsdorf, deren Eltern kein Vermo-
gen besassen, fand erst 1855 statt.

Die wichtige Rolle der Partnerwahl im Leben eines Bauern spie-
gelt sich natiirlich auch in den Werken Joseph Joachims. In den mei-
sten seiner Romane und Erzdhlungen ist der Generationenwechsel
das Hauptthema. Anhand einiger Zitate soll hier dargestellt werden,
wie sich das Heiratsgeschehen unter Bauern bei Joachim abzuwik-
keln pflegte.

Die Eltern bringen das Thema Heirat meist auf das Tapet, indem
sie auf ihre abnehmende Arbeitskraft hinweisen: «Benz, lueg, i ma i
Gottsname niitmme so werche! D’Gsiichti helche mi vo Tag zu Tag
mehr; ’s git jo Zyte, wo mi schier niimm verrode cha, und vo besse-
ren isch allweg kei Red meh, bi myne siebezg Johre.» 3 Darauf wird
dem Sohn empfohlen, seine Schritte in der ndchsten Zeit einmal auf
jenen Hof zu lenken, wo die Tochter wohnt, mit deren Vater liangst
eine Heirat ausgemacht worden ist; Widerspruch wird nicht gedul-
det: «Wohl, das wire mir eine schone Mode das, wenn wir Alten,
nachdem wir fiir unserer Kinder Zukunft alles sorgsam ausgedacht
und hiibsch zurechtgelegt, auch noch jene um ihre einfiltige oder
furwitzige Meinung fragen miissten!» 5 Diese Tochter hat meist eine
grosse Mitgift zu erwarten, verfiigt aber sonst iiber keine Eigenschaf-
ten, welche dem Sohn den véterlichen Plan einsichtig werden lassen,
worauf der Vater mit Nachdruck auf die 6konomischen Vorteile der
Heirat hinweist: «Was scho do isch, bruucht me niimme z’erhuuse»
und mit einem Seitenhieb auf die heimliche, mittellose Geliebte:
«was niitzt e schoni Schiissle, wenn niit drin isch?»5” Auch die Mut-
ter hatte, wie ménniglich bekannt, bei ihrer Verehelichung «weit
mehr auf das wohlige (Nest) denn auf den (Vogel) geschaut, und es
bislang noch niemals ernsthaft zu bereuen gehabt!» 3 Die Meinun-
gen von Vater und Sohn stehen einander unverséhnlich gegeniiber,
der Sohn verfallt schliesslich in Liebesgram, was der Vater iiber-
haupt nicht verstehen kann: «Bi eus Buureliiiite chunnt settigs
siischt gar nit vor; und ass ’r us Liebesgram well chrank werden oder
gar sterbe, isch eme Buurechnab no selten i Sinn cho. I settige Fil[lje
het men albe e chly gwetteret und gschimpft und 6ppe dr lieb Nebet-
monsch tiichtig abpriiglet, dr erst best, wo me uf dr Pigg gha het —

55 Joachim, Chleimattbenz, S.113.
56 Joachim, Sonnhaldenbauer, S.67.
57 Joachim, Bauernleben, S.42.

58 Joachim, Nachbarskinder, S.30.
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und dr Chyb 1sch duss gsi und dr Vrdruss au.»3® Neben den 6kono-
mischen Nachteilen bedeutet eine Abwiérts-Ehe aber auch eine Ent-
ehrung, weil sich der Betreffende auf dem Heiratsmarkt unter sei-
nem Wert verkauft, und so jammert die Bauerin: «Und was wiirden
die Leut’ zu einer Heirat sagen? O, das Geliachter und das Gespott’,
die grosse Schadenfreud’ der reichen Bauernleut’ — ich ertriig’ es
nicht, ’s wiar mein Tod!» % Letzten Endes ist es aber doch die Mutter,
welche zwischen den erstarrten Fronten zu vermitteln versucht. Es
spricht fiir den Realititsgehalt der Romane und Erzihlungen Joa-
chims, dass diese Vermittlung lingst nicht immer gelingt. Das Ge-
schehen rund um die bauerliche Partnerwahl wirkt in dieser ver-
knappten Darstellung leicht komisch, das war es aber weder in der
Realitiat noch bei Joachim; einige Romane, und es sind die besseren,
enden tragisch.

8. Familienwirtschaft

Das letzte Kapitel bildet gleichzeitig eine Zusammenfassung und
eine Art Synthese der drei etwas heterogenen Teile der Arbeit. Die
Darstellung der Familienwirtschaft wurde angeregt durch die Uber-
blicksstudie von Michael Mitterauer iiber die «Formen landlicher
Familienwirtschaft» in Osterreich.

Die Basis fiir eine Untersuchung der Familienwirtschaft in Aeder-
mannsdorf im 19.Jahrhundert bilden die Haushaltslisten der Volks-
zdhlungen von 1837 bis 1870. Durch die Aneinanderreihung dieser
Listen lisst sich der Verlauf der Familienzyklen recht gut erkennen.
Weil die einzelnen Volkszdhlungen im Abstand von 10 beziehungs-
weise 13 Jahren erfolgten, ergeben sich aber relativ grosse Liicken,
die jedoch durch die Kombination mit der Familienrekonstitution
weitgehend geschlossen werden konnen. Erginzende Angaben lie-
fern andere Quellen wie das Hypothekenbuch, die Inventare, Gan-
ten und Steigerungen sowie die Heimatscheinkontrolle.

Die Interpretation einzelner Familienzyklen erlaubt dann die Kla-
rung der Fragen, die sich im Zusammenhang mit einer Untersu-
chung der Familienwirtschaft stellen: wie weit war die Arbeitsorga-
nisation iiberhaupt von der Familienwirtschaft geprigt, wie wurden
die Arbeitskrifte rekrutiert und wie sah die daraus sich ergebende
Familie als Einheit der Arbeitsorganisation aus?6!

% Joachim, Hiibeli, S. 102.
0 Joachim, Mieschegghans, S.127.
81 Vgl. Mitterauer, Familienwirtschaft, S. 189f.
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Aedermannsdorf ist als Sammelsiedlung mit Dominanz des Ak-
kerbaus zu charakterisieren. Der Arbeitskriftebedarf war damit
starken saisonalen Schwankungen unterworfen. Insbesondere das
Heuen, die Getreideernte und das Dreschen waren bei den grisseren
Bauern nicht mit den stindigen Arbeitskriften zu bewailtigen und
erforderten den FEinsatz von zusitzlichen Werkleuten. Taglohner
standen fiir das Dorf und die Einzelhofe im Bedarfsfall in geniigen-
der Zahl zur Verfiigung, deshalb war auch der Gesindeanteil gering;
die Gemeinde Aedermannsdorf kam somit im 19.Jahrhundert dem
Idealtypus einer Taglohnergesellschaft recht nahe. Weil die Tagloh-
ner durch die Mitarbeit bei den Bauern nur kurzfristig ausgelastet
waren, mussten sie sich den Lebensunterhalt in der tibrigen Zeit mit
anderen Tétigkeiten als Holzer, Handwerker oder in der Hausindu-
strie verdienen. Diese Kombination von Taglohnarbeit und anderen
Verdienstquellen ergab die fiir die unterbiuerliche Schicht charakte-
ristische Form des Mischerwerbs.52 Die Wechselwirkungen im Ar-
beitskrafteeinsatz zwischen Bauern und Taglohnern werden von
Mitterauer als «Systeme der Reziprozitity bezeichnet, die dyna-
misch gesehen werden miissen, denn kurzfristige konjunkturelle Ein-
fliilsse und langfristige Auf- und Abschwungphasen beeinflussten
das Austauschverhéltnis zwischen Bauern und unterbauerlicher
Schicht, so dass stindig neue Formen der Balance gefunden werden
mussten.5? Die Zahl der vollbauerlichen Haushalte verringerte sich
beispielsweise in Aedermannsdorf von 1837 bis 1870 um die Hilfte,
wihrend die unterbduerliche Schicht stark zunahm. Dies hatte zur
Folge, dass die Taglohner den Schwerpunkt ihrer Tatigkeit verlagern
mussten.

Das Verhiltnis zwischen Bauern und Landarbeitern beschriankte
sich aber nicht nur auf die Taglohnarbeit wihrend Heuet, Ernte und
dem Dreschen. Weil die Kleinbauern und Landarbeiter kein Zug-
vieh halten konnten, pfliigten die Bauern auch deren Land und erle-
digten Holzfuhren fiir sie. Des weitern lichen die grosseren Bauern
notigenfalls den Landarbeitern Geld und iibernahmen Patenschaf-
ten von Kindern. Die Taglohner waren dadurch in mehr oder weni-
ger starkem Masse an einen Bauern gebunden, und der Bauer be-
zeichnete ihn als «mein» Taglohner.® Im besten Fall entwickelte
sich ein Loyalititsverhiltnis, wie es im folgenden Zitat zum Aus-
druck kommt: ¢Weshalb der Vater das Dreschen mit dem Flegel
vorzieht, daran ist nicht bloss seine Abneigung gegen das neumodi-

62 Mitterauer, Familienwirtschaft, S.240.
63 Mitterauer, Familienwirtschaft, S.241.
64 Bei Joachim ofter, vgl. z. B. Saalhoferbe, S.73.
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sche, iiberfliissige Maschinenanschaffen schuld, sondern hat einen
andern, wenn ich so sagen soll, menschenfreundlichen, christlichen
Beweggrund. Seine Meinung lautet so: Es ist billig und recht, dass
wir Bauern, nachdem sie den ganzen Sommer fiir uns gearbeitet mit
Miihe und Fleiss, unsern Taglohnern auch zur Winterszeit Brot und
Beschiftigung geben; denn was sollten sie sonst wiahrend der langen,
harten Wintermonate anfangen?»¢ Ganz anders als im Dorf war die
Situation auf den Sennbergen. Dort wurde hauptséchlich Viehzucht
betrieben, was den Finsatz von stindigen Arbeitskriften erforderte.
Wenn die Kinder der Sennen noch nicht alt genug waren, mussten
zwangslaufig Dienstboten in die Hausgemeinschaft aufgenommen
werden.

8.1 Bauern

Das entscheidende Merkmal des traditionellen bauerlichen Fami-
lienbetriebes ist seine Eigenschaft als Produktionsgemeinschaft, in
deren Zentrum das biuerliche Ehepaar steht.s¢ Seine Kinder sind die
wichtigsten Hilfskrifte, Geschwister und Verwandte spielen in der
Arbeitskrifteerginzung eine wichtige Rolle. Die genealogischen
Faktoren von Heirat und Fortpflanzung stellen also die Grundstruk-
tur dar, durch welche sich die Regeneration der Arbeitsgemeinschaft
ergibt. Allerdings wire der Schluss falsch, dass der Arbeitskriftebe-
darf das generative Verhalten bestimmte. Kinder waren zwar als bil-
lige Arbeitskrafte erwlinscht, aber zu viele Kinder konnten fiir einen
Hof zu einer grossen Belastung werden. Jedes Neugeborene war jah-
relang nichts als ein zusétzlicher «Esser». Die Zahl der auf einem
Bauernhof lebenden Personen musste sich aber im Gleichgewicht
befinden mit der Grosse und der 6konomischen Kapazitit des Be-
triebes. Es mussten also einerseits geniigend Arbeitskrifte vorhan-
den sein, anderseits aber nur so viele Konsumenten, als auch ernihrt
werden konnten.?” Auch der Aspekt des Erbes sprach gegen viele
Kinder, denn entweder wurde der iibernehmende Sohn durch die
Auskaufssumme iiberfordert, oder es drohte die Teilung des Betriebs
in nicht mehr existenzfdhige Giiter. Jeder Bauer machte sich deshalb
Gedanken iiber die optimale Kinderzahl fiir seinen Hof. Bei Joseph
Joachim lassen sich zahlreiche Belege dafiir finden. So etwa in der
folgenden Partie aus dem «Mieschegghans», wo die Biauerin meint:
«Und um nochmals auf den Kindersegen zuriickzukommen — wie
manchmal hab’ ich selbst schon gewiinscht, statt des einen Buben

65 Joachim, Saalhoferbe, S.153.
66 Nach Mitterauer, Familienwirtschaft, S.261.
67 Rosenbaum, S.'60.
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der Kinder mehrere zu besitzen, wenigstens nur auch ein munteres
folgsames Maidchen...», worauf der Bauer fiir sich denkt: «Ein
Maidchen, hm, wir mir schon auch recht, besonders ein erwachsenes,
das mir den Migdedienst versehen konnt’. Nur aber nicht ein Halb-
dutzend. Nein, lieber nur den einen Bub’, da kann man doch versi-
chert sein, dass das Gut unverteilt bleiben wird, Gut, Geld und Giil-
ten.»% Das Thema «Kind» wird vom Miescheggbauern ganz aus
dem 6konomischen Blickwinkel betrachtet.

Solange das dynastische Denken des patriarchalisch den Hof fiih-
renden Vaters sich durchsetzen konnte, war der Erbaspekt fiir die
optimale Kinderzahl weniger wichtig. Mit dem Aufkommen des
Gleichheitsgedankens und den daraus resultierenden zahlreichen
Erbteilungen musste es dann aber im Bestreben der Eltern liegen,
die Zahl der Erben moglichst klein zu halten. Ein hohes Heiratsalter
der Frau war fur die Hohe der Kinderzahl die entscheidende Varia-
ble, weil geburtenbeschrinkende Massnahmen kaum angewendet
wurden.

Aus dem obigen Zitat geht auch hervor, dass Gesinde und Kinder
substituierbar waren, die Kinder konnten die Rolle von Dienstboten
iitbernehmen, ohne ihre Position als Hauskind zu verlieren. Eine
Tochter konnte nach dem Tod der Mutter aber auch deren Rolle ein-
nehmen, bis sich der Erbe verheiratete. Dieser Sachverhalt wird von
Mitterauer als «Rollenergidnzungszwang» bezeichnet.®

In diesem Zusammenhang sei noch kurz auf die unterschiedlichen
Rollen des Bauernpaars, die Arbeitsteilung zwischen Mann und
Frau, eingegangen. Die Miescheggbiuerin erzihlt, wie sie und ihr
Mann es damit bis auf diese Stunde gehalten haben: «In Stall und
Scheune, im Vieh- und Rosshandel und draussen in der Landwirt-
schaft lass ich ihn vollig Herr und Meister, denn das alles versteht er
aus dem ff. Sobald er aber ins Haus oder in die Kiich’ hineinregieren
will, bedeut ich ihm einfach: Halt, das ist meine Sach’!» 7 Der Mann
war also zustindig fiir die Arbeiten ausserhalb des Hauses, die Frau
fiir das Innere. Der Schwerpunkt der Minnerarbeit lag bei den Feld-
arbeiten und bei der Betreuung des Grossviehs. Uber den Zustindig-
keitsbereich der Frau in der biauerlichen Familienwirtschaft gibt uns
die zukiinftige Frau des Chleimattbenz Auskunft, sie berichtet «iiber
’s Sdumaste, iiber d’Hiiehnerzucht, iiber ’s Pflanzziiiig, iiber ’s Garn-
buuche, iiber ’s Spinnen und ’s Schofbschiire, und ’s Ankemache,
und ’s Chleiderspare, und ’s Schuehsalbe, tiber e Riiebligaffee, und

88 Joachim, Mieschegghans, S.4.
% Vgl. Mitterauer, Familienwirtschaft, S.261.
 Joachim, Mieschegghans, S.21.
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alli die chlynen und grosse Vorthel im Huuswese...»7! Die Frau war
zustindig fiir die Betreuung des Kleinviehs, die Herstellung der
Kleidung, Garten- und Feldarbeiten, die Arbeiten im Haus ganz all-
gemein und all dies bei grosstmoglicher Sparsamkeit.

Anhand einiger typischer Beispiele soll nun gezeigt werden, wie
die Arbeitsorganisation in den biuerlichen Familienbetrieben in
Aedermannsdorf geregelt war. Zu diesem Zweck werden hauptsich-
lich die vier Momentaufnahmen der Volkszdahlungen mit den Daten
der Familienrekonstitution kombiniert. Vielfach lasst sich aber nicht
feststellen, wann genau die einzelnen Mitglieder der Familie, vor al-
lem die Kinder, die Hausgemeinschaft verlassen haben; die entspre-
chenden Angaben basieren daher lediglich auf Annahmen. Bei
Dienstboten und nicht verwandten Inwohnern ist sowohl der Zeit-
punkt des Eintritts als auch des Ausscheidens aus der Hausgemein-
schaft meist nicht feststellbar, deshalb sind sie in den Zyklen nur im
Volkszihlungsjahr eingetragen worden, sofern eine lingere Aufent-
haltsdauer nicht durch andere Quellen belegt ist.

Die Familie Fluri besass etwa 24 Jucharten Land und zum Bei-
spiel 1842 auch 3 Pferde, 3 Kithe und 5 Ochsen. Die Fluris gehorten
damit zur bauerlichen Oberschicht des Dorfes.

Entwicklungszyklus 1:
Hausgemeinschaft Fluri; Haus Nr. 30

1837 1850 1860 1870
Hausherr ———— 72 et oo a— 45 e—— SS-G—
Hausfrau 56— T 5 37 47 57
Sohne 32 ®
*— 0 10 -
* 6 v
Tochter 28-cow #— 3 13 v
23 cow * 9 19
18 cow
Knechte i K e | P
Migde —30—
e 58

7t Joachim, Chleimattbenz, S. 141.
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Legende zu den Entwicklungszyklen 1-8

-45 - Alter in Jahren #  Geburt w scheidet aus der
— X — Alter unbekannt oo Heirat Hausgemeinschaft
=== alleiniger Besitzer t Tod aus
mmew  Unverteilter Besitz ® als Sdugling verstorben T Rollenverinderung
........ verschiedene G Geldstag
Personen T Teilung
V  Verkauf

Joseph Fluri hatte erst als 39jdhriger geheiratet. Seine Frau Anna
Maria Fluri brachte fiinf Kinder zur Welt, von denen ein Sohn be-
reits als Sdugling starb. Der Besitz Joseph Fluris wurde nach seinem
Tod auf 19200 Franken geschitzt, das reine Vermogen auf 11600
Franken; die Verschuldung betrug also rund 40 Prozent. Der einzige
Sohn Jakob iibernahm das viterliche Gut allein und kaufte seine
drei Schwestern mit je 2300 Franken aus. Die Verschuldung betrug
nach dem Auskauf rund 62 Prozent. Die Mutter verzichtete auf ihr
Schieissrecht (Nutzniessungsrecht), dafiir mussten ihr die vier Kin-
der jahrlich eine Summe von 200 Franken zahlen und weitere Zu-
schiisse bei allfilligen Krankheiten. Jakob Fluri war bereits zu Leb-
zeiten seines Vaters Gemeinderat, zu einem Zeitpunkt also, wo er
weder tiber grosseren Besitz verfiigte noch einem Haushalt vorstand;
wenige Jahre spiter wurde er Ammann.

Jakob Fluri heiratete erst zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters
eine Tochter des Pachters von Grossrieden. Wie sein Vater stand er
bei der Heirat im 39. Altersjahr. 1861 wurde er als einer der ersten
Bauern aus einer alteingesessenen Familie vergeldstagt. Noch im
letzten Jahr vor dem Geldstag hatte er mehrmals Geld auf seine Lie-
genschaften aufgenommen; er versuchte den Schuldenberg durch
die Aufnahme neuer Schulden abzutragen, was schliesslich zum fi-
nanziellen Kollaps fiihrte.

1837 lebten noch alle Kinder im elterlichen Haushalt. Mit der
Hausfrau und den drei Téchtern waren geniigend weibliche Arbeits-
krifte vorhanden. Der Vater war mit seinen 72 Jahren wahrschein-
lich nicht mehr voll arbeitsfihig, so dass noch ein Knecht angestellt
wurde. Die Tochter schieden nach und nach durch Heirat aus der
Hausgemeinschaft aus. Nach dem Tod von Joseph Fluri verliess
auch seine Witwe den Hof und die Gemeinde und zog zu einer ver-
heirateten Tochter. Jakob Fluri stand dem Haushalt wihrend zwei
Jahren als Lediger vor. Er musste bereits in dieser Zeit die ausge-
schiedenen Geschwister durch Gesinde ersetzen. 1850 war das Ar-
beitskriftepotential mit fiinf Personen dhnlich hoch wie 13 Jahre zu-
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vor. Die Magd Elisabeth Riuefli blieb mehr als zehn Jahre in der
Hausgemeinschaft. 1860 war sie als einziger Dienstbote noch auf
dem Hof anwesend. Der Geldstag hatte dann die Auflosung des
Haushalts zur Folge. Jakob Fluri, der ehemalige Ammann, fand bei
einem andern Bauern im Dorf als Knecht Arbeit. Die Kinder muss-
ten die Gemeinde im Gegensatz zu jenen der ilteren Generation
frith verlassen. 1870 wohnten nur noch die Mutter und die jiingere
Tochter auf dem Hof, der im Geldstag von einem Geschaftsmann
aus Olten ersteigert worden war. Die Mutter besass immerhin noch
1,5 Jucharten Land, die Tochter war als Ndherin und Arbeitslehrerin
tatig. Der jiingere Sohn und die dltere Tochter wanderten spéter
nach Amerika aus.

In der ersten Phase des Entwicklungszyklus wird die Austausch-
barkeit von Kindern und Gesinde besonders deutlich sichtbar. So-
wohl die Sexualproportion als auch die Zahl der Arbeitskrifte sind
ausserordentlich konstant. Typisch ist auch die lange Verweildauer
der alteren, ledigen Magd. Im Geldstag von Jakob Fluri forderte sie
drei Jahreslohne zu 100 Franken. Es war bei langjidhrigen Dienstbo-
ten iiblich, dass der Lohn erst bei der Entlassung aus dem Dienstver-
hiltnis bezahlt wurde. Nach dem Geldstag wurde die Mitarbeit der
Kinder nicht mehr benoétigt, deshalb schieden sie rasch aus der
Hausgemeinschaft aus. Es verblieb ein Rumpfhaushalt, wie er fiir
die Landarbeiterklasse typisch war. Jene Mitglieder der Familie, die
in der Gemeinde keinen Verdienst fanden, mussten zwangsldufig ab-
wandern. Das Zusammenleben selbst der Kernfamilie war unter die-
sen Umstinden stets gefahrdet.

Die Arbeitsorganisation einer Hausgemeinschaft gestaltete sich
ganz anders, wenn neben dem béauerlichen Familienbetrieb noch ein
grosseres Gewerbe betrieben wurde, wie dies zum Beispiel bei der
Familie Bobst im «Schliissel» der Fall war.

Die Familie Bobst besass mit rund 45 Jucharten neben der Miil-
lersfamilie Eggenschwiler am meisten Land im Dorf. Der Viehbe-
stand hatte 1862 zum Beispiel folgendes Aussehen: 1 Pferd, 1 Stier, 4
Ochsen, 6 Kiihe, 4 Kalbeten, 3 Kilber, 5 Schweine und 2 Schafe.

Urs Josef Bobst heiratete 1825 als 33jdhriger Maria Elisabeth Eg-
genschwiler. Er brachte den Hof Matten in die Ehe, seine Frau das
Haus Nr.54. 1846 erwarb Urs Josef Bobst auch das Haus Nr.50 mit
einem Speicher, den er spiter in eine Késerei umbauen liess. Die
wirtschaftlichen Krisenjahre iiberstand die Familie Bobst als einzige
der drei Grossbauernfamilien im Dorf schadlos.

1830 kaufte Urs Josef Bobst seinen dlteren Bruder Jakob aus, al-
lerdings blieb er ihm das Kapital und zumindest einen Teil der Zin-
sen bis zu dessen Tod schuldig und zog ihm dann auch noch ein
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Entwicklungszyklus 2:
Hausgemeinschaft Bobst; Haus Nr. 54

1837 1850 1860 1870

Hausherr 45 58 68 1t aco= 40w e
Hausfrau 44 57 67 1 | co=27
Bruder A 39mToo=
Sohne 8 21 3] —t ®

7 20 30 ———wemm *—

6 19 29

¥—_— 2 15 v

Tochter 11 00 —w * 0

9 22 32 > T —

* 4 17 t

Knechte —_X - —25— —26—.—
(Bruder) 53 t
Migde — 22— - | 35 45—
Kellnerin — ]S —
{Nichte)
Inwohner
Spinnerin _
Neffe —_ 0 —

Kostgeld ab. Als Bruder erbte Urs Josef Bobst die Halfte der Aus-
kaufssumme, die er dem Verstorbenen geschuldet hatte, seiner ver-
heirateten Schwester musste er den Anteil am Erbe des Bruders wohl
auszahlen. Es handelte sich bei diesem Auskauf also um eine rein
formelle Angelegenheit; de facto hatte der altere Bruder bereits frii-
her auf seinen Anteil am Erbe und auf eine Heirat verzichtet und
lebte als Knecht in der Hausgemeinschaft seines Bruders. Auf die
Gebriider Bobst trifft also die folgende Aussage zu: «Unsere Viter
haben damit [mit der Heirat] bis zu ihrem dreissigsten und vierzig-
sten Jahr’ zugewartet, viele Bauernséhne sind sogar zu Gunsten ihrer
jingern Briider ledig geblieben, daher der Wohlstand in unserm
Thal sich erhalten und so erfreulich gemehret hat...»”2 Von den S6h-
nen Urs Josef Bobsts blieb nur der jiingste ledig, als katholischer
Pfarrer hatte er keine andere Wahl.

Urs Josef Bobst wurde 1862 ein Opfer der Nervenfieber-Epide-
mie, genau gleich wie sein dltester Sohn, der bereits Gemeindeam-

72 Joachim, Saalhoferbe, S.56.
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mann, Friedensrichter und Amtsgerichtssuppleant und damit der
«Kronprinzy der Familie gewesen war. Nach dem Tod der Mutter
kauften die drei noch lebenden Briider eine Schwester und die Erben
der zweiten mit je 6000 Franken aus. Acht Jahre spiter teilten die
beiden ilteren Sohne die Liegenschaften unter sich auf. Der iltere
heiratete kurz vor der Teilung, der jiingere kurz nachher. Beide wa-
ren bei ihrer Heirat etwa 40 Jahre alt.

Typisch fiir Bauern der Oberschicht sind folgende Merkmale: in
der altern Generation die Ubernahme durch einen Sohn allein und
der Verbleib des Bruders als Knecht; in der jiingern Generation die
Erbengemeinschaft mit spéterer Teilung unter den beiden Sthnen
und das hohe Heiratsalter. Allgemein iiblich war, dass die Ubergabe
des Besitzes an die nichste Generation erst nach dem Tod des Vaters
erfolgte. Der Statuswechsel der Briider im 19.Jahrhundert l4sst sich
an diesem Beispiel sehr gut verfolgen. In der ilteren Generation
wurde der ausgekaufte Bruder noch dem Gesinde zugerechnet, wih-
rend der Bruder der jiingeren Generation als Mitbesitzer auf der
Haushaltsliste gleich nach dem Hausherrn und dessen Ehefrau auf-
gefithrt wurde. Der Besitz war somit das Kriterium, welches die Po-
sition der ledigen Geschwister in den Hausgemeinschaften der Bau-
ern bestimmte. Mitbesitzer waren nie in der Gesinderolle, sie wur-
den allenfalls als Kostgénger aufgefiihrt.

Das Arbeitskriftepotential dieses grossbauerlichen Gewerbebe-
triebs betrug zwischen fiinf und zehn Personen iiber 15 Jahren. Die
Tatsache, dass die erwachsenen Kinder in der jiingeren Generation
nicht das Gesinde ersetzten, zeigt, dass in diese Hausgemeinschaft
auch aus Prestigegriinden Gesinde aufgenommen wurde. Anderseits
kam Gesindedienst fiir die Kinder des Schliisselwirts nicht in Frage,
weil es fiir sie einen gesellschaftlichen Abstieg bedeutet hitte. Die
Kinder verblieben im Elternhaus, auch wenn ihre Arbeitskraft gar
nicht benétigt wurde. Im Unterschied zu den Familienwirtschaften
der Bauern ist bei diesem grossen Gewerbebetrieb eine héhere Flexi-
bilitit des Personalbestands gegeben. Die Aufnahme von Gesinde
reagiert nicht auf Veridnderungen in der genealogischen Familie, und
die Zahl der von auswirts hereingenommenen Hilfskriafte wird
durch das Erreichen des arbeitsfahigen Alters der eigenen Kinder
nicht so stark beeinflusst wie bei den Bauern.” Nach dem Tod der
Mutter diirfte die Hausfrauenrolle von der einzigen noch lebenden
Tochter iibernommen worden sein. Soweit erkennbar wechselte das
Gesinde hiufig. Die Ausnahme bildet die verheiratete Anna Maria
Riietschi, die getrennt von ihrem Mann jahrelang als Magd im Hau-

3 Vgl. Mitterauer, Familienwirtschaft, S.291.
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se Bobst diente.” Auch in der Hausgemeinschaft Fluri wurde ein
langer Verbleib einer dlteren Magd festgestellt; der Gesindestatus
wurde bei ilteren weiblichen und ménnlichen Dienstboten hiufig
zum eigentlichen Beruf.

1870 lebten auch zwei verwandte Kinder in der Hausgemein-
schaft. Eine Nichte arbeitete als Kellnerin mit. Sie diirfte als Voll-
waise nach dem Tod ihres Vaters im Jahre 1868 in den Haushalt auf-
genommen worden sein, der 9jdhrige Sohn einer Cousine erst 1870,
nach der Bevogtung seines Vaters.”> Fiir beide stand die Versor-
gungsfunktion der Familie im Vordergrund.

Die Rekrutierung von zusitzlichen Arbeitskriften war fiir den
Schliisselwirt kein Problem. Der Taglohner Urs Jakob Kohler wohn-
te mit seiner Familie immer in Hiusern, welche der Familie Bobst
gehorten; 1850 im Haus Nr. 50, 1860 und 1870 auf dem Hof Matten.
Weil Kohler als Hintersésse weder Land noch Vieh besass und 1855
auch noch vergeldstagt wurde, diirfte seine Abhéngigkeit von der
Familie Bobst sehr gross gewesen sein. Die Berufsbezeichnungen fiir
Urs Jakob Kohler waren bei jeder Volkszdhlung anders: Taglohner,
Holzhacker und Landarbeiter. Dies zeigt, dass es sich um praktisch
kompatible Begriffe handelte.

Zu den Familien, welche in einem Abhiéngigkeitsverhiltnis zum
Schliisselwirt standen, gehorte wahrscheinlich auch die Familie des
Webers Konrad Riietschi. Seine Frau war jahrelang bei der Familie
Bobst in Dienst; er selbst arbeitete 1860 als Knecht bei einer Schwe-
ster der Schliisselwirtin und wohnte 1870 im Haushalt seines
Schwiegersohns in der kleinen Késerei, welche der Familie Bobst ge-
horte.

Zur Illustration des Abhingigkeitsverhiltnisses der Landarbeiter
seien hier einige weitere Beispiele angefiihrt. So heisst es zum Bei-
spiel von Urs Josef Fluri, einem Schwager des Schliisselwirts:
«Abends um 6 Uhr, berief der Beklagte die Anna Maria Gunzinger,
Tochter seines Nachbars Pankraz Gunzinger, um seinen Schweinen
zu kochen, wie sie schon 6fters zu solchen héiuslichen Geschiften ge-
braucht worden; wenn die Frau des Beklagten wegen Betrunkenheit
dieselben nicht mehr verrichten konnte.»” Der Beklagte war Ver-
mieter der Wohnung, in welcher Pankraz Gunziger mit seiner Fami-
lie wohnte. Ganz offensichtlich wurde es als selbstverstindlich ange-
sehen, dass seine Tochter vom Bauern 6fters «gebrauchty wurde. Ein
anderes Beispiel: Der Landarbeiter Niklaus Allemann schuldete

74 Vgl. auch Entwicklungszyklus 7, S. 169.
75 Die beiden Kinder stammen aus den in Kapitel 6 erwihnten Familien.
76 Protocoll des erstinst. Kriminal-Gerichts, 3.6.1845, S. 148.
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dem Miiller Niklaus Josef Eggenschwiler Geld. Anstelle einer Ab-
zahlung verrichtete er Gemeindewerk fiir den Miiller: «Hat er fiir
mich 3 dag Gemeintwerket a 8 bz ist 2.40», oder er zahlte in natura:
«Seine Tochter hat Strick-Arbeit geliefert fiir 1.10.»7

8.2 Sennen

Die Einheit von Produktion und Konsum war auf den Sennbergen
noch sehr ausgeprigt. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Familien
der Sennen als Musterbeispiel fiir die familienwirtschaftliche Orga-
nisation der Arbeit geschildert werden: «Die Haushaltung und Fa-
milienordnung des Bergbauers gemahnt noch vielfach an die guten,
alten Zeiten. Er ist das wirkliche Haupt, der Fiihrer und Vorsteher
der oft recht zahlreichen Familie. Auf seinem weltabgeschiedenen
Berge schaltet und waltet, ordnet und schafft er in dcht patriarchali-
scher Weise. Ihm zur Seite steht die fleissige Gattin und hilft ihm ge-
treulich des Tages Last und Miihe tragen und Kinder und Gesinde
zu Zucht und Ordnung verhalten.»”® Aus diesem Lob auf die Sen-
nenfamilie darf man allerdings nicht schliessen, dass die Arbeit auf
einem Sennberg zwangsliufig auf diese Weise organisiert war. Ein
alpwirtschaftlicher Betrieb konnte auch von einem ledigen Sennen
mit Gesinde gefithrt werden.

Obwohl die Sennberge abgelegen waren, fiel die Rekrutierung von
Gesinde nicht schwer, weil die Bewirtschafter hiufig miteinander
verwandt und ledige Geschwister meist in geniigender Zahl vorhan-
den waren. Bei der Betrachtung der Entwicklungszyklen ist zu be-
achten, dass alle Volkszihlungen im Winterhalbjahr und damit aus-
serhalb der Bestossungszeit der Weiden vorgenommen wurden.

Mit einer produktiven Weidefliche von 49 Hektaren war der Giig-
gel der grosste Sennberg in privater Hand. Die Bestossungszahl be-
trug 30 Kiithe im Sommer und 7 Kiithe im Winter.” 1832 ersteigerten
die bisherigen Lehenleute Franz Josef, Johann und Urs Bieli den
Sennberg. Johann Bieli erwarb nach und nach die Anteile seiner
Briider, so dass er bereits 1843 alleiniger Besitzer des Giiggels war.
Elf Jahre spater verkaufte er den Sennberg an Rudolf Merian-Iselin,
blieb aber weiterhin Pichter. In einem Geldstag ersteigerte Johann
Bieli 1861 den Hof Strickler und zog um 1866 mit dem grossten Teil
seiner Familie dorthin.

«Nachdem sdamtliche Geschwister auf den Tod ihrer Eltern iiber-
eins gekommen waren, gemeinsam fortzuhausen, ...fingen dieselben

77 Hausbuch Ne 1, S.278.
8 Striiby, Alpstatistik, S.22.
% Hypothekenbuch, Nr.562.
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Entwicklungszyklus 3:
Hausgemeinschaft Bieli; Sennberg Giiggel

1837 1850 1860 1870
Hausherr 29 o0 42 V 52 - o027
Hausfrau oo 37 47 = 60 30—
Briider 37 -
27 -

S6hne * 7 17 * 0

* 5 15 v —

* 9 -
#* 8
®
Tochter * 4 14— e —
® X —
* 5 = ®
Knecht —_—20
(Bruder) h 18
Migde —37 — —2l—
—_ 17—

Inwohner
«an der Kost» —_ll—
Strickerin —_ 26—

nach und nach an, sich voneinander zu trennen... Somit haushalten
gegenwértig nur noch die Briider Johann & Urs Bieli miteinander.» 80
Der Sennberg Giiggel wurde somit wihrend mehr als zehn Jahren
von den ledigen Briidern Bieli gefiihrt. Es kam auch bei Talbetrieben
gelegentlich vor, dass ledige Geschwister einen Hof nach dem Tod
der Eltern gemeinsam weiterfithrten. Nach der Heirat von Johann
Bieli im Jahre 1843 verliess auch der letzte Bruder den Berg und liess
seinen Anteil versteigern. Johann Bieli musste nun Gesinde aufneh-
men. 1850 waren es zwei Migde und ein Knecht. Vom Jahre 1860 an
war auf dem Sennberg kein Mangel mehr an ménnlichen Arbeits-
kriften, denn zwei Sohne waren voll arbeitsfihig und ersetzten die
Knechte. Hingegen musste weiterhin eine Magd in die Hausgemein-
schaft aufgenommen werden. Die Austauschbarkeit von Kindern
und Gesinde war auch auf den Sennbergen sehr ausgeprigt. Nach-

80 Inventare 1843, Nr.40.
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dem der Vater ins Tal hinuntergezogen war, wurde der Betrieb auf
dem Berg von einem Teil seiner Kinder weitergefiihrt. Auf alle Félle
wohnte 1870 der ilteste Sohn, der kurz vorher geheiratet hatte, mit
dem jiingsten Bruder als «Milker» auf dem Giiggel.

Ein Sennberg konnte aber wie ein Bauerngut auch von einem ledi-
gen Hausherrn mit Gesinde und Inwohnern gefiihrt werden, wie das
folgende Beispiel zeigt.

Entwicklungszyklus 4:
Hausgemeinschaft Studer; Sennberg Hinterfluh

1837 1850 1860 1870

66— 58 68 A |
76— o—28—

Hausherr
Hausfrau

Sohne

Tochter *=0

Knechte e eeaas
(Bruder) —_— | —
(Schwager) —26—

Magd — S 0 —

Inwohner

(Nichte) —_ 17—

Wurzelgraber —_39—
Posamenter —_

Mit einer produktiven Weidefliche von 24 Hektaren und einer
Bestossungszahl von 17 Kithen im Sommer und 7 Kithen im Winter
war Hinterfluh der kleinste Sennberg Aedermannsdorfs.8! 1836 wur-
de er von Franz Josef Studer, dem Lehenmann auf der oberen Tann-
matt in Herbetswil, ersteigert.

Franz Josef Studer fiihrte den Sennberg als Lediger wéihrend 27
Jahren zusammen mit Gesinde; moglicherweise wihrend der ganzen
Zeit mit der gleichen Magd. Wihrend einigen Jahren beschiftigte er
auch einen seiner Briider, sonst wechselten die Knechte, soweit fest-
stellbar, hiaufig. 1866 verkaufte Studer den Sennberg an seinen Nef-
fen Viktor und zog kurz darauf ins Dorf hinunter, wo er an einer
Geldstagssteigerung das Haus Nr.51 erstanden hatte. Als 77jahriger

81 Striiby, Alpstatistik, S.302; Hypothekenbuch, Nr.560.
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entschloss er sich dann doch noch, in den Ehestand zu treten, und
heiratete die 41 Jahre jiingere Tochter seines neuen Nachbarn. Sein
Neffe Viktor Studer heiratete zwei Jahre nach dem Kauf der Hinter-
fluh; als Knecht hatte er einen Bruder seiner Frau angestellt. Der
Generationenwechsel vollzog sich hier somit genau gleich wie auf
dem Giiggel. Die Mitarbeit von Verwandten, auch jener der Frau,
spielte bei jungverheirateten Bauern generell eine grosse Rolle; die
Versorgungsfunktion der Bauernfamilien erstreckte sich auch auf
die Familie der Ehefrau.

8.3 Kleinbauern und Landarbeiter

Das Hauptproblem in der Beurteilung des familienwirtschaftlichen
Charakters der Unterschichtshaushalte liegt sicher in der Frage, ob
es in der Bewiltigung von Familienaufgaben iiberhaupt zu einer Ko-
operation kam.82 Eine solche Zusammenarbeit war nur dann gege-
ben, wenn die einzelnen Angehorigen einer Familie ihre Tatigkeiten
an ihrem Wohnort verrichteten. Viele Handwerker arbeiteten aber
nicht in Werkstétten, sondern gingen auf die Stor; auch jene Klein-
bauern und Landarbeiter, welche als Taglohner titig waren, arbeite-
ten ausser Haus. In vielen Haushalten konnte es allein schon deshalb
zu keiner Kooperation kommen. Eine familiale Zusammenarbeit
war auch im landwirtschaftlichen Bereich nicht notwendig, weil der
Landbesitz zu gering war; dies geht zum Beispiel aus dem Entwick-
lungszyklus der Hausgemeinschaft Riiefli deutlich hervor.

Entwicklungszyklus 5:
Hausgemeinschaft Riiefli; Hauser Nr. 26, 25
1837 1850 1860 1870
Hausherr — - 40 50 G 60
Hausfrau 70 42 52 62
Sﬁhne 27 moo 4 9 19 29
Ehefrau oo * 6 v
Enkel * — ] ————y
Enkelinnen * —t *— 3 13 -
¥* - *— ] 11 2] —cow
1 * 7 -

Tochter 35 - 8 18 g

* 6 16
Inwohnerin
(Mutter) T —— 83—t

82 Mirterauer, Familienwirtschaft, S.256.
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Die Familie Riiefli besass ein Haus und 3 Jucharten Land. Der
Viehbestand hatte das fiir Kleinbauern typische Aussehen: eine
Kuh, ein Kalb und ein Schwein.

Nach dem Tod des Vaters bildeten die Witwe und die ledigen
Kinder eine Erben- und Hausgemeinschaft, aus der zuerst die Toch-
ter Katharina durch Heirat ausschied??, und wohl nach dem Erbaus-
kauf auch die Tochter Elisabeth, welche Magd im Hause Fluri wur-
de.?4 Die Verschuldung betrug vor dem Auskauf der Schwestern 41
Prozent. Josef Riiefli musste seine beiden Schwestern und die Kin-
der einer verstorbenen dritten Schwester mit je 150 Franken auskau-
fen. Gleichzeitig tibergab die Mutter die Leitung des Haushalts an
den Sohn. Aus einer solchen Besitziibergabe erwuchsen den Erben
auch Pflichten gegeniiber der Mutter, welche im sogenannten
Schleissvertrag festgehalten wurden. Der Inhalt lautete in allen
Schichten dhnlich, im Falle der Familie Ritefli verpflichten sich die
Erben «der Mutter & Grossmuttter lebenslinglich & unentgeldlich
das ungehinderte Wohnsitzrecht in vorhandenem Hause, wie sie es
bis dahin besassen, zu gestatten; ihr in gesunden & kranken Tagen
die erforderliche Speise, Trank und Pflege zu reichen, sie mit den ihr
nothigen Kleidern zu versehen; ihr als Figenthum in Natura 1 Bett
doppelt angezogen, 1 Kasten & 1 Spinnrad zu iiberlassen und sie auf
ihr dereinstiges gottgefilliges Ableben dann endlich kristkatholisch
zur Erde bestatten zu lassen.»® Josef Riiefli wurde 1863 vergelds-
tagt; das Haus konnte im Geldstag von seiner Frau iibernommen
werden.

Josef Riiefli bezeichnete sich selbst immer als Landwirt. Auf die
Mitarbeit seiner Sohne war er bestimmt nicht angewiesen. Die mei-
sten schieden deshalb schon frith aus dem Haushalt aus. Zwei S6hne
wanderten ab; einer wurde Portier in der Strafanstalt Bern, der an-
dere Schuster in Basel. Ein weiterer Sohn arbeitete 1870 als Knecht
im Dorf. Die beiden Sohne, welche im Haushalt verblieben, iibten
als Kiifer und Schuster ein Handwerk aus und trugen so zum ge-
meinsamen Familienverdienst bei.

Von einer Familienwirtschaft im Sinne einer familienbetriebli-
chen Arbeitsorganisation kann man hier nicht sprechen. Die Fami-
lienzusammensetzung wurde nicht durch den Arbeitskriftebedarf
bestimmt; es stellte sich vielmehr das Problem, wie geniigend Er-
werbsmoglichkeiten in der Gemeinde geniitzt werden konnten, um

8 Vgl. Entwicklungszyklus 8, S.171.
8 Vgl. Entwicklungszyklus 1, S. 156.
85 Inventare 1844, Nr.8.
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ein moglichst konstantes Zusammenleben der Kernfamilie zu si-
chern.

Eine andere Erwerbsmoglichkeit fiir die Mitglieder von Kleinbau-
ern- und Landarbeiterhaushalten bot die Hausindustrie. In Aeder-
mannsdorf erlangten die Weberei und das Posamenten eine gewisse
Bedeutung. Die Weber in Aedermannsdorf produzierten hauptsich-
lich fiir den lokalen Bedarf; die Weberei war hier vorwiegend ein Zu-
satzerwerb fiir Kleinbauern und Landarbeiter. Sie wurde aus-
schliesslich von Minnern betrieben, und zwar meistens von einem
Haushaltsvorstand. Die Produktionsmittel waren erschwinglich: ein
Webstuhl samt Zubehor war 45 Franken wert.8 Hanf und Flachs
wurden in der Gemeinde selbst angepflanzt.

Das Posamenten kam erst im Laufe des 19.Jahrhunderts auf. Bis
1860 wurde es ausschliesslich von Sohnen und Tochtern betrieben,
die dank dieses Zusatzerwerbs im Haushalt der Eltern verbleiben
konnten. Die Viter der Posamenter und Posamenterinnen waren als
Handwerker oder Landarbeiter titig. Erst 1870 findet man zum er-
stenmal Posamenter als Haushaltsvorstinde, es sind allerdings
gleich funf Personen.

In Aedermannsdorf wurden die hausindustriellen Titigkeiten
nicht im engeren Sinn familienwirtschaftlich betrieben. Es kam des-
halb auch nicht zur Ausbildung einer typisch heimindustriellen
Haushaltform, deren Merkmale die Kernfamilie ohne Gesinde, frii-
hes Heiratsalter und hohe Kinderzahl sind.#” Dies lidsst sich bei-
spielsweise am Entwicklungszyklus der beiden Hausgemeinschaften
auf der Biintenmatt zeigen.

Das Haus auf der Biintenmatt wurde 1843 gebaut. Die ersten Be-
wohner des Hauses waren Friedrich Eggenschwiler, ein Bruder des
Besitzers, und Jakob Vogt, ein Weber aus Herbetswil. 1849 kaufte
Friedrich Eggenschwiler den halben Hof. Nach dem Tod der beiden
Briider Eggenschwiler im Friithjahr 1854 erbte die Nichte Friedrichs,
Anna Maria, den Hof. Sie heiratete kurz darauf den Weber Karl Bli-
si, der in erster Ehe mit der einzigen Tochter Friedrich Eggenschwi-
lers verheiratet gewesen war. Karl Blisis Schwester war zudem die
Ehefrau des Webers Jakob Vogt.

Friedrich Eggenschwiler besass insgesamt sechs Jucharten Land,
Karl Blisi und seine Ehefrau zusammen rund acht Jucharten, dane-
ben hielten sie sich meist eine Kuh, ein Kalb und ein Schwein. Der
Weber Jakob Vogt besass eine Jucharte Land und zwei oder drei
Ziegen.

8 Inventare 1859, Nr.34.
87 Medick, S.119ff,
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Entwicklungszyklus 6:
Hausgemeinschaften Eggenschwiler, Blisi, Vogt; Hof Biintenmatt

1850 1860 1870
Hausherr 65 t 55 65-
Hausfrau 67 35 45
Sohne ®
*— 3 13
Tochter * 4 14
¥ 2 ——t
*— 1 11
®
* 4
Inwohner
(Nichte) 25 oo
(Tante) 77 +
Mieter o0 4?2 t
Hausfrau oo 42 52 62
Sohne ®
* 10 20
Tochter *. 8 18

Wihrend Friedrich Eggenschwiler immer nur in der Landwirt-
schaft tatig war, bezeichnete sich sein Mieter Jakob Vogt immer nur
als Weber. Durch die Heirat der Nichte Anna Maria mit dem Weber
Karl Blisi, der als Sohn des Lehenmanns auf Grossrieden selbst aus
einer Grossbauernfamilie stammte, wurden die beiden bisher ge-
trennten Bereiche Landwirtschaft und Weberei auf dem Hof mitein-
ander verkniipft. Es wurden zwar weiterhin zwei Haushalte gefiihrt,
aber dennoch kann man das «ganze Hausy Biintenmatt als typische
Weberbauern-Hausgemeinschaft bezeichnen. Vor allem die Anga-
ben der Volkszihlung von 1870 lassen sehr gut erkennen, wie die Ar-
beit auf dem Hof aufgeteilt wurde. Karl Blisi und Josef Vogt, der
Sohn Jakobs, werden als Weber aufgefiihrt, wihrend die Witwe Ja-
kobs, die selbst kein Land mehr besass, als «Landwirthin» bezeich-
net wird. Mit andern Worten, die landwirtschaftliche Arbeit auf
dem Hof wurde in der Hauptsache von einer Frau geleistet, wihrend
die Weberei von den beiden erwachsenen Méinnern im Haus betrie-
ben wurde. Es kam hier somit zum Verschwinden der traditionellen
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, der Mann kehrte ins Haus
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zuriick, die Frau war ausserhéuslich tétig.s8 Die eigentliche Hausar-
beit wurde aber kaum von den Minnern iibernommen, so dass die
Arbeit auf dem Feld fiir die Frau als zusitzliche Belastung hinzu-
kam.

Auch die Kinder wurden fiir gewisse Hilfsarbeiten in der textilen
Hausindustrie hinzugezogen. Friedrich Eggenschwiler musste als
Sohn eines Kleinbauern bei der anfallenden landwirtschaftlichen
Arbeit mithelfen, daneben aber auch fiir seinen Bruder Niklaus
Hilfsarbeiten verrichten: «Meine Freizeit war karg bemessen[.] Von
Bauernbuben werden stets neben der Schule vielfache Hilfeleistun-
gen in Stall und Feld verlangt. Dazu kamen nun aber noch andau-
ernde Handreichungen fiir unsere textile Heimarbeit. Einmal musste
ich der Mutter das gesponnene Garn haspeln. Dann spannte mich
weiter mein dlterer Bruder Klaus, der Posamenter war, zum Spulen
der bunten Seidenfaden an. Sechs Spulen musste ich auf die Maschi-
ne setzen und dann mit dem Fuss treten und gut aufpassen, dass der
Seidenfaden nicht riss. Diese eintonige Arbeit hielt mich mehrere
Stunden des Tages in der dunklen Stube gefangen, am Morgen
schon vor der Schule, in der Mittagspause und wieder am Abend.»®
Die Abneigung gegen die monotone Arbeit wird aus dieser Schilde-
rung spiirbar.

Ohne Absicherung in der Landwirtschaft konnte ein Weberhaus-
halt in Aedermannsdorf kaum existieren, wie das folgende Beispiel
zeigt.

Entwicklungszyklus 7:
Hausgemeinschaften Eggenschwiler, Riietschi; Haus Nr. 16

1837 1850
Hausherr —t o0=—-=30 —— G
Hausfrau 57 T| 25 —
Tochter ¥ 3 -
Inwohner:
Geselle 26
Verwandte — 66—

88 Vgl. dazu Medick, S.133ff.
8 Tatarinoff, S.118.
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Der Weber Urs Josef Eggenschwiler war Mieter, besass aber rund
drei Jucharten Land. Nach seinem Tod im Jahre 1831 nahm die Wit-
we Katharina Eggenschwiler den Webergesellen Konrad Riietschi
aus Oberfrick in ihren Haushalt auf. Kurze Zeit nach ihrem Tod hei-
ratete Konrad Riietschi und fithrte nun einen eigenen Haushalt. Er
besass selbst kein Land und profitierte als Hintersésse auch nicht
vom Allmendnutzen, deshalb konnte er sich auch kein Vieh halten.
Bereits 1854 wurde Konrad Riletschi vergeldstagt, als verwertbare
Habe wurde lediglich eine Summe von 46 Franken aufgefiihrt, die
ithm seine Fhefrau schuldete. Allerdings betrug auch der Verlust nur
120 Franken.

Als Berufe Riietschis werden im Geldstags-Rodel Weber und
Kohler angegeben. Die iibrigen Dorfweber waren alle in der eigenen
Landwirtschaft titig; weil Riletschi aber kein Land besass, musste er
sich weitere Erwerbsmoglichkeiten in der Holzwirtschaft suchen.
Der Geldstag fiihrte zur Auflosung des Haushalts. 1860 war Riet-
schi als Knecht auf der Grossriitti angestellt, seine Frau als Magd im
«Schliissel», wo sie bis nach 1870 blieb. Interessant ist die Tatsache,
dass Riietschis ehemalige Arbeitgeberin Katharina Eggenschwiler,
die Ehefrau des Grossriittibauern und die Ehefrau des Schliisselwirts
Schwestern waren.

Die einzige Tochter Riietschis wohnte 1860 nicht in Aedermanns-
dorf, wahrscheinlich wurde sie zu Verwandten der Mutter nach Her-
betswil gegeben. Auf alle Fille heiratete sie dort 1870 den Kohler
Leonz Hug. Das frisch verheiratete Paar zog dann nach Aeder-
mannsdorf und wohnte zusammen mit Konrad Riietschi und einem
Verdingkind in der kleinen Kiserei der Gebriider Bobst.

Wo auf dem Land nur die Unterschicht in der Textilproduktion
tiatig war, wie dies in Aedermannsdorf der Fall war, kam es mit der
Mechanisierung in der Textilindustrie zu einer Deindustrialisierung
und Reagrarisierung.®® Die heimindustriell titige Unterschicht wan-
derte auch hier entweder ab oder ging zu agrarischen Erwerbsfor-
men iiber. Die stark zunehmende Abwanderung wurde erst gebremst
durch den Aufschwung in der Metall- und Papierindustrie in Bals-
thal Ende der achtziger Jahre, welche den Kleinbauern und Landar-
beitern neue Erwerbsmoglichkeiten bot. In einer ersten Phase war
dann die Industriearbeit Bestandteil des Mischerwerbs der Haushal-
te der bauerlichen Unterschicht.

Verschiedene typische Haushaltskonstellationen der Unterschicht
lassen sich am letzten Entwicklungszyklus zeigen.

%0 Mitterauer, Familienwirtschaft, S.252.
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Entwicklungszyklus 8:
Hausgemeinschaften Stampfli, Huber, Riiefli; Haus Nr. 34

1837 1850 1860 1870
Hausherr 55 oo 1 oo 82 t
Hausfrau —_— 65 —to ————— 45 =0 55 T OF —
Sohn ¥ ———— O 1
Inwohnerin:
verkostgeldet —26—

Ludwig Stampfli besass ein kleines Haus mit % Jucharten Um-
schwung und dazu eine weitere Parzelle von einer halben Jucharte.
Er hielt sich eine oder zwei Ziegen.

Bereits ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratete
Ludwig Stampfli Katharina Riiefli. Das Ehepaar hatte einen Sohn,
welcher nach dem Tod Stampflis das Haus erbte, aber bereits als
9jahriger starb, wonach das Haus seiner Mutter zufiel. Sie heiratete
nach emmem Jahr den Witwer Urs Josef Huber. Nach dem Tod der
«Katharina Riiefli, Wittwe Stampfli, nunmehrige III1. Ehefrau des ...
Urs Josef Huber» erbte ihre ledige Schwester Elisabeth Riiefli das
Haus.?! Diese hatte 1837 mit ithrer Mutter und den ledigen Geschwi-
stern, darunter auch Katharina Riiefli, in einer Hausgemeinschaft
gelebt und war dann spéter jahrelang Magd im Hause Fluri gewe-
sen.%?

Die Haushaltskonstellationen mit zwei Personen, wie sie in die-
sem Entwicklungszyklus beobachtet werden kénnen, namlich «alte-
res Ehepaar ohne Kinder», «Witwe mit einem Kind» und «Einzel-
person mit verdingter Persony», kamen in der bauerlichen Unter-
schicht héaufig vor und bewirkten mit den Einpersonen-Haushalten
zusammen die geringere durchschnittliche Haushaltsgrosse.

Der folgende Lebenslauf eines Taglohners zeigt auf eindriickliche
Weise die Lebensverhiltnisse der Unterschicht und ermoglicht
gleichzeitig eine zusammenfassende Betrachtung der Erwerbsmog-
lichkeiten dieser Bevolkerungsgruppe.

«So armiiethig, wie mir, het nit bold 6pper a’gfange. S’Bébeli het achzg Frénkli er-
spart gha und nes Trogli voll Chleider und ig niit — fiifzeh Johr lang ha-n-1 Alls, was i
verdienet ha, im Aetti miiesse ine gih, so isch d’Ornig gsi i eusem Huus und schier al-
len-Orten. Selbmol hei Taunerbuebe nit Hampfele Feufliber im Sack umme drohit,
wenn scho d’Muetter muess go bettle — wohl, euse-n-Aetti hitt is es Kapitel ufzellt us-

91 Inventare 1868, Nr. 34.
92 Vgl. Entwicklungszyklus 5, S. 165, und Entwicklungszyklus 1, S. 156.
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em Hagelbuech, dass es g’stobe hitt. — ... Jo, ig und mis Bibi hei elend miiesse afoh
huuse: Loffel und s’Pfinnli, s’Chéstli und s’Nistli hei-m’r miiesse chaufe und was m'r
g’esse hei, Z'erst verdiene.

Fiir s’erst Geissli ha-n-1 miiesse s’Geld etlehne, der G’'meinschriber het mer’s glieh’
und d’r Aetti isch Biirg gsi. D’r Aetti hitt-m’r scho au g’hulfe, aber do isch-em s’Hiishi
verbrunne, die verdammti Chesslergrit! — und er isch du drmer gsi as ig. — Und s’Hus-
zeisli und Stiir und Briich — das isch bigott kei Gspass fiir ne Afinger mit lire Hiande
und d’rzue im cholte Winter, wie selbmol! Mi Frau het chonne Baueligs webe und het
mi au glehrt und do hei-m’r’s z’sime klopfet, dass es e Freud gsi isch, vo de Morge-
n-am Feufl bis Z’Nacht am Zehni, Elfi. Und wenn-me au numme liitzel zahlt worde-
n-isch — nit nohloh gwinnt — es het doch nes schon’s Hampfeli Geld gih. Und m’r hei
d’Batze zime gha, i ha d’r ganz Winter nit zeh Chriizer i s"Wirtshuus treit und giidet
hei-m’r au nit mit d’r Chost; m’r hei eigetlig g'lebt, wie die arme Hiind; Herd6pfelsup-
pe und wieder Herdopfelsuppe und z’Nacht nes diinns Kaffeeli. S’Bibeli hitt’s nit an-
ders tho, es isch so graggerig gsi wie d’r Teuxel. ... Im Hustage bin-i druf goh Dach-
decke, 1 ha all Nécht nes ruessigs Gfréss hei brocht, aber d’rzue ne schone Batze Geld
und fiir das ha-n-ig mi scho chonne wische; im Erlebach het’s Wasser niit g'kost.
S’Bébi het d’Herdopfel elleini gsetzt und pflanzet au und zwiische-n-ine gwobe. Leid
g’esse hei-mer eister furt. ... Méngisch hei-mi die trochne Herdopfel au e chli gwiirgt,
wenn-mer die guete Briuseli vo s’Lipps untenoche 1 d’Nase g'roche hei. S’Lipps si
aber all Johr néthiger worde und um Sack und Pack cho, und mir hei im zwéiten Johr
scho chénne nes Chueli chaufe nes liechts Schiggeli mit ei’'m Horn, aber nes guets
Thierli, es het-is hulfe huse! Und wo d’r Aetti selig gstorbe-n-isch, ha-n-i s’Schwelle-
mitteli itbernoh und du ha-n-i gmeint, i sig d’r grosst Bur im Dorf. Aber s’isch nit Alls
so grad use gange, wie-n-i gmeint ha. Am erste Chind het s’Bibi zdh Wuche miiesse
im Bett blibe — s’heig-si mit d’r ruche Chost verderbt, het d’r Doktor gseit — und
chuum isch d’Frau us der Beizi gsi, isch s’Chind chrank worde. Wieder zih Wuche
het’s d’Darmgiechter gha und d’Frau het niimme vo d’r Wiegle wegchénne und mit
mim Verdiene isch’s au iibere gsi. Das het-is z’rugg g’schlungge, Heiri, s’gruset-m’r
jetz no, wenn-i dra denke, potz Donnerwille! I ha niimme gwiisst, wo-m’r d’r Chopf
stoht, i dim Briiel und Elend inne. I ha ménggisch denkt, werisch doch ledig blibe,
aber sige ha-n-is doch nit dorfe, s"Babi hitt mi gar stark agluegt. — — Druuf isch’s aber
wieder besser gange, die viele Chind hei-nis 6mel nit uf d’Gass brocht. S’macht m’r
jetz kei Chummer meh — chumm abe, Heiri, s’isch abglade!» 9

Nach Orvar Lofgren weisen die Erwerbsformen der béuerlichen
Unterschichten vier Hauptmerkmale auf, die sich alle auch auf
Aedermannsdorf iibertragen und im obigen Zitat nachweisen las-
sen.* Das wichtigste Charakteristikum ist der Mischerwerb. Die Un-
terschichten mussten sich ihren Lebensunterhalt durch die Kombi-
nation einer Vielfalt von marginalen Verdienstmoglichkeiten, wie
zum Beispiel Weben und Dachdecken, sichern. Wichtig war zweitens
eine moglichst starke Absicherung in der Landwirtschaft. Der Kar-
toffelanbau war die wichtigste Existenzgrundlage dieser Bevolke-

93 Joachim, Bauernleben, S.35-37.

% Orvar Lofgren: Peasant ecotypes. Problems in the comparative study of ecologi-
cal adaptation. In: Ethnologia Scandinavia 1976, S. 100ff. Hier nach Mitterauer, Fa-
milienwirtschaft, S.254.
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rungsklasse: «Herdopfelsuppe und wieder Herdopfelsuppe». Das
dritte Merkmal war die starke Abhingigkeit von iiberregionalen
Markten, die zu einer stindigen Bereitschaft zur Schwerpunktverla-
gerung in der Struktur des Mischerwerbs zwang. Als viertes Merk-
mal unterbéduerlicher Erwerbsformen nennt Léfgren die Abhédngig-
keit von saisonaler Lohnarbeit, in erster Linie ist hier an die Tag-
lohnarbeit bei den Bauern zu denken. In Aedermannsdorf hatte
auch die Arbeit in der Holzwirtschaft eine recht grosse Bedeutung.

8.4 Zusammenfassung

Die béuerliche Familienwirtschaft war in Aedermannsdorf bei wei-
tem nicht die dominante Familienform. Der Anteil der Hausgemein-
schaften, die aufgrund ihres Landbesitzes iiberhaupt je in die Lage
kamen, Gesinde aufzunehmen, war nicht hoch. Es war im Gegenteil
so, dass ein Uberangebot an Taglohnern vorhanden war. Die agrari-
sche Basis reichte immer weniger Familien zur Sicherung des Le-
bensunterhalts aus; eine Ursache dafiir waren die Erbteilungen, eine
andere die starke Uberschuldung der Giiter, die vielfach zum finan-
ziellen Ruin fithrte. Die Mehrzahl der Familien musste sich nach
einem Zusatzverdienst umsehen, meist spezialisierten sich einzelne
Familienmitglieder auf ein Handwerk oder ein Gewerbe. Ein grosser
Teil der nachwachsenden Jugend fand allerdings iiberhaupt keine
Arbeitsmoglichkeit im Dorf und musste abwandern. Wihrend man
auf den grosseren Hofen und den Sennbergen eine grosse Konstanz
in der personellen Konstellation feststellen kann, wenn man von den
Dienstboten absieht, so gefihrdeten die beschrinkten Erwerbsmog-
lichkeiten das familiale Zusammenleben in der Unterschicht. Gele-
gentlich scheiterten die Strategien der Anpassung an die sich stark
verschlechternde wirtschaftliche Situation in der Gemeinde, was
dann jeweils die Auflosung einer Hausgemeinschaft zur Folge hatte.
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V.ANHANG

Tabellen

Tabelle A 1:
Jahrliche Zahl der Geburten, Eheschliessungen und Todesfille in
Aedermannsdorf von 1836—-1875

Jahr  Geburten Ehen Todesfdille Jahr  Geburten Ehen Todesfdlle
1836 13 2 11 1856 11 1 6
1837 13 4 5 1857 18 4 7
1838 11 1 12 1858 20 2 10
1839 12 3 10 1859 7 3 14
1840 12 3 9 ' 1860 18 3 5
1841 10 4 10 1861 24 3 10
1842 12 4 8 1862 21 4 21
1843 12 5 4 1863 14 3 11
1844 16 5 5 1864 19 0 25
1845 12 3 13 1865 14 2 12
1846 14 2 3 1866 21 3 12
1847 11 1 8 1867 16 1 16
1848 20 4 13 1868 14 3 11
1849 16 6 16 1869 15 2 15
1850 24 1 21 1870 15 5 11
1851 17 2 13 1871 16 4 15
1852 21 3 8 1872 16 1 4
1853 21 2 15 1873 18 3 9
1854 11 4 13 1874 13 4 4
1855 23 2 7 1875 17 2 13
Tabelle A 2:

Saisonale Schwankungen der Eheschliessungen (1836-1875)

Jan Feb Mdr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total

absolute Zahl 2 22 2 14 12 11 2 7 4 14 24 0 114
Verhiltniszahl 19 246 19 148 123 117 19 73 41 142 253 0 1200
Tabelle A 3:

Saisonale Schwankungen der Geburten und Konzeptionen
(1836-1875)

Jan Feb Mdr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
absolute Zahl 60 57 52 57 64 53 4947 51 46 51 41 628
Verhiltniszahl 113117 97 110 119 103 92 88 99 86 99 77 1200
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Tabelle A 4:
Saisonale Schwankungen der Todesfille nach Altersgruppen
(1836-1875)

Jan Feb Mdr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total

0-14 Jahre
absolute Zahl 12 14 13 29 2413 8 10 18 9 1312 175
Verhiltniszahl 81104 87 202 160 90 54 66 125 60 90 81 1200
iiber 15 Jahre
absolute Zahl 35 25 36 27 1417 10 16 17 20 2621 264
Verhiltniszahl 156123 160 124 62 78 44 72 78 89 120 94 1200
alle Alter
absolute Zahl 47 39 49 56 38 30 18 26 35 29 39 33 439
Verhiltniszahl 126 114 131 155 102 83 48 70 97 78 108 88 1200
Tabelle A 5:
Familiengrossen 1825-1864
Anzahl Vollstind. Familien Unvollstind. Familien Total
Kinder Anzahi  Anzahl  Anzahl Anzahl  Anzahl  Anzahl
Familien Geburten Familien Geburten Familien Geburten
0 2 0 1 0 3 0
1 0 0 1 1 1 1
2 1 2 3 6 4 8
3 3 9 4 12 7 21
4 5 20 3 12 8 32
5 7 35 3 15 10 50
6 3 18 3 18 6 36
7 6 42 2 14 8 56
8 4 32 = = 4 32
9 2 18 = = 2 18
10 4 40 = - 4 40
11 1 11 = e 1 11
12 2 24 = = 2 24
Total 40 251 20 78 60 329
mittl. Geburtenzahl 6,3 3,9 5,5
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Tabelle A 6:
Sterbetafel 1851-1870

Alter Tote pro 1000 Uberlebende Lebenserwartung
Mdnner Frauen  Beide

0 215 1000 37,0 44 4 40,6

1 99 785 48,2 52,7 50,6

5 12 707 52,0 51,8 51,9
10 18 699 473 47,6 47,5
15 43 686 42,8 43,8 434
20 57 657 38,7 41,8 40,2
25 30 619 35,9 38,7 37.5
30 75 601 31,5 35,3 33,5
35 83 556 28,6 33,1 31,0
40 36 510 27,2 29,7 28,6
45 51 491 23,1 25,8 24,6
50 61 466 194 21,8 20,8
55 105 438 17,3 16,8 17,0
60 158 392 14,5 13,0 13,7
65 164 330 10,6 11,0 10,8
70 326 276 7.4 7,6 74
75 545 186 5,6 44 4,8
80 85
85 0

180



	Die Gemeinde Aedermannsdorf im 19. Jahrhundert : eine sozialgeschichtliche Untersuchung
	...
	...
	Einleitung
	Die Bevölkerung
	Wirtschaft und Gesellschaft
	Haushalt und Familie
	Bibliographie
	Anhang


